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XX. Hauptst
Von d e m M i l LL ä r - F u h rwe s en überhaupt.

I . Abschnitt.

Von dem Armee - Fuhrwesen.

§. 6424.

oAn Friedenszeiten wird ein Fuhrwesens - Corps  beybehalten , um hiervon bey einem

»

Zweck des Fuhrwesens im
Frieden-
Hkth. am»9. Dec. 8,«, il 3Z54.

Aufstellung eines Fuhrwe-

entstandenen Kriege zur Augmentation für jede Division einen Fuß von abgerichteten Leuten '§ /733 ^ 0 3-5
zu haben.

§. 6425.

Die erste Bestimmung  des Fuhrwesens im Frieden ist , sich zu seiner Widmung
im Kriege tauglich zu machen , und hierzu stets brauchbar zu seyn.

Der weitere Zweck,  durch seine Verwendung ararische Transporte minder kostspie¬

lig zu machen , um einen Theil seiner Beköstigung herein zu bringen , steht dem ersteren
zur Seite.

h. 642 (1.
Zur Erreichung des Vorgesetzten Grades vollkommener Brauchbarkeit , und , wenn dev

FuhrwesensGemeine schon vorläufig gebildet ist,
richtes geben die A r t i l l e r i e - U e b u ng e n die sicherste und beste Gelegenheir . ES müssen daher
jährlich die zu diesem Zwecke aufgestellten Artillerie -- Bespannungs -- Divisionen den Artittene-
Uebungen auf die zum vollkommenen Unterrichte erforderliche Zeit beygezogen werden , wes¬
wegen sich von der Zeit der eintretend >en Uebungen immer mit der Artillerie einvernommen
werden muß.

H. 6427.
Die in Ungarn dislocirten Artillerie - Divisionen können , zur Ablichtung der Mann - Woherdie Artillerie- Dwt-

schaft im Reiten , Reitpferde aus dem fest gesetzten Friedensstande derselben Division nehmen,
jedoch aber dürfen dieselben zu diesem Ende keine Pferde über den fest gesetzten Friedensstand pf^ ^ nehmen haben.

, vrr Jährliche Artillerie- Uebuitz-

zur Vollendung des practischen Unter-
Hkth. am 3. Feb. 783. n 336.

>, » 28. Dec. 8,o. kl 355 ,j.
» 2t . Nüv . 9l5 . kl ör9 'j.
>, 21. Nov -6,6 . Il 5.426.

beybehalten ; dafür bleibt das General - Commando verantwortlich.
h. 6428.

So weit es aber mit den anderweitigen Dienstesobliegenheiten vereinbarlich ist , muß

getrachtet werden , das Militär - Fuhrwesens anhaltend und mit gutem Nutzen zu verwenden,
und , so viel möglich , dasselbe in 's Verdienen zu bringen.

Damit aber auch kein Zug unbeschäftiget bleibe , so sind die Bespannungen der Feld¬
schmieden , Deckelwägen und die Reserve - Pferde des Friedens - Fuhrwesens zu Verführun¬
gen mit zu verwenden.

H. 642Y.
Jede Division hat monathlich einen 2tu swe i s über d i e F u h rwesens - B e schäf-

trgung  zu verfassen , welche Ausweise jedes Landes - Posto - Commando zu sammeln , und
durch das Vorgesetzte General -Commando an den Hofkriegsrath zu senden hat , um sich hieraus

überzeugen zu können , ob das Fuhrwesen durch den ganzen Monath zweckmäßig beschäftiget
und gehörig verwendet worden ist.

Wie dieje Arbeitsausweise verfaßt werden müssen , zeigt das nachstehende Formular -4..
Band vn . 2 *

Hkth. am 24. Apr . 3,3 . il , 5o5.

Verwendung des Fuhrwe,
sens zu ärarischen Arbeite »«,
und Transporten.
Hkth. am »8. Der . 8 ,o. Il 3554.

» » rS.März8,7 . kl,244.

Einsendung der Arbeitsauä-
weise und dessen Formulare.
Hkth. am -. Feb. 9c>8. L. 8ro.

V » , 9. Dec . 9>o. kl25 ^4»

»» » 2q .Märj 8,7 . 0 676»



Für geführte Came-
ral - Güter sind laut
Certificats verdient

worden

Auswärtige Transporte,

Charakter und
Transports-

Führer
Nähme des Be¬
amten , der die

Ladung

Auf dem Transporte befanden

Die Marburger Moncurs
Mission für beständig.

Colloredo - Mannsfeld.

^ Hessen - Homburg - Husaren.

< Grenadier - Bataillon Bubna

<; Stabs - Officiere.
^Bombardier - Corps

/ Verpflegs - Magazin.

Das Stockerauer Magazin.

/Verpflegs - Magazin.

Invaliden - Haus.

2, u. 3 , Artillerie - Regiment.

'Bartholemy Grenadier -Batäillon
Bürzel » »
Alstr - Caserne.

Dem Wiener Monturs -O,

^ D

den 2y . Jänner ^
» 2. Februar )- Rasttage.
»b . » -

Sonntag für den Loco -Dicnst.
Rasttag , da wegen der Ladung erst

Mittags abgefahren werden konnte , so
war »/2 Tag nvthig.

Ein zweyspänniger Wagen auö Man¬
gel an Arbeit eine Hälfte dieses Tages
unbeschäftiget geblieben.

Äie Zulage auf die 5 Tage des Hin-
und Rückweges pr . Kopf täglich L kr.

Wegen Mangels an Ladung.

Rasttag . , ^ ,
Für die 6 am 3, dieses nach Slockerau

abgefahrenen und den S. von da wieder
eingetroffenen Zuge.

4 XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

K . K . Militär -Fuhrwesens -Posto -Commando in Nieder - ''und Ober -Oesterreich.

Tage.

Von den 26 vierspännigen
Zügen waren

Mi 'chinsind
im Loco-
j Dienste

unbeschäfli-
get geblie

ben.

Den 1.

soänmge.

Der geführten Ladung

Monrurs - Guter

Klafter weiches Holz.

^ Brot.
/Klafter weiches Holz.
X Hafer , Heu und Stroh.

Brot,

^Klafterweiches Holz.

< Brot.

Klafter weiches Holz.
/ Korn.
X Mehl und Kleyen.

/ Kornsäcke.
^ Hafersäcke

Klafter weiches Holz.
volle Fässer Mehl
verschiedene Artillerie - Güter.

Klafter weiches Holz.
Stroh,
Bett - Sorten.
Brot
Klafter weiches Holz.
Brot.

< Brot.

Kehricht

Montur in Verschlagen.
Klafter weiches Holz.
Hafer , Heu und Stroh.
Brot.
Klafter weiches Holz.
Hafer , Heu und Stroh.
Brot.

Klafter weiches Holz.
Veit - Sorten

'A
stA:

3

Leer zurAbhohlung d -Steinkohlen .
Klafter welches Holz . <
Brot.

Polls Kornsäcke in die Mühle . 1!
Mehl aus der Mühle in Sacken . >1:

Kronprinz Ferdinand Kürassier.

„ Fuhrwesens - Corps.

)-

< Garnison » - Spital.

«' Kaiser Alexander
X Infanterie - Regiment.

< Verpflegs - Magazin.

'B ^ ^ llen DeckübrunAe -'?muß ebenfalls die Mellen -Distanz verläßlich angesetzr werden . und wird ,lch dießfalls hm-
m Sie Ennnsrüng uckgeruffene Fassnngs .Normale berufen , nach welchem sich der Soldat m der Regel seineGe -̂
General-Commändo nicht Ausnahmen zu gestalten findet, oder die Fuhrwesens-Zuge ohne alle Beschafttgnngwaren.

Fo rmular
n a l

in dem Monathe N . »8 . .

Von dem Armee - Fuhbwessn»

Transports -Division N . zu N . oder Artillerie zu N-

Durch

Tage , mit Ein
schluß des Auf-
und Abladens

Tag der

Stvckerau.
Institut N . N.
Holzplatz Noßau.
Magazin im
Magazin im
Holzplatz in der
Leopoldstädter
Magazin im
Holzplatz Noßau

» v
Magazin im

v »
Holzplatz Noßau
Pontons - Stadel
den ärarischen

^ .Alser - Caserne
Arsenal

Arsenal .
Leopoldstadt
Magazin

Arsenal

Mühlen

Wien

Holzplah , Pontons -Stadel'

Innerhalb der Linien

Noßau

-Holzplah Noßau
Rennweg
Magazin bey den

» im
Holzplay Noßau

^ ^ Magazin im
s Caserne

Schwarzspa-
niern

Arsenal

Arsenal

l Stockerau
s Holzplah Noßau
s Magazin am
Z v im
ß Holzplah

Pontons - Stadel
Magazin im

Holzplah an den
Magazin bey den

Nenmveg
Arsenal
Leopvldstadt

Arsenal

Alsergasse
Schwarzspa-

mern

Leopvldstädter»
Caserne

>Salzgries - Caserne

>Neukhor

^Gumpendocf
ind ärarisch . Mühlen
Pontons - Stadel

Stoekeran

Magazin im Arsenal

i Caserne auf der
- Landstraße

-
Getreidemarkt - Cas,
CasernimJesuit .Hvs
Glaeis

Wien

^ Josephstädter
s Caserne

/

^Heumarkt -Caserne

^Währinger -Gasse

Wien
Holzplah Noßau
Magazin im

» am
der ärarischen

Arsenal

Rennweg
Mühle

Bruck an der Leitha

^Alser -Caserne
in d .ärarisch .Mühlen
in das Magazin
am Rknnwege.

Den 20
Jänn.

den 3 .
Febr

ben 26,
Jänn.

HM
Abladungs¬

orte

den 5 .
Febr.

den 3 .!den st.
Febr . z Febr.

den
Febr.

den 5,
Febr.

den 6.
kFebr.

den 7 -
Febr.

den 7
Febr.

den 6
Febr.

Wacht¬
meister

Corp.

Corp.

.Bau¬
mann.

Bau¬
mann.

sichtlich der Naturalien und Service -. Zusnyr m die masernen uiiv -Quarnere >m ' ^ ^ tragen hat , falls das
bühren auf die Entfernung von / ^Meilen aus dem Magazine abznhohlen - und selbst m die B z N . Charge.8ign>N. am. . ten . - -

N. N.
Ver-

pfiegs
Ver¬

walter.

N. N.

N . N.
Ver-

pflegs-
Ad-

junct.

De-
pots-
Com-
man-
dant.



6 XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

h. 6^3o.
In welcher Gestalt dic Län. Weiters ' haben die sä'm.mtlichen Länder - Posto - Connnanden von IO zu 10 Tagen den

wanden alle . OTage den Aus . Ausweis über den Stand , dle Drslocatcon  und V e r W e N d u N g der m der
weis über den Stand und die Provinz befindlichen Fuhrwesens - Divisionen nach dem befolgenden Formulare L zu lie-

Dislocation zu liefern haben , fbrn , und solche , ohne Begleitungsbericht , allemahl unmittelbar an den Hofkriegsrath
Hlth . am -. Apr . 9 .7. V 8°s . . . .

einzusenden.
Was noch ben einzusenden- Um jeder Verirrung , welche schon mehrmahl aus der sich gezeigten Undeutlichkeit der von

dc« ttv̂ den Fuhrwesens - Landes - Posto - Commanden gelangenden zehntägigen B es ch äf t i g u Ng s-
sto - Eommanden zu beobach- Ausweise  entstanden , für die Zukunft vorzubeugen , wurde angeordnet , daß die Art
rcn ist.
Hkth- am rb-Oct, 8 .6. O 3o3o.

Formular L.

und Weise der V e r We Nd u Ng der Bespannungen,  nebst den A N - und  A b l a d-
S »ta tio 1,en , immer deutlich  und b e st i m m t ausgedrückr werde, und dabey auch die
vorkommenden Rückladungen  andeute.

K. K. Militär - Fuhrwesens - Corps . Nieder - Oest . Landes - Posto - Commando.

Ausweis von . . . bis . . .
über die Beschäftigung der in Nieder - Oesterreich, bezügsweise Wien befindlichen Divisionen.

V e n a n n t l i ch

Der komplette
)tand bestehet in .3 -

>4-

Friedens - Transports-

Friedens - Artillerie-

Divisionen.

Anzahl der
vierspännigen

Züge.

Unbeschäfti.
get sind.

L

Hiervon sind bereits

commandict
und

absent.

Mithin verblei¬
ben zur Loco-
und auswärti¬

gen Verfüh¬
rung.

4

spännige Zuge.

K

.3.
14.

t»

K

Deym Hernalser Institute.
» Garnisons - Spitale.

Bey der Pulver -Verwaltung zu St . . .
Deym Thier - Arzeney - Institute . . . .

v Klosterneuburger Depot . . . . .
Bey der Nacketen- Bespannung.
Beym Verpflegs - Magazine zu N . . . .

» Beschäl - Departemente zu Wien-
Nach Triest mit Hof - Effecten.

» Ebergassing.
» Stockerau.

Zu Steinfeld

,5

20
16

Summa der zu Loco- und auswärtigen Verführungen überblei-
bendcn Züge. . . . . . . 74

SiZ». N . den . . . Unterschrift.

5 -S .
-- ZLL " --
^ L V
LÄ ^
ZV L
Ä 'r^
S ^

^ L 2̂

^ 2r: V
I 2



7

sto- Eoinmanven.
Hkth. am 2g. Dec . S:«,. U 355 .̂

« >, - 6. Apr. 8lir ,75g.

Von dem Armee - Fuhrwesen.

h. 6481.

Ein Mtor . « wes. ,.t,ich-« s ^ miist, « « m bo«Fnhrwesen seiner Wibmunz nochkom- Di- Mg -- « , » E«
rrierr soll, besteht darin , daß die Wagen und Requisiten stets in dem gehörigen  lallen sich stets in gukcm Sta»,-

g » . - „ S t a n d e sich befinden. Die , müssen in der Ar. und Vollständigkeit, wie m°n ihrer D-- . .. n --«
l -y einem - u-br-ch-nd-n K-wg- und ,m Frieden bedarf, h-rg-st-llt , und in de» D -posttori-n ^

aufbewahrt werden.
tz. 6482.

Ley eurem so bedeutenden Korper, als das Militär -- Fuhrwesen ist, Ley den, Millionen Aufstellung eines Fulmve
betragenden ärarischen Gütern , die demselben anvertrauet sind, und welche es zu verrechnen lens-Haupt-Commando's.
Hat , iss -s unumgänglich »Schis , daß «in C-ntra , - Punkt bess-h- , von welchem aus da« « » -— "-D« .
Ganze nach demE - isse seinerOrganissrung geleitet wird, und welcher di- Leitung des Ganzen,
di- Aufsscht über di- in den Landern zerstreuet-» einzelnen Zweige und Abtheilungen d-SFubr --

Wesens über sich hat.
§. 6433.

Um aber auch dwsen einzelnen Theilen einen zweckmäßigen bestimmten Wirkungskreis Aufstellung de- vuhnve-
zu geben, sind m den Ländern selbstständige Posto .- Commanden  aufgestellt , welche lens- Landes- Pesta- Com
chre eigenen Rechnung« - Kanzelleyen haben. Dies- Posso - Commanden find m Nieder -Oesser- - . ,
.eich , firner . Oesterreich, Böhmen , Mähren , Galizien , Ungarn , Slavonien , im Venetia - " ' -«. Npr. o>>. n- 7«>-.
nischen und in der LomLardie. » -» 7. Nov.s,6. r - y.-,.

§. 6434.
Die Lä'nder - Posto - Commandenunterstehenüireere den Genera t - Com man-  Lependeuzd -r LanLes-Pc

d e n , an welche sie angewiesen sind.

Sie führen eigene Rechnungen über das ihnen untergeordnete Fuhrwesen.
§. 6436.

Dem Corps - Commando ist die Central - Direction  übertragen , womach Wiedas Corps- Comman-
dasselbe das in den Landern verth eilte F uhrwese n in einGanze  s zusammenzu fassen ^ Direction^ lühren
über di- untergeordneten Rechnungs - Kanze- ez-n stch eine state vollständige U-b-rstch. zu
verschaffen, aus allen Eingaben und Rechnungen summarische Uebe r sichten  zum
Dienstgebräuche zusammen zu setzen, und die Rechnungen unverzüglich der Hofkriegsbuchhal¬
tung zur Superrevision  zu übergeben hat.

- tz. (>436.
Um diesen Zweck zu erreichen, und das Ganze in Uebersicht und Ordnung zu erhalten, Vierteljährige Ad„,m.stra-

rj es unumgänglich nothwendig, daß immer einStabs - Officierinloco  sey , der tisns- Berichte über den Zu¬
andere  aber zur Visitation in den Ländern herum reise,  um sich m über- ^ des Fuhrwesens,
zeugen, und dahin zu wirken , daß alle von dem Hofkriegsrathe und dem Vorgesetzten Gene- ec-s.o.ir^ .
ral - Commando ergangenen Befehle genau befolgt werden, und daß überall Ordnung und
Richtigkeit , besonders aber Ley den Depots , herrschen. »

Dem Hofkriegsrathe ist von dem Corps - Commando alle Viertel - Jahre ein Admi¬
nistrations - Bericht von dem Zustande des gesammten Fuhrwesens,
Mit kurzer Ausnehmung der Einleitungen und des wesentlichen Nutzens dieser Vlsitations-
Reije des zweyten Stabs - Offiziers vorzulegen.

S. 6487.
A, . Administration ^ Berichte ist kurz aufzunehmen: Punctejmi,Admin,.-ratwus-

a) Wie sich der effektive gegen den kompletten Stand verhält ; ob die Officiere Uttver- ^ " lchte.
drossen ihre Schuldigkeit leisten, und ob Unter - Officiere und Gemeine zum Fuhrwe- Ĥ ' «m" b' D-c. s.° ii3Ss-j.
senö- Dienste brauchbar sind.

K) Wie weit in der Bildung der Mannschaft in dem eigentlicher. Fuhrwesens - Dienste, in
den Artillerie - Exercitien, im Lesen, Schreiben und Rechnen für Unter - Officiere Fort¬
schritte gemacht werden.



3

Devcndenz des Corps-Com-
»nanvo».
Htlh .nm 28. Dec . Lio . li3554.

Welche Leute zum Fuhrwe¬
sen «m angemessensten sinv.
Hklh. am 3. Feh . ?93. O 336.

» » 18 ee . 8 >«. li 3554»
» >» I. Iun . 3i5 . u rü 88.

Don der Bildung des ge¬
meine » Mannes.
Hlth . am IV. Dcc . 8ic>. U3554.

Beurlaubung.
tzjch. am -8. Lcc . öin . K 3554.

» 18. Fcb. 0, ^. k 6r «.

XX . Hauptftück . I . Abschnitt.

e) Der Zustand der Pferde , Wägen und Geschirre , und ob für deren Conservirung hin¬
reichend gesorgt werde . *

ü ) Der länderweise Abgang an Dienstpferden der Artillerie - und Transports - Divisionen,
und auf welche Art , er erftlgt sey.

e ) Die Verwendung der Fuhrwesens - Divisionen in loco und bey sonstigen Verführun¬
gen , mit Bemerkung dessen , was sie sich in 's Ve >dienen gebracht haben ; ob die Ver¬
wendung zweckmäßig gewesen , und ob das Fuhrwesen nicht etwa besser, und auf
welche Art es nützlicher benützt werden kann.

L) Der Zustand der Deposirorien ; ob sie reinlich , und wie die Requisiten bewahrt sind;
ob Alles gut untergeorachl , und nichts dem Verderben ansgefttzt sey ; ob ordentlich
und wirthschaftlich manipulirt , und überhaupt so borgegangen werde , daß das Aera-
rium keinen Schaden leide.

§) Was , um -die Fuhrwerke zu complettiren , unumgänglich nothwendig ist, dann welche
Gattungen und Materialien , und in welcher Zahl , für dieDepots nachzuschaffenvor¬
züglich erforderlich werden , und was sie kosten dürften :c.

Ir) Ob die Vormerkungen über die Beurlaubten vorschriftmäßig genau und evident ge¬
führt werden rc.

tz. 6438.
Das C 0 r p s - C 0 m m and 0 bleibt dem Hofk r i e g s r a t h e allein unterge¬

ordnet,  und für seine Leitung und Verfügungen strenge verantwortlich.
tz. 6489.

Die Mannschaft zu diesem Fuhrwesen wird aus den Werbbezirken ausgehobsn , es ist
aber strenge darauf zu dringen , daß nur Leute aus dem Bauernstände,  welche mit
Pferden gut umzugehen wissen , gestellt werden , nicht aber Leute , welche mit Pferden nie
umgegangen sind , weil hierdurch nicht nur allein dem Dienste , sondern auch selbst dem Aera-
rium ein höchst empfindlicher Nachtheil zuginge.

H. 6440.
Die Bildung der Mannschaft  ist zur Beförderung des Dienstes wesentlich,

und erstreckt sich:

a) Auf die eigentliche Bildung des Fuhrwesens - Gemeinen für den Dienst überhaupt ; sie
umfaßt die Pflege , Wartung , Nahrung , Reinigung , überhaupt die Behandlung des
Pferdes , dann die Aufsicht über Wägen , Geschirre und Requisiten , das Einspannen,
die Leitung des Wagens und das Wenden auf verschiedenen Boden , das Auf - und
Adladen , und dergleichen ; auch im Packen müssen wenigstens ein Theil der Mann¬
schaft und von jeder Division zwey Unter - Officiere geübt werden . Diese Bildung kann
p rac tisch immer bey der Verwendung erfolgen , wenn nur rhätige und -geschickte
Unter - Officiere die gehörige Aufsicht führen.

Ir) Auf die Bildung der Fuhrwesens - Gemeinen in der Artillerie - Bespannung , welche
während der Artillerie - Uebungen bewukr werden kann.

e) Auf den Schulunterricht , das ist : aus jenen im Lesen , Schreiben und Rechnen.
Das Fuhrwesens - Corps - Lommando ist dafür verantwortlich , daß die Mannschaft

diesen sowohl theoretischen,  als p r a c t i s ch e n Unr  e r r i ch t, welcher im Wesentlichen
in Einem 2 ühre vollendet werden kann , erhalte.

h. 0441.
Der Zweck , die für den Fall eines ausbrechenden Krieges den Fuhrwesens - Gemeinen

nöthige Bildung auf eine größere Anzahl von Individuen auszudehnen , erheischt in Frie¬
densfahrer ! ein auch hiernach berechnetes B e u r l a u b u n g s - S y st sm , wornach von den
Artillerie - Divisionen alle Zehre , und vor, den Transvorts - Fuhrwesens - Divisionen olle
zweyre Jahre im April ! zwey Drittel des Loco - Standes an Gemeinen beurlaubt werden,
und eine gleiche Anzahl vom Urlaube cinberufen wird.

" H-



9Von dem Armee - Fuhrwesen.

Hkth. E -8 .Dec . Slo . u 3254.

Wie die Fuhrwesens - Mann¬
schaft zu benennen ist.
Hkth. am -6. 2ün . 8l -. ir 384.

Abrichtung Ver gemeine»

H. 6442.

Bey der Einberufung ist darauf zu sehen , daß vorzüglich solche Urlauber herbey Beobachtungen bey Smbe
gezogen werden , bey welchen , nebst den übrigen Eigenschaften , auch noch auf eine längere ^ Urlauber
Dienstzeit gerechnet werden kann . Das Cvrps - Commando hat daher die Grundbücher mit ° " """ " " " "

ernstlicher Genauigkeit , und zwar in 's Besondere mit Rücksicht auf die Dienstjahre , "zu füh¬
ren , und auf die jünger Dienenden zu sehen.

Von dieser Ansicht der Dienstzeit und von der Angemessenheit zum Dienste ausgegan-
gen , sind dann die nahmentlich länderweise verfaßten Con signationen

den betreffenden Posto - Commanden mitzutheilen , welche wegen der Einberufung sich an

das Vorgesetzte General - Commando zu verwenden haben ; dieses wird dann mit der politischen
Stelle sich in das nöthige Einvernehmen setzen.

tz. 6443.
Die gemeine Mannschaft des Fuhrwesens ist unter der Benennung als Gemeine  in

den Acten aufzuführen , und eben so zu benennen.
§. 6444.

Das Erste , worin der Recrut belehrt werden muß , ist die Verpflegung und Wartung
des Pferdes ; es muß vorzüglich den Gefreyten zur Pflicht gemacht werden , die Gemeinen Mannschaft.

im Dienste abzurichten . Sie müssen von den Gefreyten belehret werden , wie viel Hart -und März s°s. 0 6-7.

Nauchfutter , dann wie viel Streustroh jedes Pferd zu bekommen hat ; wie es dem Pferde
zu reichen ist ; wann und auf welche Art dasselbe getränket werden soll.

Bey dieser Gelegenheit müssen auch die angehenden Gemeinen angeleitet werden , die
Pferde zu beobachten , ob sie geschwinde oder langsame Fresser sind , damit die letzteren allein
gefüttert werden.

Der fernere Unterricht hat das Putzen der Pferde in sich zu begreifen , wo dießfalls
bey den Pferden anzufangen ist , und wie der Striegel , die Kardätschen zu brauchen , wie
die Haare der Pferde zu waschen , und die Nagel an den Eisen anzuziehen , wie Abends die

Streue zu machen , und Morgens die Stände zu reinigen sind . Alsdann folgt die Unter¬

weisung , wie die Wägen zu reinigen und zu schmieren sind. Es ist nachzusehen , welche Schad¬
haftigkeiten die gefährlichsten sind , was gleich gemeldet und durch die Schmiede oder Wagner
her-gestellt werden muß . Die Gefreyten zeigen nun den Gemeinen , wie die Pferde anzuge-
schirren , aufzuzäumen und ordentlich herzustellen sind ; sie müssen sie auf die Fehler aufmerk¬
sam machen , die bey einer Angeschirrung bestehen , z. B - nicht passende Kummeter , zu weite
oder zu kurze Kopfgestelle , unrichtig liegende Gebisse , ungleiche Stränge rc.

Wenn die Gemeinen von der Arbeit bey den Wägen und Pferden zurück in die Zimmer

an ihre Campirungs - Plätze kommen , müssen die Gefreyten bey den Recruten seyn , und

sie lehren , wie sie ihren Körper reinigen , wie sie sich anzuziehen , wie sie die Montur,
hauptsächlich die Stiefel und Schuhe zu conserviren haben.

Kein Recrut soll eher zum Fahren gelassen werden , bis er nicht in dieserKunst vollständig
unterrichtet worden ist, und darüber Probe abgelegt hat . Zu diesem Ende muß ihn der Ge¬

freute anspannen lehren , ihn auf die Fehler und auf die Vortheile der Bespannung auf¬

merksam machen , und ihn von den Folgen einer nachlässigen Anspannung durch Belehrung
und selbst durch kleine Prüfungen überzeugen . Dem Recruten muß gelehrt werden , den

Sattel gut aufzulegen und gehörig zu gurten , dann geschickt auf - und abzusitzen , den Zügel
und das Leitseil , dann den Handriemen zweckmäßig zu fassen ; es muß ihm gesagt werden,

warum alles dieses ist , was es für einen Zweck und für eine Folge hat , wenn es recht oder

unrecht gebraucht wird . Er muß in den Sattelsitz gerichtet , und verhalten werden , in diesem

Slße zu bleiben , nur seine Hände und die Waden zu brauchen , nicht aber mit dem ganzen
Leibe zu rudern , und das Pferd zu drücken ; es müssen ihm die Hülfen erklärt werden , die

man hat , um alle vier Pferde gleich ziehend zu machen ; er muß geübt werden , die Distan¬

zen oder den Raum zu beurtheilen , den man braucht , um einem anderen Wagen auszuwei-
Band vn . Z
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weichen , um eine Ecke herum zu kommen , umzukehren , zurück zu schieben , und die Deich¬
selstange durch das Anziehen oder durch den Druck zu bewegen , oder den Wagen anzuhalten.

Die Recruten sollen abwechselnd nicht nur im Reiten und Fahren an der Stange,

sondern auch auf Vorpferden abgerichtet und geübt werden , weil es hauptsächlich bey Manövern
sehr darauf ankommt , daß der Mann nicht ungeschickt im Vorreiten sey , und dem Stan¬
genreiter durch falsches Anreiten nicht Hindernisse mache.

h.

Don der Fütterung der Zur Abrichtung des gemeinen Mannes gehört noch -. Fvlgendes:

Pr'crde. Sobald er durch den Ruf des Tambours oder durch ein anderes bekanntes Zeichen auf-

o -ch. am 3. Feb. 783. 0 3 . wird , so zieht er sich an , und es gehet sowohl der Stangenreiter , als der Beylaufer,

zu den Pferden ; daselbst gibt derGefreyte beyden das Futter vor , welches sie in der Schwinge
bestens reinigen , ausstauben , und sodann den Pferden entweder im Futter - Tornister an-

Hängen , oder in den Krippen vorschütten , wo mi ersten Falle die Pferde gleich , im letztem
Falle aber erst nach der Abfütterung des Hafers , bey Ausgabe des Heues geputzt werden
müssen , weil sie bey dem Putzen unruhig sind , und das Futter aus den Krippen oder Fut¬
tertruhen verwerfen.

tz. 6446.

Don dem Putzen der Pferde . Der Stangenreiter und der Beylaufer putzen jeder ihre Pferde.

Httl). am 3. s-cb. 763 .11  Das Striegeln muß mitVorsicht , je nachdem der Striegel scharf oder schon abgenützt

ist , geschehen.
Der abgestriegelte Staub muß rückwärts auf den Dielen , oder im Lager auf der

Erde rein heraus geklopft werden.
Nach dem Striegeln wird das Pferd mit der Kardätschen bestens gereinigt , und der

dadurch aufgefangene Staub wird zu dem vorigen aufgeschlagen.
Nach dem Kardätschen , welches hauptsächlich unter der Brust wischen den vorderen

Füßen des Pferdes zu geschehen hat , wird das Pferd mit dem eingenäßten und gut aus¬
gewundenen Wischsiecken überfahren , nachher aber werden mit diesem die Augen , Nasen¬
löcher und der Schlauch ausgewaschen.

Der Schweif wird oben mit dem nassen Wischflecken , der übrige Theil aber in ei¬
nem Wasserbütrel ( Wasserbüttchen ) ausgewaschen , mit beyden Händen auswärts ausgerie¬
ben , und wenn er getrocknet ist , und die Zeit es gestattet , aus einander geputzt . Beym

Putzen der Mähnen führt der Mann mit der linken Hand den Striegel , und mit der
Rechten die Kardätschen , und so wird von oben abwärts durch die auf einander folgenden
Striche die Mähne bestens gereiniget , welches von beyden Seiten des Pferdes zu gesche¬
hen hat.

tz. 6447.
DüMi -ung der Hufeisen. Sodann werden die Hufeisen visitirt , und wenn etwa ein Nagel nachgelassen hat,

Hklh. am 3. Ted. 763. u 336. yon dem Stangenreiter ln Gegenwart des Gefreyten angezogen.
Fehlet aber ein Nagel , so muß er Don dem Schmide selbst eingeschlugen werden;

dieser ist alsogleich beyzurufen , was auch zu geschehen hat , wenn ein Pferd schlecht frißt,
weil dieses von der Unreinigkeit im Maule oder von anderen Umständen herkommt , und

in diesem Falle oft bloß durch das Maulräumen Hülfe geschafft werden kann.
Dieses Maulräumen aber darf in nichts Anderen bestehen , als das; man das Maul

öfters auswäscht , und die Zunge ganz gelinde mit Salz reibet , wodurch es sich zeigen wird,

was ferner für Heilungsmittel nothig sind.
- §. 6448«

Don dom Trünken der Pferde . Nach dem Putzen wird in dem Stalle getränket , oder in das Wasser geritten ; im

Htth. am 3. Feb. 78S. V336. ätzten Falle reitet der Gefreyte im Schritte voraus , und der Corporal macht den Beschluß,

siehst auch darauf , daß die Stangenreiter und Beylaufer nicht so nahe an einander reiten,

das; ein Pferd das andere durch einen Schlag beschädigen , oder eines dem anderen die
Hufeisen abtreten könne.
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In große Flüsse oder Teiche ist keinesweges zu reiten , sondern es müssen an solchen
Orten die Pferde aus den mitzunehmendsn Wasserbütteln geträ 'nket werden.

tz. 6449.

Wenn marschirt wird , so gibt der Tambour durch einen Nufstreich das Zeichen zum An¬
geschirren , ist aber kein Tambour vorhanden , so ist dieses Zeichen auf andere Art zu bemerk - ,
stelligen , wie solches auch bey der Cavallerie geschieht , wo nicht geblasen wird.

tz. (-460.

Wenn die Pferde bis zum Aufzäumen angeschirret sind , so führt der Gefreyte die
ihm unterstehenden Stangenreiter und Beylaufer zu den Wägen , läßt sie von dem Unra-
the reinigen , die Achsen aufwinden , sauber abkratzen , und einschmieren , welches , wenn
es die Zeit gestattet , Tages zuvor geschehen kann ; es versteht sich auf jenen Fall , wo mit
Schmeer geschmieret wird . Wenn aber die gewöhnliche Wagenschmiere gebraucht wird , kann
solches , besonders bey großer Hitze , Tages zuvor nicht geschehen , wohl aber können die
Wägen bey erübrigter Zeit gereiniget werden.

Bey Abnehmung der Näder muß genau darauf gesehen werden , ob die Achsbleche,
Radbüchsen , Schienen , Staben und Speichen fest sitzen ; ob die Ringe nicht etwa los ge¬
worden , auch ob die Lehnnägel ganz sind , und gut in die Löcher passen.

tz. 646 !.
Zum Anspannen wird das Zeichen mit der Trommel oder sonst gegeben , worauf auf-

gezäumet , die Sättel fest gegurtet , und die Pferde zu den Wägen geführt werden.
Das Stangenpferd muß um eine Handbreit länger als daS Handpferd angespannt , und

die Stränge um die Waghölzer müssen gut umschlungen werden.

Der Stangenreiter spannt die Stangen - und der Beylaufer die vorderen Pferde ein.
Die Zugftränge der vorderen Pferde werden drey Wiener Ellen oder Schuh lang vom
Kummetholze bis zur Wage geführt.

Das vordere Handpferd wird nur einen Pferdkopf breit kürzer angespannt , und dergestalt
an das Leirseil -Pferd wohl angebunden , daß es demselben mit dem Kopfe nicht gleich kommt.

Die Deichselstange muß den Pferden bis an das Kummetholz gehen , und dein Sei¬
tenblatte gleich stehen.

H. 6462.

Wenn abmarfchirt werden soll , wird das Zeichen gegeben , worauf sich der Stangen¬
reiter zum Aufsetzen fertig halten muß . Nach erfolgtem doppelten Streiche wird aufgeses¬
sen , die Beylaufer begeben sich zu den ihnen angewiesenen Wägen , und alle Individuen
an ihren bestimmten Ort.

Beym Abfahren ist zu beobachten , daß eine Distanz von drey Schritten zwischen der
Schußkehle des vorderen Wagens und den nachkommenden vorderen Pferden , so gut es thun-
lich ist , gehalten werde.

h. 6453 .

Der Stangenretter muß gerade zu Pferde sitzen, mit dem Leibe nicht vorwärts han¬
gen oder wanken , noch weniger aber mit den Füßen rudern , sondern sich mit den Knien

wohl schließen , und den Peitschenstiel vom rechten Schenkel an der Schulter aufwärts hal¬
ten , der Peitsche sich aber niemahls anders bedienen , als wenn das Pferd einer Ermah¬
nung bedarf.

Den Zügel vom Sattelpserde hält er kurz in der Faust , und eine Zwerchhand über
dem Kummetdeckel.

Das Leitseil richtet sich solcher Gestalt in die Hand , daß er mit dem Zügel spielen
und beyde Pferde zugleich regieren kann.

Wenn von der Stelle abgefahren wird , muß er Nicht schnalzen , noch mit den Füßen
rudern , sondern er gibt mit dem Zügel einen kurzen Rücker , hält die Peitsche in die Höhe,

und ruft seine Pferde mit den gewöhnlichen Worten kurz und frisch an.
Band vii . 4 *

Zeichen zum Angeschirren
durch den Tambour.
Hkth. am Z. Feb. 783 .0 336.

Von der Reinigung der
Wagen.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

Vom Anspannen.
Hkth. am 3. Feör. 783. Il 336..

Beobachtungenbeym Ab¬
märsche.
Hkth. am 3. Feb. 7S3. 0  336.

Don der Haltung der Pferde.
Hkth. cm 3. Feb. M . 11 336.
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Ein Gleiches hat er zu beobachten , wenn rechts oder links gefahren wird , und erdrüc¬
ket nur im ersten Falle das Sattelpferd mit dem Zaume und linken Schenkel gegen die
Deichsel ; im letzten Falle hingegen lenket er das Sattelpferd links , und treibt daS Stangen-

Handpferd mit der Peitsche an die Deichsel . Die Peitschenschnur darf nur so lange seyn ,
daß er , ohne sich vorzulegen , die vorderen Pferde nicht weiter , als bis an das Gerüst des
Kummets erreichen , mithin die Pferde nicht an den Kopf , oder in die Augen schlagen kann.

Niemahls darf das Pferd anders , als mir der Peitsche , nicht aber mit dem Stiele
oder gar mit einem Stück Holze geschlagen , vielweniger mit Füßen gestoßen werden.

§. 6454.

Beobachtungen während des Der Wagen muß in Ansehung des Weges sowohl , als auch mit Aufmerksamkeit auf

^am s. Fes. 793. v 336. die Gleichheit des Zuges der Pferde geführt werden . Sollte etwas während des Marsches
an den Strängen oder an der Ladung zu verbessern seyn , so fährt dieser sogleich rechts oder
links aus dem Wege , der Gefreyte ruft den Beylaufer herbey , und verbessert das Mangel¬

hafte , sodann schließt er sich an die unterdessen passierten Wägen an.
Die Beylaufer dürfen sich ohne Vorwissen des Gefreyten oder Corporals von ihrer

Einthcilung nicht entfernen.
Sollte es aber nothwendig seyn , daß der ganze Zug anhält , so wird von dem Tambour

ein doppelter Streich , und zum folgenden Wiederfahren der Marsch geschlagen . Wo kein
Tambour zugegen ist , wird ein anderes Zeichen gegeben.

Wenn ein Pferd , vorzüglich aber das Sattelpferd , obschon vor dem Aufbruche alle
Eisen angezogen werden , während des Marsches ein Ersen verlieren soll , so wird solches
durch den Schmid , wenn , der Wagen bey Seite gefahren ist , wieder aufgeschlagen ; zu dem
Ende muß jeder Srangenreiter , nebst einem anderen Hufeisen , auch mit einem Schereisen

versehen seyn , damit solches , wenn kein anderes anpassendes Eisen vorhanden ist., angehef¬
tet werden könne.

tz. 6466.
Beobachtungennach voll- Nach vollbrachtem Marsche und nach geschehener Auffahrung der> Wägen ist das Erste,

brachten, Marsche und nach ge- Pferde zu versorgen , und nachzusehen , ob keines derselben durch das Kummet oder durch

den Sattel gedrückt worden ist ; dann werden dre Geschirre aufgehoben , und der Wagen be-

Hkth. am 3. Feb. 793. 1» 336. sichtiget , ob nichts daran zu Grunde gegangen , oder los geworden ist , damit der Gefreyte
durch die Professionisten Alles gleich wieder Herstellen lassen kann.

Ingleichen wird der Ladung , ob solche noch in gehöriger Ordnung ist , nachgesehen.
Bey starker Sonnenhitze wird gleich nach dem Auffahren auf die Naben der Räder

Mist , Rasen oder Erde gelegt , damit sie nicht durch die Hitze aufspringen.
Sollte der Ort , wo die Wägen stehen , sehr sumpfig oder kothig seyn , so wären un¬

ter die Räder Steine oder Holz zu legen , damit sie trocken stehen.
tz. 645b.

Von der Menagirung.
Hkth. am 3. F«s. 7S3. 0 336.

Beobachtungen, wenn can-
tonirt wird.
Hkth. am 3. Feb. 7S3. 0 336.

Jeder Mann legt so viel in die Menage , daß er ein halbes Pfund Fleisch nebst Zugemüse zu
essen har , zu welchem Ende den voraus gehenden Corvoralen Geld mitgegeben wird , um in
der bestimmten Quartiers - Station die Kost besorgen zu können.

Wenn campirt wird , rücket von jeder Cameradschaft ein Mann , und von jeder Divi¬
sion ein Corporal zur Abhohlung des Kochholzes vor die Fronte . Dieses wird sodann ordent¬

lich ausgetheilt , und in die Cameradschaft gebracht , um mir demselben abzukochen.
Bricht der Transport erst gegen Mittag auf , so wird vorher abgekocht . Bey derArmee

hingegen wird die Abkochung nach dem Befehle gehalten.
H. 6467.

Jedes Mahl , wenn cantonirt wird , muß die erste Sorge des Stangenreiters seyn,
die Krippe mit einem Strohwische gut auszureiben ; den Mist oder Morast aus den Pferd-
stä'nden haben die Beylaufer wegzuräumen , deren Arbeit es auch ist, bsym Campiren den Koth
und die Nässe unter den Pferden wegzuschaffen , und die Streue zu machen , damit die
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Pferde des Tages trocken stehen , des Nachts aber sich legen und ruhen können . Sobald die

Mannschaft und die Pferde versorgt sind, müssen auch die Geschirre vom Staube und Kothe
gereiniget , dre Gebisse abgewaschen , und jedes derselben an seinem Orte aufgehänget werden.

tz. 6458.

Wenn cantonirt wird , so haben die Stangenreiter und Beylaufer im Stalle ihre Lie¬
gerstatt , um stets zugegen zu seyn , wenn dem Pferde etwas zustoßt ; campirt aber das
Fuhrwesen , so liegt die Mannschaft neben oder hinter den Wagen , und es haben vor Mit¬

ternacht drey Beylaufer , und eben so viele nach Mitternacht die Truppenwache , um auf die
Pferde und Wagen Acht zu geben , und bey jedem Vorfälle in Bereitschaft zu seyn.

Wenn campirt wird , und keine Wagenburg geschlossen ist , so werden die Stricke , zur
Verhinderung des Ausreißens der Pferde , vorgezogen . Vom Zapfenstreiche bis zur Reveille

müssen die Schildwachen das gewöhnliche Wer d a ? P a t r o u i l l e vor b e y ! rufen.
Weder die Schildwache darf auf ihrem Posten Tabak rauchen , noch gestatten , daß

man sich ihr mit einer brennenden Pfeife , Feuer oder Licht , besonders bey beladenen Wä¬
gen , nähere.

Das Tabakrauchen in den Stallungen wird auf das strengste verbothen.

Ferner darf weder ein Unter - Officier , Gefreyter oder Gemeiner mit einem Lichte, ohne
Laß es in der Laterne gut verwahrt ' ist, in den Stall gehen.

Die Laterne muß sorgfältig bewahrt werden , bis dieselbe zum Dienste nicht mehr no-
ichig ist ; folglich auf das Feuer alle Aufmerksamkeit gehalten werden.

H. 646g.

Bey einer Division werden nicht mehr als zehn Verheirathete gestattet ; über diese An¬

zahl sind keine Verheiratheten von Regimentern oder vom Lande zu übernehmen , noch ohne
besonderen Vortheil des Mannes das Heirathen beym Fuhrwesen zu gestatten.

Die Verheiratheten werden in die Cameradschaften eingetheilt . Den Weibern ist nie-
mahls erlaubt , auf einem Transports - Wagen zu fahren.

Wenn die Transporte hin - und hergehen , bleiben dis Weiber in den Quartieren zurück.

Im Felde marschieren sie bey ihrey Divisionen beysammen , und ist ihnen das Heraus¬
laufen während des Marsches nicht zu gestatten.

Wenn die Division in das Feld abrücket , so dürfen nur vier Werber mitgenommen
werden.

tz. 6460.

Bey einem feindlichen Anfalle während des Marsches oder auch in einer Wagenburg,
oder wenn sonst gewalrthätige Handlungen von wem immer an das Fuhrwesen angelegt wer¬
den wollten , ist jeder , vermöge seines Eides , schuldig , unrer Anführung seiner Vorgesetzten,
Stand zu halten , seinen Wagen und seine Pferde niemahls zu verlassen , und zu deren

Vertheidigung , so viel in seinen Kräften stehet , wie auch in Feuer - und Wassergefahren zur
Rettung des Wagens , der Pferde und der Ladung sich gebrauchen zu lassen.

Kein Gemeiner soll bey einem entstehenden feindlichen oder sonstigen Allarme aus der
Ordnung fahren , oder die Stränge abschneiden , und mit den Pferden davon reiten , sondern

es soll jeder bey seinem Fuhrwerke bleiben , und sich nach den Befehlen richten . Wer dage¬
gen handelt , soll nach aller Strenge der Gesetze bestraft werden . Eine gleiche Strafe soll
derjenige zu erwarten haben , welcher einen blinden Lärmen macht , oder das Fuhrwesen an¬
greifet , die Wägen attfschlägt und plündert.

h. 6461.

Zeder Stangenreiter hat sich eifrigst zu bemühen , seine unterhabenden Pferde vollkom¬

men auszunehmen , und deren gute -und schlechte Eigenschaften , sowohl in Ansehung des Zie¬
hens und der Fütterung , als der etwa habenden Untugenden oder Gebrechen , kennen zu ler¬

nen , damit man denselben nach ihrer Beschaffenheit begegnen , und solche , wenn es nöthig
ist , im Zuge vertauschen kann.

Beobachtungen beym Calw
piren.
Hkth. ain 3. Feb . 763. Il 338.

Anzahl der Derheirathetem
bey einer Division.
Hkth. am 3. Feb . 783, 0 336»

Me sich beb femdlicben Aiu
fällen zu benehmen ist.
Hkth. am 3. Feb . 733. v 336.

Was die Stangenreiter i»
Hinsicht ihrer untergeordne¬
ten Pferde zu beobachten ha¬
ben.
Hkth . am 3. Feb. 783. V 336r
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T2o die Gemeinen ihre Bit¬
te oder Beschwerde anzubrin¬
gen haben.
Hkth. am 3. Fetz. ?83. v 336.

Der Gemeine hat seine
Pflichten ss in Erfüllung zu
kringcn , daß er sich der wci»
tcren Beförderung würdig
mache.
Hkth. am 3. Fev . 783. 0 336.

Was die in Arrest kommen¬
de Mannschaft zu thun schul,
dig ist.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

Wie der gemeine Mann sei¬
ne Bagage zu versorgen hat.
Hkth. am 3. Feb . 733, D 336.

Pflichten eines Gefrevken.
Hkth. am 3. § cb. 783. r»336.

Welche Kenntnisse der Ge-
freyte vom Fuhrwelen beson¬
ders besitzen muß.
Hkth: am 3. Frb . 783. 0 336
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Sobald dem Pferde das Mindeste zustoßt , muß es dem Corpora ! gemeldet werde !»/,

auch sind die Umstände oder Ursachen beyzufügen , um desto eher durch den Oberschnnd oder
Thierarzt helfen lassen zu können.

H. 6462 .-

Wenn ein Gemeiner etwas für sich zu bitten , oder sich zu beschweren , oder was im¬

mer vorzubringen hat , so gehet er zum Corporal ; wäre aber die Beschwerde über diesen , so

gehet er zu den» Wachtmeister , und sodann , wenn er keine Genugthuung fände , zu fernem
Officiere , Rittmeister und Stabs - Officiere.

tz. 6 ^ 63 .

Da endlich gute Ordnung und Mannszucht die Seele des Dienstes ist , so muy sol¬

che besonders bey den» Gerneinen nicht außer Acht gelassen werden.
Im Dienste sowohl , als auch bey allen einem Gemeinen zustehenden Verrichtungen,

hat sich derselbe alles Fleißes zu bestreben , damit er nicht nur seine aufhabende Pflicht genau
in Erfüllung bringe , sondern auch sich für die Zukunft zur Bekleidung der Charge eines Ge-

freyten tüchtig mache. f
h. (>464.

Wenn ein Mann in Arrest gebracht wird , muß derselbe binnen 24 Stunden zwei)

Cameraden bitten schicken, auch nach seiner Entlassung zum Bedanken geführt werden.

H. 6465.

Der Gemeine hat jederzeit seine Bagage in dem leinenen Tornister so gepackt aufzu¬

bewahren , daß er bey einer entstehenden Feuersgefahr Alles in der möglichsten Ge,chwmdlg-
keit beysammen habe , den Pferden die Geschirre , welche jederzeit in der nähmlichen Gegend,
wo das Pferd stehet , aufgehänget , oder rückwärts in der Ordnung hrngelegt seyn müssen,
aufwerft , dieselben , wenn es gleich thunlich ist, anspanne , und sich an einem ihm von dem Ge-
fteyten anzuweisend .en Orte mit Wagen und Pferden begeben kann . Sollte jedoch d»e Ge¬

fahr zu nahe kommen , so wäre vorzüglich das Pferd zu retten.
H. 6466.

Der Gefrsyte , welcher des gemeinen Mannes nächster Vorgesetzter ist , muß ein Ver¬
trauter , nüchterner und des Fahrens wohl kundiger Mann seyn , auch seinen Untergebenen

durch unermüdetsn Fleiß , durch Wachsamkeit und Eifer zum Muster diene »».
Er hat den Gemeinen zu allen Pflichten , welche ihn , obliegen , anzuhalten , unver¬

drossen deren Erfüllung zu bewirken , und in allem demjenigen , worin der Gemeine noch un¬

erfahren ist , ihn mit Gelassenheit und Geduld zu unterrichten.
Der Unterricht selbst aber besteht hauptsächlich in der Vorrichtung des Wagens , in

der Pflege und Warturig der Pftrde , Angeschirrung und Anspannung derselben nach jener
Art , wie solches bey dern Gemeinen gesagt worden ist.

h. 6467.

Der Gefreyte selbst aber muß nebst allem demjenigen , was dem Gemeinen vorgeschrie¬
ben worden ist, vom Nachstehenden die vollkommenste Kenntnis ; haben / als:

Wie man mit der Winde bey Abziehung eines Rades , oder den Wagen zu heben , um¬

zugehen hat . — Wie man , wenn ein Rad in einer Vertiefung sich versenkt hat , und de-,
Wagen dadurch stecken bleibt , mit Hebestangen , in Ermangelung einer Winde , zu Werke
zu gehen hat , und welches die beste Art hiervon ist. — Wie man ein Rad abzuziehen,
und wieder anzustecken , die Lehnen einzuschlagen , die Achse nebst dem Achsbleche zu visitiren,

die Achse zu schmieren , die Räder in - und auswendig in ihren Speichen , Naben , Schienen,
und eben so teilweise den übrigen Wagen , desgleichen die Hufeisen , die Pferde und da .-

Geschirr zu untersuchen hat ; auch muß er die Ladung der Wägen , und wo das schwerste
Gewicht zu liegen hat , gut verstehen.



§. 6468.
Da die Ladung des Transports - Fuhrwesens meistens aus Brot , Mehlfässern und Hart¬

futter bestehr , so ist hier besonders anzumerken , daß bey der Ladung des Brotes der¬
selbe sich zur ersten Pflicht halte , solches in dem nahmlichen Stande , wie er es übernimmt,
an Orr und Stelle zu transportiren , da hiervon die größte Verantwortung abhangen wür¬
de , und hieraus die erheblichste und der größten Strafe unterliegende Unordnung, - oder wohl
gar hier und da einige Mängel entstehen -könnten.

Auf das geladene Brot darf weder Fourage , viel weniger sonst etwas gelegt werden.
Das Brot wird bey dem Hinterthecke des Wagens zu laden angefangen , und so ne¬

ben einander und reihenweise auf einander gestellt , daß es fest beysammen ist , und nicht hin
und her rollen kann.

Bey Ladung der Mehlfässer , deren gewöhnlich vier sind , wovon eines vier bis fünf
(Lentner enthält , kommt daS erste Faß gegen den Hinteren Theil des Wagens zu liegen;
damit aber die Scheidewände von der Hinteren Flechte nicht beschädiget werden , so ist zwi¬
schen dieser Wand und dem Fußboden Heu oder Stroh zu stecken , was sich auch in Betreff
des Rückens der vorderen Flechte versteht . Das zweyte Faß wird auf den vorderen Theil des
Wagens gelegt ; die übrigen zwey Fässer werden eben der Länge nach in dem Bauche , jedoch
so geladen , daß jenes rechter Hand mehr einwärts in dem Wagen ruhe , nur daß es nicht

von dem aufgebundenen Vorrathsrade gewetzt werden könne ; das linker Hand hingegen wird
fast an das erstere gelegt , und die Bauchwinden werden gut angezogen , wo jederzeit zwischen
das mittlere und Hintere Faß , so wie zwischen die vorderen Fässer etwas einzulegen ist , damit

beym Bergauf - und Bergabwärts - Fahren dieselben nicht an einander stoßen , und sich dadurch die
Reifen ablösen können.

Die mittlere Flechte , welche vor der Ladung , versteht sich lediglich von Fässern , her¬
aus genommen wird , muß sodann auf das Hintere Faß nach der Länge verkehrt aufgestürzet
werden . Uebrigens wird bey der Ladung der Fässer der Wagen mit der linken Seite an den

Ladungsort gestellt , weck rechts , um das -Vorrathsrad nicht abzubinden , nicht geladen wer¬
den kann.

Bey Ladung des Hartfutters ist bey der Uebernahme besonders darauf zu sehen , daß

die Säcke gut gebunden und nirgends zerrissen sind . Bey dieser Gattung wird die größte
Last auf die Mttre und auf den Hinteren Theil des Wagens geladen , und eS muß von Zeit
zu Zeit nachgesehen werden , ob sich nicht etwa Säcke wehen und Schaden leiden.

§ . 9469.

Bey Transportirung des Pulvers kann der Gefreyte nicht Sorge genug tragen , um
einem sich aus Nachlässigkeit ergeben könnenden Unglücke vorzubeugen . Er muß nicht gestat¬
ten , daß jemand weder von seiner beyhabendeu Mannschaft noch von einer anderen Tabak

rauche , vielweniger jemand anderer mit einer Tabakspfeife oder mit einer Laterne , worin

Licht ist , den Pulverwägen sich nähere , auch darf überhaupt von den elsernen Wägen - Re¬
quisiten nichts in die Wägen gelegt werden.

Derjenige Unter - Officier oder Gefreyte , welcher eine solche Ladung übernommen und

zu transportiren hat , muß nicht nur während des Marsches beständig die Vorsicht brauchen,
daß weder die ihm entgegen fahrenden Fuhrleute , noch sonst jemand mit einer Tabakspfeife
im Munde sich nähere , sondern er muß immer voraus seyn , und jeden mit Bescheidenheit
ermahnen , dieses zu unterlaßen.

Desgleichen hat er bey Passierung der Städte , Märkte und Dörfer , wenn nicht um¬
gefahren werden kann , einige Schritte vor dem ersten Wagen voraus zu gehen , im Falle er
etwas Gefährliches entdecken sollte , solches abzustellen , oder andere Maßregeln zu treffen.

H. 6470.

Die Ladung selbst aber wird folgender Gestalt bewerkstelliget : Vorausgesetzt , daß die

Patzer eines nach dem anderen genau besichtiget worden sind , ob die Reifen alle fest ange-

Wie die Wägen zu laden
sind.
Hkth. am 3. Fob. 78Z. v 336.

Ladung des Testes.

Ladung der Mehlfässer.

Ladung des Hartfutters.

Beobachtungen bey Trans-
portirungen des Pulvers.
Hlth . am s . Feb . 783 . v 336.

Ladung der Pulverfässer auf
Wägen.
Hkrh. am 3. Feb. 783. O 336.
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zogen , die Böden gut , und mit Einlagsreifen besorget , also an denselben nichts Mangel¬

haftes sey , so wird ein Faß nach dem anderen der Lange nach in den Wagen , und auf jedes
oben noch zwey darauf gelegt.

Damit aber diese auf und neben einander liegenden Fässer sich nicht wetzen können , so

werden sie mit Würsten von Stroh oder von Reisern , auch wohl von den zu keinem ande¬
ren Gebrauche mehr dienenden alten Plahen gut verwahret.

Nach geschehener Ladung sind die Leiterbäume nicht mit der gewöhnlichen Spannkette,
sondern mit Stricken zusammen zu ziehen.

Die Spannkette hingegen wird auswärts des Wagens gerade hinunter gezogen , und
an der Langwiede fest gemacht , so lange der Pulver - Transport dauert . Auf die Aufziehung

der Plahen ist ebenfalls bestens zu sorgen , damit die Mannschaft deßwegen nicht oben auf
die Fässer steige , sondern solche muß Überwerfen , mithin von bepden Seiten angezogen,
dann wie gewöhnlich befestiget werden.

Das Nähmliche versteht sich von Einsteckung der Plahenreifen , die von beyden Sei¬

ten aufgehoben , in die Klammer gedrückt und befestiget werden müssen , damit das Pulver

bey nasser Witterung nicht beschädiget werde.
Hauptsächlich ist noch zu beobachten , daß die Pulverwägen einer von dem anderen die

Distanz von 20 Schritten zu halten , überhaupt aber nirgends , als auf dem freyen Felde,
aufzufahren haben.

h. 6471.

Wie Man mit der Winde Wie man mit der Winde bey Abziehung eines Rades oder sonst den Wagen zu heben

oderd7/Wa "en  7he - habe , ist , wie folgt , vorgeschrieben:
Die Winde wird bey den vorderen Rädern unter dem Träger , und bey den Hinteren

unter das Ende des Armes rückwärts der Achse angesetzet , unter die Gurte , wenn solche zu

lang ist , wird eine Unterlage gegeben , und dergestalt , so weit es erforderlich ist , aufge¬
wunden und eingehänget.

Daß Rad muß unter den Naben mit beyden Händen bey den Speichen angefaßt und

abgezogen werden , dann wird visittrt , ob die Büchsen nicht los sind , und ob die Speichen
in den Naben noch fest sitzen , alsdann wird der Achlenstängel abgeputzt , und nachgeiehen,

ob bey derr Achsblechen , Vorhauben , Hirn - und Stoßringen nichts mangelhaft gewor¬
den sey.

Nach ^diesem wird geschmieret , und das Rad beym Anstecken wohl in die' Höhe geho¬
ben, damit durch das Anschieben an den Achsstängel die Schmiere rückwärts nicht ausgedrun¬

gen werde.
Dann wird der Lehnnagel vorgeschlagen . Sollte dieser durch seine eigene Dicke nicht

hinlänglich passen , so muß etwas Holz oder Stroh inzwischen gesteckt werden.
H. 6472.

Wenn ein Rad sich in eine Tiefe versenket hat , und der Wagen dadurch stecken blei¬

bet,  wäre vorzüglich mit der Winde auf folgende Art zu helfen:
Es wird in Ermangelung einer Vorreit - die Wiederhaltkette hinter den Lehnnagel an¬

gelegt , die Winde untergesetzet , und so der Wagen gehoben . Wenn dieses geschehen ist,
so muß untergeleget , und auf diese Weise der Wagen auf das Trockene gebracht werden.

h. 6473.

Des Einspannens und Fahrens ist bey der Abrichtung des Gemeinen erwähnt worden.

Um den Wagen ( wie man sagt ) zusammen zu radeln , wird die Spannkette solcher Gestalt kurz,
und ohne um die Leiterbäume zu schlingen , eingehänget , wornach der Knebel auswärts dev
Leiterbaumes in die Kette eingestecket , und über den Leiterbaum gegen den Wagen hinein

gezwungen wird , bis er die Kette erreicht.
Wenn ein Leiterbaum bricht , so wieder auf den beyden Enden , wo er gebrochen ist, an¬

gefaßt , und an den gegenseitigen Leitsrbaum auf vorbesagte Art angeradelt.

Hkth. am 3. Te ) . 783 . 0 336.

Wie sich zu benehmen ist,
wenn sich ein Rad in eine Ver¬
tiefung versenket hat.
Hkth. am 3. Feb. 763. 0 336.

Don dem Binden und Ra¬
deln mit Stricken und Ketten
auf verschiedene Art , von der
Sperrung der Hinteren Räder
bevm Bergabfahren , und vom
Fahren überhaupt.
Hkth. am 3. Feb. 793. v 336.
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Bey dem Einsperren ist hauptsächlich darauf zu sehen , daß nicht in jene Speichen , wo
die Felchen zusammen gesetzt sind, eingehänget werde , nachher wird der Radschuh dem Rade
untergeschoben , und in die Sperrkette eingehänget.

Beym Aufhalten bergab wird das Leitseil so verkürzt , daß von den vorderen Pferden
keines anziehen könne . Zu gleicher Zeit wird mit dem Zügel in der linken Hand daS Sattel --

pferd , und mit der rechten Hand das Stangenpferd aufgehalten , wobey der Mann fest in
dem Steigbügel und Stangenbleche , die Füße etwas vor dem Leibe rückwärts haltend zu
stehen hat . ' ^

Beym Abfahren von der Stelle ist zur Erleichterung der Pferds zu beobachten , daß

beym ersten Anzuge die Deichselstange etwas rechts oder links zugedreht werde . Das Uebrige
ist schon früher gesagt worden.

Ist es erforderlich , daß der Wagen , rechts oder links aus dem Geleise gebracht werden
muß , so müssen im ersten Falle die vorderen Pferde rechts gewendet , und in gleicher Zeit

das ^ attelroß vorwärts angestrenget , und zur Deichsel angedrückt werden ; geschieht solches
links , so ist das Stangen - Handroß an die Deichsel mit der Peitsche anzutreiben , und die
vorderen Pferde sind links zu wenden.

336 .

Z. 6474 .̂

Das Wenden » » d Umkehr - » , di- B -urth - ilnng der Reihe , di- hierzu zu nehmen ist, ^ ^ ^
jo wo ^l mit Proviant ' Wagen , alv Mit einer Kanone , kann lediglich nach dem Terrain kehren mit den Wägen,

und der Gattung des Fuhrwerkes bestimmt werden , wobey jedoch zu beobachten ist , daß Fsv. ^ . v
Ley jeder Reihe die vorderen Pferde nur langsam anzutreiben sind.

Die Gefiepten , welche von der Geschicklichkeit ihrer Stangenreiter nicht hinlänglich
überzeugt sind , oder wenn mancher derselben noch ungeübt wäre , haben sodann die vorde¬
ren Pferde zu führen , oder nöthigen Falls selbst aufzusitzen.

§. 647S.

Bey d« Anspannung mit sechs Pft -d-n müssen di - mittleren kurz gesp. nnet werden , ^
und es hat der Vorreiter beym Rechts - oder Linkslvendcn daraufzu sehen, daß er die Reihe odera Pferden,
nicht zu früh nehme , sondern sich ebenfalls nachdem Terrain und nach den Umständen richte . EZ . Feb. 783. 0336

§- 647b.

Wenn an der vorderen Achse der linke Stängel abgebrochen wäve , so nimmt man erst- - ^

irch die Halbachse , leget sic vor die abgebrochene bis an den rechten Arm , sodann muß das Schlappe" hwun^ anqebra» !
Abmaß der Gelerse beobachtet werden . Ist dieses geschehen , so wird sie erstlich an den rechten ^
Arm dergestalt mit Stricken befestiget , daß sie weder rechts , noch links herüber weichen kon- 3- Feb. 793. v 336,
ne , dann wird sie mit Stricken oder Vsrreitketten von der. linken gegen die rechte Seite
zwischen dem Stoßringe und linken Arme , alsdann zwischen diesem und der Langwiede,

und endlich zwischen der Langwiede und dem rechten Arme wohl umschlungen , wornach
jwey Zwickel gegen einander zwischen die Achse und Ketten getrieben werden , um die Achse
auf das strengste zu befestigen , wobey die Zwickel nachgezogen , und , wenn sie weichen, wie-
der angetrieben werden müssen.

Vorn ist keine Schlappe anwendbar , weil damit keine Reihe genommen werden kann.

Ev müssen aljo in jenem Falle , wo ein vorderes Rad bricht , und kein anderes Vorraths¬
rad vorhanden ist , die Hinteren Näder abgenommen , und vorn angestecker , das Reibscheit
aber , wenn die Arme lang genug sind , entweder zurück geschoben oder ganz abgenommen

werden , wo demnächst statt der zwey Hinteren Räder zwey Schlappen folgender Maßen zu
befestigen sind , daß sie , wenn keine Halbachsen vorhanden sind , rechts und links unter der

Achs? vorwärts neben die unteren Leiterbäume angebracht werden , dergestalt , daß dieselben erst¬
lich zwischen der dritten und vierten Leiterwage an besagte Leiterbäume mit Stricken bestens ange¬
bunden , nachher aber in die Wagengeleise gerichtet , und endlich auch an den Achsstängel über
Kreuz nochmahls auf das festeste umschlungen werden , damit sie weder rechts noch links wei¬
chen können.

Banv. vn. -

V



Wie die vordere Wage und

Widcrhalte zu befestigen ist.
Hkth . am 3. Feb . 783 . v 336.

Wie man einen Graben pas¬

sieret.

Hklh . am 3 . Feb . ? 63 . v 336.

Wie der Wagen wieder auft
zubringen ist, wenn umgewor-
fen wird.

Hkth . am 3. Feb . 763 . v 336.

Wie ein Wagen oder eine
Kanone , wenn man in einem
Moraste oder Sumpfe stecken
bleibt , heraus zu ziehen ist.

Hkth . am 3. Feb . ? 83 . v 336.

Wie der Wagen aus einem

Hohlwege »u ziehen ist.
Hkth . am 3. Feb . 783 . !) 336.

Vom Gebrauche der blin¬

den Pferde im Zuge.
Hkth . «m 3. Feb . ? 83 . r , 336.

Was für ein Unterschied ist,
rin Stuck oder eenen Muni¬
tions -Karren zu führen , gegen
ein anderes Fuhrwerk.

Hkth . am 3. Feb . 783 . v 336.

XX. Hauptstück, r. Abschnitt.

Ueberhaupt müssen die zwey Schlappen oder Schleifen von erforderlicher und o-r
Last angemessener Starke seyn.

^ 6477 . / ,
Erlaubt es die Zeit , so werden die Wagringe aufgehauen und enger gemacht ; gestattet

es aber diese nicht , so wird der Wagring an die Deichselstange , und hinter dem Vormandel

wieder gebunden.
h. 6478.

Wenn man einen Graben passieret , den man nicht ganz ausfullen , und der r och zur

Noch durchgefahren werden kann , so wird das Reibscheit abgenommen , und dann langsam
in Graben gefahren , damit den vorderen Rädern und der Achse kein Schaden geschehe, wel¬

ches eben so , bis die Hinteren Räder passieret sind , zu beobachten ist ; alsdann wird das
Neibscheit wieder angebunden . Ueberhaupt muß sich nach der Verschiedenheit der Gräben und
nach den Umstanden benommen werden.

H. 6479.

Wenn umgeworfen wird , so ist bey Anspannung einiger Pferde an die Hintere und
vordere Achse oder auch mit Mannschaft Nachstehendes zu beobachten:

Wenn der Wagen leer oder mit einer geringen Ladung befrachtet ist , so wird er durch

die Beyläufer leicht aufzuheben seyn ; har aber der Wagen seine volle Ladung , so darf man
niemahls an die Achsstängel die Vorrückkette oder ein Seil anspannen , weil man Gefahr
laufen würde , solche abzubrechen ; dagegen ist hinter dem vorderen und vor dem Hinteren
Rade die Vorreitkette oder ein Seil an den Langwieden umzuschlingen , und unter dem

liegenden Theile des Wagens durchzuziehen , über den oberen Theil des Wagens uberzuwer-
fen ; dann sind jenseits an jedes Seil zwey Pferde mittelst der Wage anzuspannen , und auf
diese Art ist der Wagen langsam aufzuheben , wo sodann einige Leure den aufrichtenden Wa¬

gen aufzuhalten haben , daß er nicht zu stark auffalle.
§. 6480 . '

Wenn man in einem Sumpfe oder Moraste in s Stecken gerathen sollte , so wnd An¬

fangs ein Rad nach dem anderen aufgewunden und unterlegt , die Pferde aber sind an die
Achse entweder vor - oder rückwärts , wohin nähmllch der Wagen gebracht werden sott, mit¬
telst der Vorreitketten oder Seile anzuspannen , und wenn so die Räder unt <n untergekettet
werden , der Wagen auf diese Art hinaus zu ziehen . Die Anspannung geschieht darum an
der Achse , weil dadurch die größte Gewalt gehoben , und dem Vorsinken desto eher vorge-

beuget wird.
. h. 6481.

Wenn ein Wagen aus einem Hohlwege und Dcfiläe rückwärts heraus zu ziehen ist,
so werden , wie allgemein bekannt , die Pferde rückwärts an der Langwlede angespannt , und

die Deichsel ist mit den Händen zu dirigiren.
H. <-482.

Die blinden Pferde werden bey der Stange an die Hand gespannt , und auf diese Art

werden auch alle Remonten und ausgemusterten Cavallerie - Pferde von selbst abgerichtet.
tz. <>48 ) .

Zwischen einem aufgeprotzten Stuck und zwischen einem Munitions - Karren ist eigent¬

lich in Absicht der Maschine , an sich betrachtet , gegen jedes andere Fuhrwerk kein wesent¬
licher Unterschied , als jener , daß diese beyden Gattungen , ihrer eigenen Construction nach,
kürzer , mithin zum Umfallen eher geneigt sind , als alles übrige Fuhrwerk , daß die Räder
bestimmter Maßen weiter von sich abstehen , daher man sich während des Marsches wohl vor-

zusehen hat , daß bey allen Gelegenheiten das Umfallen sorgsamst vermieden werde , weil we¬
gen der in beyden Gattungen mitfühlenden Munition leicht ein Unglück entstehen kann.
Sollte , ungeachtet aller gebrauchten Vorsicht , ein Munitions - Karren umsallen , jo ist das

beste und kürzeste Mittel , ohne viel dabey zu versuchen , daß die Vorschläge heraus genom-



Von dem Armee - Fuhrwesen.

men, etwas entfernt gefetzt , der Karren aufgehoben , und Alles wieder so eingeladen werde,
wie die Verschlage vorher rangirt gewesen sind , welches die Artilleristen anzuordnen haben.

Daß wegen des Tabakraucheus und wegen einer Laterne mit Licht die nähmliche Vor¬

sicht gebraucht werden müsse , wie im h. 646c ) bey dem Pulver -Transporte bereits erinnert
worden ist , versteht sich von selbst. Wenn unter Weges in einem der vierspännigen Muni-

tions - Karren Pferde marode werden sollten , muß man sich aus der Geschützbespannung fol¬
gender Gestalt helfen , nähmlich : ^

Eines der sechspfündigen Geschütze wird mit vier , und eine der zwölfpfündigen Hau¬

bitzen mit sechs Pferden geführet . Da nun das erste füglich mit drey , und die letzte mit vier
Pferden ohne besondere Anstrengung fortgebracht werden kann , so bestehet die Aushüffe dar¬
in , daß man die vordere Wage zu einem Drittel mache, mithin die Strange an die inneren
Ende der Dritteln anhange und anspanne.

§. 6484.
Nach vollendeter Dienstarbeit hat der Gefreyte den Gemeinen zur Reinigung des Was der Gefreyte Hinsicht--

Körpers und der Monturs - Sorten , zur Conservation derselben anzuhalten , und Sorge zu lick der Conservation derMon-
- - ^ ^ ^ . . , . . ^ tur bey der Mannschaft zu be¬

tragen , daß die Schuhe und Stiefel , so oft sie der Mann angehabt hat , geputzet , und zu ^ ^ 01 hat.
Zeiten eingeschmieret , letztere aber nach dem Marsche gleich wiederum ausgezogen , zum Aus - Hkth. am 3. Feb. 78-3. v 336.
trocknen aufgehänget , und die Schuhe dafür angelegt werden ; auch hat derselbe für die
Sicherheit zu sorgen , daß weder von der Ladung , noch von der Montur oder Beschuhung
etwas entwendet werde.

§. 648A.
Von seinen unterhabenden Leuten hat derselbe von fünf zu fünf Tagen das Menage - Wie der Gefreyte seine Mi¬

eder Kostgeld einzucassieren , an jedem Tage die Gebühr vorzugeben , und zu sorgen , daß A ^ 'und Behandlung dir
die Leute in der Menage richtig zuhalten ; des Morgens sowohl als unter Tages , so oft Pferde anjuhalten hat.

gefüttert wird , führt er die Stangenreiter mit ihren Schwingen oder Furter - Tornistern zu Hkth. am s. Feb. 783. u 33L.
dem Corpora ! , laßt ihnen die Futter - Portionen vormeffen , und in seiner Gegenwart wohl

ausgestaubt den . Pferden vorlegen , oder anhängen , damit nichts davon »entwendet oder un¬
achtsamer Weise verschüttet werde ; erbleibt sodann während des Striegelns , Putzens und
Waschens bey den Leuten , damit Alles nach der Vorschrift fleißig geschehe , gestattet dabey
den Gemeinen niemahls , daß sie die Pferde mißhandeln , es sey im Stalle oder an der
Stange , denn dieses muß nie gelitten , » och ohne scharfe Ahndung nachgesehen werden.

Sollten aber die Ermahnungen und Verweise nichts fruchten , so muß der Gefreyte
solches dem Corpora ! melden , damit schärfere Mittel angeweudet werden können.

§. 6486 .

Was bey dem Wasserreiten zu beobachten ist , wurde bey dem gemeinen Manne schon

erinnert , wohin demnach der Gefreyte zur Erfüllung seiner Pflichten verwiesen wird.
Ferner hat der Gefreyte seine untergeordneten Leute zur Reinhaltung des Geschirres achtenh.it

und der Wägen anzuhalten . am 3. Feb. 7S-. » sss.
Wenn etwas gebrochen ist , meldet er es dem Corporal , damit es durch die beyhabeu-

den Professioniften gleich wieder reparirt werde.
Die Geschirre und Zäume werden nach dem Cinrücken iin Stalle sovM möglich neben

einander aufgehänget , beym Campiren hingegen auf Stangen , welche aus Gabeln liegen
müssen , unter den Wägen , die Sättel aber , sobald das Pferd ausgeschwitzet hat , abge¬
nommen , und aus gleiche Art versorget.

h. 6487.
Der Gefreyte muß erstlich auf dasjenige , was von der Division specificirt an Montur Der Gefreyte hae für das

der Mannschaft , an Wägen mit den gesammten Requisiten und Pferdegeschirren ferner Auf - ^ .re Sorg " /»
sicht übergeben ivurde , nicht minder für alle übernehmenden Ladungen haften , wobey sich der - tragen, und während ves Mar¬
selb? stets vor Augen halten muß , daß fein ganzes Glück und seine fernere Beförderung von sches die Leute anzuhalten, daß

scr genauesten Aufsicht und Conservation des chm anvertrauten «rauschen Gutes , so wre rm H„ h. ^ ^ M .v -rsb.
Band vn . h *

Was der Gefreyre hinsicht¬
lich der Conservirung der Wä¬
gen und Geschirre zu beob-
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Aon de« Aufstellung der
Wache bepm Auffahren ober
Eampiren.
Hkth. am s . Ted. 76S. 0 336.

Gegenteile sein größtes Unglück und die unausbleibliche , nach Umstanden sehr schwere Be¬
strafung einer ihm zu Schulden kommenden Fahrlässigkeit , oder , woran nicht zu gedenken

seyn soll , einer begangenen Veruntreuung abhange.
Auf dem Marsche hat der Gefreyte die Beytäufer zu verhalten , daß sie stets beyihren

angewiesenen Wagen bleiben , welches besonders bey Passierungen der Städte und Dörfer
zu beobachten ist , und es darf sich kein Mann ohne seine oder ohne des Corporals Erlaubniß

entfernen . Der dawider Handelnde ist sogleich zu arretiren , und nach dem Einrücken zu

bestrafen.
H. 6488.

Ferner muß derselbe Nachsehen , ob die Pferde niit Streue gut besorget , und in Stal¬
lungen oder beym Eampiren die Nasse unter den Pferden weggeraumet sey.

Wenn der Gefreyte auf Wache oder Inspektion commandirt wird , stellt er von den

Beyläusern , sobald am Mittage zu futtern , und des Nachts in der Station oder beym Cam-

piren aufgefahren wird , zwey Mann auf die Flügel als Schildwache aus , die alle zwey
Stunden , bey strenger Witterung und nach Umstanden auch früher , abgelöset werden.
Diese zwey Mann müssen sowohl auf die Pferde , Wagen und Ladung die beste Obsorge

tragen , als auch , wenn ein Pferd sich los reißen sollte , Mittel verschaffen , daß es gefan¬
gen und wieder angebunden werde.

h. 6469.
Wie de« Gefreyte die Auf ' Derjenige Gefreyte , der zur Nachsicht bey den Professionisten einem Eorporal zuge¬

sicht über die Professionisten , - ^ - - . .
bey der Arbeit ju führen hat . theilt wird , muy genau darauf sehen , daß sowohl m den gehörigen Stunden , als auch lM

Hkth . am 3. Feb . 783 . 0 336 . Erheischungsfalle ununterbrochen gearbeitet wird ; ferner daß weder von dem Materiale , den

Requisiten und dem Handwerkszeuge etwas muthwillig ruinirt oder verschleppet wird , noch
daß die Professionisten von jemanden eine andere Arbeit , als was unmittelbar das ärarische
Fuhrwesen betrifft , annehmen und verfertigen.

h. 649 " .

Der Gefreyte hat denStan - Weiters hat derselbe auch wahrend des Marsches den Stangenreiter dahin zu verhal-

genreiter anzuhalten , daß er daß er bey gurem und trockenem Wetter , wie auch auf ebenem Wege , einen Theil des

Hkth . am 3. Feb . 733 . v 336 . Marsches zu Fuß mache , um . das Sartelpserd zu erleichtern , welches jedoch bergabwärts

weder mit geladenen , noch mit leeren Wägen zu gestatten ist ; dann ist dieses auch , wenn

leer zurück marschiert wird , zu beobachten , und zugleich darauf zu sehen , daß die Stangen¬
reiter , welche vielleicht , weil sie keine Besorgniß wegen einer Ladung haben , nicht etwa zu

Pferde schlafen , und durch das Hin - und Herreiben das Sattelpferd beschädigen.

tz. 649 ».

Wie die während des Mar - Im Falle während des Marsches eines der Stangenpferde , wegen unvorherzusehender

sches ermatteten Pferde zu Umstände , dergestalt ermattete , daß es dem anderen in dem Zuge nicht gleich dauern könn-

Hkch/am ' s . Feb . 783 . V 336 . te , so versteht es sich von selbst , daß , wenn es düs Sattelpferh ist , dasselbe alsogleich mit

dem Handpferde verwechselt , und dergestalt eingespannt werde , daß bey demselben nicht die
Stränge verlängert , sondern bey dem Sattelpferde die Taschen an dem Wagprügel um zwey
Querfinger einwärts gegen die Deichselstange geschoben , und dermaßen das matte Hand¬
pferd erleichtert , und der Wagen in dem gehörigen Geleise behalten werde . Ein Gleiches ver¬
steht sich von den vorderen Pferden.

Während des Marsches darf,
außer ärarischem Gute , nichts
geführt werden.
Hkth . am 3 . Feb - 763 . v 336.

Wie der Gefreute seinen
Napport zu verfassen hat.
Hkth - am 3. Feb . 763 . r» 336.

h . 6492.

Während des Marsches darf der Gefreyte nicht das Mindeste , außer dem ä'rarische»

Gute , bey Verlust seiner Charge , auf den Wägen mitführen lassen.

h. 6498.

Wenn demselben etwas Besonderes auf dem Marsche zustoßt , oder die vorgeschriebene
Dienstzeit heran nahet , so hat er auf folgende Art den Rapport einzurichten:
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Datum N. »8 . .

Gehorsamste Meldung.

Bey meinem unterhabenden Commando befindet sich nichts Neues.
N . N.

oder:

Den . . ten dieses habe ich ein Pferd (Farbe , Geschlecht und Zeichen ) , — Jahre alt,

zu N . wegen - . zurück gelassen,
oder:

Der Beyläufer N . N . ist auf dem Marsche krank , und zu
. . . . . in das N . Spital gebracht worden.

N . N.
§. 6494.

Wenn ein Mann erkranket , so muß er in das nächste Militär - Spital mit einerMon - Was der Gefreyte zu beok-

turs - Specchcatlon abgegeben werden . Drese ist zweyfach  zu verfassen , wovon er eme , « krankt, oder ein Pferd mar°-
die andere aber ihm das Spital unterfertiget ; darin muß auch angemerkt seyn , wie weit der de wird, oder gar umsteht.

Mann mit Löhnung und Brot rc. verpflegt ist. Müßte er aber ein Pferd zurück lassen , oder am s. Teb. 7ss. u 236.

rst ein solches gar umgestanden , so muß er die gehörigen Attestate von der Obrigkeit des
Ortes , und im letzteren Falle auch von dem Abdecker oder Wasenmeister mitbringen , um

hiervon versichert und in der Kenntniß zu seyn , ob es nicht aus Nachlässigkeit oder aus einem
sonstigen Fehler sich ereignet habe.

tz. 649F.
Eben so muß derselbe auf dem Marsche wegen Empfanges der Fourage mit den Ver - Richtigkeitspflege wegen Em-

pflegsämtern oder Ortsobrigkeiten Nichtigkeit pflegen , woraus denn folget , daß die Ge - ^ ^
sreytcn des Lesens und Schreibens kundig seyn müssen.

§. 6496.

Wenn derselbe Schiffbrücken zu passieren hat , so muß er sich zuvor bey dem Officiere
melden , und von diesem belehret werden , in was für einer Entfernung ein Wagen von dem
anderen passieren solle. Bey den Landbrücken hat derselbe zu untersuchen , ob sie von guter

Was der Gefreyte bey Schiff¬
oder LandSrücken zu beobach¬
ten hat.
Hkth. am 3. Feh. 783. v 336.

Beschaffenheit und der Last angemessen sind.
h. 6497.

Uebrigens hat er alles ihm Anbefohlene in genauesten Vollzug zu bringen , seinem Wem der Gefreyte seine
Corporal über alles Anvertraure und Aufgetragene Rechenschaft zu geben , und demselben als ^
seinem ersten Vorgesetzen den pünerlichsten und willigsten Gehorsam zu leisten . — Wenn Hkth. a» 3. Srb. 793. v 336.
der Gefreyte sich über etwas zu beschweren , oder etwas zu bitten hat , so muß er sich an den
ihm Vorgesetzten Corporal , oder , wenn die Klage gegen diesen wäre , an den Wachtmeister,
und so aufwärts , wenden.

H. (1496.
Im Sommer wird in Garnison der Gemeine um drey Uhr , im Winter hingegen um

vier Uhr durch den dre Inspektion habenden Gefreyten aufgeweckt . Wenn der Gemeine sich

angezogen hat , visitirt er jogleich seine Pferde , ob ihnen nähmlich nichts zugestoßen ist,
und ob sie ganz gesund sind , welches er dem Gefreyten sogleich zu melden hat . Alsdann wird
gefüttert , geputzt und getränket , nach diesem adjustiren sich die Leute . Wenn die Anspan-
nungSzeit heran nahet , wird angeschirret , aufgezäumet , die Sättel werden angegurtet , und

Weiterer kurz gefaßter Un¬
terricht für Gefreyte.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

-» » r7.Dec , 6>H. 7-43H.

dann wird eingespannt.

Vor dem Abfahren besiehst jeder Gefreyte seine Mannschaft und Pferde sammt Wä¬
gen , ob nichts fehle , damit er sich nicht der Ahndung aussebe , indem der inspectionirende
Corporal alle Abfahrenden zu besichtigen , und darauf zu halten hat , daß nichts mangelhaft
beym Abfahren , sowohl bey der Mannschaft und bey den Pferden , als auch an den Wägen
und Geschirren gefunden werde.

Während des Ladens und TransportirenS muß alles bereits Gesagte genau beobachtet

werden . Beym Auf - und Ablüden ist jedoch die Mannschaft nicht zu verwenden.
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Um eilf Uhr wird eingsrückt , mit den Wagen in einer Reihe neben einander in der Oedn '.mg

aufgefahren , ausgespannt , und die Pferde werden in den Stall gebracht ; hier zieht der Mann
sogleich seinen Rock aus , und den Kittel an , dann werden die Sattelgurten nachgelassen,
und' beym staubigen Wetter den Pferden die Nasenlöcher und Augen mit einem wohl singe-
näßten Lappen ( Wischfetzen ) gereiniget , dann den Pferden nur etwas wenig Heu aufgege¬
ben , der Hafer ausgeputzt , und wenn die Pferde etwas ausgekühlt sind , vorgegeben.
Wenn dieses geschehen ist , gehen die Leute zum Essen.

Um halb ein Uhr werden dre Pferde un Stalle getränket , und alsdann noch etwas
Heu aufgegeben ; nach diesem werden sie mir dem Wischfeken trocken abgestauber , die Huf¬
eisen visitirt , die Sattelgurten angezogen , eingespannt , und auf gleiche Weise , wie es in

der Frühe geschehen ist , im Dienste gefahren . Wahrend der Zeir , daß die Gefreyten und

Stangenreiter im Dienste sind , müssen die Beylaufer die Stalle und den Hof ausputzen,
die zu Hause verbliebenen Garnisons - oder Divisions - Wagen ordentlich zusammen stellen,
und die Menage besorgen»

Beym Einrücken Abends geschieht Alles , wie zu Mittage , und es wird die Streue
besorget . Dann werden die Stiefel und Montur , die Pferdgeschirre und Wägen mit Zu¬

ziehung der Beylaufer gereiniget , und es haben die Gefreyten sogleich die Wägen zu visi-
tiren , und das Mangelhafte noch Abends repariren zu lassen.

Wenn es die Umstände erheischen , daß angespannt gefüttert werde , so muß , womög¬
lich , meistens in derjenigen Gegend , wo das Wasser ji, der Nahezu haben ist , angehalten,

sodann die Gebisse ausgehängt , die Sattelgurten nachgelassen , und etwas wenig Heu vor¬
gegeben , der Hafer im Tornister angehänget , dann nach verzehrtem Futter aus Bütteln ge
tränket , und sodann wieder abmarschirt werden.

Wenn ein Pferd marode wird , oder krumm gehet , so muß es gleich ausgespannt , und
geführt werden . Wäre aber kein Reserve -'Pferd vorhanden , so muß bey vierspännigen Wä¬
gen mit drey Pferden gefahren , und der vierte Theil der Ladung diesem Wagen abgenom-
men , und auf die anderen Wagen , eingetheilet werden . Aus diesem Grunde muß zu vier
Wägen ein Drittel vorräthig seyn.

Wenn beschwerliche Orte , Moräste oder steile Gegenden zu passieren sind , so müssen

nach ilmständen zwey , auch vier Pferde vorgespannt werden , deßwegen sind auch bey den
Wagen die Vorlegketten vorräthig . Bey Anhaltungs - oder Nacht - Stationen müssen die
Wägen , entweder auf einen großen freyen Platz , oder außer dein Orte , sie mögen leer oder

geladen seyn , aufgeführet werden, ' damit bey einem ausbrechenden F . .ier kein Unglück ge¬
schehen kann ; von den Beyläufern aber werden die Wägen , wenn keine andere Bedeckung
vorhanden ist , bewachet . Ferner hat der Gefreyte nach jedesmahligem Abfuhren des Mit¬
tages und des Abendes alle Pferde zu msitiren , ob sie nicht etwa von dem Kummet oder
Sattel gedrücket seyew.

Im ersteren Falle ist sogleich das Schwelöküssen , deren jeder Gefreyker dreh haben soll,
anzubinden , im letzteren Falle das Sattelroß mit dem Handrosse zu verwechseln , und die
nörhigeu Mittel anzuwenden , besonders auch die Sättel öfter zu visitiren , und wenn sie
schon sehr platt geritten sind , frisch ausfüllen zu lassen . Bey einein entstehenden Fever hat
jeder Gefreyte sich augenblicklich zu den Leuten und Pferden zu begeben , und alle nur möglichst

geschwinde Anstalt zu treffen , daß die Pferde angeschwret und zu den Wägen geführet wer¬
den . Wenn dieses geschehen ist , so hat der Gefreyte sogleich die Quartiere und Stallungen
zu visitiren , ob nichts zurück gelassen worden sey , weßwegen ihm besonders oblieget , di's

Gemeinen dahin anzuhalten , daß sie ihre Monrurs - Sorten nicht zerstreuet , sondern an
einem Orte wohl aufbewahren , das Geschirrwerk aber , wenn es anders möglich ist , bey je¬

den: Pferde in der Nähe halten , um in derley Fällen Alles bey Händen zu haben , und sich
vollkommen in Sicherheit setzen zu können.
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Wenn die Mannschaft schlafen gehet , muß der Gefreyte allezeit Nachsehen , ob die Leute
ihre Bagage in den Tornistern eingepackt haben , damit bey einem entstehenden Allarme kein
Hinderniß sei) , sich sogleich zu ihren Pferden zu verfügen.

Wenn der Gefreyte aber von der Division abwesend wäre , und sich auswärts ein Un¬

glück ereignete , daß etwas verbrennen würde , so muß er von der Ortsobrigkeit ein Zeugnis;
beybr ingsn , daß dieser Schaden ohne sein Verschulden , und nach aller angewendeten er¬
forderlichen Fürsorge , nicht abzuwenden gewesen sey. Ingleichen muß Alles in einer Con-

signation ipecistcirt und bestätiget seyn , was dabey zu Grunde gegangen ist , welche Eonsig-
nation der Gefreyte seinem Divisions - Commandanten einzusenden hat.

S. 6499.

Sowohl die Oberschmiede und Schmiedmeister , als auch Gesellen , sollen von guter Pflichten und Obliegenbei-
Aufführung , und ihrer Profession und der sonst erforderlichen Eigenschaften wohl kundige tm derQberschmiede,Schmied-
Leute seyn. Meister und deren Gesellen.

Hkth . UM 3. Feb . 763 . v 336.
Die Art zum Beschlagen , um hierdurch euren guten Huf zu erzielen , müssen sie ins-

gelammt inne haben , und sich hürhen , ein Pferd zu vernageln , wofür sie bey derley wie¬
der hohlren Fällen die schärfesten Ahndungen und Strafen zu gewärtigen haben.

Zugleich müssen sie aus dem Feuer gur arbeiten können , folglich die Hitze desselben,

dann die Struktur des Wagens , und alle in ihre Profession einschlagenden Arbeiten auf
das beste verstehen , auf das Eisen , welches sie im Feuer haben , wohl aufmerksam seyn,
daß es nicht nachlässiger Weise verbrenne , sonst haben sie den verursachten Schaden zu er¬
setzen. Zur Menagirung der Kohlen und zur Beförderung der Hitze ist nöthig , einigen
Lehm vorrärhrg und bey Händen zu haben , um ihn , mittelst des Löschkölbens , zur Ab-
l'öschung der Kohlen gebrauchen zu können.

Treue , Flerß und Gehorsam muß ihr beständiges Augenmerk seyn , folglich haben sie
mit dem rhnen anvertrauten ärarischen Gute und mit allen Requisiten so wirtschaftlich , als
nur immer möglich ist , umzugehen . Alle Befehle bekommt der Meister von dem Wacht¬
meister , und die Gesellen von den bey den Divisionen über die Professionisten aufgestellten
Unter - Officieren.

Die Unterweisung in den Pferdekuren , in dem Hufbeschlage und in sonstigen Vor-
fallenheiten har ihnen der ausgestellte Thierarzt beyzubringen , an welchen sie dießfalls an¬
gewiesen sind , und ohne den sie , wenn er gegenwärtig ist , keine erhebliche Operation oder
gefährliche Cur vornehmen dürfen.

Während des Marsches geht der Schmidgesell bey der Feldschmiede ; damit man ihn,
venn ein Eisen zu heften oder neu aufzuschlagen , oder wenn den Pferden etwas zugestoßen
ll , und die Wägen schadhaft geworden sind , gleich bey der Hand habe.

Wenn dieselben erwaS zu bitten , oder sich zu beschweren haben , gehen sie zu dem Wacht-
eister , welcher die Sache , wenn sie von Erheblichkeit ist , und er sie nicht selbst abstellen
nn , dem Officiere meldet.

§. 6600.

Damit es an im Beschlagen wohl unterrichteten Schmieden nicht gebreche , so können Die Schmied- können
si Mit den nähmlichen Beobachtungen , wie bey den Cavallerie - Regimentern , zur Anhö - Achlwru.-g o-s Lebr- bmss-s
ru des Lehr -- Curses im Thierarzeney - Institute zu Wien zngelassen werden . ^ hierarzeney- Institute

. . zugelassen werden.

^ h. LI0 1 . Hkth . E Feö . «<>7. v

O Die Wagner - und Sattler,nsister müssen ihrer Profession vollkommen kundige und Pflichten und Qbli
- --u von gurer Conduite seyn . Die untergeordneten Gesellen sind durch die Meister zur fiei- ten der Wagner und SEr .°
wgc md nach dem Maßstabe vorgeschriebenen Arbeit zu verhalten , und auch hierinfalls ist alle ^ ^3 . v 33L

n -giche Wirtschaft für das allerhöchste Aerarium zu beobachten . Den Befehl bekom-

mei von dein Wachtmeister . Wenn sich ein Meister über etwas zu beschweren,
etw zu bitten hat , gehet er zum Wachtmeister , welcher , wenn er nicht Abhülfe oder

leisten kenn , solches dem Depot - Commandanren meldet . Die Wagner - und'
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Sattlergesellen müssen eben so , wie bey den Schmieden ( h. 6499 -) gesagt worden ist, . eute
' von guter Aufführung und in ihrer Profession wohl geübt seyn . Unter den Sattlergesellen

müssen immer einige seyn , die Sattelbaume und Kummethölzer selbst ausschneiden können,

auf welches bey Engagirung derselben Bedacht zu nehmen ist ; sonst müssen aber die Sattler
vorzüglich von den zum Sattel und Kummet erforderlichen Bestandtheücn un Leder und sonst
die richtige Zusammensetzung derselben , besonders beym Sattel in Sitz und Trag , und bey
dem Kummet in der Schließung die vollkommene Kenntnis ; haben , bannt sie allen vor der
üblen Bestellung oder Richtung eines Sattels und Kummetes herrührenden schädlichen Drüc¬

kungen und Schwellungen des Pferdes vorzukommen ode.r , gleich abzuhelfen wissen . Dre
Sattler müssen auch die Riemerarbeit verstehen , damit man sie ebenfalls zur Ausbesserung

der Geschirre und des Riemenwerkes , oder zu derselben neuen Verfertigung gebrauchen kann»
Ferner müssen sie eine gute Kenntnis ; vom Leder und von denen zu ihrem Gebrauche nöthrgen
Materialien und Requisiten , dann vom Handwerkszeugs haben , damit , wenn bey dem Fuhr¬

wesen neue Sorten verfertigen zu lassen in Antrag genommen würde , sie bey dem Emkaufe
und bey Einlieferung des Leders wissen , was zu ihrer Arbeit am dienlichsten , und zu emem

guten und dauerhaften Gebrauche am nützlichsten erforderlich ist. Auf die Starke und Schwa¬
che des Leders haben sie sodann das vorzüglichste Augenmerk zu richten , damit sie das stärkste
dortbin , wo es am nothwendigsten haltbar seyn muß , und das schwächere auf andere mrndere
Bestandtheile nutzbar verwenden . Überhaupt aber wird denselben Treue und Fleiß zum Nut¬
zen des allerhöchsten Dienstes , wie allen klebrigen , empfohlen . Die Wagner müssen vorzüg¬
lich alles zu ihrer Arbeit benöthigende Holz kennen , und alle Gattungen decsielben zu unter¬
scheiden wissen , folglich auch nur das Dauerhafteste zu den verschiedenen Bestandthcsten an¬
wenden . Ein gutes Rad zu machen , solches gut zu stücken , gut zu dippeln , dessen Verboh-

rung , Und bey der Reparatur es gut zu verzwicken , auch eine Achse gut einzuachsen , damit
der Wagen das' Geleise halt , in diesem hat die vorzüglichste Wissenschaft zu bestehen . ,

Von den , ganzen Gestelle , und was überhaupt den Wagner betrifft , muffen sie die
volle Kenntnis ; haben , damit dieselben immer durch die angewendete Reparatur im guten und

brauchbaren Stande erhalten werden , wo dann ein Wagen niemahls ganz zu Grunde geyen
kann , wenn man an demselben die beschädigten Bestandtheile bey Zeiten und dauerhaft re-

parirt.

h. 65os.

Gämmttiche Handwerker sind Gesammte Schmiede , Wagner und Sattler sind nach der Rege » obligat . , cs .' önneii

^er auch beym Drange der Umstände unobligate  ausgenommen werden.
Hkth. am 3. Feb. 793. v 336. ^

h. 65o3.
W° die Gesellen ihre Kla- Wenn sich die Gesellen über etwas zu beschweren oder sonst was immer anzubilngen

-gen und Beschwerden vorzu- melden sie sich bey den Meistern ; wenn aber die Klage über den Meister selbst wäre,

Ĥ äm ^ Feb . 793. D 336. so haben die Gesellen solches dem Wachtmeister vorzutragen.

Zulage für die in Extra-
Stunden arbeitenden Pcofes-
sionisten.
Hkth.am ro.Märj 809. v >089.

-» » >8, Sep . 8l/s. N 836«
Die von Regimentern zum

Fuhrwesen übersetzten Profes-
iionisten sind bey den Depots
durch zwey Monathe zu prü»
fen.
Hth . am >2. Jul . Sn . u,54 °.

H. 65o4.

DenProfessionisten , welche in dringenden Fällen in Extra - Stunden arbeiten müssen

wird zu mehrerer Aufmunterung ihresFleißes eine den Zeitumstanden angemessene Zulage e'

folgt ; ingleichen den Altgesellen , welche die Meisterstellen versehen.

§. 65o5.

W -n » d- S Fuhrwesen - inen Abgang an Professionisten hat / und derselbe durch in- >
den Regimentern befindlichen Professionisten ersetzt wird / so sind diese Leute durch jwey e-

nach - bey den betreffenden Fuhrwesens - Depots in ihrer ProfeffionS -Kund - zu prufen -ud
dann , wenn sie ganz ang -m- sseu befunden worden sind, ist wegen ihrer B -. b-ha,tu,,g d,-
iuerstatten . Dadurch werden di- F „ hrw -s- ns - D -P°ts niemahls anPr >seff,° mst -n aud-
und können sich die besseren auswählen.
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§. 65ob.
Zu Unter - Officieren , in wie fern es an angemessenen Individuen gebricht , muß man , Wclche Leute zu Unter-Lf-

avenn sich dazu Gelegenheit geben sollte , vorzüglich solche Leute zu erhalten trachten , welche ticieren am angem.-neusten

vorher als Schaffer oder Oberknechte bey Grosifuhrleuten gedienet , und daher von Allem , Z>ee s .» u 355 l
was zur Leitung eines Fuhrwerkes und zur Conservation der Leute , Pferde , Wagen , Ge¬
schirre und Beschläge gehört , schon practrsche Kenntnisse haben.

tz. 6607.

Der Corporal muß ein dienstbesiisssner , wachsamer , nüchterner , des Lesens und Schrei-
bens kundiger , besonders aber ein Mann von untadelhafter Aufführung , mithin seinen des Esrporals.
untergebenen Gefreyten , so wie dem Gemeinen , ein gutes Beyspiel seyn . Derselbe Hkth- an,3. Fek. 7»3. v 336.
hat sich niemahls bis zur Cameradschaft mit seinen Untergeordneten obzugeben , vielwe¬
niger Gesellschaft in den Wirchshäusern zu machen , und dadurch Anlaß zu geben , daß

ihm von den Minderen der gehörige Nespect und Parition nicht erwiesen werde . Es hat
derselbe auf seine bey der Division unterhabenden Gefreyten , so wie auch auf die Gemeinen,

ein obachrsames Auge zu haben , und alle zur Ausübung ihrer Pflichten mit guter Art anzu¬
eifern . Alles dasjenige , was der Dienst von dem Gefreyten sowohl , als von dem Gemeinen

erfordert , muß demselben geläufig im Sinne seyn. Seine Pflicht kann er nur damahls ge¬
nau erfüllen , wenn er durch seine beständige Gegenwart Alles , was wider die Ordnung von
dem Gefreyten und Gemeinen vorgenommen wird , abstellet , und bloß durch sein eigenes
Sehen kann er des , sicheren und guten Vollzuges vergewissert seyn , ohne bey der blo¬
ßen Meldung des Gefreyten stehen zu bleiben . Da sein Hauptdienst nur in der Aufsicht be¬
steht , und dieser weder beschwerlich , noch weitläufig rst , so kann solchen der Wachtmeister
mit mehrerer Vertässigkeit fördern . Ferner ist es nothwendig , daß er seine Untergebenen wohl
kennen lerne , von was für einer Gemüths - und Denkungsart sie seyen , und wozu sie eine
vorzügliche Neigung haben , damit er den Nachlässigen , Faulen , Verdrossenen und Unwissen¬

den immer zuerst irr die Nähe ihrer Verrichtungen komme, , und sich auch am längsten bey ih¬
nen aufhalte.

- Er muß sich gleichfalls einer genauen Ordnung im Packen befleißen , wie solches be¬

reits schon bey den Gefreyten gesagt wurde ; dann muß er auf Besorgung und Aufhebung der
Requisiten , und der ihm anvertraut werdenden Ladung alle Sorge tragen . Von seiner unter-
habenden Mannschaft muß er eine Grund - Liste,  und von den Dienstpferden eine Be¬
schreibung,  wie sie im Zuge beysammen sind , nach den Farben und Zeichen , nach dem

Alter , Geschlechts und nach der Größe , nebst Bemerkung der Art , des Tages und Zuwach¬
ses , und des Rahmens des Stangen , eiters halten , lieber die Montur , Pferdegeschirre und
alle zu einem Wagen gehörigen Requisiten , oder was immer in seiner Corporalschaft vorrä-
thig ist , mußerein zuverlässiges Inventarium  führen , und unter der Nummer

des Wagens emschrelben Nicht minder muß in dieser Liste unter den Anmerkungen angesetzt
werden , an welchen. Tage der Mann als Kranker in das Spital gekommen , wann er re-

eonvalescirt oder gestorben sey. Bey den Dienstpferden muß er ebenfalls anmerken , wenn ei¬

nes derselben krank wird und melicinirt , wie lange die Krankheit gedauert hat , nebst dem
Abgänge desselben auf was immer für eine Art . Der Corporal empfängt das aus dem Ma¬

gazine abgefaßte Hart - und Rauchfurter von dein Wachtmeister auf gestimmte unterhabende
Dieuftpferde ; das Rauchfutter gibt er täglich im Beyseyn der Gefreyten portionenweise aus,
den Hafer aber nur bey jeder Fütterung . Hierbey liegt dem Corporal besonders ob , mit Bey-

hülfe der Gefreyten auf die richtige Verabreichung der Fourage ein wachsames Auge zu ha¬
ben , damit durch Verschleppung oder sonstige Veräußerung kein Fehler vorgehe , und
die P -erde nicht verkürzet werden können . Des Morgens , wenn er die Gefreyten und Ge¬

meinen visitiret , ob sie zu rechter Zeit aufgestanden und an ihre Verrichtungen gegangen sind,
auch dieselben , nach ihrer Schuldigkeit , vollziehen , erkundiget er sich zugleich um ihre , dann

um der Pferde Gesundheitsumstände , ob von denselben keines, anstößig , krumm , oder sonss.
Band vn. '
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Mit einem Defeete befunden worden sey, damit er davon dem Wachtmeister den Rapport ma¬

chen könne.
Wenn ein Pferd sehr geitzig frißt , ein anderes hingegen etwas langsamer , so wird

solches zurück gebunden , damit ersteres nicht dem anderen das Futter entziehe , oder letzteres
zu kurz komme , und es werden solche Pferde in derley Fallen aus Tornister -Säcken gefuttert.
An dem Tage , wo nicht gefahren wird , müssen die Hufe wohl gereiniget , mit Wasser abgewa¬
schen , und immer in gutem Beschläge erhalten werden . An den Löhnungstagen vertheilet der
Corporal das für seine unterhübende Mannschaft erhaltene Geld , und derOssicier lind Wacht¬
meister sehen nach , ob es ordentlich geschehen sey. Das Menage - Geld wird gleich abgezogen
und dem Gefreyten behändiget , welcher aber unter dieser Zert öfters visitiret werden mup,
ob er ein verläßlicher Wirth sey , widrigen Falls muß es einem anderen übergeben , oder von

dem Corporal selbst 'aufbehalten werden . So oft die Mannschaft wohin geführet wird , ge-

schiehet es in Ordnung , und die Mannschaft wird in zwey Glieder gestellt , wenn auch der
Gcfreyte bey solcher nur allein wäre . Der Corporal hat memahls einem MaNne eigenmächtig,

ohne Vorwissen des Wachtmeisters , hinweg zu erlauben ; fernen Untergebenen muß er zuvör¬
derst ihre Fehler mit Schonung , sodann aber mit mehrerem Nachdrucke verweisen , und ih¬
nen die Art/solche zu vermeiden , zeigen , niemahls aber , bey schärfester Ahndung , hat er
einem Manne das Vorbeygegangene vorzuwerfen , eine Feindschaft gegen ihn zu Hägen , sol¬

chem mit Du , oder mit schimpflichen Schmähreden , oder mit ungebührlichen Mißhandlungen

zu beaegnen , überhaupt aber des Schlagens sich ganz zu enthalten . Wenn der Mann nach
mehreren fruchtlosen Ermahnungen eine Bestrafung verdienet , so ist er zu arretiren , und sol¬
ches zu melden . Mit einem Betrunkenen muß er sich in keinen Wortwechsel , vielweniger in
einen Streit einlassen , sondern derselbe ist ebenfalls zu arretiren , damit er sodann , wenn er¬

nüchtern ist , dafür angesehen werde . Nebstbey soll sich der Corporal einer gewissen Beschei¬
denheit gegen seine Untergebenen befleißen , niemahls aber sich ihnen durch Trunk , Spielen

> oder Geldausborgen verächtlich machen . Wenn er auf einen Mann , der Desertion oder an¬

derer Ausschweifungen halber , einen Verdacht hat , besonders wenn derselbe mit mehr Mon¬
turs - Sorten , als ihm anzuziehen gestattet ist , betreten wird , Schulden macht , oder mit lie¬

derlichen und verdächtigen Weibspersonen Bekanntschaft hat , muß er in geheim auf ihn ein
wachsames Auge haben , und sobald er sein Mißtrauen gegründet findet , oder der Verdäch¬
tige gegen den Dienst oder seine Vorgesetzten räsonnirt , gegen seine Cameraden oder gegen
sonst jemand b̂edenkliche Reden führet , auch wohl gar Andere zur Desertion anleitet , oder
wenn bey ihm vieles Geld , oder andere den Verdacht eines Diebstahles erweckende Sachen
gefunden würden , so muß er den Mann gleich in Arrest führen , und die Sache mit allen
Umständen gehörig anzeigen.

Wenn ein Mann kränklich aussiehet , oder bey sonst gegründeten Ursachen , daß ihm

etwas fehlen könnte , soll er denselben mit guter Art darum fragen , und ihn ermahnen,
keine Krankheit zu verhehlen ; so fort aber , wenn es der Mann nicht eingestehen wollte , un¬

gesäumt melden , damit der Mann ärztlich visitiret werde . Den Generalew , Stabs - und
Ober - Officieren , wie auch den Adjutanten , muß der Corporal im Begegnen , gleichwie auch
den Schildwachen , die gehörigen Ehrenbezeigungen erweisen , und solches von seinen Unter¬

gebenen befolgen lassen . Weiters ist derselbe mit allem Gehorsam , mit Rede und Antwort
von seinen Pflichten an den Wachtmeister angewiesen , und hat für die Ausübung aller Vor¬

schriften von seinen Untergebenen , eben so wie für seine eigenen , zu haften . Derjenige Cor¬
poral , welcher zur Aufsicht bey den Professionisten bestimmt ist , muß , wie bey den Pflich¬
ten des Gefreyten schon bemerkst wurde , die Einhaltung guter Ordnung , fleißiger Arbeit,
und die Vermeidung alles Unterfchleifes und Schadens sich bestens angelegen seyn lassen.

Wie alle Meldungen oder Beschwerden von unten auf bestehen , so hat auch der Corporal

sich zuerst an den Wachtmeister , dann an den Officier und Rittmeister , der Ordnung nach,
wenn ihm aber daselbst keine Genugthuung geschieht , an den Srabs -Officier zu wenden . Wenn
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eine ganze Division sich über etwas zu beschweren hätte , gehen nur zwey Gemeine mit dem
Corporal zu ihren Vorgesetzten.

Wenn ein Corporal transferirt oder auf eine Zeit lang von seinen unrer sich habenden

Wägen verschicket wird , wodurch eine geraume Abwesenheit von der Mannschaft erfolget , hat
er nicht nur demjenigen , welcher Alles übernimmt , Alles ordentlich und schrifrüch in einem
Verzeichnisse zu übergeben , wie er davon die Liste führet , sondern auch dem Uebernehmenden.
alle Umstände und Eigenschaften der Leute und der Pferde zu beschreiben , und ihn von allen

besonderen Umstanden zu belehren , welches , aus dem von jedem beyhabenden Handbuche  am
besten zu entnehmen ist.

H. 65o6.

Diejenigen Fouriere , welche bey den Divisionen eingetheilt sind , müssen nach der Vor - Dienstespflichten und Ob-
schrlst l h r e N ech Nu nge N jedes Mahl den fünften des folgenden Monathes fM den vergangenen
Monath legen , die sonstigen Aufsätze  zu verfassen , und das Grundbuch  von der Division Hkth- am 3, xeb. ?83. v 336.
zu führen wissen . Der bey dem Posto - Commando angestsllte Ober - Fourier har ebenfalls die " * ^ ;-D »c. 8io. u

' » » «8, ^lpr . 6 - >, N tv68.
rhm zustehende Total - Rechnung  zu verfassen , und sodann monathlich ernzuschrcken.

In so weit die Posto - Commanden finden , daß der bey der Friedens - Division im ^

Stande geführt werdende Fourier daselbst nicht unumgänglich nothwendig ist , sondern dessen
Arbeiten füglich , und ohne daß die Division in einen Nechnungsrückstand verfällt , durch

einen der zwey Wachtmeister verrichtet werden können , oder im Falle -, daß dieser Fourier
auch nur die Hälfte des Monathes entbehrlich wäre , kann er , auf Verlangen des Posto-
Commando 's und mit Bewilligung des General - Commando 's, ohne Anstand dem Landes-

Posto - Commando zeitweisezugetheilt werden , um die länderweisen Fuhrwesens '-
Geld - und Material - Rechnungen  verfassen zu helfen . Wenn der Divisions - Fourier

auf Commando oder sonst wohin abgehet , und wieder einrückt , meldet er sich bey dem Divi-
sions - Commandanten . Die Fouriere müssen bey der Aufnahme von dem Feld - Kriegs - Cvm-

missariat über ihre Geschicklichkeit im Schreiben und Rechnen geprüft werden , daher sind
sie zu dem Ende dem respicirenden feldkriegscommissariatischen Beamten gehörig vorzuftellen.

Wenn ein Fourier etwas zu birten , oder sich über etwas zu beklagen hatte , so hat er sich
ebenfalls bey dem Divisions - Commandanten zu melden . Der Ober - Fourier hingegen wird
in derley Fällen an den Landes - Posto - Commandanten angewiesen.

§. bSo<).
Der Wachtmeister har die Aufsicht und Betreibung der seinen Untergebsnen vorgeschrie¬

benen Pflichten bey der Division.

Er , als das Haupttrrcbwerkvon der Division , muß seinen Untergebenen die Wirksam¬
keit ihrer Verrichtungen lebhaft einzuflößen wissen , sein eigener Eifer , seine Unverdrossen-

heit und sein redliches .Denken für das Beste des Dienstes werden die fruchtbaren Beyspiele
^ zur würdigen Nachahmung seiner Untergebenen seyn, denen einige aus überzeugtem Beyfalle,

einige aus Furcht vor seiner Wachsamkeit folgen werden . Menschenliebe und Ernst für den

Dienst muß er mit einander zu verbinden , wie auch Trägheit , Dummheit oder Unwissenheit
von einander zu unterscheiden wissen , damit in Abstellung der geschehenen Fehler oder in

Unterlassungen diejenigen Mittel gewählt werden können , welche dem betreffenden Indivi¬

duum nach seinem natürlichen Zustande angemessen sind , wodurch die öfteren Wiederhohlun¬

gen der nähmlichen Verweisungen fast gleich auf das erste Mahl vermieden werden . Er muß
selbst für sich eine innerliche Lust zu der Ordnung fühlen , nur diesen Kenntnissen und Be¬
strebungen wird er ein würdiger Wachtmeister , und seine Untergebenen werden tüchtige Leute

zum Dienste , wo nicht gleich, doch in der Folge werden . Durch ihn gehen bey der Division
alle Befehle , er muß daher seine untergebenen Unter - Officiere und Gefreyten zu der genaue

sten , und nach Umständen zur unverzüglichsten Erfüllung verhalten , wofür er zu haften hat,
und es kann bey einem sich ergebenden Fehler zu keiner Enrschuldigung gereichen , daß er es

befohlen habe , weil es nicht genug , ja gar nichts ist , eine Sache nur befehlen , sondern es
Band vn . 8 *

Pflichten und Obliegenhei¬
ten des Wachtmeisters.
Hkth. aM3. Fel' . 783. v 336.
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muß dabey nachgesehemwerden , ob sie auch in den gehörigen Vollzug gebracht werde . Deß-
wegen darf der Wachtmeister sich nicht auf seine Untergebenen verlassen , sondern er soll selbst
fleißig Nachsehen , ob sie sowohl in den aufhabenden Verrichtungen , als in den erstatteten
Rapporten , überhaupt in Allem ihrer Schuldigkeit Genüge leisten . Einen jeden Unter - Offi-
cier nennr der Wachtmeister Er , und er hat sich gegen dieselben sowohl , als gegen Mindere,
alles Ungestüms zu enthalten , und jedermann mit solcher Art zu begegnen , um sich respec-
tiren , und zugleich liebend zu machen . Mit Stockstreichen kann er weder einen Corporal,
noch einen Gefreyten und Gemeinen belegen , sondern derselbe muß sich immerfort bestreben,
einen jeden durch Beybringung einer wahren Ehrliebe zu leiten , ferner durch schonende Er¬
mahnungen , ernsthafte Verweise , oder weiter mit Nachdrucksamen Vorstellungen der zu ge¬
wärtig .habenden Ahndungen zu seiner Schuldigkeit anzuhalten . Sollten diese Mittel nichts
fruchten , oder würde das Versehen eine anderweitige Bestrafung verdienen , so soll er einen
Solchen in Arrest nehmen , und gehörig melden , gleichwie es um so mehr mit einem Be¬
trunkenen zu geschehen hat . Wegen - genauer Kenntnis ; der Unter - Officiere und übrigen Mann¬
schaft , wie auch in Betreff der wider die Desertion zu gebrauchenden Vorsicht wird sich auf
das bezogen , was bey dem Corporal erinnert worden ist. Mit den Gemeinen , und beson¬
ders mit den Recruten , muß er sich vielen Umgang machen , um ihre Denkungsart zu er¬
forschen , und daraus zu schließen , ob viele oder wenige Dienste von ihnen zu hoffen sind.
Sonst hat er in der Division den richtigen Stand von Mannschaft , Pferden , Wagen und
den dabey befindlichen verschiedenen Requisiten so klar und deutlich zu halten , daß , wenn er

um Alles , oder nur um etwas davon gefragt wird , er nichts Anderes nöthig habe - als seine
Verzeichnisse und Vormerkungen davon heraus zu nehmen , und mit der größten Sicherheit
zu zeigen , und zu beantworten . Zur Erleichterung und Beförderung dieser nöthigen Kennt¬
nisse muß er eine Grund - Liste über die Mannschaft,  und eine Beschreibung
der Pferde,  wie solche bey dem Fourier vorgeschrieben ist , dann was jedem Corporal an
Wagen , Geschirren , mit einem Worte von allen Requisiten  oder Materialien

anvertrauet wurde , auch waS sonst hieran bey der Division vorräthig ist , in sein Hand-
Protocoll  eintragen . Ein anderes Vormerkungsbuch ist ihm nothwendig , um Geld,
Naturalien und den Monturs - Empfang  von jedem Monarhe einzutragen . Ein
drittes oder Tagebuch  muß er auch führen , worin unter jedem Datum von Monarch zu

Monath Alles ausgeschrieben wird , was Veränderliches bey der Division,  be¬
sonders wenn er damit detaschirt ist , vorgefallen sey. Die Rapporte  macht der Wacht¬
meister von der Division von fünf zu fünf Tagen schriftlich  an seinen Divisions-
Commandanten und den Adjutanten ; täglich  aber erstattet er ihnen solchen Morgens
und Abends m ün dli ch. Alle Befehle empfängt der Wachtmeister durch den Adjutanten;

wird er aber ohne Officier commandirt , so empfängt er seine nöthigen Verhaltungen von
dem Rittmeister oder Stabs - Officiere . Sobald er nun von dem Adjutanten abgefertiget »
worden ist , überbringt er seinem Drvisions - Commandanten den Befehl , und fertiget sodann
die Corporale in einem Kreise ab . So oft ein Extra - Befehl gegeben wird , es sey° bey Tag
oder Nacht , so muß er gleich an die Behörde überbracht werden . Wenn der Wachtmeister
die Division commandirt , so führet er solche während des Marsches , und der Corporal von
der hintersten Abtheilung beschließt den Zug , gleichwie der Wachtmeister schließet , wenn der

Divisions - Commandant zugegen ist.
Dabey ist noch zu beobachten , daß wenn das Fuhrwesen außer den Chausseen oder

sonstigen guten Landwegen bey der Armee allein marschirt , und keine Pioniere bey demsel¬
ben vorhanden sind , von den Corporalen immer einer mit Beyläufern , oder in deren Er¬
mangelung mit Bauern , wovon die eine Hälfte mit Schaufeln , die andere mit Krampen
versehen seyn muß , voraus commandirt werde , um soviel als möglich den Weg fahrbar ,zu
machen , oder , wenn es nöthig wäre , wegen übler oder starker Hohlwege seitwärts hinaus zu
fahren , die Gräben in Zeiten einwerfen zu können , damit der Marsch nicht gehemmt werde.

Der Wachtmeister hat das übernon .imens Brot den Corporalschaften auszuthcilen.



*

Vsn dem Ar >n e s- Fuhrwesen. 2«)

§. 651  o.

Bey einem entstehenden Allarme soll der Wachtmeister die Unter -- Oisiciere , und diese Ww sich bey einem eneste-

sotten die Mannschaft anstrengen , daß solche in möglichster Geschwindigkeit und .ohne Geräusch ^ mie zu benehmen,
satteln , angeschirren , und , wenn cs nöthig ist , auch anspannen . Wenn die Gefahr drin - Hkch. am 3. Feß. 722. 0335.
gend , und die Leute ausgezogen waren , ist nur zu trachten , daß sie heraus kommen , und

ihre Arbeit verrichten , weil sie doch, ' wenn einmahl eingespannet ist , zuv Noth gleich fort-
fahren können , und hernach schon wieder Zeit finden werden , sich anzukleiden . Wie die Wi-

derspänstigen in derley Vorfallenheiten zu behandeln sind , ist bey der Verhaltung der Gemei¬
nen bereits erkläret worden . Die Ordnung der Mannszucht wird wie bey der ganzen Armee
überhaupt beobachtet , und muß einem jeden gedienten Wachtmeister ohnehin bekannt seyn.

. h. 65  n.

Der Thierarzt , so wie der Oberschmid , muß ein von dem öffentlichen Lehrer der Pst'chten und Lbliegenhei-
Lhierarzeneyschule geprüftes Individuum seyn , das sowohl die Anatomie , als die Pferde-
Kuren und den Hufbeschlag aus dem Grunde versteht ; auch muß es überhaupt ein guter
Pferdekenner seyn . So oft es der Dienst zulaßt , hat der Thierarzt die unterhabenden
Schmidmeister und Gesellen , so wie auch den Oberschmid in ihren Verrichtungen zu unter¬
weisen , ihnen fleißig nachzusehen , und sie zur Ausübung ihrer Schuldigkeit anzuhalten.

H. 65i2.
Der Thierarzt ist jederzeit an den bey den maroden oder blessierten Pferden comman - ^ wen derselbe angewie-

dirt stehenden Officier angewiesen ; diesem hat er R a p por t über d enZ u st and und ^ 762. r? 336.
die Besserung der Pferde  in der Frühe , gleich nach dem Verbände , zu erstatten,

den Pferden aber , welche in der Cur sind , muß er , so oft es nöthig wird , mit Sorgfalt
und Achtsamkeit Nachsehen.

tz. 65 r 3 .

Die erforderliche Arzeney zur Curirung der Pferdeist aus den beyhabenden Feld - Apo - Was hinsichtlich der Der
theken , gegen Quittung des Posto - oder Divisions - Commandanten abzufassen . Wenn eine Wendung und Aufbewahrung

Irzency zu Ende geht , so muß er es dem Offwlere m Zelten melden , damit der nöthige mawse Pferde »u beob-
Vorrath beygeschafft werden könne . Bey schwerster Verantwortung und Strafe soll er sich, achten ist.
nicht unterfangen , ein fremdes Pferd mit der dem Aerarium zugehörigen Arzeney zu hei- H« h. -m 2. Feb- 722. 0 336.

len . Die Arzeney selbst muß immer in der Verwahrung des Officiers sehn, und dem Thier¬
arzte wird gestattet , so viel derselbe benöthiget , von Zeit zu Zeit zu sich zu nehmen , über
deren Verwendung er dem Officiere bey jedesmahliger Fassung frischer Arzeneyen das Ver¬
zeichnis) , an welche Pferde sie verwendet wurden , einzureichen hat . Ohne Vorwissen des
Officiers Medikamente unter dem Vorwände zu erkalifen , daß ihre Gattung in dem Vorra-

the nicht gewesen , und diese Art Rechnungsauszug el  zur Wiederbezahlung dem Offi¬
ziere einzureichen , wird nicht gestattet.

tz. 6514.

Ferner ist des Thierarztes erste Pflicht , wenn sowohl aus der Linie , als aus sonstig Auf was der Thier-arztkel,
eingetheilter Geschützbespannung , marode Pferde zur Auswechselung an die Reserve überbracht Untersuchung der maroden
werden , mit Grund darauf zu sehen , °b der an den Pferden bemerkte Umstand aus der all-

gemeinen , jedem Pferde natürlich angemessenen Beschaffenheit habe entstehen können , oder
ob der Defect durch einen besonderen Unglücksfall zugezogen , oder vielleicht gar aus ande¬

ren Ursachen das Pferd beschädiget worden sey. Denn es finden sich Leute , welche ein Pferd
nur darum marode zu machen suchen , weil sie daran kein Wohlgefallen haben , und ein

anderes zu bekommen trachten . ES gibt auch Gemeine unrer den Eintheilungen , welche die
Pferde durch Stöße , Schlage , ungleiche Fütterung und nachlässige Reinigung bis zum Ma-
rodiren bringen , so wie auch Gemeine zu finden sind , die sich nicht scheuen , Pferde auf
was immer für eine Art undienstbar zu machen,  um mit denselben rückwärts in die Canto-

nirung kommen zu können , weil sie aus Zaghaftigkeit in dem Treffen nicht zu bestehen glau¬

ben . lieber glle diese Umstände , hat der Thierarzt jedes ^ Mahl bey Anlaugung solcher Pferde
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Kurz gefaßte Belehrung
für den Thierarjt hinsichtlich
-er Behandlung der maroden

Pferde.
Hklh . am s . Feb . 78 S. V 336.

seine Pflicht auf das genaueste zu erfüllen , den Umstand gerade zu untersuchen , und jedes
Mahl seinem Vorgesetzten Officiere den v erl äß lich st en Rappo ' rt  zu erstatten , welcher
die Sache nach Befund bis an den Commandanten melden wird.

h. 65 r5.
Dem Thierarzte ist nach der Anzahl der kranken Pferde ein Schmidgesell , und so auch

von den Beyläufern die erforderliche gemeine Mannschaft nebst einem tüchtigen Unter - Offi¬
ciere , welcher auf die Leute und Pferde sehen muß , beyzugeben . Die kranken Pferde müs¬
sen so untergebracht werden , daß sie in den Stallungen oder Scheunen bequem stehen . Der
Lhierarzr muß beurtheilen , ob die zu ihm gebrachten kranken Pferde ( denn die maroden,
welche sich bald wieder erhöhten , bleiben bey den Divisionen ) vollkommen zu curiren möglich
sind, und ob die Cur - Spesen nicht etwa mehr kosten würden , als der Werth der Pferde ist.
Im letzteren Falle hat er dem in der Gegend das Fuhrwesen commandireyden Rittmeister die
Anzeige zu machen , damit durch den vorgeschriebenen Weg entweder ihre Abgabe an das Land,
oder ihre anderweitige Außerstandbringung veranlaßt werde . Die rotzigen , mit verdachtigM

Drüsen oder unheilbaren Gebrechen behafteten Pferde , welche der Landmann nicht brauchen
kann , werden getödtet , und somit nur noch diejenigen zur Cur beybehalten , deren Herstel¬

lung dem allerhöchsten Dienste vortheilhaft ist- Das Erste , was der Lhierarzt verrichtet , ist
die Abtheilung der Lhiere in besondere Ställe . Diejenigen , welche innerliche Krankheiten
haben , werden von denen , die mit Wunden oder Schäden behaftet sind , getrennt , mit be¬
sonderem Fleiße aber von den übrigen diejenigen , welche krätzsg oder schäbig sind, abgesondert.
Nach der Beschaffenheit der Krankheit werden die Medicamente gereicht , die Verwundeten
verbunden , und die Schadhaften operirt , welches nur von der Einsicht des Thierarztes gelei¬

tet werden kann . Da jedoch Alles von der guten Einrichtung des Verfahrens abhangt , und
ohne eingeführte Ordnung nichts gut gehen kann , so ist Folgendes zu beobachten : Frühe zur
gewöhnlichen Fütterungszeit wird den kranken Pferden die Streue aufgehoben , alsdann die
Krippe oder der Hafer - Tornister gereiniget , den Pferden , welche Fieber bey ihren Wunden
und innerliche Krankheiten haben , das Maul und die Zunge mit kaltem Wasser gewaschen,

der Hafer gestäubet , und darauf zu fressen gegeben . Wenn dieses geschehen ist , so werden
die kranken Pferde auf das reinste geputzet , und denselben die Augen , die Mähne , der
Schweif , der After und die Hufe gewaschen ; dann werden die Stände gekehret , die Ställe
vom Miste gereiniget , den Pferden zu trinken gegeben , und alsdann das Heu aufgestecket,
und zwar alles dieses unter der Aufsicht des dabey Angestellten Unrer - Officiers . Wenn das
Heu aufgezehret ist , findet sich der Thierarzt mit seinen Gehülfen ein , der Unter - Officier
meldet ihm , was die Nacht hindurch geschehen ist , und was sich ereignet hat . Sind eS Um¬
stände von Wichtigkeit , so untersuchet er diese zuerst ; sind es gewöhnliche Dinge , so fängt
er zu verbinden an . Zu der Operation werden die kranken Pferde , wenn es anders die Wit¬
terung erlaubt , aus dem Statte auf einen freyen Platz geführet , von der dazu commandir-
ten Mannschaft gehalten , die Werkzeuge und Hülfsmittel dahin gebracht , die Schäden durch
den Thierarzt besichtiget , und entweder von ihm selbst , oder nach seiner Anordnung von den
beyhabenden Schmidgesellen verbunden , sofort solche wieder in die Ställe gebracht . Wenn
die mit äußerlichen Krankheiten behafteten Pferde so versorgt worden sind, so trifft die Reihe
diejenigen , welche innerlich krank sind ; er besichtiget sie , er empfängt von dem Unter - Offr-
ciere die Meldung desjenigen , was in der verflossenen Nacht beobachtet worden ist ; er rei¬
chet den kranken Pferden entweder selbst oder durch den bey sich habenden Gehülfen die Ar-
zeney , welche er selbst zubereitet hat . Nachmittags hat der Thierarzt den kranken Pferden
abermahls nachzusehen , und das Nöthige vorzukehren . Bevor aber dieses Nachmittags ge¬

schieht , werden alle kranken Pferde , die schwachen und gefährlichen ausgenommen , täglich

wenigstens eine halbe Stunde durch die commandirte Mannschaft in die freye Luft gebracht,
geritten , oder an der Hand spazieren geführt , wie eS ihre Krankheitsumstände und ihre

Kräfte erlauben , selbst die gefährlichen Kranken haben freye Luft vonnöthen . Diese Bewe-



Fun .g muß aber unter der Aufsicht des dazu commandirten , hinlänglich erfahrenen Unter - Offi-
eiers geschehen. Die Zeit und die Stunde , wenn die kranken Pferde in Bewegung gebracht
werden sollen , hängt von der Jahreszeit und Witterung , von der Kälte und Hitze , und von
den Umständen ab . Im Sommer wählet der Arzt zu diesem Geschäfte die Kühle oder den
Schatten ; in: Frühjahre und im Herbste die warmen und heiteren Stunden des Tages . Alles
dieses ist von der äußersten Nothwendrgkeit , der Arzt muß sie nie vergessen , sie ist für die

kranken Pferde so nothig , als die Arzeneyen und das Futter . Auf diese Art beträgt sich der
Thierarzt mit den kranken Pferden von einem Tage zu dem anderen . Wenn die schadhaften
oder mit innerlichen Krankheiten behaftet gewesenen Pferde hergestellt sind , und bereits so

viele Kräfte erlangt haben , daß sie den Fuhrwesensdienst ohne Nachtheil ihrer erlangten Ge¬
sundheit wieder verrichten , und die damit verknüpften Strappazen aushalten können , so
reconvulescirt sie der Thierarzt , und sie werden der betreffenden Division zur Dienstleistung

übergeben . Weil der Thierarzt ein Mann seyn muß , der die Anatomie versteht , und ohne
diese Wissenschaft kein Lhierarzt seyn kann , so muß er bisweilen todte Körper öffnen , oder

durch seine Gehülfen öffnen lassen , dann derley Oeffnungen untersuchen ; sie zeigen ihm vor¬
züglich den Sitz der innerlichen Gebrechen in den lebenden Thieren . Die todren Pferde läßt
der Thierarzt da , wozu von der Obrigkeit der Platz angewiesen wird , eingraben , und da

es an den meisten Orten Abdecker ( Wasenmeister ) gibt , so werden solche gegen dem , daß sie
die Haut erhalten , diese Arbeit verrichten.

Der Officier derjenigen Division endlich , welchem d:e kranken Pferde zugetheilt wer¬
den , muß ihnen vorzüglich stets Nachsehen , und Alles , was auf ihre Nahrung , Wartung

und Pflege einen Einfluß hat , einleiten , und besorgen , daß es befolgt wird , sofort auch
mit den Divisionen , wozu sie gehören , die erforderliche Nichtigkeit wegen ihrer Verpflegung
unterhalten.

H. boi b.
Die Adjutanten beym Fuhrwesens - Corps haben keinen Officiers - Rang , sondern bloß

die Bewilligung , das Ht - ck'exäe zw tragen , weßwegen solche auch als Officiere zu den
Regimentern nicht übersetzt werden können.

Der Adjutant , besonders der Stabs - Adjutant , muß ein wirksamer und diensterfahre¬
ner Mann seyn . Der Stabs - Adjutant muß Alles wissen , was bey dem ganzen Corps vor¬
gehet , wie jene , welche bey den Linien - Regimentern eingetheilt sind , von Allem , was bey
diesen vorfällt , die Kenntnis : haben müssen . Die Adjutanten haben alle Ppotocolle,
Rapporte und Tabellen  auf das Ganze , wie bey dein Wachtmeister bezugsweiss der
Divisionen , so viele der Rittmeister unter seiner Aufsicht hat , einzutragen . Ein jeder Ad¬
jutant har aber noch besonders ein Prot ocoll  zu halten , worin die Generals - und

Corps - Befehle  von Tag zu Tag eingeschrieben werden . Der Rittmeisters - Adjutant hat
alle Tage Frühe und Abends dem Rittmeister , und wenn der Stabs - Adjutant gegenwärtig
ist , auch diesem den Rapport abzustatten , welcher letztere denselben dem Corps - Comman-
danren überbringt , von ihm den 'Befehl einhohlet , und die Divisions - Adjutanten in einen Kreis,

wobey auch der Profoß , die Formiere und Aerzte zu erscheinen haben , abfertiget . Diesen Be¬
fehl überbringen sie dem Rittmeister , und fertigen sodann die Wachtmeister ab , so wie die
Corporale von der Inspeetior/ebenfalls zugegen seyn müssen . Wenn das ganze Corps oder
mehrere Divisionen Brot rmd Fourage fassen , so muß ein Officier die Commandirten , wel¬
che der Adjutant beordert , und die in Einem Wachtmeister , Einein Fourier , Einem Cor¬

pora ! von jeder Division mit den erforderlichen Wägen zu bestehen haben , in das Magazin
führen ; faßt aber nur eine Division , so gehet der Wachtmeister mit den Corporalen und
Wägen zur Fassung . Die vollkommene Ausübung eines jeden Dienstes und die schleunige
Befolgung alles dessen , was von Zeit zu Zeit befohlen wird , ist der Besorgung des Adju¬
tanten eigen . Er muß auf Alles sehen, und von Allem wissen , mithin den ganzen Dienst mit

einer Fertigkeit inne haben , die ihn allein in den Stand setzt, zu allen seinen Obliegen-

Die Adjutanten beyiir Fuhr¬
wesen haben keinen Officiers
Rang.
Hkth. am >2. May 8o3. K S7Y.

» » 2g. May 810. K §766.

Eigenschaften und Dienstes-
pflichten, dann Obliegenhei¬
ten der Corps - und Divisions-
Adjutanten.
Hkth. am 3. Feb . 783. v 33ü,
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Leiten die gehörige Zeit zu finden . Die Nichtigkeit des Rechnungsgeschäftes hat der Rittmei¬

sters -- Adjucant so zu besorgen , daß die Eindeichung hiervon unfehlbar den fünften des fol¬
genden Monathes an die Behörde geschehe.

Wenn ein Officier mit Haus - Arrest belegt wird , oder zu dem Profoßen kommt , be¬

gleitet er ihn dahin ; wenn solcher sich auf erhaltenen Befehl nicht selbst bereits dahin bege¬
ben hatte , begehret er von ihm den Degen , bringt ihn den; Commandanten , und stellet

ihm denselben bei) der Entlassung wieder zurück . Es gebühret ihm auch , wenn der Officier
nicht beym Profoßen selbst , sondern im Haus - oder Lager - Arreste war , das vorgeschriebene
Arrestgeld , nähmlich von einem Rittmeister 2 Gulden , von einem Lieutenant g5 Kreuzer;
und wenn solches nicht bar bezahlet würde , hat er es gehörig zu melden , damit der Abzug
von der Gage geschehe. Gegen die Rittmeister und subalternen Offic .ere soll er jederzeit den

gebührenden Respect beobachten , und dasjenige , was er dem einen oder anderen zu sagen
hat , mit Höflichkeit Vorbringen . Gegen die ihm nicht unterstehenden kleinen Stabsparteyen

hat er auch die geziemende Achtung zu tragen , und den Prima - Pianisten , wie allen Urr-
tergebenen , soll er mit Anstand begegnen.

' Die Unter - Officiere und Prima - Pianisten (ausschließlich des Wachtmeisters,derAerzte
und Fourisre ) hat derselbe mit Er zu benennen , aber weder dieselben , noch die Corporate , mit
dem Stocke zu bestrafen , sondern wenn Verweise und Ermahnungen nichts fruchten , oder
das erste Versehen gleich von Wichtigkeit wäre , so hätte er einen solchen in Arrest zu neh¬
men , und zu melden , oder bey der Division anzuzeigen . Auf gleiche Weise hat sich derselbe
auch gegen die Gemeinen zu benehmen.

Die Rittmeisters - Adjutanten stehen unter dem Stabs - Adjutanten . Dieser hat , da

ihm das ganze Detail vom Corps bekannt seyn muß , alle Transferirungcn und jede Em-
theilung der Mannschaft und Pferde , der Division sowohl , als dem Rechnungsführer , be¬
kannt zu machen , um bey Herstellung der Monath - Acten sich darnach richten zu können.
Endlich hat der Stabs - Adjutant über die von den Divisionen empfangenen schriftlichen Rap¬

porte den monathlichen Haupt - Rapport  zu verfassen , und ihn , wenn ein zweytev
Stabs - Officier vorhanden wäre , demselben , oder dem ältesten Rittmeister , zur Ausferti¬

gung zu übergeben , welcher diesen sonach dem Corps - oder Posto - Commandanten einzurei¬
chen hat . Ein Gleiches ist mir den S t and - und Dienst - Tabellen und sonstigen
Eingaben  zu beobachten . Das Totale  von diesen unterfertiget der Corps - Comman-
dant , und es sind deßwegen die Parricularien der Divisionen zur Einsicht der Richtigkeit

beyzulegen . Alle diese Toralien hat derselbe in ein besonderes P .rorocoll  einzutragen.
Uebrigens hat er sich in seinen Geschäften aller Parteylichkeiten , alles Eigennutzes , lächer¬
lichen Stolzes und Hochmuthes , in Ucberschätzung seiner eigenen Fähigkeiten und Verdienste,
gänzlich zu enthalten , noch minder aber Anoronungen über sich allem zu nehmen , von denen
feine Vorgesetzten noch keine Wissenschaft haben , sondern alle Vorfälle muß er melden , und
wenn ihm zum Besten des Dienstes nützliche Gedanken beyfallen , wovon bey seinem Eom-

mandanten keine Erwähnung geschehen ist , hat er sie mit aller Bescheidenheit , wie es die
Subordination erfordert , vorzutragen , und zu erwarten , ob sie für nützlich erkannt wer¬
den , oder nicht.

2 « so fern derselbe bey seinen Commandanten wegen seiner Brauchbarkeit und wegen
seines besonderen Dienstsseißes sich ein Vertrauen erworben hätte , hat er sich bey seinen Un¬
tergebenen nicht mehr heraus zu nehmen , und dieses Zutrauen nicht zu mißbrauchen , weil

ein solches Betragen seine sonst wirklich guten Eigenschaften , Kenntnisse und seinen Fleiß
iu der Schätzung verringern würde.

h. 65l ? .

Der Rechnungsführer muß ein des Rechnungsgeschäftcs vollkommen kundiges , unel-
Hlih. am s. §es. 7S3. v 336. gennütziges und gewissenhaftes Individuum seyn . Dis Vorschriften , wie er die Rechnungen zu

verfassen , und wie er überhaupt in seinem Fache vorzugehen hqt , muß er sich ganz eigen
machen.
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Die ihm beygegebenen Fouriere hat er in ihren Arbeiten gehörig einzuleiten , ihnen
die nöthige Belehrung zu geben , und zu trachten , daß sie nebst den erforderlichen Fähig¬
keiten auch durchgehend ^ von guter und redlicher 'Aufführung seyn . Ihre Fehler hat er mit
Ermahnungen und Nachdrucksamen Verweisen zu bestrafen , und erst , wenn diese angewende¬
ten glimpflichen Mittel nicht fruchten wollten , oder einer sich gleich anfänglich über ein wich¬
tiges Verbrechen betreten ließe , ist er in Arrest zu schicken , und dem Corps - Commando

hierüber die Meldung zu machen . In allen Dienstesverrichtungen coMmanbirt der Rechnungs¬
führer die ihm zugetheilten Fouriere.

Alle Meldungen hat derselbe dem Corps - Cemmandanten zu machen , wohin er sich auch,

mir ben den Regimentern , zu dem wöchentlichen Rapporte zu verfügen hat . Das ganze Rech-
nungsgeschäft wird unter der Aufsicht eines kriegscommisiariatischen Beamten geführt , an
welchen auch der Nechnungsführer in diesem Fache angewiesen ist.

h. 6Zi8.

Bey Behebung der Officiers - Charge ist mit aller Strenge darauf zu sehen , daß die
Individuen zum Fuhrwesensdienste vollkommen tauglich seyen. Wenn daher solche Individuen
-nicht schon im Fuhrwesen ihre dießfallsige Fähigkeit bewiesen haben , müssen sie ohne Weiters
einer Prüfung im Corps sich .unterziehen « Diese ist unter obiger Voraussetzung um so uner¬

läßlicher , da nur hierdurch die verderbliche Idee widerlegt werden kann , als bedürfe der
Officier beym Fuhrwesen keiner besonderen Kenntnisse.

H. bAiy.

Dieser Prüfung haben sich die Officiere , welche zum Fuhrwesen übertreten wollen,
durch den Zeitraum von sechs Monathen zu unterziehen , und sich während dieser Zeit mit
ihrem Gehalte oder Pensions - Genüsse zu begnügen . Nach dieser Zeit ist eine ordentliche
O. u a l i f i e a t i o n s - E i n g a b e zu verfassen , und dem HofkriegSrathe einzureichen . Wenn
der Geprüfte nebst den physischen Kräften die nörhigen Kenntnisse erlangt und erprobt hat,
-kann seine Uebersetzung in den Stand des Fuhrwesens - Corps veranlaßt werden.

H. 6820.

Die wesentlichen Dienstespflichten eines Fuhrwesens - Officiers bestehen:
s ) In der Sorgfalt zur Verpflegung des Mannes und des- Pferdes ; dazu gehört Geld,

Brot und Montur für den erstercn , Fourage , Wartung , Beschlag und Veschirrung
für das letztere.

d ) Die gute Beschaffenheit der Wägen und Geschirre , des Materials und der Requisiten,
und die gute Conservation des einen wie des anderen , damit die Division stets im
dienstbaren Stande sey.

e ) Die Bewirkung des Transpvrtirungs - oder des Artillerie - Fuhrwesensdienstes mit den
ihm unterstehenden Leuten und Pferden.

Es folgt hieraus , daß der Fuhrwesens - Officier
itens : das Mechanische des Fuhrwerkes , das ist : Wägen , Geschirre , Materiale,

Requisiten im Ganzen und in ihrer Zusammensetzung vollkommen kenne.
2tens : daß er ein rechnungskundiger , ordentlicher , in den normalmäßigen Vor¬

schriften über Stand und Gebühr bewanderter Mann seyn muß ; denn seine aufgezählten
Obliegenheiten verbinden ihn zu einer fortwährenden dreyfachen Rechnungslegung , nähmlich:

a) lieber die G e l d -, S e r v i c e - un d N a tu r a l - G e bü h r nach dem Stande.
K) lieber das Materiale.
e) Heber die Montur.

3tens : daß er ein geschickter Fuhrmann , sowohl auf der Straße , als bey jeder Vor-
fattenheit sey. Es sind demnach auch die vorerwähnten drey Abtheilungen die Eigenschaften
eines Fuhrwesens - Officiers , auf welche sich das Detail oder die Objecte der Prüfung eines
zu diesem Dienste aspirirenden Officiers gründen.

Band vir.

Eigenschaften der zum Fuhr¬
wesen gelangen wollenden Of-
firiere.
Htth .am 28. Dec. 3 ,o . U 355/s.

Pnkfungszeit dieser Officiere.,
Hkth.am 28. Dee . 3m , u 3itf«

Vorschriften zu dieser Prü¬
fung.
Hkth. am 20. März 808. v 617.

» » «3. Dee . 8>o. u 3554»
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Hiernach folgen nun nach dem nähmlichen Detail die Bestimmungen , wie die Prüfung
oder vielmehr Abrichtung eines von der Cavallerie oder aus dem Pensions - Stande zum Fuh^
wefen eintretenden Offiziers vorzunehmen ist.

h. 652 !.

Erster Neil der Prüfung ; Es ist nirgends »bohlthunlich , eine P r ä futtg mit einem Officiere vorzunehmen , als

»po ein Militär - Fuhrrvesens - Depot besteht , oder in der Nahe sich befindet ; dort soll also
Hkth.aM2 ->. Märzg °ö. v 6,7 . der das Commando des Depots führende Rittmeister dem zu Prüfenden alles Materiale in

* » 2«, Der. S,0.« S5S4. Holz , Eisen , Leder und Hanfzeug vorweisen , ihn über die Zeichen eines guten oder schlech¬
ten Materials , dann über die Caliber belehren ; ferner ihn mit dem Handwerkszeugs be¬
kannt machen , ihn in die Werkstatte führen , und unterweisen , was gut oder was schlecht
gearbeitet ist ; sonach ist auf die Zusammensetzung überzugehen , und zu zeigen , wie solche
am vortheilhaftesten , am besten und am geschwindesten geschieht ; wie bey Wägen und der

-Reparatur die kürzeste Hülfe zu verschaffen ist ; wie die Geschirre , zwei) -,vier - und sechsspän¬
nige , zusammen zu passen haben ; was für ein Unterschied zwischen den Geschirrgattungen,
besorrbers von der ordinären Art , und jener von der Artillerie , bestehe ) und wie in kurzer
Zeit letztere aus ersteren gemacht werden können . Endlich ist der zu Prüfende , wenn er alles
dieses eingesehen und begriffen hat , und im Stande ist , jede Frage nach der Natur des Ge¬

genstandes und der ihm beygebrachten Kenntnisse zu beantworten , in die Depots - Kanzelley
zu führen , und ihm vorerst zu Zeigen , wie die Professioniften - Handbü cher  und

I 0 u r na  l e geführt , dann wie hieraus die E r z e u g u ng s - und V e rwen  d ung sf  ch e i-
n e formirt , und wie endlich die D e p 0 t s - M a t e r i a l i e n - B e r ech n u n g angelegt werde.

Hat der zu Prüfende hinlängliches Fassungsvermögen , Eifer und Verwendung zur
Sammlung der Kenntnisse , und wirklich guten Fortgang im Unterrichte bewiesen , so begin¬
net der zweyte Theil der Prüfung . '

.Zweiter Theil der Prüfung;
die Einführung in das Gelv -,
Natural - , Monturs - und Ma¬

terial - NechnungSgeschaft.
Htth .amro . Märjöoü . v 617,

» »> 26. 2>ec. 910. U 3Ä5H.

H. 6522.
Der zu Prüfende ist nun einer Divlsion zuzutheilen , damit er in ihrer Kanzelley vor¬

erst alle Gattungen der Eingaben,  und hauptsächlich der Documenke,  kennen lerne,
welche er zur Rechnungslegung benöthiget . Er muß sich von jedem solchen Acten - Stücke

eine Abschrift nehmen , sofort wird ihm die Zusammensetzung einer monathlichen Geld-
Serväce - und  N a t u ra  l i e n - B  e re  ch nu ng  gezeigt , in welches Fach er sich so ein¬

studieren muß , daß er im Stande ist , nicht nur jedes Document und die Berechnung selbst
zu verfassen , sondern auch andere darin zu unterrichten . Dieses ist darum nöthig , weil , man

besonders bey auskrechendem Kriege nicht immer erfahrene und ganz geschickte Fouriere bey-
geben kam ».

Versteht also der Officier nicht selbst das Nechnungsfach , weiß er nicht , was und wann

er dieses oder jenes zur Herstellung der Richtigkeit benöthiget , sieht er den Fehler nicht,
'den sein Wachtmeister oder Fourier manches Mahl aus Unwissenheit oder Schleuderey , auch
wohl gar mit Vorsatz , um zu bekriegen , in der Rechnung gemacht hat , so steht seine Ehre
und sein Vermögen auf dem Spiele . Dieser Theil der Prüfung schließt damit , daß dem zu
Prüfenden eine I d e a l - R e ch n u ng über die bemerkten Richtigkeitsgegenstände auf alle

möglichen Fälle zu machen aufgetragen wird , welche nach Verfertigung von einen » 'Fuhr¬
wesens - Rittmeister oder Stabs - Officiere und von einem resprcirenden feld'kriegscommiffaria-
tischen Beamten des Fuhrwesens zu revidiren und zu beurtheilen »st.

Dritter Theil der Prüfung;
oon Ser Ausübung des Fuhr-
wcsensdienstcs.
Hkth.am 20. 808. 04,7.

26. L>ec. 8io . N 325 j.

H. 6523.
Nunmehr wird zur dritten Prüfungsabtheilung oder zum ausübenden Fuhrwesensdienste

geschritten . Da man voraus setzen muß , daß jedem gewesenen Cavallene - Officiere aus
früher erlernten Pflichten bekannt ist , was zur Erhaltung der guten Ordnung der Mann¬

schaft und der Pflege , Wartung und Conservation der Pferde gehört , .so ist st de Anleitung
über diesen Gegenstand bey dieser - Prüflingsabtheikung überflüssig , und die Prüfung hat
sich gleich:
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k) auf die Beschirrungsart der Pferde ;
I, ) auf das Einspannen und die verschiedenen Vortheile bey demselben , z. B . das Einlegen der

Gebisse , das längere oder kürzere Ansträngen , die Zusammenhängung der Stangen¬

pferde rc. ;
- e) auf die verschiedenen Gattungen der Ladungen , und die Methoden derselben , weil z.

B . Säcke anders als Fässer ; Verschläge anders , als Collien ; Munition und Artillerie-
Geräthe anders , als ordinäre Verschlage , geladen werden müssen;

6 ) auf das Fahren auf Straßen und die dabey sich ereignenden Vorfallenheiten zu erstrecken.
Bey der Beschirrung ist dem zu Prüfenden durch ältere Divisions -Officiere oder durch die

Rittmeister und Stabs - Officiere zu zeigen , wie die Sättel , und vorzüglich wie die Kummeter
liegen , und wie besonders Ke letzteren so lange auf verschiedene Pferde umgewechselt werden
müssen , bis das Pferd für das Kummet , und das Kummet für daS Pferd passend gefunden

ist ; weil im Falls , daß daS Kummet zu weit , zu enge , zu kurz , zu lang , zu dick, zu
dünn ist , das Pferd genirt , im Arhemzuge oder im Gehen gehemmt , vor der Zeit zu
Grunde gerichtet , und mit dem Fuhrwesen ein schlechter Dienst verrichtet wird . Wie ein
Sattel aufzulegen ist , damit er dem Pferde auf keine Art schädlich werde , wissen gediente
Cavallerie - Officiere ohnehin . Wie der Fuhrwesens - Gemeine , Gefreyte , Corporal und Wacht¬
meister zu behandeln sind , dann was für Dienstpflichten jedes dieser Individuen , ferner auch
der Fourier und der DivisionS - Commandant selbst zu leisten hat , dieß geben die vorgegan¬
genen Paragraphe hinlänglich zu entnehmen . Der zu Prüfende muß sie sich, vorzüglich aberden
ihn am meisten angehenden Lheil derselben bekannt und geläufig machen : alsdann folgt der
Beschluß der Prüfung mit einer wirklichen Beorderung deS Fuhrwesens - Officiers auf einen
auswärtigen FuhrwesenS - TranSport , wozu ihm ein verläßlicher und erfahrener Wachtmei¬
ster für alle Fälle mitzugeben ist , der ihm , wenn es irgendwo zu Anstößigkeiten käme,
oder die Gefahr , Fehler zu machen , eintreten würde , mit gehörigem Respecte zu leiten im
Stande wäre . Beyde haben se p a ri r t e Tag e b ü cher über den ganzen Marsch zu führen,
und dieselben bey ihrer Zurückbeorderung dem Stabs - Officiere , oder in dessen Ermangelung
dein seine Stelle vertretenden Rittmeister zu übergeben , welcher sie durchgehen , das Beneh-

' men deS OfficierS beurtheilen , und sodann entscheiden wird , ob die vollkommene Hoffnung
vorhanden sey , an ihm einen geschickten und thätigen Fuhrwesens - Offieier zu gewinn :n . Es
ergibt sich übrigens der Schluß , daß zu einer solchen genauen , aber auch verläßlichen un¬
sicheren Prüfung eine Zeir von wenigstens sechs Monathen erfordert wird.

h. t>52 /j..

Die Hauptpflicht  eines DivisionS - Commandanten theilet sich in zwey Abschnitte,
deren einer den Dienst  selbst , der andere aber die Leitung der R e chu u n g s r i ch t ig-
keit  in sich enthält.

Diese beyden Gegenstände sind in Rücksicht auf den DivisionS - Commandanten sogenau
mit einander verbunden , daß er weder seiner Pflicht genug thun , noch sich und seine Ehre
auf eine andere Art sicher stellen kann , wenn nicht eines und das andere eben so richtig und
pünktlich besorgt wird ; indem weder die Sorgfalt im Dienste selbst der Fahrlässigkeit im
Rechnungsgeschäfte ; noch die lediglich ? Verwendung in dem letzteren den Verabsäumungen
des Dienstes zu Hülfe kommen kann.

Es muß also der DivisionS - Commandant , in dessen Ehre , Erfahrenheit , unermü-
detem Eifer und genauester Sorgfalt auf das Beste des allerhöchsten Aerariums auch nicht
der mindeste Zweifel obwalten darf , diese beyden Gegenstände als Einen  ansehen , ohne
dessen vollkommenen Bestand der ganze Dienst und die Absicht desselben zerrüttet würde.
WaS nun den Dienst betrifft , so muß dessen Hauptaugenmerk dahin gehen , daß seine Divi¬
sion immerhin in der vollständigen Lhätigkeit zum Fuhrwesensdienste erhalten werde ; dieses
aber sicher zu erreichen , wird erfordert , daß er seinen untergebenen Wachtmeister , und seine
übrigen Unter - Officiere , so wie die Gemeinen , aus dem Grunde kenne , eines jeden gute

Pflichten und Obliegenhei¬
ten VeS Divisions - Komman¬

danten auf den Dienst selbst.

Hkch. am 3. Feb. 783. v 3^
,» ,, , 7 . 2 <IN. 810.

» " r?. Dec. 8.0. U35S4.
» » «7-Dec. 8,4. ^ 7-3,.

BandVU.
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-und üble Ergenschaften , so wieseine besonderen Fähigkeiten , einsehe , und dadurch wisse,
wie der Fleiß und Eifer bey dein Rechtschaffenen zu erhalten , der Trage hingegen oder Feh -'

lerhafte angeeifert und oerbessert werden könne . Was seine aufhabende Pflicht mit sich brin¬
get , ist bereits bcy einer jeden Charge hinlänglich erörtert worden.

Außer der Mannschaft , welche mit allein Ernste behandelt werden muß , hangt noch
die Zuverlässigkeit des Dienstes von dem guten Zustande der Pferde , Wagen und Geschirre

ab. Für die Conservation der Pferde werden in FricdenSzeiten die Officiere dergestalt veranr-
wortlich gemacht , daß diejenigen , deren Division aus ihrer Schuld ( sey es aus Mangel an
Dienstkenntniß , oder aus Saumseligkeit ) im auffallenden schlechten Zustande befunden wird,
nach Umstanden gestraft , und pensionier werden ; artet das Verschulden in Verbrechen aus,
so versteht es sich von selbst , daß das kriegsrechtliche Verfahren eintreten muß . Was die

gute Besorgung der Pferde anbelangt , so besteht solche hauptsächlich in der richtigen Fritte-
' rung , ferner , daß sie gut geputzt und gepflegt , und wenn einem etwas zustoßt , gleich zu

Anfänge , wo dieses wahrgenommen wird , die gedeihlichen Mittel angewender , besonders
aber darauf gcfl-hen werde , daß solche nicht durch übereiltes Fahren zu sehr angetrieben,
oder mit allzu großer Last überladen werden.

Die Wägen und Geschirre , welche niemahls mangelhaft , vielwsniger gebrechlich im

Dienste mitzuführen sind , sondern , so viel immer möglich ist, täglich visitirt , und das No-
thige reparirt werden muß , können im Dienste keinen Aufenthalt machen , wenn erstere dergestalt

besorget , und letztere jederzeit gut aufbewahret , und , wo etwas mangelhaft wird , sogleich aus --
gebessert , auch zur vorgeschriebenen Zeit und nach der bestehenden Weisung eingeschmiert
werden . Was nun ferner in Betreff der Mannszucht , Conservation der Pferde , Wägen

und Geschirre , dann Requisiten noch bemerkt werden könnte , ist bereits in den Verhaltun¬

gen für die Unter - Officiere zureichend erinnert worden , und es kommt nur noch darauf an,
daß der Divisions - Commandant in seinem eigenen Fleiße und an der gehörigen Nachsicht
nichts ermangeln lasse.

Die Dienstordnung , wie die Rapporte von unten , Und die Befehle von oben kom¬
men , ist demselben bereits bekannt , er muß also zu gehorsamen , und seine Untergebenen

stufenweise gehorchen zu machen wissen . Er führt zwar das Commando , und auch die Rech¬
nung über die Division , er ist aber auch, der allgemeinen Ordnung nach , im Dienste an den
respicirenden Rittmeister angewiesen . Den gewöhnlichen Früh - Rap  p v rt  empfängt der
Divisions - Commandant von dem Wachtmeister , und stattet alsdann denselben dem Ritt¬
meister ab , dem er auch , so oft etwas Besonderes vorfällt , wie nicht minder in den fest ge¬

setzten wöchentlichen Rapports -Tagen den Rapport bringet . Die Befehle werden ihm durch
den Wachtmeister überbracht , welche der Rittmeister an den Adjutanten zü geben hat . Wenn

seine Division transportirt , so marschirt der Ober - .oder Unter - Lieutenant , wenn der Zug
vorwärts gehet , voraus , und der Wachtmeister schließet ; und so im Gegentheile , wenn

zurück marschirt wird . Den Anfang des Zuges macht die Feldschmiede , der Deckelwagen , bey
welchem die Professionisten , Ein Corpotal und Ein Gefreyter eingetheilt sind ; dann folget
der Officicrs .- Bagage - Wagen ; an diesem schließen sich die übrigen Wägen nach ihren Num¬
mern in der Ordnung an , und cs werden die Corporale und Gefreyten nach ihren Came-

radschaften dabep gehörig eingetheilt . UebrigenS hat der Divisions - Commandant während
des Marsches gute Mannszucht zu halten , und beobachtet alles dasjenige , was im Vorher¬
gehenden vom Marsche schon gesagt worden ist , mit dem ferneren Beysatze , daß die Wägen
eurer von dem anderen drey Schritt Distanz halten , der erste Wagen nicht im starken Schritte

wegen des nachfolgenden fahre , alle zwei) Stunden , wenn der Weg gut ist , bey schlechtem
Wege aber , so oft es erforderlich ist , angehalten werde , um die Pferde ausschyaufen zu
lassen . Bey ebenem und gutem Wege aber , besonders bergauf , können die Stangenreirer
(wie schon bey dem Corporal gesagt wurde ) manche Strecke Weges neben ihren Sattelpferden,
um sie zu schonen , zu Fuße Zehen . Wenn eine Division zur Hälfte in ein anderes Land be-
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stinuntwird , oder zur Hälfte Lransportirt , und die Hälfte zuin Loco - Dienste Verwender
wird , ist die Mannschaft allemahl nach dem wirklichen Diensterfordernisse und nach Maß der
sonst dabey eintretenden Verhältnisse einzutheilen . Bey einer solchen Theilung sind für eine

halbe Division zwey Reserve - Pferde anzutragen . In soweit bey beyden halben Divisionen
die Feldschmiede und der zweyspännige Fourage - Wagen entbehrt werden können , sind sie in

das nächst- Fuhrwesens - Depot abzuführen . Die Particular - Rechnung von der ganzen Divi¬
sion hat derjenige Theil zu legen , wo der Ossicrer Lind der Fourier sich befinden . Es versteht sich dem¬

nach von selbst , daß veränderen Hälfte der geschicktere Wachtmeister zuzutheilen ist , welcher die
Verpflegs - Liste und sonstigen Dokumente zu verfassen , und sie dem Divisions - Commandan-

ren zur rechten Zerr zur Formirung des Ganzen zuzuschicken hat.

h. 65sS.
Im Sommer haben die Transporte ausgemachten , so wie auf ungemachten Straßen in

der Ebene und im Mittelgebirge täglich vier Meilen , im Hochgebirge aber drei) Meilen;
im Winter auf gemachten Straßen in der Ebene , so wie im Mittelgebirge , täglich drey
Meilen , im Hochgebirge aber täglich nur zwey Meilen zurück zu legen , mit dem Bsysatze,
daß in dieser Beziehung nur die Zeit vom ersten November bis letzten März als ' Winter zu

betrachten sey. -

Welche Mei ' enstrecke die
Transporte soivein im Som¬
mer als Wiiüer zurück zu le¬
gen haben.
Hkth. am r >. Nov . 8 >6. Il 5r8ä.

» » 3. März 817 .0  526.
>« » »3. 2 ct. 3>8, O r8-jo.

Z. 65v6.
Der Marsch für Einen Tag ist dergestalt einzutheilen , daß die Eins Hälfte vor , die

andere Hälfte aber nach dem Abkochen und Mittagsfutter zurück geleget werde.

tz. (,62 7.
Da die Aufbruchsstunde wegen Verschiedenheit der Iahrszeit nicht wohl bestimmt wer¬

den kann , so bleibt solche den: Ermessen des Transports - Führers überlassen.

H. (-526 .

Wie die täglich zurück zu
legende MeilenstreckeVor - und
Nachmittags einjutheile « ist.
Hkth . am 3. Fcb . 782. v 336

2 « welcher Stunde derTrans-
port täglich in Marsch zu set¬
zen ist.
Hkth. am 3. Feb . 783. 0 336.

Während des Marsches ist hauptsächlich zu beobachten , daß der Divisions - oder sonstige Was auf Straßen undPas-

Lransports - Commandanr dergestalt seine nachfolgenden Wägen anführe , damit stets eine

Hälft - der Straße für dir senstrge Passage frey bleibe . Wenn ein Hohlweg zu passieren ist , Hkth. am 3. Fcb. 733. 11336.
wird ein Corpora ! , bevor in denselben gefahren wird , mit dem Tambour , wenn einer vor¬

handen ist , voraus geschickt , welcher letztere , wenn die Passage frey ist , ein Zeichen mit
der Trommel gibt , worauf die Division nachfolgt . Was bey dem Marsche über Schiff - und
Landbrücken zu beobachten ist , wurde bereits bey der Verhaltung des GefreyLen gesagt.

h. 66s<).
Wenn das Volumen und die Art der Verladung und Verpackung es zuläßt , so sind Welches Ladunzsgewicht auf

auf euren vierspännigen Wagen s -- Lentner zu laden ; wo die,es der phyjische Raum nicht Hkth.am - .. Nov. 6.6. ns2üL.
gestattet , fällt die Möglichkeit von selbst weg , und es bleibt dem klugen Ermessen überlassen,

in einzelnen Fällen das Frachigswicht auch dann herab zu setzen , wenn grundlose Wege oder
sonstige momentane Ereignisse solches unerläßlich fordern.

Z. 653o.
Der Divisions - Commandanr hat dne Labung , welche ihm anvertraut wird , mit aller Beobachtung über die bey-

Vorsicht selbst zu übernehmen , und in dem nä'hinlicherr Stande an dein Abladungsorte auch
felost wieder zu ubergeben , well nur er allein dem Aerarium dafür verantwortlich bleibt.

h. 653 r.
Sollte der D '.vijions - Commandanr langer , als »4 Tage , mit seiner Division abwe - Was der DiMons - Com-

cnd bleiben , so hat er seinem Landes - Posto - Commandanten von der aufgehabten Ladung ^ ^ '"0 ü" r " ?/ ^ ag^ «uf
und von den ihm anvertrauten Gütern der: Bericht,  dem refpicirenden Rittmeister aber Transport abwesend ist.

den Rapport ü der M annschaft u n d Pferde,  dann F u h rw e s en s - G e r a' t h - ^
schäften  alle 1̂4 Tage einzusenden , der sonach dem Posto - Commando den Totat-

Rapport und Bericht  erstattet . Rücke er aber binnen »4 Tagen selbst wieder ein , so
leget er den m ü nd l i ch e n und sch r iftli  ch en  R a p p 0 r t nach der Einrückung selbst ab.
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Zu welchen , Zwecke und wre
VaS Tagebuch zu führen ist.
Hklh . am b. Feb . 788 . v ZZb.

tz. 6532.

Was die Transports - Kom¬

mandanten für Zeugnisse hey¬
zubringen haben , wen » wegen
Elementar - Hindernisse der
Transport aufgehatten ist.
Htth . am 28 . Oer . 6,6 . o - 8 - ,

Wann auswärtige Trans¬
porte Rasttag zu halten haben.
Hkth . am - 8. Oct . 6,6 . v

Aassungstage dürfen nicht als
Rastcageangenonimen werden.
H -rh. am - s . Oet . 8 »6.0 - 32,.

Wann bey Loeo - Dienstlei-
Sungen Rasttag zu halten ist.
Hkth . am 28. Oct . 8,6 .0 23,,.

Wer für die richtige Einhal¬
tung der Rasttage verantwort¬
lich ist.

Hrrh. an , - 3. Oer . 6,6 . 0282,.

Um alle Vorfallenheiten in der Zukunft verläßlich zu wissen , und sich über Alles legi-
tuniren , auch Rede und Antwort geben -zu können , muß bei) jeder Division das schon er¬
wähnte ag e b u chgehalten , und in dasselbe müssen alle Ladungen , wann , wo , und
wasgeladen , von wem übernommen,  dann an wen und wo abgegeben  wor¬
den , ferner die täglichen Marsch - Stationen , wie weit es von früh bis
zur Mittagsfutterung , und von da bis zur Nacht - Stativ n gewesen,
ob campirt oder cantonirt worden sey ^ ob die Fourage auf den gan¬
zen Weg mitgenommen , oder  unter Weges und für we lche Zeit gefaßt,
dann , wenn auf Befehl fouragirt wurde,  was und auf wie viele Tage an grü¬
ner fourage empfangen worden sey , eingetragen werden , wornachüber  die
L a dungen sowohl , als über  dieFutterung der Rapp 0 rt an den P 0 st 0 - 0 d e r
C orp s - C 0 mma n da n te n wird verläßlich eingereicht werden können.

§. 6533.

Um dem bey der Behandlung sowohl als Verwendung des Militär - Fuhrwesens wahr¬
genommenen Gebrechen und Mißbräuchen für die Zukunft zu begegnen , sind die Landes -Po-
sto - Cominanden , besonders aber die Fuhrwesens - Transports - Commandanten zu belehren
und anzuweisen , daß sie künftig , wenn Elementar - Ereignisse einen Aufenthalt im Trans¬

porte herbey führen , und die tägliche Hinterlegung der bemessenen Meilenstrecke unmöglich ma¬
chen sollten , die zu ihrer Legitimation zu erheben vorgeschriebenen Zeugnisse
ihren monarhlichen Transports - und bezugsweise Arbeits - Journalen im Originale mit Be¬

ziehung einer Nummer zuzulegen , und an diebetreffende Behörde einzuschicken , von diesem
Zeugnisse aber beglaubigte Abschriften gleich nach der Einrückung vom Transporte demPosto-
Commanbo einzusenden haben , damit dasselbe nach Befund der Umstände entweder weitere

Erhebungen veranlassen , oder aber bey Erstattung von Aeußerungen von diesem Dokumente
den nöthigen Gebrauch machen könne.

tz. 6534.

Für das tranSportirende Fuhrwesen sind allerdings Rasttage  zu hasten , nothwendig,
damit dw vorkommenden Reparaturen bewirkt , die Pferde ordentlich beschlagen werden , und

die Mannschaft sich reinigen könne ; allein hierzu reicht jeder vierte Tag auf dem Marsche zu.
Ev w'.rd daher bestimmt , daß nur immer nach vollendeten drey Marschen Ein Rasttag

gehalten werde , ohne auf -L -onn - und Feyertage Rücksicht zu nehmen , an welchen etwas später
aufgebrochen , und die Mannschaft zum Gottesdienste geführet werden kann.

H. 6535.

Eben so wenig kann ein Fassungstag als Rasttag angenommen werden , sondern die

Fassung muß an den Rasttagen , und wo dieß nicht thunlich ist , im Vorbeyfahren , mithin
während des Marsches aus dem Fassungspuncte bewirkt werden , indem dieses keinen so gro¬
ßen Aufenthalt verursacht , daß deßwegen ein ganzer oder halber Tag nöthig wäre.

§. 6536.

Bey Loco - Dienstleistungen muß das Fuhrwesen täglich  beschäftiget , und nur an

Sonn - und Feyertagen , wenn anders .keine dringenden Verführungen vorfallen , Rasttag
gehalten werden.

H. 653 ? .

Dafür , daß also kein anderer , als der hierdurch einberäumte Rasttag gehalten werde,
bleibt sowohl der Divisions - als auch der Transports - Eommandant verantwortlich , und wird

daher für jenen Fall , wo daS ihm untergeordnete Fuhrwesen aus seinem Verschulden länger
Nasttag hielte , oder unbeschäftiget bliebe , von dem General - Commarzho zur Rede zu stellen,
und für die erweisliche Vernachlässigung seiner Pflichten zu ahnden seyn.

Durch die gegenwärtige Anordnung wird übrigens an jenen Vorschriften nichts geaw
derr , welche in Ansehung des Artillerie - Transports - Fuhrwesens besonders bestehen.
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§ . 6538.

Was nun das Rechnungsgeschäft betrifft , so,muß derselbe für dessen Richtigkeit mit
Ehre und Reputation haften.

Die Haupttheile  bestehen:

s ) Aus dem Monath - Act.
i, ) Aus dem Ca,ssa «Journale.

c) Aus der Geld - , Natural - und Service - Rechnung.
<l) Aus der Material - und Nequ isite n - Berechnung.
e ) Aus der Monturs - , undenklich

s ) aus der  Feld - R equisiten - Berechnung.
Wie diese Rechnungen zu verfassen , und in welchen Terminen sie kriegScommissarig-

risch revidirt , an das Corps - oder Posto - Commsndo einzureichen sind , ist aus dem dritten
Abschnitte des neun und vierzigsten Hauptstückes deutlich zu ersehen.

^ §. 653g.
Jedek Divisions -ComMandant hat noch felgende Protokolle und Bücher zu führen:

s ) Das Fassungs - Protokoll.

6 ) Das Tagebuch über alle Vorfallenheiten.
e ) Das Grundbuch über Mann und Pferde.
A) Das Straf - Prot oco ll,  in welchem das Verbrechen und die Strafe dafür be¬

zeichnet seyn müssen.

e ) Das Befehls - Protokoll,  in welchem alle von dem Corps - oder Posto - Com
Mandanten und von dem respicirenden Rittmeister erhaltenen Befehle zu ersehen sind.
Von den gegebenen Aeußerungen oder sonstigen Correspondenzen in Dienstangelegen¬

heiten müssen die Concepte wohl aufbewahrt werden , damit man sich nöthigen Falles darauf
berufen , und über alle behandelten Gegenstände die zuverlässige Auskunft geben könne.

§. 6640.

Wenn ein Mann bey der Division erkrankt , so ist er sogleich in das nächste Garnisons¬
oder Regiments - Spital mit der Revisions - Liste abzuschicken ; wo aber kein Spital in der
Nähe ist , hat der Commandant einen Civil - Arzt herbey rufen , und die nöthigen Hülfs-
mittel anwenden zu lassen , auch dabey besorgt zu seyn , daß dem Kranken an der Nahrung
nichts gebreche.

Z. 664>.
Wenn mehrere Divisionen beysammen zu stehen kommen , und kein Stabs -Officier oder

Rittmeister zugegen wäre , so hat der älteste Ober - Lieutenant  das Lommando zu
führen.

h. 6642.

Es ist zwar früher schon der Pflicht eines Divisions - Commandanten,
sowie dessen Verhaltungen  überhaupt , erwähnt worden , da solches aber nicht ge¬
nug wiederhohlt werden kann , so wird noch heygerückt , daß derselbe , um allen seinen Ob¬
liegenheiten hinlänglich Genüge zu leisten , mit unausgesetzter Wachsamkeit und großem Fleiße
den Unterstehenden in allen ihren Verrichtungen genau Nachsehen , sich die Kenntniß derselben
erwerben , die Fehler zu verbessern suchen , auf die Versorgung der Pferde ein wachsames
Auge halten , Wägen , Materialien und Requisiten nach Möglichkeit conserviren , Alles mit
Bedacht auf den Nutzen des allerhöchsten Aerariums verwenden , die Richtigkeit des Rech¬
nungswesens mit Bestand seiner Ehre besorgen , und , kurz zu sagen , ein solcher Mann seyn

müsse , von dessen Rechtschaffenheit , Fleiß , Eifer und Geschicklichkeit man sich die festen
Folgen für den allerhöchsten Dienst zu versprechen habe.

§. 6543.
Wenn derselbe etwas zu bitten oder sich zu beschweren hat , so gehet er zu dem respici¬

renden Rittmeister,  und wenn die Beschwerde den Rittmeister selbst betrifft , und er von dem-

Pfljchien und Obliegenhei¬
ten der Divisions .'- Comman-
danten in Absicht auf die Lei¬
tung der Rechnungsrichtigkeit.
Hkth. am 3. Feb. 783. 13 336.

» » >»Feb . öiL, r 77z.

s

Welche Protccolle der Di-
visions - Gottiiriandant wesent¬
lich zu unterhalten hat.
Hkth. am 3- Fek. --ss. v 33k.

Was zu beobachtet! ist, wenn
ein Mann erkrankt.
Hkth. am 3. Aeb. 793. n 335.

Wer in Ermangelulig eine!.-
Stabs - Officicrs oder Ritt¬
meisters das Commando zn
führen hat , falls mehrere Di¬
visionen dei' sammen sind.
Hkth. an» 3. § eb. 783. v 336.

Anderweitige Pflichten und
Obliegenheiten des Divisions-
Commandanten.
Hkth. am 3. Feb, 783. v 336.

L

V

An wen der/elbe feine Bit¬
te oder Beschwerde ju richten
hat.
Hkth . am 3. Fetz. 76S, V.336.



Ausübung Religion.
Hkth. am 3. Feb. 763. 0  336»

Subordination.
Hkth. ain 3. Feb. 7Ü3» v 336»

"XX.  Hauptstück . I . Abschnitt.

selben keine Genugtuung erlangen kann ^ so bringt er die Sache erst weiter , auch bis zudem

Corps - Commandanten an.
Wenn  aber die Klage über einen Höheren , als der Rittmeister ist , gehet , so hat er

sich gleich weiter zu wenden , jedoch müssen die Beschwerden , die über Vorgesetzte gehen,
zuvor wohl überlegt werden , ob sie hinlänglich gegründet sind , weil widrigen Falls sich der
ungerechte Kläger der schärfesten Verantwortung aussetzet.

§. bÄgg.
In der Religion  hat der Vorgesetzte den Untergebenen mit einem guten Beyspiele

vsrzugehen , und darauf zu sehen , daß allen Ausschweifungen vorgebeuget werde.
Z. 6642.

Die Subordination  ist die Hauptgrundfeste der Ordnung und des Dienstes , so,
daß ohne die genaueste Beobachtung derselben niemahls etwas Gutes , sondern nur Zerrüt»
tung und Unordnung Statt finden rann.

Sie erstreckt sich von der mindesten bis zur höchsten Militär/Stufe , ohne Rücksicht

auf die ' Geburt oder sonstige Gaben des Glückes , und wird in jene , wo einer an
den anderen besonders angewiesen  ist , dann in jene , wo er nur über¬

haupt wegen eines höheren Grades oder wegen längerer Dienstzeit
untergeben  ist , und endlich in jene , welche allein die Achtung Und Ehv-
erbiethigkeit des nnch obigen zw e y Fällen Untergebenen gegen seinen
Vorgesetzten zum Gegenstände hat,  abgetheilet.

Der nach ersterem Falle  Untergebene hat die Befehle seines Vorgesetzten , wenn

solche nicht auffallend dem Dienste selbst widerstreben , unverzüglich , und nach dem buchstäb¬
lichen Verstände genau zu vollziehen , mithin ist die geringste Widerrede , Verzögerung , oder
die Untersuchung der Ursachen , warum der Befehl ertheilt worden ist, oder Nachgrübeln

höchst sträflich.
Da hingegen stehet es dem Untergebenen frep , seinem Vorgesetzten , wenn etwa diese- '

die Subordination zu weit ausgedehnet , und die Gränzen der Billigkeit überschritten hätte,
mit der geziemenden Bescheidenheit und Ehrerbiethung , jedoch erst nach dem Vollzüge,
Vorstellungen zu machen , auch bey nicht erlangender - Genugtuung seine Beschwerde höhe¬
ren Ortes anzubringen , wenn schon der Vorgesetzte auf geziemendes Ansuchen es nicht er»
lauben wollte.

In dem zwe y t e N Falle  muß der Untergebene ebenfalls Folge leisten , wenn auch der nach

dem Grade oder Dienstalter Höhere von einem anderen Regimente oder von einer alliirten Truppe
wäre , mit der einzigen Ausnahme , daß ein daher kommender Auftrag den Befehlen zuwider
liefe , welche ihm von seinem besonder » Vorgesetzten erteilet worden sind , oder sich mir den¬
selben nicht vereinigen ließen , wo er keinesweges gehorchen darf , sondern die von seinem
Vorgesetzten erhaltenen Befehle genauestens zu vollziehen schuldig ist.

Uebrigens versteht es sich von selbst , daßeiner , welcher nur nachdem Grade oder Dienst¬
alter dem Anderen vorgesetzet ist , bloß bey jener Gelegenheit diesem letzteren etwas zu be¬

fehlen sich anmaßen werde , wo er die Vollziehung oder Unterlassung einer Sache nothwen '-
dig findet.

Endlich ist der nach den beineldeten zwey Fällen Subordinirte verbunden , seinem der¬

gestalt Vorgesetzten in und außer dem Dienste und in allen Gelegenheiten mit Achtung Und

Ehrerbiethigkeit zu begegnen , weil diesem letzteren auch in den gleichgültigsten Sachen und
rn dem vertraulichsten Umgangs dennoch jederzeit ein gewisser Vorzug um so mehr gebühret^
als durch Hintansetzung der ersteren nach und nach vergessen würde , den im Dienste so
nothwendigen Respect gehörig zu beobachten.

Die Bewegungsursachen , welche einen jeden dahin bringen müssen , sich dieser stren¬
gen Untergebung bereitwillig zu fügen , sind seine eigene Ehre und Wohlfahrt . Daher kann ein

ehrliebender und vernünftiger Mann solche keinesweges als eine knechtliche Unterwürfigkeit,/
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sondern als etwas Heilsames und ein zur Erfüllung seiner Pflichten unentbehrliches Mrr-
tel ansehen . ^

Da sich jeder verbunden hat , nach allen möglichen Kräften zum Besten des Dienstes

mitzuwirken , dieses aber ohne Subordination nicht bestehen kann , so folget von selbst,
daß die Ehre die Triebfeder hierzu seyn müsse.

Hiernächst findet er auch seine eigene Wohlfahrt darin , weil sie den Grund zu allen
glücklichen Unternehmungen ausmacht.

tz. 6S46.

Die Mannszucht  bestehet in der strengsten Ordnung , alle Befehle  Don der Maiwszuchl.
behend und ohne Widerrede in Vollzug zu bringen,  dann in der unaus - 7^ . 0336

bleiblich en Züchtig ung derjenigen , welche ihre Schu ldigkeit in Aus¬
übung der vorgeschriebenen Ordnung außer Acht lassem

Die Uebergehung der geringsten Fehler oder Nachlässigkeiten in dem Soldatenstande
kann so widrige Folgen haben , daß dem Dienste hierdurch ein sehr großer Schaden erwach¬
set , es müssen daher alle Fehler , wenn sie auch noch so unbedeutend scheinen , ungesäumt
und mit billiger Strafe geahndet werden . '

Die Disciplin erstreckt sich ebenfalls , jedoch in dem ' gehörigen Verhältnisse von der
untersten bis zur höchsten Stufe , ohne alle Rücksicht , weil sich auch zu allen Zeiten in den

erhabensten Stellen Fehler einschleichen , wodurch die mit dem Dienste verknüpften Obliegen¬
heiten nicht immerfort gegenwärtig gehalten werden . Außer dieser Strenge und unausge¬
setzten Disciplin , welche öfters , besonders vom Wachtmeister an , dasjenige zuwege brin¬
gen muß , was die Triebfeder zur Ehre zu erwerben nicht vermag , wird eme Truppe niernahls
die unentbehrlichen Eigenschaften , als da sind : die Treue , der Gehorsam , die Ta¬

pferkeit , die Geduld,  die A u fm  e r k sam  k e i t und die F e r t ig  k ei  t in solchem Gra¬
de erlangen , wie es Lum Besten des Dienstes erforderlich ist.

§. 6S47.

Die Harmonie  oder Einigkeit  ist die ungezwungene und zufriedene Ueberein - Don der Einheit,
stimmung eines Jeden mit dem Anderen zur Ehre des Corps , mithin auch zum Besten Hkth: am Z. Feb. 7S3. v 335.
des ' Dienstes.

Aus diesem Grunde muß ein jeder , so viel als thunlich ist , die von einem Anderen

etwa begangenen Fehler zu redressiren , oder dem voraus zu sehenden vorzubeugen suchen , kei¬
neswegs aber ein schändliches Wohlgefallen daran haben , daß einer in ein Vergehen gera-
khe, und sich so fort eine Ahndung zuziehe.

Diese Harmonie entspringet aus dem wahren Gebrauche der Subordination und Dis¬

ciplin , wenn nä'hmlich ein jeder ohne Murren das thut , wa ^ ihm zukommt , und nieman¬

den etwas zugemuthet wird , was nicht in der Billigkeit gegründet ist , hiernächst aber nicht
nur der Untergebene die seinem Oberen schuldige Achtung und Ehrerbietigkeit bey keiner Ge¬
legenheit hintan setzet , sondern auch der Vorgesetzte sich gegen seine Untergebenen und ein
jeder gegen seines gleichen mit dem nöthigen Anstande betragt.

Ferner : wenn der Vorgesetzte alle Parteylichkeiten auf das sorgfältigste vermeidet,
einzig allein die Gerechtigkeit zur Richtschnur nimmt , und sich alles Eigennutzes enthält;
wenn endlich ein jeder den häßlichen Neid über die erworbenen Verdienste des Anderen und

über die darauf erfolgte Belohnung bey sich mit allen Kräften zu unterdrücken sucht , welcher
um so verächtlicher ist , als ein jeder ehrliebende Mann vielmehr denjenigen hochachten soll,

der durch seinen Eifer , durch seine Bemühungen und durch andere löbliche Eigenschaften sich

einige Vorzüge erworben hat , die zum Besten des Dienstes Vieles betragen ; es muß daher
ein jeder durch Nacheifern dem anderen gleich zu kommen sich bestens bestreben.

r iBand vu.
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Don Hemmung der Deser¬
tion.

HNH. am 3. Fek . 763. 1- 336.

Beobachtungen , wen» der
Divisions - Conunandant in
Arrest geschickt, und daraus
entlassen wird-
Hkth. am 3. Feb. 768. v 236.

Wie erstch bey erfolgterCom-
rnnndirung zu melden hat.
Hkeh. am 5. Feb. 763. 1- 336.

Welche Strafen dein Di-
visions - Commandanten ein-
geräumet sind.
Hkth. am 3. Feh. 783. v 336.

Was die Divisions -Coin-
rnandanten in Absicht auf die
Conservation des Mannes , der
Pferde , der Montur und übri¬

gen Geräthschaften zu beob¬
achten haben.
Hkth. am 3. Feb. 763. v 336.

XX . Hauptstück , l . Abschnitt.

. H. 6548.
Aus dem nahmlichen Grunde , warum alle Sorgfalt auf die Conservation des Man¬

nes gewendet wird , ist auck dem Laster der Desertion  zu steuern , um so mehr , als
solche durch Mitnehmung der Monturs - Stücke oder gar eines Pferdes noch einen besonde¬
ren Schaden und daS so nachtheilige übleBeyspiel nach sich ziehet , und Andere hierzu anreitzet.

Es sind daher zur Vermeidung der Desertion alle nur möglichen Vorsichten zu gebrau¬
chen, und es ist auch darauf zu sehen, daß von Seiten des Landes die nöthige Beyhülfe gelei¬

stet , in dem Verweigerungsfalle aber sogleich die Anzeige gemacht werde.

§. 654 <).
Wenn der Rittmeister den Divisions - Commandanten m Arrest schickt, muß er gleich

gehorchen , und nicht selbst, sich zu entschuldigen , kommen , sondern er kann solches durch zwey
seiner Cameraden oder andere Officiere , die er binnen 24  Stunden zum Litten schicken muß,
bewerkstelligen.

Ein Gleiches hat er auch zu beobachten , wenn ihm ein Höherer den Arrest ankündiget.
Bey Unterlassung des Bittens würde die Verschärfung des Arrestes folgen , und nach

Verlauf von drey Tagen ihm der Proceß wegen seiner Halsstarrigkeit gemacht werden.
Nach Entlassung aus dem Arreste muß er sich bey dem Rittmeister bedanken . Wenn

ihn aber ein Höherer , als der Rittmeister , in Arrest genommen hat , so darf er sich bey seiner
Loslassung bey dem Rittmeister nicht bedanken ; doch muß er sich ordentlich melden , und bey
demjenigen Höheren , wenn er anwesend ist, bedanken ; ' ist aber dieser abwesend , so geschieht die
Danksagung schriftlich durch das Posto - Commando , bey welchem in diesem Falle der Offi-
cier für den Arrest sich mündlich zu bedanken hat . Unterläßt er die Danksagung für den ge¬
habten Arrest , so wird er neuerdings strafmäßig.

) . 655o.

Wenn ein Ober - oder Unter - Lieutenant mit Erlaubniß wohin gehet , oder commandirt
wird , so hat er vor dem Abgehen sich erstlich bey dem Rittmeister , dann , wenn ein zweyter oder
mehrere Stabs - Officiere vorhanden sind , bey denselben , und nachher bey dem Corps - oder
Posto - Commandanten , bey der Rückkunft hingegen von oben herab , zu melden.

H. 655 . .

Der Divisions -Commandanr kann den Wachtmeister , Fourier und Schmidmeister mitArrest
belegen , und wenn dieses nichts fruchtet , oder das Verbrechen eine schärfere Ahndung ver¬

dienet , ist ein solcher nebst der gehörigen Meldung zum Stabe irz Arrest zu schicken.
Auf gleiche Weise muß dahin angezeigt werden , wenn ein Handwerksgesell eine üble

Aufführung oder in seiner Profession nicht genug Erfahrung hat , damit derselbe abgelöset , und
ein besserer überschickt werde . Wenn bey einem Corporal Ermahnungen und Arreststrafen
fruchtlos sind , und hierdurch keine Besserung erlangt werden kann , oder wenn er mit einer

schärferen Strafe , als dem Divisions - Commandanten eingeräumet ist , belegt werden muß,
so ist er mit einer Meldung zum Stabe zu schicken.

Bey dem Gemeinen sind alle möglichen gelinden Mittel zur Besserung vorzunehmen.
Im Falle einer öfteren Wiederholung deS nähmlichen Versehens oder Verbrechens kann der¬
selbe mit einer angemessenen Strafe , welche mit Verschärfung des Arrestes , auch bey Was¬
ser und Brot , bestehen soll , gezüchtiget werden . Bey wirklicher Incorrigibilität oder bey grö¬
ßeren Verbrechen ist derselbe mit einem deutlichen Lxceies - iaeti zum Srabe zu schicken.

H. 655s.

Wenn die Division marschirt und campirt , so muß sie ihre Feld - Requisiten zum Ko¬

chen für die Cameradschaften jederzeit bey sich haben , damit , wenn aufgefahren wird , sie
das Nöthige bey Händen hat.

Wenn ein Recrut zur Division kommt , der nicht deutsch verstehet , so ist ihm ein klnter-

Officier oder Gefreyter beyzugeben , der ihm den Dienst und die Gebräuche beybringt.
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Gleich nach der Ankunft derRecrutsn müssen chnen die Kriegs - Artikel vorgelesen , und,
wenn sie noch nicht geschworen haben , sie zur Ablegung des Eides anqehalten werden.

Alle Wochen Ein Mahl soll durch die Officiere bey der Mannschaft nachgeseken werden,

vb sie mit der kleinen Monrur hinlänglich versehen sind ; nichts davon verkauft haben , und ob sie

überhaupt die Montur reinlich halten , und conserviren.
Die Kardätschen , Futterschwingen oder Tornister , dann Tränkschafe (Wasserbüttel ) so¬

wohl , als die Geschirre und Sattel von rotzigen Pferden sind ohne Rücksicht , ob sie neu,
brauchbar , oder alt sind , zu verbrennen . Das dabey befindliche Eisen wird gut ausgeglühet,
und dann wieder in Gebrauch genommen.

Solche Geschirre müssen niemahls anders , als in Gegenwart eines kriegscommissaria-

tischen oder Verpflegsbeamten , in Ermangelung dieser Leyden aber in Beyfeyn eines beeideten
Cwil - Beamten , den: Stück für Stück vorgezeiget wird , vernichtet werden . Ueber das ver¬
brannt Gewordene wird sodann ein Attestat  verfaßt , und von demselben gefertiget.

Ueberhaupr sind die Pferde bey der mindesten Bemerkung des Rotzes sogleich von den

anderen abgesondert zu stellen.

§. 6553.

B -Y den Offi - E muß d° S « Efen und Verkauft » - ig-n -r Pftrdr gänzlich »Ed ««
werden , damir keinesweges zur V -rmuchung Anlaß gegeben wird , das, derley Pferde von dem l-u-» >» "-
ärariscken Tutter zum Verhandeln oder Verkaufen tüchtig gemacht und ausgefüttert worden eigenen Pferde halten.

Hkth. KIN3. Feb. 763. v 336.
sind.

Auch ist keinesweges zu gestatten , daß Unter - Officiere , welchen ohne dich im erforder¬

lichen Falle ein Dienstpferd zu reiten bestimmt ist , sich ein Pferd um ihr eigenes Geld bey-
schaffen, wenn sie auch immer das Gute des Dienstes hierunter vorjchützen zollten , indem dre
Absicht keinesweges diese , sondern lediglich der Eigennutz darunter verborgen ist , um solches
gleichfalls zum Nachtheile des Aerannms gut auszufüttern , und dann mit großem Nutzen zu
verkaufen.

§. 655st.

Für alle Excesse auf dem Marsche gegen die Inwohner , sowohl bey Passierung der Ort-
schäften , als bey den Futterungs - oder Nacht - Stationen , wo derley gehalten werden , hat z. Feb. 783. v 336.
der Divisions - Commandant ohne Ausnahme zu haften , weil er in diesem Falle die hinläng¬

liche Vorkehrung zu treffen hat , damit weder Gewaltthä 'tigkeit , noch Entwendungen der ge¬
ringsten Sachen in d/u Häusern und auf den Feldern , weder an Vieh , Obst , noch an sonstigen
Früchten geschehen. Bey sich ereignenden Klagefallen würde der Divisions - Commandant zur
Genugthuung und zum Wiederersatze allein verhalten , und über dieses noch für seine Fahr¬
lässigkeit mit scharfer Ahndung angesehen werden.

»6. Dec . 809. v 5>4H.

h. 6555 . .

Es darf sich niemand ohne ausdrückliche hohe Bewilligung der Dienstpferde und Wägen Der Fuhnvefenbzuge s-ll

bedienen , indem jeHv Jnvididuen , welche dieses ergenmacytig thakcn , nicht nur alle

während dieser Zeit auf solche Leute und Pferde verwendete Verpflegung und sonstigen Aus -- Hkth.<mi >s. Sep. 8-9. 0 , 668.
lagen nebst der Geschirr - und Wägen - Reparatur , dann dem Einkaufspreis der zu Grunds

gehenden Pferde , zu ersetzen hätten , sondern auch , wenn sie nicht gleich die Leute und
Pferde zu ihrer eigentlichen Bestimmung abgcben , mit einer empfindlichen Strafe gegen sie

verfahren würde.
§ . 6556.

Ferner liegt dem DivisionS - Commandanten ob , den Unter - Officieren und Gefreyten
fleißig nachzüsehen , daß sie die Pferde zu der vorgeschriebsnen Zeit visitiren , ob keines vom
Sattel oder Kummet gedrückt sey , wo sodann jenes zu beobachten ist , was bey dem Gefrey
ten dießfalls schon angemerkt wurde . Bey emem entstehenden Feuer muß schon vorhinein ein

Allarm - Platz bestimmt seyn , wohin sich die Mannschaft mit ihren Pferden und Wagen zu
,2 *

Vorsichtsmaßregel bey ent¬
stehendem Feuer.
Hkth. am 3. Feb. - 83. v 336.
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Dec ne» zuwachsendenMann-
schafr sind die Satzungen vor-
zulese» und der Eid abjuneh-
men.
Hkth. am 3. Feb . ?83. v 336.

An Sonntagen sind die Un¬
ter - Officiere über daö, was
den Dienst , betrifft , zu befra¬
gen und zu belehren.
Hkth- am 3. Feb. 783. 0336.

Holz - und Material - Vey-
schaffung.
Hkth. am 3. Feb . ?83. v 336.

Conservation der Geschirre
und Einschmierung derselben.
Hkth. am 3. Feb. 733. 0 336.

XX. Hauprstück . l. Abschnitt.

verfügen habe , welches in der möglichsten Geschwindigkeit zu geschehen hat , wie solches gleich¬
falls bei) dem Gefreyten gesagt worden ist.

Wenn aber in jener Gegend , wo das Feuer entstanden ist, ein Depositonum oder Ma¬
gazin in der Nahe wäre , welches gerettet werden könnte , so hat derselbe, ohne ferneren Be-
fehl zu gewärtigen , solche Anstalt zu treffen , daß bey den zurück bleibenden Zügen einige Mann¬

schaft gelassen , die übrige aber zur Fortbringung des ärarischen Gutes mit allem Ernste
verhalten werde.

tz. 655? .
So oft ein Mann zuwachst , oder vom Urlaube einberufsn wird , sollen demselben in

Gegenwart der übrigen Mannschaft die Satzungen vorgelesen , und sodann der Eid abgenom¬
men werden . Wenn sich aber dieses während eines MonatheS nicht ereignet , so sind dle Sat¬
zungen zu Anfang eines jeden Monathes der gesammten Mannschaft vorzulesen.

§. 6558.

Ebenso sind auch an den Sonntagen die Unter - Officiere und Gefreyten vorzurreh.
men , und über die Art und Beschaffenheit der Bestandtheile zu befragen , von dem , was
den Fuhrwesens - Dienst betrifft , zu belehren , und solcher Gestalt in derKenntniß von allem
Erforderlichen zu erhalten.

Die kleine Montur kann am füglichsten Sonntags visitirt werden.
' §. 655c ).

Was nun die Holz - und Material - Beyschaffung  betrifft , so muß solche ent¬
weder aus den Depositorien oder in dringenden Fällen durch eigenen Ankauf geschehen.

Ueberhaupt aber setzt sich derjenige Officier schon einer Verantwortung aus , welcher
derley Bedürfnisse erkauft , wenn ihm Gelegenheit vorhanden ist , solche aus einem Depot
gegen Quittung und Gegenschein , die unter Einem Datum ausgefertiget seyn müssen , zu
empfangen.

Wenn es aber unumgänglich nothwendig ist , derley Bedürfnisse für bares Geld anzu¬
schaffen , so ist hierbey nicht nur die genaueste Wirthschaft zu beobachten , sondern es müssen
alle diese Ankaufs - Documente entweder von einem kriegscommissariatischen oder von einem
Verpffegsbeamten , in deren Ermangelung aber von der Ortsobrigkeit oder den Geschwornen
coramisirt , nach Maß des Geldbetrages auf Stä 'mpelbogen verfaßt , und solcher Gestalt der

Rechnung beygeleget werden , welche jedes Mahl den fünften des folgenden Monathes dem
Rittmeister zur weiteren Einsendung einzureichen ist.

Hierbey ist noch anzumerken , daß besonders bey Anschaffung der Holztheile sehr spar¬
sam vorgegangen werde , indem es unverantwortlich wäre , z. B . neue kleine Theile beyzu-
schaffen , wenn sie aus alten , bey der Division v-orhandenen , zerbrochenen größeren Theilen
erzeugt werden könnten.

H. 656o.

Zur Conservation der Geschirre , und wie sich bey der Ein sch m ieru ng
derselben zu benehmen ist , dienet Folgendes zur Richtschnur : - ^

Zur Einschmierung des Alauns - und weißen Leders nimmt man zwey Drittel Klauen¬
oder Knochenschmalz und Ein Drittel Unschlitt . Dieses wird unter einander zerlassen , und
das Niemenwerk damit eingeschmieret ; jedoch ist wohl darauf zu sehen , daß das Fett nicht
warm , vielweniger heiß gemacht , auch nicht allzu viel genommen werde . Es muß mit der
Hand eingerieben , und da , wo Schnallen oder Ringe sind , müssen diese umgedreht und
gerüttelt werden , damit der Rost nicht emfressen kann.

> Die Quantität ist nach der Anzahl des Riemenwerkes zu bestimmen.

Um dw Sättel und Kummeter einzuschmieren , nimmt man zehn Pfund Klauen - oder
Knochenschmalz und Ein Achtel - Pfund Fischthran.

Erst dann , wenn das Klauenschmalz zerlassen ist , wird der Fischthran hinein gegos¬
sen , hernach ein wenig davon auf die Sättel und Kummeter aufgeschmieret , und mit den
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Händen wohl eingerieben , weil viel Fett ohne gute Einreibung beym Einschmieren nichrs
hilft.

, Bey neuen Geschirren von beyden Gattungen , nähmlich zum weißen Leder , dann zu
Einem Sattel und vier Kummetern sind drey Viertel - Pfund hinreichend.

Gleichwie nun der Divisions - Commandant diese Einschmierungen in gehöriger Zeit be¬
sorgen läßt , eben so muß er weiters beflissen seyn , dem Aerarium mittelst der fleißigen
Dienstleistung wo nicht mehr , doch wenigstens die Beköstigung seiner Division herein zu
bringen.

§. 656  r.

Sind aus einer in die andere Magazins - Station Naturalien zu führen , so muß bey
Uebernahme derselben sowohl auf die gute Qual tat , als auf das richtige Maß und Gewicht
gesehen werden , weil der Divisions - Commandant nach der Uebernahme bis zur Abladung al¬
lein dafür zu haften und allen Abgang zu ersetzen hat.

Ein Gleiches hat derselbe zu gewärtigen , falls er bey der Abladung überführt würde , daß

durch die Fahrlässigkeit der Fuhrwesens - Unter - Officiere und Gemeinen Hartfutter aus den
Säcken verloren , 'oder diese wohl gar aufgetrennt worden wären.

h . 6662.

ZurFormirung  der bey den Divisionen zu führenden Journale  können nachste¬
hende Beyspiele dienen . ,

Den n . April ! »8 . . Nachdem gestern von dem Verpflegsverwalter N . N . zu N . N.
für die Magazins - Station zu Krems gegen einstweilen von mir ausgestellte Quittung

900 Hafersäcke und 100 Säcke Gerste , sämmtlich plumbirt , Nachmittags übernommen
worden sind , so wurde früh um fünf Uhr abgefahren.

Während des Marsches ist der Gemeine N . N . vom Seitenstechen dergestalt über¬

fallen worden , daß er mit der gehörigen Revisions - Liste unter Nr . in das Regiments-
Spital zu N . hat übergeben werden müssen.

An dem Wagen Nr . - . ist die Langwiede entzwey gebrochen.
Des Genieinen N . vorderes Handpferd , Rappe , Wallache , ohne Zeichen , ist jäh¬

lings so sehr erkrankt , daß es nicht weiter fortzubringen war , mithin wurde es der Ge¬
meinde zu N . mit der gehörigen Liste übergeben.

Der Gemeine N . ging während des Marsches ein Stück Weges neben seinen Pfer¬
den her , da er aber zu weit von seinem Wagen entfernt blieb , so sind die Pferde aus
dem Wege getreten , und es ist der Wagen Nr . . . umgestürzt , dadurch wurden die vor¬
dere Achse und ein Leiterbaum gebrochen.

Um 9 Uhr früh wurde dießseits N . aufgefahren und abgefüttert.
Der Gemeine N . wurde , weil er von seinen Pferden zu weit entfernt geblieben , und

dadurch an dem Wagen Achse und Leiterbaum gebrochen sind , mit — Stockstreichen in
Gegenwart der gemeinen Mannschaft abgestraft.

Diesen Vormittag sind bey Nr . r , 2 und 5 zusammen drey Hufeisen verloren ger
gangen.

Der Weg von N . bis N . war gut ( oder schlecht) .
Um r Uhr wurde wieder abmarschrrt , und um 5 Uhr außer N . aufgefahren , dann

auf 4 Tage von — bis — Brot und Fourage in meiner Gegenwart abgefaßt , und

zwar nach dem Inhalte des Faffungs - Protokolls — Brot - : c. Portionen.
Ueber die Fourage ist ebenfalls Rapport zu erstatten , ob sie in gehöriger , gute

und genußbarer Qualität verabreicht worden ist.>
Die Halbachse wurde abgenommen und eine neue , nebst einem Leiterbaume , an den

Wagen N . angezogen.

Was der Divisions - Com¬
mandant bey NaturaUen-

Transporte » zu beobachten
hat.

Hkth . am 3. Feb . 783 . 0 336l

Formirung der Tags -Jour¬
nale.

Hkth. am s. Feb. 0 336.
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Nach UeöergaSe der Divi¬
sionen sind die Officiere mit¬
telst Vorspann an ihre neue
Bestimmung abzuschicken.
Hkth. am rg . Feh- 609. v 609.

Dienstespflichten und Oblie¬
genheiten des Rittmeisters.
Hkth. an« 3. Feb. 763. v 336.

XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

Dann ist des Gemeinen N . Leitseilpferd , kastanienbraune Stute ohne Zeichen , des
Abends entlaufen.

, Die Beschreibung dieses Pferdes wurde dem Magistrate zu Stockerau , um sie dem
Kreisamte zur abseitigen Bekanntmachung auf daseilfertigste zuzuschicken, eingehändiget.

Das Pferd ist entlaufen , weil das eineVorzugsseil vorzuziehen vergessen wurde , wes¬

wegen der Gefreyte von der Wache in Arrest genommen und einfach geschlossen ward;
auch hat er morgen den Marsch zur Strafe neben der Feldschmiede so zurück zu legen.

Den »2 . April ! wurde um. g Uhr früh ab - , und um y Uhr in 4 Reihen zu N . auf¬

gefahren , ohne anszuspannen etwas Heu gegeben und getränket , dann aber der Weg
weiter fortgesetzt , um »2 Uhr wieder in vier Reihen zu N . aufgefahren und ordentlich

abgefüttert.
Des Nachmittags um 3 Uhr wurde Angespannt , und abmarschirt , da man dann

des Abends um 7 Uhr zu Krems anlangte.
Gleich beym Emrücken wurden die aufgehabten yoc> Sacke Hafer und »00 Sacke

Gerste dem Verpflegs - Adjuncten N . N . gegen Schein abgegeben , und dann ohnesAufent-

halt ein Wagen nach dem anderen mit Brot für die Station Horn beladen , und nächst der
Donau aufgefahren ; auch hat eine Corporalschaft nach der anderen gehörig abgefüttert.

Auf dem heutigen Marsche ist des Gemeinen N . Sattelpferd auf dem Widerriste ange¬

griffen und des N . N . Stangen - Handpferd vom Kummet gedrückt worden.
Der Gefreyte wurde beym Einrücken des Arrestes entlassen.
An dem Wagen Nr . r 1 ist die Deichselstange , und an dem Nr . 20 eine Büchse ge¬

brochen . Hufeisen gingen bey Nr . 14 eines , und bey Nr . r6 ebenfalls eines verloren»
Gemäß einer in der Nacht um 1 » Uhr von N . N »erhaltenen Ordre mußten i 5 Wägen

abgeladen , das Brot zurück gezählt , und unverweilt Reitzeuge für dre Cavallerie rn
40 Fässern von der N . Oekonomie - Commission übernommen und nach Brünn geschickt
werden . Mit diesen Wägen von Nr . 1 bis »5  wurde der Wachtmeister N . N ., mit der

gehörigen Instruction versehen , commandirt . .
Der Weg war schlecht ( oder gut ) .

§. 6563 .

Dis Fuhrwesens - Officiere , welche nach Uebergabe der Divisionen oder Depots an ihre
neue Bestimmung abzugehen haben , können mittelst Vorspann , gegen Zurücklassung der gebüh¬
renden reluirten Prima - Plana - Pferd - Portionen , in Conto des Aerariums dahin abge - ,

schickt werden , wozu jedoch immer vorher die höhere Bewilligung einzuhohlen ist.
h. 6664.

Der Rittmeister hat bey seiner unterhabenden Division Alles nach bester Einsicht anzu¬
ordnen , und sämmtliche Unterstehende zu dem Vorgesetzten Zwecke zu leiten.

Diesen Zweck zu erreichen , kann er um so weniger irren , als die Vorschriften , was
seine Untergebenen auszuüben haben , klar und umständlich davon sprechen.

Derselbe muß also die Haupttriebfeder seyn, wodurch alle übrigen Glieder in beständi¬

ger Wirksamkeit erhalten werden.
Er muß die ihm eingeräumte Gewalt zu befehlen niemahls verkennen , folglich auch

memahls etwas befehlen , als was die Erhaltung des guten Zustandes des Fuhrwesens zum
überzeugenden Grunde hat.

- Alle Sorgfatt gehet dahin "aus , die Pferde , Requisiten , Wägen , Geschirre , und Alles,
was das Ganze der Division ausmacht , im guten Stande erhalten zu lassen.

Die Aufsicht auf die Mannschaft in Ansehung des guten Betragens und der Sauberkeit
ist die nähmliche , wie bey den Regimentern, ' nur die Verrichtungen der Untergebenen sind in
der Art unterschieden , welche stufenweise schon bezeichnet worden ist.

Bey jenen Divisionen , wo der Rittmeister zugegen , und kein Stabs -Officier anwesend
ist, ertheileter den Befehl zum Aufbruchs , und bestimmt den Ort , wo zu Mittage gefüttert
werden soll.
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Wenn mehrere Divisionen zusammen transportiren , so läßt derselbe mit dem-Voraus-

Marsche täglich abwechseln ; jedoch haben nicht alle zugleich einzuspannen , sondern wenn zum
Beyspiel die erste Division abfährt , so laßt er die dritte einspannen , und so weiter.

Wie die Sattelpferde zu schonen sind , ist schon früher erwähnt worden , nur wird hier
noch bemerkt , daß , wenn mit leeren Wagen auf Chausseen oder ebenen Landwegen gefahren
wird , ganz wohl angehen dürfte , daß die Pferde mittelst eines Strickes von dem Wagen
aus geleitet würden , weil der Stangenreiter , besonders bey dem Leerfahren , wo er nicht so

viel Aufmerksamkeit nöthig glaubt , oft aus Trägheit , oft auch gar im Schlafe auf dem Sat¬
tel sich hin und her reibet , und das Pferd dadurch beschädiget.

Wenn transportiret wird , so müssen die Marsch - Routen nach Thunlichkeit so einge¬
richtet werden , daß keine Marsch - Station weiter als 4 Meilen fest gesetzt werde , außer die
Umstände erfordern eine größere Eilfertigkeit.

Nach zurück gelegtem halben Wege muß aufgefahren , und nach der schon vorgeschriebe-
nen Art abgefüttert und getränket werden , wornach der weitere Marsch fortzusetzen ist.

Wenn sehr früh im Sommer und bey großer Hitze aufgebrochen wird , muß nach eine .̂
Stunde Weges angehatten , ein wenig Heu gegeben , und sonach getränkt werden , da die

Pferde , weil sie des Morgens , wenn es kühl ist, gemeiniglich wenig saufen , allzu vielDurst
leiden und sich abmatten würden.

Wie übrigens der voraus gehende Corporal , wozu auch ein Fourier verwendet werden
kann , die Quartiere und Stallungen , oder den Platz zum Campiren , dann die Fourage für
die Pferde und das Abkochen durch die Wirthsleute , wenn es thunlich ist , besorgen soll , ist
bey mehreren Verhaltungen schon erklärt worden.

Außer der dringenden Noth darf , sowohl beladen als leer , nicht anders , als im guten
Schritte gefahren werden.

Wenn ein Wagen umfällt , oder etwas daran zerbricht , so ist sich nach der- bey dem
Gefreyten angegebenen Belehrung zu benehmen.

Bey Anhaltungs - oder Nacht -Stationen müssen die Wägen entweder auf einem großen
freyen Platze oder außer dem Orte , sie mögen leer oder beladen seyn , niemahls aber in brei¬

ten Straßen der Vorstädte oder Dörfer aufgeführt werden , damit bey ausbrechendem Feuer
kein Unglück geschehen kann.

Von den Beylaufern aber werden die Wägen , wenn keine andere Bedeckung vorhan¬
den ist , bewacht.

Dem Rittmeister sowohl , als den subalternen Officieren , liegt es ob, auf die Transports-
Wägen , außer dem ärarischen Gute , und was sonst von dem commandirenden General selbst
zu führen anbefohlen wird , keine andere Bagage oder Effecten , weder mauthbare , nochver-
bothene Waaren auftaden zu lassen . Wer immer dawider handelt , soll mit Verlust der Charge

bestraft werden . Auch von der eigenen Bagage haben die Officiere nichts beyzuladen ; die ein¬
zigen Mantelsäcke vom Adjutanten abwärts ist mitzuführen gestattet ; hingegen das Aufsitzen
der Weiber und Kinder , dann die Körbe der ersteren , die mit Victualien oder Geräthschaf-

ten angefüllet sind , aufzulegen oder anzuhängen schärfestens verbothen.
Mit dem Gottesdienste und in anderen Dienstvorfallenheiten wird sich nach demjeni¬

gen gerichtet , wie es den Regimentern ohnehin vorgeschrieben ist, nur müssen so viele Leute,
als höchst nothwendig ist, bey den Pferden gelassen werden , welche entweder nach Zurückkunft

der ersteren oder gleich in aller Früh durch den Unter - Officier in die Kirche zu führen
sind.

Wenn ein subalterner Officier , wider besseres Verhoffen , die genaueste Erfüllung fei¬
ner Pflichten außer Acht lassen sollte , so soll der Rittmeister ihm zuvörderst mit gurer Art
und unter vier Augen das Fehlerhafte seines Betragens vorstellen , und ihn mit aller Scho¬
nung zur Besserung ermahnen , bey mehrmahligem Fehltritte aber denselben ernsthafter , je¬
doch auch mit der gehörigen Bescheidenheit erinnern , und ihm zugleich erkennen geben , daß

/
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man zwar sehr ungern zu weiteren , ihm höchst nachtheiligen Mitteln schreite , dieses aber

zuletzt dennoch würde geschehen müssen.
Sollte aber dieses Alles nichts fruchten , oder gleich das erste Versehen , besonders

wenn es die Subordination oder den Dienst betrisst , erheblich seyn , so kann ihn der Ritt¬

meister in Arrest schicken, er hat es aber dem Posto - Commando mit Beyfügung der Ursa¬
chen gleich zu melden , wo sodann die Entlassung des Arrestes nicht mehr von ihm abhangt.
Ein Gleiches ist auch mit den Adjutanten zu beobachten.

Es würde sich aber ein Rittmeister sehrverantwortlich machen , wenn solches aus Abnei¬

gung oder wegen unbedeutender Dinge geschehe , da jeder Vorgesetzte in allen Gelegenheiten
dre genaueste Billigkeit zu beobachten und sichzubefleißen hat , mit seinen Officieren in guter
Einigkeit zu leben , auch ein Gleiches zwischen den Ober - und Unter - Officieren einzuführen
und zu erhalten trachten muß.

Wenn eine Division allein campirt , werden die Wagen nach der Reihe gestellt ; ea»r-

piren aber zwey Divisionen zusammen , so wird ein Viereck ( Huarree ) formirt.
Wenn aus drey Divisionen , nahmlich aus ^ 5 Transports - Wagen , ein Viereck for¬

mirt wrrd , so sind in der vorderen Fronte und in den zwey Flanken in der Hinteren

Fronte aber »8 Wägen anzutragen . >
In der vorderen Fronte und An der Flanke werden die Deichseln an die vorderen Wä¬

gen angeschoben , welches aber in der Hinteren Fronte nicht so genau zu beobachten ist.
damit derjenige Raum , der in der Hinteren Fronte durch einen Wagen weniger offen bleibt,

gesperret werde.

Die Ecken von de m Huarröe werden nicht geschlossen , sondern es wird so viel Oeff-
nung gelassen , daß man mit zwey Pferden aus - und einreiten kann . ^

Die Feldschmiede und die Requisiten - Wägen werden neben einander in der Wagen¬

burg bey der Mitte einer jeden Division gestellt.
Hinter der Fronte in der Mitte campiret der DivisionS - Commandant ; hinter diesem

der Wachtmeister ; zwischen der Feldschmiede und den Requisiten - Wägen campiret der Fou¬
rier , und hinter diesem lagern sich die Professionisten.

Auf jede Ecke des kommt Eine Schildwache ; wenn aber die Vierecke stärker
als drey Divisionen zu formiren sind , so kann sich immer an das Größere gerichtet werden,
und sodann können auch in der Mitte der Flanken und Fronten Eine Schildwache , also

in Allem acht Schildwachen ausgestellt werden.
Die Pferde werden innerhalb der Wagenburg an die Deichselstange gestellt , und nach

Art der Artillerie - Bespannung an Vorzugseilen angehängt.
Die Wagenburg kann auch öfters mit leeren Wägen , um die Leute geschickter zu ma¬

chen , formirt werden.
l Wenn der Rittmeister wohin gehet , oder zurück kommt , so hat er sich bey demPosto-

Commando zu melden ; diesem hat er es auch vorzutragen , wenn er etwas zu bitten , oder
sich über jemand zu beschweren hat.

Die gute Eintracht mit den Regimentern oder fremden Truppen , ingleichen der schul¬

dige Respect gegen die Oberen ist jedem , besonders aber den Gemeinen wohl einzuprägen,
wozu ihnen der Rittmeister auch die gehörige Anleitung geben muß.

Wenn das ganze Officiers - Corps etwas zu bitten oder zu klagen hat , so gehet nur
der erste Rittmeister mit dem ältesten Ober - und Unter - Lieutenant zu dem Fuhrwesens-
LandeS - Posto - Commandanten.

Ist es aber eine Klage wider denselben , oder geschieht ihnen keine Genugthuung , so

haben sie ihre Klage oder ihre Bitte bey dem Corps - Commando , nach Umständen entweder

mündlich oder schriftlich , vorzutragen.

Weder der Rittmeister , noch ein subalterner Officier , darf ohne Erlaubnis , seines
Commandanten über Nacht ausbleiben.



Von dem Armee -Fuhrwesen.

Die Leute , welche in Verrichtungen wohin zu gehen haben , sind , wenn kein Officier

bey ihnen ist , mit gedruckten Pässen zu versehen , widrigen Falls , wenn solche als Deser¬
teure eingebracht würden , diejenigen , welche Pie Ertheilung dieser Pässe unterlassen haben,
die Taglia bezahlen müssen.

DaS Erercitium des Fuhrwesens , so wie alle -Verhaltungen in mancherley Gegenstän¬

den , müssen dem Rittmeister ganz eigen seyn , damit er hiernach seinen Untergebenen die

richtige Anleitung selbst geben könne.
Alle Hazard - Spiele , Schuldenmachen , Jagen und Fischen , ohne Erlaubnis ; der Grund¬

herren , und alle anderen Excessen sind bey scharfester Ahndung gesammten Officieren verbo¬
ten , zu dessen Unterlassung sie auch ihre Untergebenen anzuhalten haben , wofür sie selbst
verantwortlich bleiben.

Der reinliche und nette Anzug muß bey den Officieren selbst , so wie bey den Unter¬

gebenen , stets unterhalten werden.
Die Gottesfurcht ist .nach allen Kräften handzuhaben , und darauf zu sehen , daß die katho¬

lische Mannschaft , deren Weiber und erwachsene Kinder , wie auch die Dienstbothen , die
österliche Beicht verrichten , so fort ist auch auf die Erziehung der Kinder das Augenmerk zu halten.

Von der Religion soll niemahls gesprochen , hingegen eifrigst darnach gelebet , und bel-

verschiedenen Glaubensgenossen zu Gehässigkeiten kein Anlaß gegeben werden.
Daß die Lebensmittel in hinreichender Menge und Güte , und um einen billigen Preis

vorhanden seyen , ist vorzüglich Bedacht zu nehmen ; wo es aber daran gebricht , muß dem
Commandanten davon Meldung geschehen.

Der Mannschaft vom Wachtmeister abwärts soll niemahls an ihrem Tractament oder

an ihren Naturalien einiger Abbruch geschehen , oder solches vorenthalten werden.
Wenn ein Gemeiner , Gefreyter oder Unter - Officier den Dienstpferden an dem Fut¬

ter etwas entziehet , so soll er als ein Dieb bestrafet , falls aber ein Officier sich so was .' zu

Schulden kommen ließe , seiner Charge verlustigst werden.
Das Räsonniren soll nicht im Mindesten gestattet , sondern schärfestens bestraft werden.
Der Rittmeister ist von Legung der Rechnungen zu dem Ende befreyer , damit demsel¬

ben nichts im Wege stehe, was ihn an der genauesten Aufsicht auf die unterhabenden Divisio¬
nen hindern konnte , und es bleibt demnach keine Entschuldigung übrig , daß man wegen
Besorgung der Rechnung oder wegen Formirung der dießfallsigen Totalien an anderen , den
Dienst betreffenden Verrichtungen gehemmet worden sey.

Da hingegen liegtj demselben ob , die unterstehenden Divisions - Commandanten so an¬
zuhalten , daß sie ihre monathlichen Rechnungen zu der vorgeschriebenen Zeit , nach den hinaus
gegebenen Formularien , mit aller Verlässigkeit einreichen.

Dieses um so sicherer zu bewirken, ' müssen die Rechnungen und Protokolle bey den
Divisionen öfters eingesehen , die Dokumente über die besonderen Ausgaben untersucht , auch
das bare Geld , nach vorher gemachtem Cassa - Abschlüsse , überzählet werden.

Wenn demnach -ein subalterner Officier , wider Vermuthen , in einen Rechnungsrest

verfiele , und zu erweisen wäre , daß solches durch eine Saumseligkeit in der Nachsicht des
Rittmeisters entstanden sey , müßte derselbe dafür haften , und würde der Regreß für das
Aerarium von ihm ebenfalls herein zu bringen seyn.

In was eigentlich der Stand einer ordinären Transports - oder Artillerie - Bespannungs-
Division im Frieden , so wie in Kriegszeiren , dann einer jeden anderweitigen Division zu
bestehen hat , ist in dem dritten Hauptstücke ( über den sä m mtlich en Stand der
Armee)  zu ersehen.

h. 6566.
^ ^ Pflichten und Q1>1,egei,yci-

Zu der Charge eines Stabs - Offrciers , LandsS - Posto - und Fuhrwesens - Corps - Com - ten oer Stabs - Officiere.
Mandanten wird ein besonders thätiger , im ganzen Dienste vollkommen geübter Mann er- HNh. am 3.Feb . M . 33ö.

fordert , welcher , da ihm das Commando entweder zum Thett , oder über das günze Corps
^Sand

» 20. 2än . 769. v 3y§-
3 »O. N (jüoH.
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Besüiide>.'e Obliegenheiten
des Eerps - Eommandanten.
Hkth, am >i . Feb. 616, l 773.

Fernere Pflichten des Corps-
Conimandanten.
Hkth. am Z. Feb . 782. v 336.

Wer für die Richtigkeit der
Conduit - Liste verantwortlich
ist.
Hkth. am 3. Feb. 763. 0 336.

Don der guten Harmonie
der Stabs - Officiere.
Hkth. am 3. Feb. 763. v 336.

» » rZ.Dec . 8lo . Il 355 <j.
^ » » rö , Tkpr. 611 . Il 768.

Obliegenheiten der Stabs»
Officiere.
Hkth. am 3.' Feb. 783. v 336.

» » i8 . Dee . 8lo . il 35 ä ĵ.
» >» r8 . rtpr . 8l i . il 768.

anvertrauet wird , diesen Körper in gehörige Ordnung zu setzen und darin zu erhalten wissen
muß ; daher hat er sich nicht nur von Allem die vollkommenste Wissenschaft beyzulegen , son¬
dern auch »nit äußersten Kräften sich dahin zu bestreben , daß die Ordnung durch die genaue-
ste Erfüllung sämmtlicher Theile der Vorschrift , und nach den nach Umständen weiters nöthi-

gen Befehlen gehandhabet , sohin Alles , was zur Ehre des Corps , folglich auch zum Nut¬
zen des Dienstes gereichen mag , eifrigst angewendet werde.

Die Fuhrwesens - Landes - Posto - Commanden stehen in ökonomischer und dienstlicher
Hinsicht unter den Lander - General - Commanden , erhalten von daher alle Befehles und er¬
statten eben dahin alle ihre Beuchte.

tz. 6566 .

Dem Corps - Commandanten liegen bloß die Disposition des ausübenden Dienstes,

die Ausrüstungen , Dissolvrrungen und die sonst dahin einschlagenden Staatshandlungen,
ohne Rücksicht auf die Oekonomie - Verwaltungen und das Rechnungswesen der Landes - Posto-
Commanden , ob. Da übrigens der Corps - Stab von dem Stande der Landes - Posto - Com¬
manden und der dahin gehörigen Fuhrwesens - Abtheilungen und deren Vorräthe in stäter
Kenntnis ; seyn muß , so ist sich diese Kenntniß durch die Standes - Rapporte , Stand - und
Dienst - Tabelle und Vorraths - Rapporte zu verschaffen.

H. 6667.

Die Stand - und Dienst - Tabellen und sonstigen Eingaben , welche an den Hofkriegs¬
rath zu gelangen haben , hat der Corps - Commandant selbst zu unterschreiben , und erbehält
die Partikular - Eingaben der Posto - Commandanten bey sich, um bey einem entstehenden
Fehler die Betreffenden zur Verantwortung ziehen zu können . Die jährliche Conduit - Liste
hat derselbe , nebst dem ihm beygegebenen zweyten Stabs - Officiere , zu unterschreiben , und
dem Hofkriegsrathe einzureichen^

tz. 6568 .

Für die Richtigkeit der Conduit - Liste haben die beyden Unterfertigten mit ihrer Charge
und Ehre zu haften , daß nicht das Mindeste aus Abneigung oder Gunst eingesetzet worden
ist. Die Rubriken in der Conduit - Liste werden entweder von dem Corps - Commandanten

selbst , oder durch den zweyten Stabs - Officier eingetragen . Wenn aber ein Stabs - Officier
mit dem anderen nicht vollkommen einig wäre , so hätte derselbe zwar die Conduit - Liste zu
unterschreiben , jedoch seine Meinung besonders gefertigt beyzulegen.

H. 656 g.

Wenn dein Corps - Commandanten mehrere Stabs - Officiere untergeordnet sind , so
soll derselbe in besonders guter Harmonie mit ihnen zu leben .beflissen seyn , und ihnen alle
ergehenden Verordnungen aus der Ursache communiciren , damit sie bey übernehmendem
Interims - Commando von Allem belehrt sind , und der allgemeine Dienst nicht in Stocken

gerathe . Dieses versteht sich auch von den Länder - Posto - Commanden , daß sie mit den ihnen
beygegebenen Rittmeistern oder Ober - Lieutenants in guter Harmonie leben , und diese von allen
Verordnungen und Dienstesbefehlen genaue Einsicht nehmen lassen, . damit der Dienst in
keinem Falle gehemmt werde . Der dem Fuhrwesens - Corps - Commandanten beygegebene

Stab6 - Officier steht zu dem Corps - Commandanten in dem Verhältnisse , in welchem bey
jedem k. k. Regimeme der Oberst - Lieutenant zu dem Obersten steht . Der aä1atu8 Angestellte

Stabs - Officier wird sich daher die Pflichten der Subordination , welche aus diesem Ver¬
hältnisse entspringen , stets gegenwärtig halten.

Da indessen dieser Stabs - Officier rheils zur Aushülfe , theils oft zur Vertretung des
Corps - Commandanren die Bestimmung hat , so findet man über fernen Wirkungskreis fol¬
gende nähere Vorschrift zu ertheilen für nöthig.

H. 6670.

Dieser Stabs - Officier hat sich alleDienstesobliegenheiten und Verhaltungsvorschriften
des Militär - Fuhrwesens - Corps - Commandanten eigen zu machen , um in Fällen , wo ihm
die Jnterimal - Dienstleistung des letzteren obliegt , sich darnach benehmen zu können.
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Auch baben die Stabs -Offi-
ciere die Mitsperre der Corps-
Cassa zu fuhren , und was in
derselben Abwesenheit zu be¬
obachten ist.

Hkth . am 3 . §-eb. 783 . V 336.

Wie die Dienstcsverhand-
lungen mit den Eorps - Kom¬
mandanten und den übriqen

Stabs - Lfficieren gepflogen
werden sollen.
Hkth . am 3. Fcb . 763 . v 336.

» >1 28.Deo . 6io . lt 3554»
» » r3 , Apr . 8l I. 1i 768.

H. 6671.

Er muß daher von allen höheren Anordnungen , von allen Verfügungen des CorpS - Dieselben haben auf allen

Commandanten und von allen Berichten , Eingaben und der ganzen Correspondenz an das Vcnchwn" ûnd Eing"ab" n^ hr
Fuhrwesens - Corps - Commando Einsicht nehmen , und dieselben mit seinem Viäi bezeichnen , vi <n beyzusehen.
damit er von allen Verhandlungen m der Kenntnis ; stehe. Wenn er sich auf Dienstreisen oder

sonst abwesend befindet , müssen ihm die wahrend seiner Abwesenheit eingelangten Verhand - » » r8. Apr. 6, . . u 768^
lungen bey seiner Zurückkunft zur Durchgehung und Vidirung vorgelegt werden.

h. 6672.
Demselben ist auch die Mitsperre der Corps - Cassa übertragen , daher ohne sein Bey-

seyn auS derselben keine Zahlung geleistet werden kann . So oft er sich auf Reisen begibt , ist

dessen Cassa - Schlüssel und die Besorgung der Mitsperre bis zu seinerZuruckkunft einem Ritt¬
meister zu übergeben.

S. 6673.
Zur gemeinschaftlichen Dienstleistung mit dem Corps - Commandanten bestimmt , sollen

auch alle Dienstverhandlungen nur mittelst gemeinschaftlicher Berathung zwischen diesem und
dem ihm aä latus beygegebenen Stabs - Officiere gepflogen werden , daher in Fallen , wo
letzterer mit dem ersteren nach vorheriger genauer Auseinandersetzung des betreffenden Gegen¬

standes nicht einverstanden seyn sollte , d^m aä latus beygegebenen Stabs - Officiere frey stehet,
auf die betreffende Verhandlung mit Beyfügung der Bewegungsgründe dasjenige anzumerken,
was er zum Besten des Dienstes für ersprießlicher erachret . Wenn ein dergleichen Gegenstand
administrative oder ökonomische Verfügungen im Corps betrifft , in Ansehung deren beyde
Stabs - Officiere nicht mir einander einverstanden find , ist hierüber die Entscheidung der
Vorgesetzten höheren Stelle einzuhohlen.

tz. 6574.
Die jährliche Conduit - Liste haben beyde Stabs - Officiere gemeinschaftlich zu verfassen Was in Betreff derMitfer-

und zu unterschreiben . Die Rubriken in derselben hat entweder der Corps - Commandanr oder " "
der im aä latus beygegebene Stabs - Offlcier auszufüllen ; wenn aber einer mit dem anderen Hkth. am 3. Fcb. 783. u 336.
nicht einig .ist , so har letzterer zwar die Conduit - Liste mit zu unterschreiben , jedoch seine - » -s. Dec, 8,«,, u 3534.
Meinung besonders gefertigt beyzulegen , und bey seiner Unterschrift sich hierauf zu-beziehen.
Für die Richngkeit der Conduit - Liste haben beyde Unterfertiger mit ihrer Charge und Ehre
zu haften , damit darin mcht das Mindeste aus Gunst oder Abneigung enthalten sey.

H. 6Z75.

Obgleich die Sorge für die Mannschaft und Dienstpferde , für deren Erhaltung , gute
Adjustn u 'g und Reinigung im Allgemeinen eine vorzügliche Obliegenheit beyder Stabs - Offi¬
ciere l i , so gehört solche dennoch , so wie die Obsorge über den Zustand und die gute Unter¬
hairung der Wagen und Beschirrung , ins Besondere zu den vorzüglichsten Beobachtungen des
Stabs - Offlciers aä latus , zumahl der Corps - Commandant , entfernt von der Caserne , sich
seltener von dem Zustande des Ganzen überzeugen kann , jener aber in derselben seine Woh¬
nung , mithin diese Ueberstcht täglich unter den Augen hat.

§. 6676.

Bey allen in das Wiener Fuhrwesens - Depot erfolgenden Einlieferungen hat der sä
latus beygegebene Stabs - Officier gegenwärtig zu seyn , und sich von der guten Qualität und
Echtheit der Waaren zu überzeugen , in so fern die Gegenstände der Einlieferung nicht ge¬
meinschaftlich mir dem Corps - Commandanten , wegen dessen Verhinderung durch anderwei¬
tige dringende Dienstgeschäfre oder wegen Krankheit untersucht werden kpnnten . Im ersten

Falle , wenn diese Untersuchung von dem Stabs - Officiere aä latus allein unternommen wird,
hat derselbe eine dienstliche Anzeige über das Eingelieferte und über den Befund desselben -'
an das Corps - Commando zu erstatten.

» 28. Apr . Sn . u 766.

Die Stabs - Officiere haben

vorzüglich zu sehen , ob für
die Mannschaft und Pferde,

für deren Erhaltung , Adjusti-
rung und Reinigung , dann
der Wägen und Geschirre in«
Allgemeine » gesorgt wird.
Hkth . am 3 . Fcb . 783 . u 336.

» » 28 . Dec . 81o . u 3554-

» » 28 . Apr. 3 n . u 768»

Was sie ben allen ffinlie-
ferungen m das Wiener Depot
zu beobachten haben.
Hkth . am 3. Feb . ?«3. u 336.

» ,> 26. Dec . 8 >o. Il 3554.

r» v 28. Apr«6»I. u 768. .

Band VN. , 7s
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4. H577.
Denselben liegt auch die Gleichwie die Lassen des Wiener und Klosterneuburger Depots von hinein der Leyden

Diiitirung der so genannten Stabs - Officiere alle Monarhe an einem unvorgefthenen Tage scontrirt werden müssen , so

haben auch di . se de,d . « S -°bS - Officiere di - Msikimn « d» g-samn,t - n Fuhrwesens - D -poff-
Cassa ob. torien wechselsweise dergestalt vorzunehmen , daß beyde nach und nach von allen Deposttorieu

^ ' ^ /8 ^ecs 7° U3S5^' und deren Gebahrungen sich die vollkommene Kenntnis ; eigen machen . Unter die Gegenstände
I I ^ Apr' ö'.°'. u ^ dieser Visitirungen gehört vorzüglich die genaue Untersuchung , ob die bey auswärtigen De-

positorien eingelieferten oder von ihnen angekauften Materialien und Bestandtheile von guter
Beschaffenheit sind , ob die Depots - Arbeiren vo^ schriftmäßig verfertiget , ob die Aerarial-
Güter wohl unterhalten und aufbewahrt werden , und ob keine der Manipulation nachthei¬

lige Gebahrungen wahrgenommen worden sind , in welchem Falle solche entweder gleich ab¬
gestellt , oder nach Umständen zur weiteren Verfügung und etwa für näthig erachteten Un¬
tersuchung angezeigt werden müssen.

H. 6678.
Auf was die Stabs - Ossi- Wenn eine Division auSmarschirt , oder einrückt , so liegt dem CorpS - Commandanten,

ciere, wenn eine Division aus- dessen Verhinderung dem ihm ack liitus beygegebenen Stabs - Officiere ob , auf den
.„arschirt, oder-inrückt, ju se- die Beschaffenheit der Mannschaft , Montur , Rüstung , Pferde , Wägen und

Hkch! am" 's. -F-b. 783.v 336. Geschirre , auch auf den Zustand der aufhabenden Ladung genau zu sehen , ob Alles m ge-
» , 8.Dec -ö . ». n 35S4. Ordnung bestehe , gleichwie auch , wenn irgendwo Reparationen vorzunehmen sind,

" " r8. Apr. 3. . .n 768. Niemahls verzögert , sondern die Untergebenen zu deren alsobaldigen Vornahme ange¬

halten werden sollen.
§. 667«).

Was dieselben bey Bisita - Ein Gleiches haben die beyden Stabs - Officiere zu bewirken , wenn ihnen auf ihren

tions - Reis-n , wenn sie auf Visitations - Reisen ein Transport irgendwo begegnet , gleichwie sie auch von Zeit zu Zeit,

und zwar unversehens , bey den Divisionen n- ch»us°h-n und sorgfältig zu untersuchen Haien,
Htrh . am 3. Feb. 783. v 336. ^ AlleS durchgehendS den bestehenden Befehlen gemäß behandelt werde.

» rN. Dec -»>o. N 355tj. - ^ 656o.

s der dem Corps-Com- Wei ;n dem Corps - Commandanten in seinem ausgedehnten Wirkungskreise und indessen
m^ dantln »3 I -Nt-S beygege- aufhabenden vielen Geschäften irgend etwas entgehen sollte , das der ihm aä latus beygege-

bene :Stabs - Offieier ju be- Stabs - Officier dem Besten und Vortheile des Dienstes für dienlich erachtet , so hat

-r den C ° rpS - C ° ,» m° nd° n. en darauf aufmerksam zu machen , und üb -chaup . auf Me «, was
und in dessen aufhabenden Ge - dem Dienste und dem Asrarium Nutzen bringen kann , fern Augenmerk zu richten , weil nur
schäften etwas entgehen sollte, aemeinsckaftliches , harmonisches Zusammenwirken den Dienst zu befördern und das ausgedehm
Äkth. am 3. Feh . 733. v 336» " ,

te Corps- Geschaft zu erleichtern vermag.
4. 658 1.

' Die Verordnungen präsentirt der Corps - oder nach Umständen der Landes -- Posto-

Cdmmandant , die als - L latnv ang -st-llt -u Stabs - Officiere , Rittmeister oder Ober - Lien-

und was die als -.3 1^ an- tenants haben das Viäi mit dem Datum darauf zu bemerken ; ist aber bey den , Corps - Com-

mando kein zweyker Stabs - Offi - i- r vorhanden , so hat aus gleichen Ursachen das Nähmliche

Hkth. am3. Feb. 783. 0 336. der demselben zugegebene Rittmeister zu befolgen.
4« 6562.

Des Commandanten ganzes Betragen gegen alle ihm Untergebenen muß so beschaffen

ten gegen seme Unt-eged-n-n. seyn , daß jene mehr aus Liebe und Zuneigung , als aus Furcht der befahrenden Ahndung,

Hkth. am 3. Feb. 7«3.v 336. ihre Pflichten auf das genaueste erfüllet ; daher sind immer die gelinderen Mittel den schär¬

feren vorzuzrehen , weil ein ehrliebender Mann durch anständiges Verfahren viel eher in sich

gehen und ferneren Fehlern auszuweichen trachten wird , als wenn ihm mit empfindlicher Be¬
strafung zu nahe getreten würde . Es gereichet weder zur Ehre des Commandanten , noch
des Corps , wenn öftere oder gar scharfe Strafen angewendet werden , indem nur
einerseits des Ersteren Unwissenheit , Menschen zu lenken , und andererseits die eingewurzelte
Neigung zu Ausschweifungen seiner Umergebenen hervor leuchtet . Obgleich der Fuhrwesens

Betragen Ves Commandan¬
ten gegen seine Untergebenen.
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Corps - Commandant kein ^us glsäU hat , so kann er doch bey geringeren Verbrechen die

angemessene Züchtigung auf die Art , wie ein Commandant eines zusammen gesetzten Eom-
mando 's vornehmen , lassen.

§. 6563.

Die eigentlichen Strafen aber bestehen bey den Officieren , den Corps - Nechnungs-

führern und Adjutanten in Haus - Arrest , oder beym Profoßen , wenn die vorläufigen Er¬
mahnungen nichts fruchten sollen . Eisen und Bande aber werden nur damahls angewendet,
wenn das Verbrechen einen Proceß verdient , wohin auch die Incorrigibilität zu rechnen ist.

h. 6584.

Mit dem Corps - oder Oberarzte ist auf gleiche Weise vorzugehen ; wenn aber keine
Besserung zu hoffen , oder derselbe seinem Fache nicht ganz gewachsen wäre , so ist die An¬
zeige zu machen , damit er amoviret , und ein anderes tüchtiges Subject an seinen Platz ge¬
setzt werde . Die Unterärzte und Fouriere , dann Schmidmeister und übrigen Handwerksleute

sind mit Eisen beym Profoßen , geschlossen oder ungeschlossen , zu züchtigen . Bey nicht erfolg¬
ter Besserung eines Unterarztes oder Fouriers aber ist sich so , wie bey dem Oberärzte be¬
stimmt wurde , zu benehmen.

H. 6565.

Der die Profoßen - Dienste Verrichtende und die Wachtmeister werden ebenfalls mit
Arrest , mit oder ohne Eisen , dann nach Umständen mit Degradirung auf längere oder kür¬
zere Zeit bestrafet . Die Degradirung auf beständig ist nicht in dem Befugnisse des Corps-
Commandanten , weil sie ohne Verhör und Kriegsrecht nicht bestehen kann.

h. 6566.

Für einen Corporal bestehen die Corps - Strafen in mehreren Strafwachen , in den
Inspektionen , in Arrest mit oder ohne Eisen , und , wenn es unausweichlich wäre , in 3o
Stockstreichen , mir welchen solcher in geheim durch einen Wachtmeister belegen zu lassen ist;

jedoch muß im letzten Falle allemahl nach abgehaltenem ordentlichen Verhöre das Gutachten

zur Approbation dem General - Commando eingesendet , auch müssen die Ursachen beygefügt
werden , warum dahin , nach fruchtlos angewendeten anderweitigen Züchtigungen , an .getra-

gen worden ist. Endlich in der Degradirung , wobey aber das im vorigen Paragraphe Ange¬
führte zu beobachten ist.

Z. 658 -/.
Die Gefreyten und Gemeinen werden mit Strafwachen , Arrest in gewöhnlichen oder

ungewöhnlichen Behältnissen , jedoch daß das letztere der Gesundheit nicht nachtheilig sey,
lang , kurz , kreuzweise oder einseitig geschlossen , mit Zulassung der Kost , oder bey Wasser
und Brot ; endlich auch mit Gassenlaufen , höchstens durch roo Mann bey sechs Mahl auf
und ab , oder mit Stockstreichen , die sich aber nicht über 5o belaufen .sollen , bestrafet , in

welchen letzteren beyden Fallen aber das Gutachten auf die Art , wie bey dem Corporal,

und mit dem nähmlichen Beysatze einzusenden , und die Approbation abzuwarten ist. Bey den
Gefreyten findet auch die Degradirung nach den gemachten Erinnerungen Statt . Bey grö¬
ßeren und wichtigeren , eine gerichtliche Untersuchung und Aburtheilung erfordernden Verbre¬

chen hat der Commandant den Delinquenten in das Stabsstockhaus zu schicken, und die Um¬

stände dem General - Commando zu melden , damit gedachte Untersuchungen angeordnet wer¬
den ; zugleich ist aber dem Hofkriegsrathe die gehörige Anzeige hiervon zu machen.

§. 6568.

Die eigentliche Bestimmung jener Verbrecher aber , welche bey dem Corps selbst abzu-

urtheilen sind , oder worüber das Gutachten einzusenden ist , dann jener , über welche die
Untersuchung dem General - Commando zustehet , ist rheils in den Kriegs - Artikeln enthalten,

theils hängt die Entscheidung von den auch ein geringes Verbrechen durch öftere Wiederhoh-

lung oder offenbare Incorrigibilität vorfindlichen Umständen ab-

Welche Strafen über dir

Ober - Officiere , Rechnungs¬
führer und Adjutanten zu ver¬
hängen sind. '
Hkth . am 3. Feb . 76Z. y 336.

Wie bey der Bestrafung des
Ober - und Unterarztes , dann
der Fouriere vorzugehen ist.
Hkth . am 3. Feb . 783 . v 336.

Auf welche Art die Wache
Meister zu bestrafen sind.
H , th . am 3. Feb . 783 . v 336 .

Mit welchen Strafen der
Corporal zu belegen ist.
Hkth . al» 3. Feb . 78S . O 336 .

Strafen für die Gefreyten
und Gemeinen.

Hkth . am 3. Feb . 783 . r, 336

Verbrecher , welche beym
Corps selbstabzuurrheilen sind,
oder worüber das Gutachten
einzusenden ist.

Hkth. am 3 . Feb . 783 . 0 336 .



Der Kommandant hat von
jenen Protocollen , welche ver
Stabs - Adjutant führet , öf¬
ters Einsicht zu nehmen.
Hkth. am 3- Feb . 7Z3. u 336.

Den Fleischhauern und
Marketendern sind über die
Feilschaften angemessene Ta¬
xen zu geben.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

Außer der Stola und dem
bestimmten Arrestgelde sinv
kein anderen Gebühren obzu-
nehmen.
Hkth. am 3. Feb . 763. o 336.

Was der Eommandam b. y
dem Ausmacsche und oey dem
erfolgten Einrücten der Divi¬
sionen zu beobachten, und wel¬
che Nachsuchungen er vorzu¬
nehmen hat.
Hkth. am 3. Feb. 7S3. v 236.

Touriere und Acrzte haken
zur Venschaffunq der Unifor¬
men und Pferde etwas in der
Eassa zurück zu lassen.
Hkth, aM 3. Feb. 783. v 336.

Der Commandant mußsei¬
ne Untergebenen genau ken¬
nen.
Hkth. am 3. Feb. 76Z. v 336.

Was der Commandant bey
cinreißender Desertion und
bey häufigem Umstehen der
Pferde zu beobachten hat.
Hkth. am 3. Feb- 783. v 336.

Dreyfache Gegenfperre der
Eassa und Rechnungsrichtig¬
keit.
Hkth. am 3. Feb, 733. D 336.

XX . Hauptstück . I Abschnitt.

§. 6689.

Das Protocoll , welches - er Stabs - Adjutant führet , muß der Commandant sich öfters
vorzeigen lassen , und Nachsehen , ob Alles , was in das Befehls - , Ravports - und Lrans-
ports - Protocoll gehöret , in jedes de rselben richtig eingetragen worden ist.

Em Gleiches ist in Ansehung der Verordnungen und Correfpondenzen zu veranlassen.

h. b 5 <) o.

Den Fleischhauern und Marketendern iss über Fleisch , Getränk und sonstige Feilschaf-
ten , wo nicht schon bestimmte Satzungen bestehen , eine billige , dem Ladenpreise oder den

sonstigen Umstanden angemessene Taxe zu geben , und dasjenige , was m den Verhaltungen des
Profofien begriffen ist, unfehlbar zu beobachten.

tz. 65 yi.

Außer der dem Pater ausgemessenen Stola und außer den dem Adjutanten und Pro-
foßen zuerkannten Arrestgeldern sind keine anderen Gebühren bey Vorstellungen , Ertherlung

der Heiraths - Licenzen , in Sterbfallen oder bey Begräbnissen abzunehmen.

h. 6692.
Wenn eine Division ausmarschirt oder einrückt , so liegt dem Commandanten ob , auf

den Stand der Mannschaft , Montur , Pferde , Wagen und Geschirre , dann der aufhaben¬
den Ladung genau nachzusehen , ob Alles in gehöriger Ordnung best he , und wenn Repara¬
tionen vorzunehmen sind , so sind solche niemahls anstehen zu lassen , und auch die Unter¬
gebenen eifrigst anzuhalten.

So wie es auch weiter erforderlich wird , daß derselbe von Zeit zu Zeit , und zwar
unversehens , bey der Division nachsehe , und sorgfältig untersuche , ob Alles durchgehcnds
dem bestehenden Befehle gemäß behandelt werde.

l §. b 5 <)3.
Da die Fouriere und Aerzte von dem ausgemessenen Gehalte sich selbst montiren , und

einige sich auch die erforderlichen Pferde und Rüstungen anschaffen müssen , so ist die Ein¬
leitung zu treffen , daß sie hierauf etwas in der Cassa zuruck lassen , um sonach gleich und
dauerhaft gekleidet , und gut beritten zu seyn.

H. 659 U
Sammtlrche Ober - und Unter - Officrere , dann Gefreyten , muß er genau und voll¬

kommen kennen , und alle Augenblicke ohne Anstand zu ^nennen wissen ; die geschicktesten
und vertrautesten Gemeinen sollen ihm gleichfalls wohl bekannt und im Gedächtnisse seyn,
um in Anwendung derselben nie m Verlegenheit zu kommen.

§. t>5 <)5 .
Wenn die Desertion bey einer Division mehr , als bey der anderen , dann das Umste¬

hen der Pferde häufig einreißen sollte., muß sich der Commandant ungesäumt dahin bege¬
ben , und sich nach Elnhohlung aller Umstande bestreben , der wahren Ursache auf den Grund
zu kommen ; sohin zur Abwendung des einreißenden Uebels alle dienlichen Mittel auf der
Stelle anwenden . ^

Es versteht sich aber dabey von selbst , daß man auch demselben zu allen Zeiten aus
das wirksamste vorzubeugen bedacht seyn müsse.

h. 65 <)6.

Die Corps - oder Landes - Posto - Commando - Cassa muß allemahl unter dreyfachek
Gegensperre bestehen , mithin müssen nebst dem Commandanten noch zwey Schlüssel , und
zwar , wenn kein zweyter oder mehrere Stabs - Officrere gegenwärtig wären , den ältesten
Rittmeistern , und in Ermangelung derselben den ältesten subalternen Officieren , wie es
auch bey den Garnisons - Bataillonen gewöhnlich ist , übergeben werden , welche Drey so¬

nach in soliäuin für die Nichtigkeit der Cassa zu haften haben.
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Nichts soll aus der Cassa genommen , noch hinein gegeben werden , ohne derselben

Oegenwarr und Wissen ; und so ist auch jeder Empfang und jede Ausgabe in das in der Cassa
jederzeit vorfindig seyn sollende Cassa - Buch verlässig einzutragen.

Dem Rechnungsführer liegt die Richtigkeit der Rechnungen , auch daß sie zur rechten

Zeit verfaßt werden , ob , und er kaun daher mit den bey dem Corps vielfältig vorkommen¬
den Auszahlungen sich nicht beschäftigen , daher ihn auch rein Cassa - Schlüssel zu übergeben ist. ^ ^

Die vexosita , wenn sich einige ereignen , und Spitalsgelder , wohin auch die Ver¬

pflegung der bey Wasser und Brot sitzenden Arrestanten gehört , müssen in der nähmlichen
Cassa anfbewahrt , und beyde von Zeit zu Zeit ^ ach der Vorschrift berechnet werden.

§. bAg -/.
Auf die Conservation der Wägen und Pferde hat der Corps - Commandanr , sowie 2b,o^ wegen Conferva-

die Landes - Posto - Commandanten , die genaueste Obsorge zu tragen , und dafür unter er- auch dürfen sie nicht zum Pri-

gener Verantwortung zu haften , daß solche zu keinen Privat - Diensten verwendet werden / vae-Gebrauche verwendet wer-
und wenn demnach , ohne besonderen Befehl des commandirenden , Generals , fremde Güter Mh . am 3. Fek. 7S3. v 336.
und Bagage geführt würden , die Schuldtragenden gleich anzuzeigen , damit gegen dieselben
mit der bereits bestimmten Bestrafung vorgegangen werde»

H. bSqg.

Wenn Officiere , ohne Verschulden in die Nothwendigkeit versetzt würden , eine Mo - ^ nmach-n̂ d^
nath - Gage aufzunehmen , so haben sie zu trachten , solche baldigst abzuzahlen . Der Com - verhindern.
Mandant hat darauf zu sehen, damit keine unnöthigen Schulden gemacht werden. Hkth. am 3. Teb. 783. v 336.

H. 65 yy.

Auf die Fuhrwesens - Depositoren hat der Commandant sein Augenmerk sorgfältigste

zu richten , und dafür zu sorgen , daß nur verlässige und getreue Männer dazu bestellet ,;„ rk zu richten, und nur ge¬
worden , die auf Alles genaue Obsicht tragen , und nach dessen eigenem Gutbefinden von treue und verlässige Manner

Zeit zu Zeit wenigstens monathlich den sch r ift l ichen R a p p 0 r t abstatten . ^ «m 3̂ 783. 0 33s.
H. 6boo.

Was die Ersetzung der Stabs - und Ober - Officiere betrifft , so werden diese durch das Was bey Besetzung der

Corps -- Commando dem Hofkriegsrathe in Vorschlag gebracht . - ? hargen,̂ nd^ e" jen^ 'v" m
Vom Adjutanten abwärts werden alle Avancements , nach vorher eingehohlrer Hof- Adjutanten abwärts zu gesche-

krieasräthlicher Bewilligung, vom Fuhrwesens- Corps- Commandantenvorgenommen. ben hat.
^ Hkth. am 3. Feb. 783. D 336.

tz. 6601.

Obschon gebrechliche Unter - 'Officiere von den Cavallcrie - Regimentern und anderen Derü -uhrwesens-Sorps-Com-

Branschen zu dem Fuhrwesen übersetzt werden können , so ist der Fuhrwesens - Corps - Com - Invaliden zu avanciren, und
Mandant dennoch nicht befugt , Leute , die schon Real - Invaliden sind , im Corps zu avaü - hernach in die Versorgung zu

oiren , und bald darauf in die Versorgung zu übergeben . ^ am 2«. 2än . 789. v 2-4.
§. 6602.

Bey Besetzung der Ober - und Unter - Officiers - Chargen haben Seine Majestät befoh - Was bc» Besetzung Ser Obcr-

len , daß dieselbe , wie bisher , von der Cavallene zu gejchehen habe ; nur gestatten Aller- gx„ z« boobachten ist.
höchstdieselben , daß jede zweyte Apertur durch ein Individuum aus dem Fuhrwesens - Corps Hlth. am »s. Feh. 8,o. ii3S54-
ersetzt werde . Ueberhaupt ist aber bey Besetzung der Chargen mit aller Srrenge darauf zu

-sehen , daß die Individuen zum Fuhrwesens - Dienste vollkommen tauglich seyen.

H. 66 o3.

Da in Folge der bestehenden Vorschriften die auf bestimmte Zeit und die bis zur Ein - Wie die während der Beur-

berufung beurlaubte Mannschaft vom Fuhrwesens - Corps auch während der Urlaubszeit un-
ter den militärischen Jurisdictionen stehet , und in 's Besondere Heirathsbewilligungen solcher solcher Wen bey dem Fuhr-
Beurlaubten nur vom Fuhrwesens - Corps - Commando wirksam und gültig ertheitet werden wesens- Corps zu behandeln

können , so müssen Ehen , welche derley Beurlaubte bloß auf Bewilligung der politischen ^h . an,3 >. 2ui . 6,2.n zZß.
Obrigkeit , ohneConsensdesFuhrwesens -CorpS -Commando 's, eingehenden Gesetzen nach, durch » » .o. Nov. s, -. » s-; .
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Wie den beurlaubten Fuhr-

tveserrsgemeinen die Urlaubs¬
zeit zur Capitulations -Zeit an-
zurechnen ist.
Hklh . am 28. May 6,4.

Jnsteuctisn für die Länder-

Posto - Commanden über die
zweckmäßige Verwendung der
Artillerie - und Transports -Be¬

spannungen im Frieden.
Hkth . am 2 >. Nov 8 >5. u 5 - 84.

» 11 . Noe . 6 c6. u 542b«

Tür den Loco - Dienst über¬

haupt.

XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

die Behörde für ungültig erklärt , auch die betreffenden Individuen zur Untersuchung gezo¬
gen , und nach Maß ihrer Schuldtragung bestraft werden.

Es ist jedoch denselben nach Beschaffenheit der Umstände , besonders wenn üble Folgen

für die Weiber zu besorgen , oder wenn selbst schon Kinder aus solchen Ehen vorhanden sind,
die Bewilligung zurabermahlrgen Trauung zu ertheilen.

H. 6604.
Bey der eingeführten Beurlaubung bis zur Einberufung der zum Dienste nicht nöthi-

gen Fuhrwesensgemeinen ist in den Urlaubspäffen zu merken , daß dem Beurlaubten
die auf Urlaub zugebrachten Jahre nur dann von der gesetzlichen Capitulation wer¬
den abgerechnet werden , wenn er sich überfeine Ubication bey der Conscriptions - Revision
dort , wo er sich befindet , ausweiset.

tz. 66 c>5.
Die Dienstleistung mit der Bespannung in Friedenszeiten besteht gegenwärtig , nach

den Grundsätzen seiner Aufstellung,
a ) in Verrichtung des Loco - Dienstes bey der Garnison;
b ) in auswärtiger Transportirung , und
e) in der Uebung bey der Artillerie.

Da die Absicht dahin gehet , daß die Anwendung des Bespannungsstandes . sowohl

auf eine .als die andere Art , zweckmäßig und mir Vortheil des Aerarmms verbunden , be¬
nützt werde , so ist außer jenen Verhaltungen und Beobachtungen , welche den Länder-
Posto - Commanden ohnehin bekannt sind, . Nachstehendes zu beobachten.

h. 660b.
Damit der Local - Dienst in den Garnisonen so viel möglich zweyspännig geleistet , und

dadurch für andere Dienstesverrichtungen eine größere Ersparung erzweckt werden könne , so
ist von den Landes - Posto - Commanden bey Vertheilung des täglichen Loco - Dienstes mit

Genauigkeit darauf zu sehen , daß:
rtenS : alle Brotverführungen bis 200 Schuß,
2tens : die Service - Fassungen für kleinere Parteyen,
Ztens : die Dienstleistung bey den Betten - Magazinen,
4tens : Heu- und Strohverführungen für die Garnison,
5tens: Schutt - und sonstige Materialien - Fuhren bey der Fortification und bey den Ca-

sern - Verwaltungen,
ötens : die Verführung der Mehlfässer aus den Loco - Depositorien in die Bäckerey , so

lange keine größeren Mehlfässer eingeführt sind , kurz alle dergleichen Verführun¬
gen in den Garnisonen , nur zweyspännig geleistet werden , wo die Last das vor-
geschriebene Gewicht nicht übersteiget.

Da bey der vorstehenden Zergliederung der zweyspännigen Dienstleistung hauptsächlich

jene Gegenstände berührt wurden , welche bey der Wiener Garnison Vorkommen , und zwey-

fpännig verführt werden , so versteht es sich von selbst, daß diese Zergliederung keine bestimm¬
te Cinosur für alle Garnisonen geben , aber dennoch zum Leitfaden dienen kann . Bey dem

Loco - Führwesen zu Pest und Prag , und vielleicht auch an anderen Orten , wird in ge¬

wissen Fällen , wenn die Verführung von Pest auf den Schloßberg nach Ofen , so wie von

Prag auf den Hradschin zu geschehen hat , wegen des zweyspännigen Fahrens eine Aus¬
nahme deßwegen eintreten , weil eine bedeutende Srrecke bergauf gefahren werden muß , folg¬
lich auch bey der vorgeschriebenen Ladung eine stärkere Anstrengung der Pferde erforderlich
ist ; allein dieser Umstand dürfte einerseirs durch die richtige Beurtheilung der Ladung und

andererseits durch die Verfügung sich Meistens heben , daß in vorkommenden Fällen für diese

Dienstleistung die Stangenpferde zu verwenden sind.
Treten jedoch Fälle ein , wo nach der Regel zweyspännig gefahren werden sollte , je¬

doch statt dessen vier Pferde eingespannt werden müssen , so ist dieses durch eine Anmerkung
in den Arbeitö - Journalen über o:e Verwendung des Fuhrwesens ersia -U ch zu machen.
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AÜe Körnergattungen in Sacken , und so auch das Mehl aus den Aerarial - Mühlen,

Brenn - und Bauholz , Streckeisen , Wagner - und Laffetten -Holz , Pulver , Salniter , Mau¬

rerziegel rc. rc. müssen beym Loco - Dienste vierspännig behoben werden , weil bey solchen
Verführungsgegenständen die Möglichkeit vorhanden ist , die ganze sür ein vierspänniges

Fuhrwerk vorgeschriebene Last , ohne Nachtheil des Pferdestandes , zu beheben , und dadurch
Genüge zu leisten.

Zur Wesenheit der Loco - Dienstesleistimg gehört , daß jeder Landes - Posto - Comman-
dant mit den Loco - Branschen , besonders mit jenen , welche täglich Loco - Fuhren nothwen-

dig haben , eine Einosur fest setze, wie oft ein zwey - oder  vierspänniger Zug , bey kurzen
oder langen Tagen , von diesem bis zu jenem Objecte zu fahren hat,  um auf solche Art , durch
eine zweckmäßige Eintheilung , mit einem vierspännigen Zuge durch drey Mahl Fahren das zu
beheben , wozu mit Ein Mahl Fahren sonst drey vierspännige Züge nöthig gewesen waren.

Eben so muß mit Genauigkeit darauf gehalten werden , damit die nöthige Anzahl >L,ag-

löhner auf den Auf-  und Abladungsplätzen von Seite der betreffenden Branjchen vorhanden

sey , um das eine , so wie das andere , zu befördern.
§. bbo -/.

Die auswärtigen Transporte bestehen bekanntlich in Natural - , Artillerie - , Oekono - Für den aus,vämgenTran»-

Mi. - Sitten, , Bett -F ° mnitu » n , dann M -di-ammt -n - V °rfüb »ung -n , ° d« auch in sonst, - -Di -"»'

gen Artikeln , je nachdem die Zufuhr von einer zur andern Provinz dießsall « nothmendig er-
kannt und deren Behebung anbefohlen wird.

Diese Transporte sind von kurzer oder längerer Dauer , je nachdem sie ihre Bestim¬

mung erhalten . Es erfordert daher der Dienst und die Vorsicht,  daß derley Transporte im¬
mer vierspännig zu verrichten sind , weil sowohl die stärkere Ladung , als auch die zu passie¬
renden Straßen in Erwägung gezogen werden müssen , um der Gefahr nicht ausgesetzt zu

seyn , mit dem Transporte irgendwo in Stocken zu gerathen.
Nachdem den Länder -Posto -Commanden ohnehin die voraus gegangenen anderweitigen

Befehle in Ansehung der Ladung für den zwey - und vierspännigen Wagen bekannt seyn müs¬
sen , bey welchen es auch sein unabänderliches Verbleiben hat,  so glaubt man bey dieser Ge¬
legenheit die Aufmerksamkeit der Länder - Posto - Commanden und der Divisions - Comman-
danten vorzüglich dahin leiten zu müssen , daß bey Behebung solcher Gegenstände , welche in

Verschlagen , Collien oder in Fässern verpackt sind , immer der Divisionö -Commandant , oder
in dessen Verhinderung ein seinem Dienste gewachsener Wachtmeister zugegen seyn muß , da .mr
durch ordentliche Rangirung an Ladungsraum so viel möglich gewonnen , und dadurch die
vorgeschriebene Last behoben werde , welches oft nur wegen oberflächlicher oder ungeschickter
Eintheilung der Ladung nicht erzweckt werden kann.

Ein weiterer vorzüglicher Gegenstand , welcher bey der auswärtigen Transportirung nicht

genug wiederhohlt werden kann , und daher auch in dieser Instruction zur besonderen Pflicht
gemacht wird , besteht in der guten Verwahrung der aufgenommenen Ladung , so ww m dem
täglichen fleißigen Nachsehen , damit durch den Einfluß der Witterung oder sonstigen Zufälle
sich keine Beschädigung an dem aufgeladenen ärarischen Gute ergebe , wofür ohnehin jeder
Tranöports - Commandant strengstens verantwortlich bleibt , und daher zu seinem eigenen Be¬

sten und zu seiner eigenen Sicherheit diese Beobachtung sich stets gegenwärtig halten muß.
Wie viel an Körnergattungen , Mehlfässern oder compacten Artillerie - oder sonstigen

Aerarial - Gütern als Ladung auf einen vierspännigen Wagen für auswärtige Transpoite

aufzunehmen ist, ist aus den F r i e d ens v e r h a l t ung en der D i v i si on s - C o m Man¬
danten  zu ersehen.

h. 66c>9..
Obschon die erflossenen Befehle gestatten , daß die Artillerie - Bespannungen außer der Denvendungi, derArlillene-

Uebungszeit ebenfalls zur Transportirung der Artillerie - oder sonstigen Aerarial - Güter bey- außrrderUe-

gezogen werden können , vorzüglich aber zum Loco - Dienste zu verwenden ßnd , so muß doch
Band vn.
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jedes Landes - Posto - Commando den Zweck dieser Bespannung nicht außer Alugen lassen, län¬
dern stets dahin bedacht seyn, daß weder durch eine unverhältnißmäßige Dienstleistung , noch
durch zweckwidrige Verwendung daS frühere Herabkommcn dieser Pferde herbei) geführt , son¬
dern ihre vollkommene Brauchbarkeit stets berücksichtiget werde , weil diese Bespannung als
eine nützliche Lehranstalt zu betrachten ist , durch welche die Corps - Mannschaft im Frieden

zu ihren Berufsgeschäften für den Krieg näher eingeführt , und zum Dienste anwendbar ge¬
macht werden muß.

Obgleich die Artillerie -Uebungen erst im Frühjahre beginnen , so muß jedoch schon von

der Zeit an , als wieder die Tageslänge , mithin auch bey gehöriger Pflöge die Aufnahme der
Pferde Antritt , jene Schonung bei) diesen Bespannungen beobachtet werden , wie sie der.
Dienst fordert , und auch die Absicht erheischt.

tz. böog.
Nothivenvige Maßregeln in Ilm die zweckmäßige Beschäftigung des Militär - Fuhrwesens bey den 1- 060 - Verfüh¬

jen , um die zweckmäßige Be - " " ' gen m den Hauptstädten zu erreichen , tritt folgende Beobachtung ern:
fchäftigung,des Fuhrwesens Jedes Regiment oder Bataillon und jede Militär - Brausche , welche zu irgend einer

bcy Loco- Verfuhrungen ju er- Verrichtung in looo Fuhrwesenszüge benöthiget , hat dieselben bey den auf acht Tage voraus zu

Htth . am ". Nov. 3 -6. 02370 . sehenden Fuhren am Sonnabende jeder Woche ; für unvorhergesehene außerordentliche Fälle
aber , und für solche , die keinen Aufschub leiden , immer LagS vorher , als die Beystettung

nothwendig wird , und zwar längstens bis 12 Uhr Mittags , in Wien dem Militär - Fuhrwe¬
sens - CorpS - Commando , in den Provinzen aber dem Fuhrwesens - Posto - Commando be¬

kannt zu geben.
Die Angabe des Fuhrenbedarfes oder die Anweisung hierauf , welche die Regimen¬

ter , Bataillone und Brauschen dem FuhrwesenS - CorpS und Landes - Posto - Commando ein --

zusenden haben , müssen in der Regel vom Commandanten und dem respicirenden Feld -Kriegs-
Csmmissariar gefertiget seyn.

Wenn gleich daS Gewicht , welches ein vier - oder zweyspanniger Wagen aufnehmen
kann , den Brauschen und dem Kriegs - Commissariate bekannt ist , so können sie doch nichb
von den allseitigen Forderungen in Bestellung der Fuhren und von den Dispositionen in der

Kenntniß seyn , welche nothwendig werden , um mit den vorhandenen Zügen alle auf Einen
Lag geforderten Loco - Dienste zu verrichten ; daS Zusammentreffen der vielfältigen Forde¬
rungen in Bestellung der Fuhren an einem und demselben Tage macht eS oft nothwen¬
dig , daß die nähml -chen Züge zu mehreren Verführungen hinter einander verwendet werden
müssen.

Ein Regiment , welches z. B . 2000 Brot - Portionen abzufassen hat , wird zu deren
Behebung zwey vierspännige Wägen verlangen , welche zwar allerdings erforderlich wären,
um dieses Brot - Quantum auf Ein Myhl zu beheben , da jedoch die Nothwendigkeit einer sol¬
chen Behebung auf Ein Mahl entweder gar nicht oder doch selten eintreten wird , und die

Distanz von dem Magazine zu der Caserne so klein ist , daß in einem halben Tage , mit Rück¬
sicht auf daS Auf - und Avladen , füglich zwey Mahl gefahren werden kann , so wird zu dieser
Fassung auch ein vierspänniger Wagen hinreichend seyn.

Die Eintheilung deS Fuhrwesens - Dienstes kann daher nur von jener Behörde getrof¬

fen werden , der das ganze BespannungSerforderniß für einen ganzen Tag bekannt ist , und
dieses kann nur in Nieder - Oesterreich das Fuhrwesens - Corps - Commando , in .den anderen

Provinzen aber das Landes - Posto - Commando seyn, bey welchen sich alle Dienstesanweisun¬

gen vereinigen , und welches übrigens auch am besten zu beurtheilen vermag , wie viele Wa¬
gen zur Behebung einer gewissen Last nothwendig werden , dann ob zwey - oder vierspännige
Wägen zweckmäßiger sind.

Aus diesen Gründen haben daher sämmtliche Truppen und Brauschen in Wien und in
den Provincial - Hauptstädten , wo ein größerer Fuhrwesensstand besteht , und wo dessen Ge¬

brauch bey Loco -Diensten häufiger erntritt , in ihren Fuhrenanwersungen dre Zahl der Wagen , der
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sie bedürfen , zwar nicht zu bestimmen , dafür aber die Gattung und Quantität des Naturals
oder Materials , welches zu verführen ist , und die Distanzen , wie weit solches verführt wer¬

den soll , nebst dem Tage , an welchem die Verführung nothwendig ist, mit aller Genauigkeit

anzugeben , damit der Fuhrwesens - Posto - Commandant dadurch in den Stand gesetzt werde,
den Bedarf des Einzelnen richtig zu bestimmen , und so dievorhandenenZüge im Ganzen zweck¬
mäßig zu vertheilen.

Von den Posto - Commanden wird dann den Branschen die Zahl der zu erfolgenden

Wägen , und die Stunde , wann solche abgehohlt werden können , bekannt gegeben werden.
Die bedeutendste Dienstleistung des Loco - Fuhrwesens ist die Zufuhr der Naturalien

für die Garnison zu Wien und in den Provincial - Hauptstädten , so zwar : daß an den
Fafsungstagen , weil die verschiedenen Abtheilungen der Garnison an einem und dem nä'hmli-

chen Tage fassen , beynahe aller übrige Dienst erliegen muß.
Um dieses zu vermeiden , wird es am zweckmäßigsten seyn , daß die Truppen ihre Fas¬

sungen nicht alle an Einem Tage bewirken , sondern daß solche auf zwey , drey oder nach der
Stärke der Garnison auch auf vier hinter einander folgende Tage eingerheilt werden.

Die eigentliche viertägige Fassung wird dadurch nicht gestört , und es kommt , um diese
Ordnung zu erlangen , darauf an , daß bey der nächsten Fassung jene Regimenter , Bataillo¬
ne und Branschen , welche nach der Einleitung des General - Commando 's die Zufuhr ihrer
Naturalien erst am zweyten Tage bewirken , nur für das erste Mahl , statt auf vier , auf
fünf Tage , jene hingegen , welche auf den dritten Tag fallen , statt auf vier , auf sechs Tage
oder auch für dieses Mahl überhaupt nur auf zwey Tage fassen , die darauf folgenden Fas¬
sungen aber wieder , wie vorhin von vier zu vier Tagen vornehmen.

Damit aber auch bey dem Auf - und Abladen keine Zeit verloren gehe , und der Fuhr¬
wesensdienst mehr befördert werde , so haben die Regimenter , Corps und Branschen bey ih¬
ren Abfassungen dafür zu sorgen , daß sowohl das Aufsichts - Personal und die erforderliche

Mannschaft oder die nöthigen Laglöhner in gehöriger Anzahl vorhanden sind.
Wo es der Raum und die Localität gestattet , mehrere Wägen zu gleicher Zeit zu be¬

laden , muß dieses mit so vielen Wägen , als thunlich ist , geschehen , und dabey der Bedacht
genommen werden , daß es an der hierzu nöthigen Arbeitsmannschaft nicht fehle.

Wo hingegen aus Localitäts - Hindernissen nicht mehr als Ein , höchstens zwey Wägen
auf Ein Mahl beladen werden können , da ist nicht nur hiernach die Zahl der Wägen , deren

Bestellung von dem Fuhrwesens - Corps oder Posto - Commando verlangt wird , zu beschrän¬
ken , sondern auch dafür zu sorgen , daß das Aufsichts - Personal , besonders was die Ver-
pflegs - Magazine betrifft , in verhältnismäßiger Anzahl vorhanden sey , um nach Umständen
die nach und nach aus der Ladung kommenden Wägen auch einzeln , oder zu zwey und zwey

rc. rc. an den Bestimmungsort der Abladung abfahren , und von einem solchen Aufseher be¬

gleiten zu lassen , damit jeder unnöthige und nachtheilige Aufenthalt des Fuhrwesens besei¬
tiget werde.

Bey ben Regimentern , Bataillonen und Corps kann weder Mangel an Mannschaft

zum Auf - und Abladen , noch an geeigneten Unter - Officieren zur Aufsicht und Begleitung
der Wägen eintreten , und es kommt also von Seite derselben bloß auf eine zweckmäßige
Disposition an.

Die Verpflegs - Magazine und sonstigen Militär - Branschen , bey denen kein so starkes

Personal vorhanden ist , müssen zur Beschleunigung des Auf - und Abladens die erforderlichen
Handlanger aufnehmen , und sich, in so fern die eigenen Unter - Officiere von der Bransche
und die des Militär - Fuhrwesens nicht hinreichen , dort , wo Invaliden - Häuser bestehen,
um vertraute Unter - Officiere , und wo dieses der Fall nicht ist, um dergleichen Leute von der
Garnison zur Aufsicht und Begleitung der Wägen bewerben.

.b*»and vn.
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§. 6610.

Wer Sey Erkrankung oder Damit der Jnconsequenz vorgebeugt werde , daß der aä Iatu8 des Fuhrwesens - Posto-

^ ^ ommandamen" dae' Po- Commando 's angestellte Ober - Lieutenant dem Rittmeister im Lande Befehle zusende , wird
st^ Eottmwnd °7uüher >whn, °n verordnet , das ; für den Fall , als der Fuhrwesens - Landes -Posto - Commandant durch Krankheit

hat . oder andere Umstande gezwungen werden sollte , seine Geschäfte zu übergeben , solche von

HM . am , 4-2 an . 8.7. ^ m im Lande angestellten ältesten Rittmeister zu übernehmen sind.

Ist dieser Rittmeister Depots - Commandant , so hat er auf so lange , als er dasLan-

des - Posto -- Commando führt , das Depot dem hierbey angestellten zweyten Officiere zu
übergeben.

H. 66 »1.
Unter welcher Bedingung Ulll allen Mißbräuchen , welche sich durch die yorgekommenen Verführungen von Rech-

durch das Fuhrwesen Rech- anderen ärarischen Schriften einzelner Verpflegs - und sonstiger Mllitär -Beam-

een zu verführen sind. ten , die sich unter diesem Titel erlaubt werden , vorzubeugen , dürfen mittelst de » Fuhrwe-

Hkth.am ' 7. Nov. s,6 . o,6 »3. ^ ns keine dergleichen Schriften mehr transportirt werden ; es sey denn , daß die Ladung
vorläufig von Seite des Feld -Kriegs -Commiffariats , in dessen Ermangelung von der Militär-
Verpflegs -Controlle untersucht , und sich überzeugt worden wäre , daß sie wirklich in Amtsschrif¬
ten bestehe , und daß derjenige , für den sie verwendet werden , eine Erklärung vorhinein ab¬
gebe , welche den Fuhrwesens - Transports - Journalen beyzulegen seyn wird , daß er von dem
Behebungs - bis zum Abladungs - Puncte keine Vorspannsauslagen dafür aufgerechnet habe.

h. 66 »s.

Beständige KanMei ) - Or - Es ist nicht gestattet , beständige Kanzelley - Ordonanzen zu halten ; man kann diese

nich? 'gestattet' ^ ösym Fuhrwesen um so weniger gestatten , als dadurch die Dienstpferde darunter leiden , oder
Hkth. am - s. Feb. 7s - . o mehr Gemeine , als erforderlich sslnd , gehalten werden müßten.

h. 66 13.

Um die Subsistenz der Fuhrwesensckannschaft möglichst zu erleichtern , und , wo es

thunlich ist , ihr einige Vortheile zu verschaffen , ist allgemein zu veranstalten , daß , außer
den Artillerie - Uebungen , die Mannschaft abwechselnd , theils auf kurzen Urlaub , theils auf

Arbeit gelassen werde , um sich, so weit es ohne Nachtheil des Dienstes geschehen kann , ei¬

nigen Nebenverdienst , und dadurch eine bessere Existenz zu sichern , welches um so füglicher
geschehen kann , da auf vier Pferde drey Mann bemessen sind.

Z. 66 >4.
Die bis zur Einberufung beurlaubte Fuhrwesensmannschaft ist bey ihrem Abgänge auf

Urlaub und bey erfolgter Einberufung oder sonstiger Einrückung in den Monath -Acten indivi-
duel  aufzuführen , unter dieser Zeit aber von einem Monathe in daS andere nur summarisch

Auf welche Art der Fuhr¬
wesensmannschaft eine bessere
Subsistenz zu verschaffen ist.
Hkkh. am 28. Dec . 8,o . u 3554,

Wie die Evidenz der bis
zur Einberufung beurlaubten
Fuhrwesensmannschaft zu er¬
halten ist.

Hkth.am»4. 2un. Slo. v 3636. übertragen«
>» » 6. Jul . Sio. N ,5-3.

» 26. Dec . 8,0 . Il 355g. Außer dem sind diese Leute in das Urlaubs - Pro toc  0 ll aufzunehmen , und ist über

dieselben bey der Evidenthaltung der Urlauber ein alphabetisches Register  zu führen,
um sie mir leichter Mühe auffinden zu können ; damit aber auch das Fuhrwesen zugleich in
die Kenntnis ; des wirklichen Standes und der ssich ergebenden Aenderung der Beurlaubten

gelange , so sind die Conscriptions - Kanzelleyen durch die General - Commanden zu belehren,
daß die unbestimmten Beurlaubten in das vorgeschriebene Verzeichniß Nr . 5 aufzunehmen,

und nach den jährlichen Conscriptions - Revisionen dem Fuhrwesens - Corps nahmentliche
Verzeichnisse  einzusenden sind. — Wie die Urlauber ungarischer Nation in Evidenz zu

erhalten sind , gibt der zweyte Abschnitt des drey und dreyßigsten Hauptstückes (von der
Beurlaubung der Mannschaft)  zu entnehmen.

H. 66 , 5 .

meine können, wenn sie zur Re- In so wert als Beurlaubte vom Mllltar - Fuhrwesens - Corps zum Dienste bey den Re¬

giments - Dienstleistung taug - gimentern geeignet sind , und sich bey denselben um Dienste melden , ist dießfalls gar kein

Anstand zu nehmen , sie mögen Professionisten oder Bauern seyn, und sie sind ohne Weiters
lich sind, und sich hierzu selbst
Melden, angenommen werden.
Hkth. am 6. Apr . ün . n >s -5. zu den betreffenden Bezirks - Regimentern zu transferiren.
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Von dem Bauernstands dürften sich ohnehin nur wenige beurlaubte Fuhrwesensgemeine

zum Infanterie - Dienste melden , indem diese Leute an die Arbeit gewöhnt , und aller Orten
leicht Nahrung finden.

Das Fuhrwesen hat über derley zum Regiments transferirte Leute einegenaue Vor¬
merkung  zu führen , und sie bey den Urlaubern gehörig außer Stand zu bringen.

H. 66 »6.

Wenn das Militär - Fuhrwesens - Corps seinem Zwecke entsprechen soll , so ist es un - Ausweiche Art der Abgang
„ * , . . ^ < an Pferden, um dem Dienste

umgänglich nothwendlg , Laß dre Divisionen auch m Fnedenszetten Mit vollkommen tauglichen ^ entsprechen, zu ersetzen ist.
Pferden versehen seyen. 4)kth. amrL. Dec.s >«>. u35S4.

Um dieses zu erreichen , sind alle ausgemusterten Cavallerie - Pferde in jedem Lande,

nach voraus gegangener General - Commando - Bewilligung , an das Fuhrwesens - Posto-
Commando abzugeben ; dieses hat die zum Fuhrwesen diensttauglichen Pferde beyzubehalten,
dre übrigen aber nach genauer Untersuchung licitando zu veräußern.

Ferner wird bewilliget , daß , in so weit hierdurch das Fuhrwesen mit tauglichen Pfer¬
den nicht aufkommen sollte , die nöthigen Pferde in jedem Lande , nach eingehohlter Geneh¬

migung des Hofkriegsrathes , einverständlich mit dem Beschäl - und Remontirungs - Departe¬
ment , angekauft werden können.

tz. 661/7.
Nach den bestehenden Landesgesetzen sind die mit verdächtigen Drüsen , Rotz und Koller

behafteten Pferde nicht zu verkaufen , weil sie den Kauf rückgängig machen.
Wenn jedoch von den Unterthanen derlei) Pferde erkauft werden , so versteht es sich von selbst,

daß ihnen bey ihrer Anmeldung , und wenn der Defect erwiesen ist , der Kaufschilling zurück

gegeben , und die auf diese Pferde erweislich verwendete Fourage vergütet werden muß , wenn
anders die Pferde vor Ausgang des gesetzlichen Termines von vier Wochen zurück gestellet
worden sind.

tz. 661O.
In so weit von den Cavallerie - Regimentern an das Militär - Fuhrwesen - Corps

ausgemusterte Pferde abgegeben werden , und hierunter sich solche Stuten befinden , welche
noch als Bauernpferde zu gebrauchen und zur Zucht geignet sind , können solche von
dem Beschäl - und Remontirungs - Departement ausgewählet , übernommen , und , einver¬
ständlich mit den Kreisämtern , an Unterthanen , mit Ausschluß der Pferdehändler , gegen
gleich bare Bezahlung , nach ihrem Werthe , zur Aufnahme der Landes - Pferdezucht ver¬
äußert werden.

§. 6619.
Wenn Fuhrwesenspferde auf der Straße umstehen , und durch die eigene Mannschaft

abgehäutet werden , so sind die Aase überall in gehöriger Tiefe zu vergraben ; zvenn aber die
Abhäurung der umgestandenen Pferde wegen des fortzusetzenden Transportes oder wegen gro¬

ßer Kälte ( Gefrier ) nicht thunlich seyn sollte , so ist das unter Weges umgestandene Pferd
jedes Mahl der nächsten Ortsobrigkeit anzuzeigen , damit von den Abdeckern ober Wasenmeü
ftern die Eingrabung des Aases , gegen Ueberlassung der Haut , bewirket werde.

b. 6620.

Pferde mit verdächtigen Drü¬
sen , Rotz und Kolür sind nicht
zu veräußern.

Hkth . um 20. Feb - Sio . v Lr>6,

Was mit den von der Ca»

vallerie abgegebenen Stuten

zu geschehen hat.
Hkth. am -s . Dec . S>-. U535ir.

Wer die aufder Straße um¬

stehenden Fuhrwesenspserde zu

begraben hat.
Hkth. am31.Aug. 608. v 1M.

» >» 3. 2än . 6>o. r> >3.

In Friedenszeiten hat bey den Lander - Posto - Cominanden in Nieder - und Inner Oester - Evidenthaltung -erUrlauver,
reich , in Böhmen , Mähren , Galizien und Ungarn eine Evidenrhaltung zu bestehen , welche
die Csrrespondenz mit den WerbbezirkS - Revisioraten wegen der beurlaubten Mannschaft zu » ,» .o. März3,6 . uri,z.
führen , dann die Uebernahme und den Verkauf der ausgemusterten Cavallerie - Pferde , über - » " »-6. « 30. 2.
Haupt dasjenige zu besorgen hat , was auf die Evidenthaltung der Urlauber Bezug nimmt.

Zur Bestreitung dieses Geschäftes sind bey jedem Posto- Commando .Ein Officier und
ein Fourier hinlänglich , und nur allein in Wien , wo die Evkdenthaltung der Beurlaubten,

weil sich Alles concenrrirt , mit mehr Schwierigkeiten verbunden ist, können dem Officiere drey
Fouriere beygegeben werden.
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H. 6621.

Für das Fuhrwesens - Corps sind nachfolgende Satzungen vorgeschrieben:
»rens : Nebst der Treue gegen Seme Majestät soll den von allerhöchsten Orten bestellten

Vorgesetzten in Allem , was sie des Dienstes halber gebiethen , Gehorsam gelei¬
stet , und ihren Gebothen und Verbothen getreulich nachgekommen werden.

2tens : Ein jeder muß seine aufhabenden Dienste , so wie sie ihm beym Fuhrwesen vor¬

geschrieben , und er hierüber von dem Ober - und Unter - Officiere belehrt wird,

getreulich verrichten . Auf die gute Conservation der Mannschaft , Pferde , Wä¬
gen , Rüstungen und sonstigen Requisiten soll ein jeder das ôrgfält gste Augenmerk

richten.
Wer aber aus Muthwillen etwas verdirbt oder zerbricht , soll mit einer em¬

pfindlichen Leibesstrafe belegt werden.
3tens : Wer Meuterey macht oder sich seinen Vorgesetzten widersebt, soll, nach Umstän¬

den , am Leibe und Leben bestraft werden.

4tsns : Wer desertirt , wird nach seiner Einbringung mit einerden Umständen angemessenen
Leibesstrafe , bey Wiederhohlung oder bey bestehendem Complotte aber mit einer

noch schwereren Strafe belegt werden.
Nebstbey soll in Desertions - Fällen der Fuhrwesensgemeinen zur Entschä¬

digung des Militär - Aerariums wegen des sich an Monrur , Rüstung und an der
Taglia ergebenden Schadens , wenn der Deserteur ein Vermögen besitzet , über¬
haupt ein Betrag von 3 o fl. eingezogen werden.

Jedoch darf ohne hofkriegsräthlichen Befehl in keinem Falle vom Militär -As-
rarium ein höheres , als erst benanntes Strafgeld , aus dem Vermögen eines
Deserteurs angesprochen werden.

Wenn jedoch der Fall öfter eintreten sollte , daß die von einem solchen Deser¬

teur mitgenommenen ärarischen Effecten im Werthe das gedachte Strafgeld über¬
steigen , so ist hierüber dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu machen , um allenfalls
wegen Erhöhung des Strafgeldes das Nöthige einzuleiten.

ätens : Alles Plündern , Rauben und Stehlen ist bey Leibes - und Lebensstrafe verbothen.
bteris : Wer von dem ihm anvertrauten ärarischen Gute oder von der Ladung etwas ent¬

wendet , oder sonstiger Uebelthaten sich schuldig macht , soll nach der am letzten

December »768 emanirten peinlichen Halsgerichtsordnung behandelt werden.
Wenn aber ein Gemeiner , Gefreyter oder Unter - Officier den Dienstpferden an

dem empfangenen Futter etwas entziehet , soll derselbe als ein Dieb bestraft , ein

Officier aber seiner Charge entsetzt werden.
-tens : Soll jeder bey anbefohlener Fouragirung oder beym Wasserhohlen und Tränken

des Herumlaufens und Durchfuchens der Häuser sich enthalten , bey empfindlicher

Bestrafung , die auch alle jene zu gewärtigen haben , welche ohne ausdrücklichen
Befehl bey Tag oder Nacht fouragiren.

Ltens : Niemanden ist Erlaubt , ohne Vorwissen und ohne Bewilligung seiner Vorge¬
setzten sich von seiner Division oder Corporalschaft , wenn es auch nur auf die
Zeit einer halben Stunde wäre , zu entfernen , bey schwerster Strafe.

ytens : Kein Offleier soll seinen Untergebenenden Sold oder die Löhnung , den Pro¬
viant rc. vorenthalten.

Wer dawider handelt , soll mir Verlust der Charge , an Ehre und am Le¬

ben bestraft werden.

»otens : Derjenige Divisions - Commandant , welcher die Musterung hintergangen hat , soll
als unehrlich der Charge verlustig seyn , und als ein Meineidiger bestraft werden,

i ltens : Wer sich widerspänstig bezeiget , und die ihm aufgetragenen Verrichtungen und

ObliegenhMen , besonders wo es der allerhöchste Dienst erfordert , zu vollziehen
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Vorschrift für diejenigen, wel¬
che bey den Depositoren com
mandirt sind.

sich weigert , soll mit Arrest , oder , nach Beschaffenheit der Umstande , noch schar¬
fer bestraft werden.

intens : Wenn es sich fügen sollte , daß ein unvermutheter feindlicher Einfall in die Wa-

genburg geschähe , oder auch sonst jemand an solche gewaltthä 'tige Hand anzule¬
gen sich erkühnet , so ist das Fuhrwesens - Personal schuldig , unter Anführung
seiner Vorgesetzten Stand zu halten , seine Wägen und Pferde niemahls zu

' verlassen , und zu deren Verteidigung , so viel in seinen Kräften steht , wie auch

in Feuer - und Wassergefahren zur Rettung der Wägen , Pferde und Ladung sich

gebrauchen zu lassen.
Wenn aber bey entstehendem feindlichen oder sonstigen Allarme ein Gemeiner

aus der Straße fährt , oder die Stränge abschneidet , und mit den Pferden da¬
von reitet , so soll er auf ' der Stelle todt geschossen werden . ,

tz. 6622.

.Zu den Depositorien müssen hauptsächlich solche Officiers ausgewählt werden , die von
allen Bestandtheilen , von derselben Bestellung und Herbeyschaffung zu gehöriger Zeit , von
jeder vorkommenden Erzeugung , und endlich von der besten Conservation die vollkommene Hkth. am 3. Feb. 763. v 336.

Kenntnis ; haben , und zugleich so viele Fähigkeiten besitzen , über alles ihnen anvertraute
Gut die genaueste Richtigkeit nach der vorgeschriebenen Art zu pflegen.

Solche müssen demnach im Schreiben und Rechnungswesen wohl erfahren , in ihren

Verrichtungen thätige und wirksame , besonders aber ihrer Uneigennützigkeit wegen bekannte
Männer seyn.

In den hauptsächlichsten Verrichtungen haftet die erste Obliegenheit eines solchen bey

dem Depositorium angestellten Officiers darin , das; die Feldschmiede und die Wägen , be¬
vor solche zerlegt und depositirt werden , in Veyseyn des zugegebenen Unter - .Officiers von
aller Unreinigkeit zu säubern sind , und alsdann solcher Gestalt rangiret und auf einander
geschlichtet werden müssen , daß sie in der untersten Abtheilung nicht bloß auf dem Horizont,

sondern auf Unterlagen so gelegt werden , daß sowohl die freye Luft durchstreichen , als auch
die Holztheile selbst durch den eigenen Druck nicht beschädiget werden können . Alle Bestand-
theile , das Materiale , die Re .quisiten , überhaupt Alles , was seiner Besorgung anvertraut

ist , muß jedes nach seiner Art und Beschaffenheit so geordnes und aufbewahret werden , da¬
mit nichts zu Grunde gehe . Holz , Strickwerk , Wagenplahen , Zwilch , Leinwand , Zelte
und dergleichen müssen an die trockensten Orte hinterlegt werden.

Die Zuggeschirre , die dazu gehörigen Sättel , Zügel , Halftern , dann die Unter-
Officiers - Reitzeuge , müssen nicht nur trocken bewahret , sondern bekannter Maßen auf Re¬
chen gehängt , die Sättel auf den Sprießen reitend so angebracht werden , daß hinlängliche
Luft durchziehen könne.

Dem Lederwerke muß beständig nachgesehen der Schimmel oder Anflug wohl abgebür-
stet , und nach Erforderniß gereiniget und geschmieret werden.

Das Eisen - und Kettenwerk wird mit schwarzer Oehlfarbe , der Handwerkszeug mit
Baumöhl , die Sensen , Hämmer , Krampen , Schaufeln , Hacken und dergleichen werden
mitKalkwaffer bestrichen , um sie dadurch vor dem Roste zu bewahren.

Die Recepte zu diesen Farben sind weiter unten zu ersehen . Aus was für Holzgattun-

Len die Wagner - Holztheile zu bestehen haben , wird an seinem Orte bemertkr werden.
Zu jeder Uebernahme und Ausgabe , sie bestehe, in was sie immer wolle , müssen jedes

Mahl die Befehle schon im voraus vorhanden seyn. Hierbei ) ist noch als eine Hauptregel zu
beobachten , daß ohne Quittung nichts ausgegeben , und gegentheillg ohire Lieferschein oder
ohne sonstiges Uebergabs - Instrument nichts übernommen werden darf.

Derjenige , welcher eines und das andere empfängt , hat in der Quittung zu bemerken,
für welche Division , oder auch für welch' ein anderes Depot , für ein Regimenr , Bataillon

oder Corps solches gehörig ist , und eben so muß dieses auch in dem Gegenscheine bemerkt
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werden . Quittungen und Gegenscheine müssen jederzeit vom gleichen Tage datirt sei

in der Rechnung der Empfang mit der Ausgabe immerhin genau überein stimme.
Es können sich Falle ergeben , daß , wenn zum Beyspiel ein Unter - Officier in Wien

für das Ollschaner oder ein anderes Depot Verschiedenes zur Ladung übernimmt , und dahin
zu überbringen hat , manche Sorten bey der Uebergabe zu Ollschan oder sonst weniger vor¬
handen sind , als der Lieferschein oder das Uebergabs - Dokument ausweiset . Derley Falle
können aus zweyerley Ursachen entstehen , entweder kann beym Ausladen etwas übersehen,
oder es können unter Weges einige Theile gestohlen worden , oder sonst in Verlust gerathen

seyn.
Aus dem Grunde wird zur Nothwendigkeit , daß , bevor man diese Sorten in den

Rechnungsempfang bringt , sich mit demjenigen Depositorial - Officier , woher die Ladung ge¬
sendet wird , in das «schriftliche Einvernehmen gesetzt, die Sache deutlich erklärt und abgewartet
werden , ob der Ersatz nach dem ersten Falle von dorther zu hoffen , oder nur das Angekommene in
Empfang zu bringen sey , oder ob im zweyten Falle der Unter - Officier überführt, - und zum

Ersätze angehalten werden könne . Niemahls aber darf der Lieferschein von dem Uebernehmer

selbst maculirt oder eigenhändig abgeändert werden , sondern man muß die Vorsicht brauchen,
daß derjenige , welcher den Transport mit dem Wenigeren überbringet , selbst in einer beson¬
deren Consignation mitbestätiget , was er eigentlich übergeben habe.

Zu mehrerer Sicherheit der Sache ist nothwendig , eine dritte . Person zu bitten , welche
den wahren Befund ebenfalls mit bestätigen kann . Ein Gleiches ist zu beobachten , wenn
mehr Sorten anlangen , als der Lieferschein ausweiset.

Die Quittungen der Lieferanten und Handwerksleute müssen jederzeit mit dem klassen¬

mäßigen Stämpel versehen seyn , den der Geldempfänger selbst beyzubringen hat.
Bey allen Anschaffungen , welche ohnehin im Wege der öffentlichen Lrcitation und

durch die Abschließung der Contracte von einem halben Jahre zum anderen gesichert werden,
ist der hauptsächlichste Bedacht darauf zu nehmen , daß bey der Uebernahme auf die gute Qua¬
lität gesehen , das Maß und Gewicht genau untersucht , mithin alle nur erdenkliche Vorsicht

gebraucht werde , damit keinem Uebernehmer Hierinfalls etwas zur Verantwortung oder gar
zur Last fallen möge.

Bey Anschaffung der Wagner - Holztheile sind alle Gattungen um einige Zoll länger,
und nach Verhältnis ; auch stärker zu bestellen , als solches wirklich erforderlich ist , weil ge¬

wöhnlich beyde Enden durch die Luft und durch die Länge der Zeit aufgerissen werden , und
zerspringen , daß man dennoch wegen Abganges der erforderlichen Länge kaum den bestimmten
Gebrauch machen kann.

An allen Orten , wo solche Bestellungen und Anschaffungen vor sich gehen , welche aus
Mangel eines Contracteö nach dem einberäumten Befugnisse mittelst Handeinkaufes bewirkt
werden , muß jedes Mahl bey Bestimmung der Preise , bey der Uebernahme , und besonders
bey der Bezahlung , wenn es möglich ist , ein kriegscommissariatischer oder Verpflegsbeamter,
in deren Ermangelung aber eine beeidete Magistrats - Person zugegen seyn , welche die rich¬

tige Uebernahme , dann die dafür geleistete Bezahlung mit zu bestätigen hat.
Es ist ohnehin eine bekannte Sache , daß die zum Rechnungsgeschäfte erforderlichen

Protokolle , das Cassa - und Vormerkungsbuch , das Rapports - Protokoll , nebst dem Jour¬

nale , nicht nur vorhanden , sondern auch stets eingetragen seyn müssen . Wenn sich Fälle
ereignen , wo man der häufigen Uebernahme und Abgabe wegen stets dabey gegenwärtig seyn
müßte , so muß dennoch alles dasjenige , was den ganzen Tag hindurch empfangen und aus¬
gegeben worden ist , inzwischen in die Schveibtafel vorgemerkt und Abends in das Journal
eingetragen werden , um nachher , wenn es die Umstände und Zeit wieder gestatten , die voll¬

kommene Rechnung hieraus formiren zu können , welche Rechnung sowohl , als die monath-
lichen Rapporte , jedes in der vorgeschriebenen Zeit ganz zuverlässig dem Fuhrwesens - Corps

oder dem betreffenden Landes - Posto - Commando einzureichen ist. Da das Fuhrwesen so-
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wohl den General - Commander , in den Landern , als dem Hofkrisgsratbe selbst, unterstehet,

so haben die Depositorial - Officiere über die vorhandenen Gerätschaften alle Monathe den
Vsrrarhs - Ravport zu verfassen , und an das Vorgesetzte Commando zur weiteren Einbeför¬
derung einzureichen.

Diese VorrathS - Rapporte sammelt das Corps - Commando von allen unterstehenden

Landes - Po l̂o - Commander, , und unterlegt sie unmittelbar dem Hofkriegsrathe.
Nachdem der bey dem Fuhrwesens - Posto - Commando angestellte zweyte Stabs - Offi¬

zier oder auch der Corps - Commundant selbst , gehalten ist , die Fuhrwesens - Depositorien

zuweilen zu visitiren,so versteht es sich von selbst , daß die Depositorial - Officiere schuldig
sind , dem Visitirenden über alle Fragen Rede und Antwort zu geben.

Es ist gleich Eingangs , wo von den erforderlichen Eigenschaften der Depositorial - Of¬

ficiere gesprochen wurde , erwähnet worden , daß sie die vollkommene Kenntniß von den Be-
standtherlen und Erzeugungen selbst haben müssen . Dieses ist bey einem Fache von so großem
und wichtigem Umfange um so nothwendiger , weil nur allein durch eine wahrhaft geschickte
Manipulation die auf das Ganze verwendeten so beträchtlichen Unkosten herein gebracht ' wer¬
den können . Es ist demnach unumgänglich nothwendig , daß alle Lheile , sie mögen neu oder

abgenutzt seyn , und aus Eisen , Holz , Leder , Leinwand , Zwilch , oder aus was sonst immer
bestehen , solcher Gestalt verwendet werden , daß keines seinen innehabenden Werth , gegen
jenes gerechnet , was daraus erzeugt werden soll , verlieren könne.

Wenn endlich Alles hergestellt , ordentlich rangirt und aufbewahrt worden ist , so muß

täglich auf das genaueste nachgesehen werden , ob die Behältnisse gur verschlossen und so ver¬
wahret sind , das nicht das Mindeste daraus entwendet werden könne.

Eben so müssen die Fensterladen bey Heller und guter Witterung öfters geöffnet werden,
damit die Luft gehörig durchstreichen könne , und die Bestandtheile gut erhalten werden.

Zur Einschmierung des Alaun - und weißen Leders nimmt man zwey Drittel Klauen¬
oder Knochenschmalz , und Ein Drittel Unschlitt , dieses wird Alles wohl unter einander zerlas¬
sen , und damit das Riemenwerk eingeschmiert ; jedoch ist bey diesem Schmieren wohl darauf
zu sehen , daß dieses Fett nicht warm , vielweniger heiß , und nicht zu viel davon genommen
werde.

Es muß gut mit den Händen eingerieben , und da , wo Schnallen oder Ringe befesti¬
get sind, mit einem kleinen Trichter eingelassen werden ; zugleich sind die Schnallen oder Rin¬
ge umzudrehen , oder zu rütteln , damit der Rost nicht einfressen könne.

Die Quantität ist nach der Anzahl des Riemenwerkes zu bestimmen.
Zu den Sätteln und Kummetern nimmt man zu zehn Pfund Klauen - oder Knvchen-

schmalz ein halbes Pfund Fischthran.

Wenn das Klauenschmalz schon zerlassen ist , so wird erst der Fischthran hinein gegossen,
und dann nur ein wenig auf die Sättel oder Kummeter aufgeschmieret , mit den Händenaber
wohl eingerieben , weil viel Fett und wenig Arbeit dabey nichts hilft , wie dann bey neuen
Geschirren von beyden Gattungen , nähmlich zum weißen Leder , dann zu Einem Sattel
und zu vier Kümmerern , drey Viertel - Pfund hinreichend sind. Zur Anstreichung des Eisen¬
werkes , um es vor Rost zu bewahren , nimmt man achtzehn Pfund Leinöhl , ein halbes
Pfund Ktenruß , und Ein Viertel - Pfund Srlberglärre , welches folgender Gestalt zubereitet
oder zusammen gemengt wird . Es wird ein wenig Kienruß auf einen Reibstein gerhan,
und dann so viel Leinöhl darauf geschüttet , als auf den Stein geht , hernach wohl und so
fein abgerieben , als nur möglich ist. Wenn der Kienruß fein genug ist , so wird nach Ver¬
hältnis ; etwas Silberglätre dazu gegeben , und ebenfalls fein abgeneben . Wenn Alles fein und

gut gemischt und abgerieben ist, so wird es von dem Steine herunter genommen , und in ei¬

nen Topf gethan ; hierauf wird das Uebrige gerieben , und so fortgefahren , bis aller Kien¬
ruß und alle Silberglätte gut abgerieben ist. Beym Gebrauche wird von dieser abgeriebenen

schwarzen Farbe etwas in einen anderen Topf gegeben , uno so viel Leinöhl darauf geschüt-
Band vir . , 7
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tet , bis man durch beständiges Umrühren siehst , daß es einer Eisenschwärze gleich ist. Wenn
es nun auf diese Art fertig ist , so wird ein Pinsel genommen , ganz wenig eingetauchet,
und das Elsen , welches sich an den Wagen und Rädern befindet , auch das Kettenwerk dünn
angestrichen , doch so behuthsam damit umgegangen , daß nichts von der Farbe auf das Holzwerk
komme . Es ist bereits oben bemerkt worden , daß die in dem Pferdgeschirrwerke eingenäheten und
fest gemachten Theile des Eisens , nä'hmlich die Schnallen und Ringe , mit eben der schwarzen
Oehlfarbe bestrichen und von dem Roste bewahret werden müssen ; dieses versteht sich aber nur vor»
jenem Geschirre ., welches bereits ausgebessert , mithin brauchbar hergestellt ist. Sollte in Hin¬

kunft einiges Geschirrwerk unter die Hände kommen , wo eine unvermeidliche Ausbesserung
nothwendig wäre , so nrüssen auch sogleich alle Schnallen und Ringe verzinnt , folglich einge-
nähet werden , weil es zur Regel geworden ist , daß alle Eisentheile bey der Artillerie - Be¬
spannung verzinnt seyn müssen , mithin man bey Abgabe derselben an die Bransche deßwegen
nicht in Verlegenheit seyn möge , der bloßen Verzinnung wegen die Eisentheile erst austren¬
nen zu müssen . Die kleinen Wagenhacken , die Krampen , Schaufeln , Sensen und alles son¬
stige Zugehör sind mit dünnem Kalkwasser zu bestreichen , wodurch solche vor Rost

^ bewahret werden . Die Wagenwieden werden inwendig mit feinem Ochsenmarke , von außen

aber auch mir obiger schwarzer Oehlfarbe eingeschmiert.

H. 662Z.

Von den Proviant - Rüstwä¬
gen.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

Die Rüstwägen , womit der Armee der Proviant zugeführet wird , bestehen aus zweyer-
ley Gattungen , und zwar aus einem Proviant -Deckelwagen , und aus einem Proviant -Leiter-
oder Flechtenwagen.

Der Deckelwagen wird mit einem Kasten von weichem Holze , wovon der Deckel mit
Zwilch überzogen , und hinten und vorn mit Schußkehlen , wo kein Sitz vorhanden , versehen
ist . Die oberen und unteren Bäume von den Kästen müssen oben und unter den Querbre-
tern sechs Zoll vorstehen.

Auf jeder Seite am Kasten befinden sich sechs, und an dem Boden vier so genannte
Schwingen , oder Querhölzer , wovon die vorderen und Hinteren Seitenschwingen etwas stär¬
ker , als die übrigen seyn müssen , und mit einem Pfatze zu versehen sind , damit die Quer-

oder Schußbreter eingeschoben werden könnet, ; dann bekommt der Kasten zwey Stanghölzer,
an welchen auf der linken Seite , wo der Deckel aufzumachen ist , der eistrne Tritt angebracht
wird . Der Deckel besteht aus fünf Stangen und sechs gebogenen Schwingen , die vordere

Schußkehle wird einwärts , und die Hintere auswärts an die unteren Kastenbäume befestiget.

An die vordere Achse werden keine Leichsen , sondern auf den vorderen Küpfstock zwey lange
Küpfen gemacht , welche an die oberen Kastenbäume mit starken Klampfen oder Bändern befesti¬
get werden ; auf die Hintere Achse hingegen kommen zwey Leichsen , wie sie bisher geführt wer¬
den . Der Leiterwagen bekommt eine Schußkehle und zwey Strenghölzer ohne Träger , die zu¬
gleich zu dem Ende dienen , um auf einer Seite das Vorrathsrad daran aufbinden zu kön¬
nen . Hingegen kommen auf jede Achse, nä'hmlich hinten und vorn über die Räder zwey
Leichsen ; dann wird dieser Wagen mit vier Stück Flechten , und auf jeder Seite mit vier so
genannten Bauchwieden , und endlich mit sechs Reifen zum Aufstecken auf die oberen Bäume
versehen , über welche die Plahe von starkein Zwilche aufgezogen wird.

Das Gestell von beyden Wagen , nä'hmlich das Geleis , die Höhe , Stürzung der Rä¬

der , dann die Achsen und Deichsel , und was noch dazu gehört , ist einerley , nur daß die Lang¬
wiede beym Leiterwagen in der Lichte um drey Zoll kürzer ist. Uebrigens aber bekommt jedes

Gestell einen so genannten Wagenhund oder Widerhalt , dann zwey Sperrketten , nä'hmlich
auf jeder Seite eine , und endlich gehören noch zu jedem Wagen zwey Zugwagen und ein
Vorrathsrad , entweder ein vorderes oder ein hinteres , wechselweise. Das Ausmaß eines

zwey - und vierspännigen Leiterwagens,  eines Deckelwagens,  einer zwey-

sp -ännigen Feldschmiede,  dann das Ausmaß eines Stabs - Requisiten - Wa-
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gens , das Erforderniß an Eisentheilen , das Ausmaß an dem verschiedenen
Handwerk Szeuge ist aus den Beylagen L , 6 , v , L , I? und O umständlich zu
ersehen.

ä.

Ausmaß

eines zweyspännigen Leiterwagens.

Ein vorderes Rad ist hoch über und über
Die Stürzung ist . . . . . . .

» Nabendicke . . . . . . .
» Lange vom Hinteren bis zum vorderen Spelchengrunde .
» ganze Lange von der Nabe . . . .

Ausgebohrt voran . . . . . .
Ausgebohrt hinren . . . . . .
Ein hinteres Rad ist hoch . . . . .
Die Nabendicke . . . . . . .

» Felchendicke . . . . . . .
» Felchenbreite oder Höhe , . ! .
» Speichen im Stückgrunde breit . . . .
» Arme dick auf der Achse . . . . . -
» » vorn bis zur Schale lang . . . .
» -> hinten hinaus . . . . .
» » auf der Achse die Lange .

Das Gschaar ist lang . . .
Dre ganze Länge der Arme . . . . .
Weit auf der Reibe . . . . . .
Die Schalenlänge ist . . . . . . .
» Schalenbreite in der Mitte oder die gehörige Dlcke

Der Kupsstock ist. lang . . . .
» » breit . . . . . . .

Die Achslänge . . . . , . .
Der Mirrelstock nach Proportion lang . . .
Tüe Geleisweite

» ganze Länge der Langwiede . . .
Die ganze Dicke und Breite . . .
Der Wagen ist.lang in der Lichte vom Reibnagel bis zur hin-

. teren Achse .. . . . .
Der Hintere Arm oder Heckel ist lang . . . . .

» » dick und breit auf der Achse
Die Stange ist lang . .

» Leiter mit 8 Schwingen , wovon die unteren Bäume lang
sind . . . . . .

» Leiter mit 8 Schwingen , wovon die unteren Bäume dick
sind .. . .. .

Die Oberbäume sind lang . . . .
» » . » dick . . . . . .
» Leiter vorn ist hoch . -

Band vn . r9 *

Wiener Mas;

3 Schuh 6
D —

4 —

2

7
2

3
»
3
»
S
2

3
i»

8
5
»

i r

11

o Zoll.
2 ' 4-

8 ^ —

8 —
4 —
2 ^ 2 -
22/ _0/4-
» —

8 '/4-

2 ^ -

3 —
2V2 —

3>/4 —
4 --
4 —
4 —

10

4

— 4,—

— 4 —

— 4 —

— 6 —
— 3X4—

— b —
— 3V/.—

— 10 —

— 2'/ -—



W

XX. Hauptstück . I. Abschnitr.

Die Leiter hinten ist hoch
» » in der Mitte ist hoch . . ' - '

Die mittlere Lichte bis zu den Schwingen
Baumvorschuß von den Leitern hinten und vorn .
Die zwey Träger mrt zwey kurzen Küpfen ausgerichtet sind lang
Die ,Stangen - Wagprügel sind lang . , . - >
Die Wagdrrttel sind lang . . . . .
Der Magenhund ist lang . . . « . . .
Das Sperrholz hinten , unten an den Leitern, ist lang in der

Lichte . . » * . . .
Die kurzen vorderen Küpfen sind lang . . . .
Die Leitern vorn unten weit in der Lichte

» » oben » r> » » . .
» r> hinten » » ^ » . . .

Wiener Maß.
—. - >»— . --"
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Ausmaß

eines vierspännigen Proviant - Leiterwagens nach verkürzter Art.

Wiener Maß.

Ein vorderes Rad ist hoch über und über
Die Stürzung ist . . . . .

» Nabe ist dick . . . . » -
» Länge vom vorderen bis zum Hinteren Speichengrunde

Ausgebohrt vorn . . . . . .
Ausgebohrt hinten . ; - . .
Die ganze Länge der Naben . . . .
Die Felchenbrette . . . . . .
Die Zeichenhöhe - . . .
Die Speichen breit im Stückgrunde . - .
Ein hinteres Rad ist hoch über und über
Die Naben sind dick . . . . .
» » » lang . . . . .

Das übrige 'Ausmaß ist wie beym vorderen Rade.
Die Deichselstange ist lang . . . .
Dick im Gschaar vorn . . . . .

» » hinten . . . . .
Die vorderen Arme sind lang . . .
Das Gschaar ist lang . . . .
Vom Gschaar bis zur Schale lang - . . .
Auf der Achse lang . . . . .
r- » » dick . . . . .

Lang hinten hinaus . , . . , -
Wert auf der Reibe . . . . . .
Ganze Lange der Achse. . . . . ..
Der Mitrelstock ist lang . . . . .
Vom Mittelstocke bis auf das Lehnnagelloch
Der Achsstangel überhaupt lang . . . .
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Däs Geleise weit . . . . . . .
Der Küpfstock, die Schale und die Nappel haben gleiche Lange.
Der Küpfstock ist dick und breit . . . . .
Die kurzen Küpfen sind lang . . .
Die Schale lst breit . . . . . . .
Ganze Länge der Langwiede . . . . .
Dick und breit vorn . . . . . . .
Hinten nach Proportion etwas schwacher . . . .
Der Mittelpunkt vom Reibnagelloche in der Langwiede bis auf

das Spannagelloch . . . .
Die Hinteren Arme sind lang . . . . .

» » » » dick auf der Achse . . .
Vorschuß hinter der Achse . . . . . .
Das Gschaar ist lang . . . . . - .
Die Leitern mir Schwingen , wovon die Unterbaume lang . ,

Wiener Maß.

3 Schuh 7 Zoll.

dick.
Die Oberbäume lang .
» » dick . « . . . .

Die Leitern vorn hoch in der Lichte
» » » » hinten . . . .
» » » » in der Mitte . . . .

Leiterbäume - Vorschuß hinten unten . « . .
» » vorn . . . . . .
» » hinten oben . . . .
» v vorn » . . . . .

Die vorderen drey Schwingen sind weit über rmd über
» Mltrl .re Lichte lang zwischen den Schwingen .
» Hinteren drey Schwingen sind weit über und über .

Das Arbloch kommt von hinten zu bohren , in die Unterbä'ume
mit Vorschuß . . . .

Die zwey Stege oder so genannten Träger sind lang
Dick und breit auf der Langwieds
In der Lichte weit von einander
Der Stangen - Wagprügel ist lang
Dle Voraus - Wagprügel sind lang .
Die Wagdrittel überhaupt sind lang ,
Der Wagenhund ist lang
Wird in die Langwiede eingebohrt vom Spannagelloche vorwärts
Die Schußkehle mW 5 Schwingen , wovon die Bäume lang

" » » » ^ » » »
» » » » A » »

Krumm oder tief . . . . . .
Unten weit in der Lichte . . . . .
Oben . . . ^ ^ .

Der Wagen ist weit in der Lichte, hinten und vorn oben .

breit
dick
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XX . Hauptstück . I. Abschnitt.

e.

A u s m a ß
eines Deckel wag en s neuer Art mit

Ein vorderes Rad ist hoch über und über
Die Nabe ist lang . . . .

» Länge von hinten bis zum vorderen Speichengrunde
Ausgebohrt vorn .

» hinten . . . .
Die Stürzung ist . ' . . .

» Felchen sind hoch .
» » » dick . . . .
» Speichen breit im Stückgrunde
» Nabe dick . . . .

Ein hinteres Rad ist hoch über und über . -
Die Nabe dick .
Das übrige Ausmaß wie beym vorderen Rade.

» Deichselstange ist lang . , -. <
Dick im Gschaar vorn

» hinten
Die vorderen Arme sind lang
Das Gschaar ist lang . . . .
Vom Gschaar bis zur Schale lang . .
Auf der Achse lang . . . .
» » > » dick . . . .

Hinten hinaus lang . . . . .
Die vordere Achse ist lang über und über
Der Mirtelstock ist lang
Vom Mittelstocke bis auf das Lebnnagelloch
Die Achsstängel überhaupt lang
» Geleisweite . . . .

Der Küpfstock ist lang . . . .
» » » dick und breit .

Die Küpfen sind lang . . .
» Schale ist lang . « . ,
» » breit in der Mitte

Der Rappel ist lang . . . .
Ganze Länge der Langwiede
Lang in der Lichte vom Reibnagelloche bis zur Hinteren Achse.
Die Langwiede ist dick und breit . . .
Die Hinteren Arme sind lang ,
Dick auf der Achse . . . .
Das Gschaar ist lang . . . .
Vorschuß hinter der Achse
Die Hintere Achse ist lang über und über
Der Mittelstock ist lang . . .
Vom Mrttelstocke bis auf das Lehnnagelloch

Sitz.

Wiener Maß

3 Schuh 5 Zoll.
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8

Don dem A ^m e e - Fn h r w es e n.

Der Wagenhund ist lang . i
Wird von der Achse vorwärts in die Langwiede gebohrt
Dieser Baume beym Kasten sind gleich lang .

» unteren Baume sind dick
Weit über und über hinten und vorn , unten
Weit in der Lichte hinten und vorn , oben
Die oberen Bäume sind dick . .
Vorschuß hinten und vorn oben und unten gleich .
Der Kasten bekommt vier Boden und zehn Seitenschwingen ..
Die Bodenschwingen sind breit

^ » » dick .
Die vier Eckschwingen sind breit
» » » » dick ohne Pfalz
r » » -» » mit dem Pfalze .

Die sechs Mittelschwingen sind breit
» » » » dick

Hoch in der Lichte vom unteren bis zum oberen Baume
Das Arbloch kommt von hinten zu bohren mit Vorschuß
In die Mttte kommen 2 Träger , welche lang sind

» » » » » » » dick und breit sind
In der Lichte weit von einander
Die Hinteren Schußkehlenbäume sind lang

breit¬
dick

Wiener - Maß.

3 Schuh 6 Zoll.
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Oben weit über und über . .
Krumm oder tief
Besagte Schußkehlen bekommen5 Schwingen , vorn kommt ein Sitz.
Der Deckel bekommt 6 Deckelstangen und 6 Sprindel.
Die Deckelstangen sind lang wie die Bäume des Kastens.

» Deckelsprindel sind breit . .
» » » dick . . .

Der Deckel ist hoch im Durchschnitte bis unter die obere Dec--
kelstange

Der Stangen - Anprügel ist lang . . .
Die Wagendrittel sind lang
Vorn kommen 2 lange Küpfen , hinten zwey Leichsen, dieVor-

aus - Wagprügel sind lang

v.

Ausmaß

einer zweyspännigen Regiments- Feldschmiede.
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^in vorderes Rad ist hoch über und über
Die Nabe ist laNg . ^ 4

» » » dick . , . .

-» Länge von hinten bis zum vorderen Speichengrunde

Wiener Maß.

2 Schuh 8 Zoll.
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^2 XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

Vorn ausgebohrt . . .
Hinten » . . . .
Dre Felchen sind hoch

» » » dick oder breit . .

Die Stützung ist .
-> Speichen sind breit im Stückgrunde

Ein hinteres Rad ist hoch über und über
Die Nabe ist lang . . .

» » » dick « . - .
v Länge vom Hinteren bis zum vorderen Speichengrunde.

Das übrige Ausmaß wie beym vorderen Rade
Die Deichselstange ist lang . -
Dick im Gschaar vorn
» » » hinten « - «

Das Gschaar rst lang . . »
Vom Gschaar bis zur Schale lang
Hinten hinaus lang . . . «
Tue vorderen Arme überhaupt lang
Dick auf der Achse . . . . .
Weit auf der Reibe
Der Küpfstock, so wie die Schale lang '

» » ist dick und breit . . .
Die Schale ist breit in der Mitte , .

» kurzen Küpfen sind lang über und über
In der Lichte hoch vom Küpfstocke bis unter den Oberbaum.
Das Reibschcit rst lang .
Der Hintere Rappel ist lang . »
Die vordere Achse ist lang über und über
Der Mittelstock ist lang . . «-

» »bis  auf den Lehnnagel
Die Hintere Achse ist lang über und über .
Der Mittelstock ist lang ' .
Vom Mirtelstocke bis auf das Lehnnagelloch
Die Weite des Geleises . . . .

« Langwiede ist lang . . , .
» Hinteren Arme sind lang . . .

Das Gschaar ist lang .
In der Lichte vom Reibnagel bis zur Hinteren Achse.
Der Wagenhund ist lang
Dre Unrertragbäume sind lang

» » » dick . .
» » » breit . « .

Weit über und über hinten
D » » » vorn . .

Die Länge von vorn bis zur ersten Schwinge
Die vier Schwingen weit über und über .
Von der letzten Schwinge hinten hinaus « .
Die Eckschwmgen sind breit . ^

Wiener Maß." ^ - —- -'
» Schuh 2^ Zoll.
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V o n d e m Arme e- Fu h r w e se n.

Die übrigen Seitenschwingen sind breit
Der Kasten ist hoch in der Lichte hinten

» » » » » » v vorn . .

In die Unterbäume wird hinten vor der Eckschwinge eine Bo¬
denschwinge eingezapft, wo der Boden aufgena-
gett wird.

In den Kasten kommt ein ganzer Boden , wo hinten ein Quer-
fach hinein gerichtet wird.

Besagtes Fach ist lang . . . .
Vor dieses Fach kommt ein Loch in den Boden , für daS Blas¬

balggewicht, welches vor der Achse hinunter geht.
Der Träger ist lang ' .
Die oberen Bäume des Kastens sind lang über und über
- » » » » » dick oder breit

» » » » » » hoch
Der Deckel bekommt fünf Deckelstangen, welche lang sind

r> » » vier Deckelsprindel, welche breit sind
Die Wagenprügel sind lang

» » » breit ,
Der Deckel ist im Durchschnitte hoch

L.

Wiener Maß.

» Schuh 2 Zoll.
11
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' * Ausmaß

eines zweyspännigen Kappellen- oder Stabs - Requisiten- Wagens.

Ein vorderes Rad ist hoch über und über
Die Nabe dick . .
Ein hinteres Rad ist hoch
Die Nabe dick . .
» Stürzung ist .
» Länge vom vorderen bis zum Hinteren Speichengrunde.
» Felchen sind hoch .
» » » dick . . .
» Speichen breit im Stückgrunde . . .

Jede Nabe ist lang . . .
Ausgebohrt hinten . . .

» vorn . . . .
Die Deichselstange ist lang .
Dick im Gschaar vorn

» » » hinten
Das Gschaar ist lang . .
Vom Gschaar bis zur Schale lang
Auf der Achse lang . . . .
» » » dick .

Hinten hinaus lang . . .
Lind vn. 1<

Wiener
- —-v-

Maß.

Schuh 8 Zoll.

10

6 - 4 —

11  —

7 —
2 V- —

6'/2 —
2 V2 —

2 —

2 ^ 4 —
» —
3'/2 —
2 '/ ^ —

3^ —
2 —

10  —

<2 —
4 —
3-/2 —



XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

Ganze Lange der vorderen Arme
Weit auf der Reibe
DaS Reibscheit ist lang
Die vordere Achse ist lang über und über
Der Mittelstock ist lang
Die Schale ist lang
8?reit in der Mitte

Die vordere Achse sammt Schale ist hoch über und über
Der Küpfstock ist lang . .

-> » » dick und breit .

Die kurzen Küpfen sind lang über und über
» » » » dick . .

Die kurzen Küpfen sind breit
Der Wagprügel ist lang
Die Drittel sind lang

» Hintere Achse ist lang über und über
Der Mittelstock ist lang

» » » hoch
» » » breit

Die Achsstängel vom Mtttelstocke bis zum Lehnnagelloche
lang

Die Hinteren Arme sind lang
Dick auf der Achse .
Das Gschaar ist lang
Vorschuß hinter der Achse
Die Langwiede ist lang über und über

Lang in der Lichte vom Reibnagel bis zur Hinteren Achse
Der Näppel ist lang

» » » dick und breit . .

Die Hintere Achse im Mittelstocke sammt Näppel ist hoch
Der Träger ist lang

» » » dick und breit . .

Die Zugstange zu dem Handpferde ist lang
Die unteren Tragbäume sind lang über und über

» » » » dick und breit .
Vorn weit über und über

Hinten . . . .
In der Lichte voran weit

» » » hinten
Baumvorschuß hinten unten

» vorn

Die oberen Bäume sind lang
» » » » dick und breit

Baumvorschuß vorn und hinten .

Bey den unteren Tragbaumen indem Boden sind 3 Schwin¬
gen , jede von der Eckschwinge einwärts

2  Zoll weit einzuzapfen.

Wiener Maß.
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Von dem Armee - Fuhrwesen. 7S

Jede dieser Schwingen ist breit
Der Kasten ist lang über und über
Hoch von unten bis zum Oberbaume in der Lichte hinten

» » » » ;> s r> » » V0M «

Die Eckschwingen sind breit
» » » dick . . «
» zwey mittleren Schwingen sind breit
» » » » » dick » .

Das Kopfbret ist vorn unten breit
» » » » oben » . .
» » » » hoch über und über

Die Thür ist hoch .
Das Kopfbret ist hoch hinten . .
Die Thür » » . . .
» » unten breit . . .
» D oben » .

Zm Kasten das vordere Fach ist lang
Hoch an der Wand . . . .
Das Hintere Fach ist hoch an der Wand . .

» » » » lang » » »
Der Kasten in der Lichte lang » » »
Breit oben vorn in der Lichte . . l

» » hinten » » » . . .
Der Deckel ist hoch im Durchschnitte bis an die Deckelstangs.
Deckelstangensind 5, sie sind lang .

» » » » » dick .
Deckelgriedel sind 4/ sie sind breit .
Die vordere Brücke ist breit

» Hintere » » » .

k'.
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Eisen - Sorten,

welche nach gegenwärtiger Verfassung zu einem Deckel- oder zu einem Leiterwagen erforder¬
lich sind.

Benennung der T heile.
Achsblech,  zu io  Stück im Cemner.
Kurze Radreifen  L " , lang 5 Schuh 9 Zoll , breit 2'/ . Zoll.
Lange » Zer , » ^ »
Speich ring oder
Rahmeisen  12 " , lang 8 Schuh 9 Zoll,
Speichring oder
R a h m e isen  8 " , lang 8 Schuh 3 Zoll,
Wanne oder Schinnen.
Reigeisen  i6 -r , im Ganzen,
oder 8er, in halben Buschen. - '
Daher lang 9 Schuh »o '/. Zoll , breit , '/4 Zo« .
^ünzs ii  eri 5" , lang g Schuh im Durchmesser dick Zoll auf Reibnägel.

Band vn . »n *

» 2'/q »

breit r Zoll,

breit Zoll.
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7b XX. H au p t stück. I. Ab schu i r r.

Gattereisen  L Stück ein Ceritner.
Neues ArbeitSeisen (»stämmig.

O.

A u s nr a ß

einer Fuhrwesens- und Regiments- Feldschmiede, daun. des Wagner - und
Sattler -Handwerkszeuges,, ans welchen und aus wie vielen Theilen jedes

derselben bestehet.

EvmPlttteö Fuhrwesens - Foldschmieden - Handwerkszeug für drey SchmiedegeselL
len bey einer Division mit Benennung der Theile.

De vB t a s b a lg  gehörtzurFeld-
schm ie«de s el bst.

i Stück Blasbalggewicht.
r » großer Amboß.
r » » Schraubstock.
r »- S .perrhaken.
i » Schraubenschlüssel.
1 » Schneideisen mits Bohrern.
2 » große Nebenschlaghammer.
s » mittlere v
3 » Handhämmer.
g » Setzhanl»ner.
3 » Schrotmeißel.
r » gerader Büchsenmeißel.
s » Hufstämpel.
2 -> Rundstampel.
2 » Schierstämpel.
s » Schließ- und Mütterl - Stanzel.
r » Hohleisen.
L » Rahmeisen.
r Nageleisen.
2 » Radreifzieher.
2 » Rad -undBtechzangen.

3 Stück Feuerzangen.
» » Bandzange.
r » Stampelzange.
Z » Handzangen.
i » Beißzange.
» -» große Schmiedfeil».
» » Feuerlöffel.
r » Schürhaken.
» » Spitzlösch.
r r> Wadellösch.
i » Tröglösch.
i » Amboßstock.
» r Sperrhakenstock.
r » Feilbock.
i » Beschlaghammer.
» » Beschlagzange.
r » Hufraspel.
r » Werkmesser.
i » Hauklinge.
» » Maulgitter.
» r lederne Lasche.
r » Pferde-Maulkorb.
L » -» Raumeisen.

Completter Regiments . Feldschmieden - Handwerkszeug.

a Stück mittlerer Amboß.
1 » kleiner »
» » mittlerer Amboßstock.
L v kleiner »
3 » Feilkloben.
2 » Nebenschlaghammer,
3 » Handhammer.
r » kleiner Handhammer.
, » Setzhammer.

i Stück Feuerzange.
» » Bandzangr.
1 » Stampelzange.
2 » Handzangen.
r » gerade Feile.
r » halbrunde Feile.
» » mittlere r>
r » Feuerlöffel.
» » Schürhaken.



Von dem Armee - Fuhrwesen.

, Stück Schrotmeißel.

i » gerader Büchsenmeißel.
1 » halbrunder »

2 » Hufstämpel.
, s Rahmeisen.
» » Nageleisen.
2 » Radreifzieher.
r - Rad - und Blechzange.

CompletLer Wag ne

r Stück Spitzhacke.
2 » Stockhacken.

r » Dechsel.

2 -» Fuhreisen . ,
» » großer Radbohrer.
» » mittlerer »
r » kleiner -»

^ » Vorstechbohrer.
s » Zapfenbohrer.
2 » Tipelbohrer.
2 » Zwickbohrer.
4 p Nagelbohrer.
s r> Schneidmesser.
2 s Stämmeisen.

a ^ Hohleisen.

Für die Depositor ! es sind

r Stück große Zugsage.
r » Nutheisen.
» s Dreheisen.
r » Pohleisen.
» » Winkeleisen.

» » Bohrladen.

CompletLer Sattl

2 Stück Sattlerha 'mmer.
r » Handhammer.

L » Beißzangen.
s » Bayzangen.

-2 » Sattlerscheren.
2 Handmeißel.
4 -» Einbind - Ahlen. >
4 » Locheisen . ^
2 » Schneidklingen.
» » Werkmesser.

i * Schnitzer.

» Stück Löschspitz.
i » Löschwadel.
, » mittlerer Amboß stock.
1 » kleiner »

» » hölzerner beschlagener Löschtrog.
r » Blasbalg sammt Gewicht.
2 » lederne Werkzeugtaschen.
2 » zwilchene Kohlensacke.

-Handwerkszeug.

r Stück Spannkette.

i » Schlichthobel sammt Eisen.
r » Scharfhobel » »

r » große Handsäge.
» » kleine »

r » Sägefeile.
i » Bohrerfeile.
r » Holzraspel.

» » eiserner oder Strickschlä 'gel.
i » Beißzange.
i -» Nundzirkel.
r » Gradzirkel.
» » Achs - Caliber.
r' eiserner Maß -stab. ,

i s Werkzeug - Verschlag.

§ch über dieß nothwendig.

r Stück Händstock.
r » Rad stock.

r » Hänselbank.
r » Drehrad . .
r - Zugwinde.

r - Handwerkszeug.

i Stück Hand säge.
r » Handbeil.
r » Feile.
r » Raspel.
r « Streicher.
r » ordinärer Zirkel.

3o » große Ahleisen.
bo » kleine »

bo » Stechahlen.
ioo » Sattlernadeln,

wo » Riemernadeln.



Von welcher Beschaffenheit
das Holz zu Viesen Wägen seyn
soll.
Hkth, am 3. Fev. 783. v 336.

Vorrathsräder und Erhal¬
tung eines ausgetrocknetcn
Holz - Dorrathcs.
H5th. am 3. Feh. 7S3. v 336.

XX. Hauptstück , l. )lbschnitt.

» Stück großer Bohrer.
L » klein « »

s » Stammeisen.
r » Dexel.

r » Schneidmesser.

Für die Depositorien ist zum

i Stück Leimpfanne.
, » Leimpinsel.
r » Wetzstein.
> » Werkzeug - Verschlag ..

eigenen Gebrauche nothwendig.

r Stück Schraubstock . I i Stück Riemer - Rössel.

r » Nähkloben . I * " Kummetstock.

§. 6624.

Das H o l z zu diesen vorgeschriebenen Proviant -Wagen -Nüstungen muß vollkommen aus-
getro .cknet , und zwar zu jedem Bestandtheile von einer besonderen Gattung seyn , nähmlich:
die 2lchsen , Naben , Träger , Nappel , Küpfstöcke und Schalen von den besten Rüsten,

Speichen und Schwingen von Ae sch en , welches Holz ebenfalls die Leichsen gibt , jedoch
können diese auch , wie die Felchen , Hinteren und vorderen Arme , Langwieden , Deichsel¬
stangen und Leiterbäüme von Rothbuchen - Holz seyn , bey den Deckelwägen aber die Stän¬
gel an dem Deckel von Tannen - und Fichten - , die Schwingen und Schußkehlen - Bäume
von Rothbuchen - , dann die Laden , zum Kasten von weichem Holze , die Zugwagen - Drittel
und dergleichen von Aeschen.

Der Leichtigkeit wegen können die unteren und oberen Leiterbäume , wie auch die

Leichsen , von Birkenholz bestehen.

- / §. 66sS.
Wie bereits beinerkt wurde , muß bey dem Fuhrwesens - Corps zu einer jeden Feld-

schmiede sowohl - als auch zu einem jeden anderen Wagen von aller Gattung des bestehen¬
den Fuhrwerkes ein so genanntes Vorrathsrad vorhanden seyn, und mitgeführt werden.

Die Gattungen der Räder theilen sich bey diesen Corps in zwey gleiche Theile , nähm¬
lich in die Hälfte der Hinteren und in die andere Hälfte der vorderen ab , weil bey allen vor¬
kommenden Ladungen , die Last , der Länge des Wagens nach , so viel nur möglich gleich ab-

zutheilen ist , mithin durch den gleichen Druck der Schwere auch eine gleiche Anzahl an vor¬
deren und Hinteren Rädern zu Grunde gehen muß.

Wenn nun das in gesammten Depositorien befindliche Fuhrwerk in gutem Stande her-

gestellet werden muß , welches nach Beendigung eines jeden Krieges der Fall ist , so muß

Ley Herstellung dieser Fuhrwerke zugleich der Antrag genommen werden , daß auch die hierzu
erforderlichen Vorrathsräder entweder reparirt , oder ganz neu hergestellt werden , damit,
wenn in der Eile eine Ausmusterung vorfallen sollte , ohne Nachtheil und ungehindert fort»

marschirt werden kann , und sich wegen der erforderlichen Vorrathsräder kein Hinderniß er¬
geben möge.

Bevor aber' zur . Erzeugung der Vorrathsräder geschritten wird , so versteht - es sich von

selbst , daß für 's Erste das hierzu erforderliche Wagenholz vollkommen getrocknet seyn müsse.
Am allerersten sind auf die ganze Anzahl der erforderlichen Vorrathsräder Pro-

cente herzustellen , sobald daher 20 vordere und 20 Hintere Räder von dem Wagner
in fertigen Stand hergestellt sind , bleiben solche noch eine geraume Zeit zur vollständigen
Austrocknung , und nur Mit den zwey Springringen versehen , unbeschlagen stehen . Die

Wagner fangen den zweyten Theil , nähmlich 3 o Procent , neuerdings zu erzeugen an , und
so wird mit der Erzeugung der letzten 3 o Procente , und nach und nach an Beschlagung
der Räder 'mit Fleiß und Eifer fortgefahren , bis das Ganze nach Erforderniß verfertiget und
hsrgestellt seyn wird.

Ueber diese Vorrathsräder muß in jedem Depositorium noch so vieles Wagnerholz
vorräthig liegen , daß bey einem ausbrechenden Kriege gleich wieder in vorstehendem Ver-



hältnisse zur Erzeugung der VorrathSräder angefangen werden kann , nur ist hiet noch zu
bemerken , daß diese Anzahl Räder nur die Hälfte beschlagen , die andere Hälfte lediglich nur
mit den zwey Springringen versehen werden darf , weil die Reifen , Büchsen , Schnüre

rmd Halsringe von den zu Grunde gegangenen Rädern , falls sie noch brauchbar sind , hier¬
zu verwendet werden müssen.

Daß von allen übrigen Bestandtheilen ein hinlänglicher Vorrath an trockenem Wag¬
nerholze in dem der Armee zunächst gelegenen Depofttorium vorhanden seyn muß , versteht
sich von selbst , weil die Absicht stets dahin gehet , daß die Wägen beständig fort brauchbar

unterhalten werden sollen , welcher Endzweck aber ohne diesen Vorrath niemahls zu errei¬
chen möglich ist.

§. 6626.

Die Leit u n g und Oberaufsicht über alle A r m e e - und Regiments-
Bespannung  zur Zeit eineS ausbrechenden Krieges wird einem Brigadier  übertra¬

gen . Als A r m e e - B esp annu ng  s - C 0 m m an  d an  t aber wird ein Stabs - Offi¬

zier  angestellt , und demselben werden auch einige Stabö -Officiere (Majors ) beygegeben.

h. 662 -7.
Das Armee - Fuhrwesen  begreift in sich die Artillerie - , Pontons - und

Laufbrücken - B espann un g.

Das ärarische Tran sports - F  uhrip e sen,  wozu die Backöfen - B esp an-
nung und das gedungene Fuhrwesen  nicht gerechnet werden.

z. 6628.

Was die Artillerie - Bespannung  überhaupt betrifft , so besteht solche aus folgen¬
den Lheilen:

s ) Aus dem Linien - Geschütze,  welches in Positiv ns - und Brigade - Bat¬
terien  eingetheilt ist.

6 ) Aus dem Cavallerie - Geschütze.
e) Aus der leichten Artil l e r i e - Re serve.

ä ) Aus der schweren Artillerie - Reserve.
e ) Aus den Procento - Pferden , und

k ) aus der PontonS - und Laufbrückett - Besp annu ng,

H. 66sy.
Die Ausrüstung  ist so viel möglich in solchen Platzen vorzunehmen , wo sich Feldzeug-

<>mter und Artillerie - Depositorien befinden , so wie es auch zweckmäßig ist , die Errichtungs-
Divisionen , wenn die Ausrüstung vorüber ist , in Procento - Divisionen umzuändern ; nur hat
sich das Fuhrwesens -Corps -Commando über diese Auswahl der Plätze mit der Artillerie -Bran-

sche schon vorläufig in das Einvernehmen zu setzen , damit für den Fall des Bedarfes keine
verzögernde Anfrage mehr entstehen , sondern , wenn feste Bestimmungen schon voraus ge¬
gangen sind , gleich rasch mit der Ausführung vorgegangen werden könne.

Die Errichtungs - Divisionen müssen immer nur Ober - und Unter - Officieren , so wie

mit Fourieren hinlänglich unterstützt werden , sonst entstehen gleich Anfangs Unordnung
und Verwirrung.

Damit stbrigens das Fuhrwesens - Corps nach Maß , als es vermehrt wird , daS
Personal nach Erfordernis ; erhalte , so wird von Seite des Hofkriegsrathes immer so¬
gleich die Verfügung getroffen , daß die Cavallerie - Regimenter die Eingabe der zum Fuhr-

n wesensdienfte geeigneten Ober - und Unter - Lieutenants stets gleich einsenden , und dabey auch

anzeigen , wie viele Wachtmeister , Corporale , dann Gemeine , die zu Gefrepren geeignet
wären , an das Fuhrwesens - Corps abzugeben seyn könnten.

Emer Batterie - Division ist eine zweyspännige Feldschmiede und ein Deckelwagen,
dann in ' s Besondere jeder ordinären Batterie - Division em vierspänniger Fourage - Wägers
beyzugeoen.

Leitung und Aufsicht des
Fuhrwesens bep der Armee.
Hkth. am rS. Jan . 8i4 . u 286.

Erntheilung des Armee-
Fuhrwesens.
Hkth. am s . Fcb. 782. 0 326.

Aus wie viel Theilen die
Artillerie - Bespannung ru be¬
stehen hat.
Hkth. am Z. Feb . 7»3. 0 Z36.

Was bey der Ausrüstung,
der Bespannung und Mobil¬
machung der Armee zu beob¬
achten ist.
Hkth. am »7. Aug. Loö. 2 ,896.
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Hinsichtlich Ser Pflichten der
Fuhrwesens - Individuen im
Kriege wird auf das verwie¬
sen , was schon früher für den
Frieden  gesagt worden ist.
Hkth . am 3. Feb . 783 . 11 336.

Auswahl der Individuen
junr Artillerie - Fuhrwesen in
Kriegszeiten.
Hkth . am 3. Febr . 783 . v 336.

Pflichten des Gemeine .« bep
den Artillerie - Bespannungen
in ' s Besondere.
Hkth . am 3. Febr . 788 . V336.

Pflichten eines Tambours

beym Fuhrwesen in Kriegs-
zeiten.
Hkth . am 3 . Febr . 783 . v 336.

XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

Ein Gleiches hat bey der Artillerie -- Haupt -- Reserve nach der Starke des Pferdestan¬

des zu geschehen.
h. 663o.

Es würde hierorts zu weitläufig seyn , wenn die Obliegenheiten und Dienst¬

pflichten für jede Charge in ' s Besondere  aufgeführt werden sollten , man ver¬
weiset daher besonders das Personal vom Wachtmeister abwärts  in Allem

ganz auf das , was bereits für den Frieden  umständlich und stufenweise abgehandelt
worden ist, ' wozu die alleinige Erinnerung noch beygefügt werden muß , daß keinem bey die¬
sem Dienste angestellten Individuum , wegen zu befürchtender allzu übler Folgen und wegen

großen Unglückes , Tabak zu rauchen gestattet ist , Uttdjalle nur mögliche Sorgfalt auf Feuer
und Licht getragen werden muß.

§. 663i.

Da die Dienstleistung des Fuhrwesens bey der Artillerie in Kriegszeiten von solcher

Beschaffenheit ist , daß davon oftmahls der glückliche Ausgang großer Unternehmungen ab¬

hängt , so ist es eine längst ausgemachte Sache , daß hierzu ein nach jedem Fache angemes¬

senes Personal verwendet werden muß.
Von dem Divifions - Commandanten bis zum Gemeinen müssen solche Leute ausge¬

wählt werden , von deren Rechtschaffenheit , Herzhaftigkeit , Munterkeit und guten Dienst¬

leistung man schon in vorhinein hinlänglich versichert ist , indem es weit gefehlt seyn würde,
wenn man sich in dieser Zeit erst mit der Ablichtung oder Verbesserung zu großen Fehlern und

Ausschweifungen geneigter Leute abgeben müßte.
In dieser Betrachtung muß sich ein jedes dabey angestellte Individuum aus eigenem

Triebe und aus wahrer Liebe zum Vaterlandsdienste bestreben , daß alles Erforderliche in die

schnellste und pünktlichste Erfüllung , auch mitHintansetzung des Lebens selbst , gebracht werde.
H. 6632.

Was eigentlich die Pflichten des Mannes und die Besorgung der Pfer¬

de  angehet , ist schon hinlänglich bey dem Fuhrwesen im Frieden  zergliedert wor¬
den . Es ist hier nur noch zu bemerken , daß der Gemeine in allen übrigen Belehrungen,

welche ihm theils von der Artillerie , theils von seinem eigenen Vorgesetzten ertheilet werden,
alle sorgsame Achtsamkeit trage , um aller Orten bey dem Geschütze seine vollkommenen Dienste

zu leisten . Der Nüchternheit und einem guten Lebenswandel muß sich derselbe vorzüglich er¬
geben , um eines Theils zu jeder Stunde bey Tag und Nacht zum Dienste bereit , und an¬
deren Theils mit gutem Muthe begabt zu seyn , um seine äußerste Schuldigkeit ' vor tzem

Feinde mit mannbarer Standhaftigkeit zu verrichten.
Die Nummer der Kanone oder des Karrens muß er so , wie den Platz , wo sie aufge¬

führt sind , wohl wissen , damit bey einem Allarme , wenn einzuspannen anbefohlen wird,
keine Verwirrung verursacht werde.

Seine Zuggeschirre und den Hufbeschlag muß er jederzeit in solchem Stande erhalten,

daß hieran nichts mangle ; deßwegen muß er , falls daran etwas zu verbessern wäre , es so¬

gleich dem Gefreyten melden , welcher es sodann durch den Corporal dem Wachtmeister mel¬
det , und sonach die ungesäumte Anstalt zur Ausbesserung getroffen wird .-

tz. 6633.

Der Tambour  muß eben so , wie der Gemeine , sich einer guten Aufführung beflei¬

ßen , und seine Montur , so wie das Spiel , immer sauber und rein erhalten.
Alles , was dem Gemeinen von Zucht und Ordnung vorgeschrieben wurde , geht den

Tambour gleicher Gestalt an.

Seine weitere Obliegenheit ist , folgende Streiche zu gehöriger Zeit und Stunde zu
schlagen , wie es ihm sein DivisionS - Commandant oder sein sonstiger Vorgesetzter , unter

dessen Commando er zu stehen kommt , anbefiehlt , nähmlich Reveille  zur Aufweckungder
Mannschaft und zum Futter , es mag marschirt werden oder nicht . In Marsch - oder Rast-
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gen zum Aufzäumen  Truppe , zum Einspanncn ein  langer Wirbel , womit die
Stangenreiter sich zu ihren Sattelpferden begeben , und sich zum Aufsitzen in Bereitschaft

halten.
Ein doppelter Streich  zum Aufsitzen.

B e t h st u n d e.
Marsch,  worauf abgefahren wird.

Wahrend des Marsches hat der Tambour in der Mitte der Division zu marschieren,

um , wenn hinten oder vorn etwas bricht , oder umgeworfen wird , ihn gleich rufen zu können,
wornach er sich in diese Gegend begibt , und während des dahin gehenden Rufes schlägt , wo¬

hin sich sodann auch die Handwsrksleute und alle Corpsrale und Gefreyren mit ihren Bey-
läufern begeben müssen , um hülfreiche Hand zu leisten.

Wenn wieder Alles in gutem Stande ist , so schlagt er den Marsch,  worauf die

Wagen fortfahren.
Die Pferde in die Tränke zu reiten , wird der Wassermarsch , Vergatterung

des Mittags , Ruf des Abends zum Futter , Schanzstreich  Nachmittags zum Putzen

geschlagen.
In dem Lager für den Wachtmeister einen einfachen Ruf und zwey Streiche

und für den Corporal von dem Inspector einen einfachen Ruf und Einen Streich.
Zapfenstreich  wird täglich , und der Kirch enstre i ch, wenn es möglich ist , zu der
vom Vorgesetzten bestimmten Stunde geschlagen.

Der ' Tambour ist an denjenigen Corporal angewiesen , unter dessen Corporalschaft der¬
selbe eingetheilt ist.

Wenn er etwas zu bitten oder sich über etwas zu beschweren hat , muß er solches sei¬
nem Corporal Vorbringen , welcher es weiter meldet ; was aber den Tambour wegen Schla-

gung der Streiche bei) der Division betrifft , hierüber hat ihm der Wachtmeister selbst den

Befehl zu geben.

tz. 6634.
Was die Aufsicht des Gefreyten auf den gemeinen Mann betrifft , so ist solches ohne¬

hin in den F r i e d ens v e r h a l t ung en ausführlich enthalten.
Bey der Artillerie - Bespannung kann es nicht genug eingeprägt werden , daß alle nur

mögliche Sorgfalt auf die Conservation der Pferde getragen werde , und da diese Pferde
aus Tornistern gefüttert werden , so muß der Gefreyte hauptsächlich darauf sehen , daß alle

zwey Tage die Tornister ausgewaschen werden , damit die Pferde den Unrath nicht in sich
fressen und in die Drüsen verfallen.

Ferner muß derselbe alle Tage der Beschirrung Nachsehen , und wenn etwas ruinirt ist,
alsogleich den Professiomstewzur Ausbesserung übergeben , sodann visitiren , ob es gut her¬

gestellt ist.
Den Hufbeschlag muß der Gefreyte täglich visitiren , die Nummer der Kanone oder des

Karrens , welchen die seiner Aufsicht unterstehenden Gemeinen zu bespannen haben , muß ihm

sehr gut , so wie auch der Platz , wo dieselbe aufgeführet ist , mithin bespannt wird , gut be¬
kannt seyn , um seine Bespannung in aller Geschwindigkeit bey Tag und Nacht befördern
zu können.

h. 6635 . ,
Des Oberschmides und der Schmidgesellen Obliegenheit ist in F r i e d e n s v e r h a l t u n-

gen hinlänglich erörtert worden ; nur kommt noch zu erinnern , daß diese lediglich nach Anlei¬
tung des Thierarztes einige Euren vornehmen können.

Zur Leistung einer in Nothfällen erforderlichen Hülfe haben dieselben immer einen klei¬
nen Vorrath an Arzeney , wozu ihnen die Aufbehaltungsgefäße übergeben werden müssen , in
der Feldschmiede mitzuführeu.

Band vir. 2 r

Vorschrift für den Geftey-
ten bey der Artillerie - Bespan¬
nung in 's Besondere.
Ykch. am 3. Feb . 783. v 336.

Directiv - Regeln für die
Schmidmeister und Gesellen.
Nth . am 3. § eb. 7S3. r> 336.
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DicnsteZvovschrift für den
Wagner - , S -rrtlermeister und
deren Gesellen.
Hkth. an? 3. Feb. 783. v 336.

Pflichten und Obliegenhei¬
ten der Cerporale.
Hkrh. au, 3. Feb . - 83. O 336.,

Beobachtungen für die § ou-
ricrc.
Hkth. an? 3. Fcb. 783, v 336.

Obliegenheiten des Wacht-
»neistcrs«
Hkch. am 3. Feb. 783. 0  336.

XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

UebrigenS haben die Oberschmiede ihre unterhabenden Schmidgesellen zur Unterhaltung
des guten HufdeschlageS nach der vorgeschriebenen Art zu verhalten.

H. 6636.

WaS der Wagner - und Sattlermeister , dann der Gesellen Kenntniß in der Profession

selbst , endlich ihren Fleiß und ihre Verwendung zum Besten deS Dienstes und zum Vor¬
theile deS allerhöchsten Aerariums betrifft , dies; ist hinlänglich erkläret worden , und kann in
KriegSz -eiten ffch bloß auf die Feld - Depositorien beziehen.

H. 6687 .
Die Aufsicht , welche der Corporal über den Gefreyten und Gemeinen , dann über die

Pferdegeschirre und Bespannung hat , ist sowohl in Absicht auf das Eine als das Andere

rheilS in den Vorschriften für ihn selbst, theilS in den Verhaltungen für den Gefreyten und
Gemeinen so umständlich erwähnt worden , daß man nur noch hinzu zu setzen findet , das; er
hauptsächlich auf die Gemeinen genau 'Acht habe , um zu sehen , ob nicht ein feiger oder im
Dienste sehr saumseliger Mann sich vorfinde , welchen er sogleich anzuzeigen hat , damit
die nöthige Verwechselung vorgekehrt werden könne.

Wenn eS zu einer Aktion kommt , so hat er den Gemeinen aufzumuntern , ihnan seine

Pflicht und an feinen Eid zu erinnern , und ihm , so viel als möglich ist , guten Muth zu machen.
Den Hufbeschlag , den , Geschirren und Allem , was zur Bespannung gehört , muß er

fleißig Nachsehen , damit nichts gebreche , wenn eingespannt werden soll.
Wegen des Schleppgeschirres und der Art zu schleppen liegt dem Corporal ob , sich

darüber die Kenntnis ; zu erwerben , wie solches schon bey den Gefreyten erwähnt worden ist.

tz. 6636.

Diejenigen Fouriere , welche bey den Divisionen eingetheilt sind , müssen ihre monath-

lichen Rechnungen jedes Mahl den fünften des folgenden lMonarhes für den vergangenen
Monath legen , dann die Rechnungs - Acten und sonstigen Aufsätze zu verfassen wissen , wie
auch daS Grundbuch der Division führen.

Wenn er auf Commando oder sonst wohin abgehet , und wieder einrückt , oder zurück
kommt , meldet er sich bey dem Divisions - Commandanten.

Die Fouriere müssen bey der Aufnahme vom Feld - KriegS - Commissariate über ihre

Geschicklichkeit in der Feder und im Rechnen geprüft werden , daher sind solche zu dem Ende
dem respicirenden Feld - Kriegs - Commiffär vorstellen zu lassen.

Diejenigen , welche bey dem Armee - Bespannungs - Commando , oder bey dem Srabs-

Officiere , oder bey dem Rittmeister angestellet sind , haben alles dasjenige , was ihres Dien¬
stes ist , und denselben zu verrichten auferlegt wird , mit äußerstem Fleiße und mit Verschwie¬
genheit zu bearbeiten , und sich dadurch des Vorzuges , den solche dereinst vor anderen zu
hoffen haben - würdig zu machen.

Diejenigen , welche etwas zu bitten oder zu klagen haben , wenn sie vom Stabe sind,

melden sich bey dem Adjutanten , und diejenigen von den Divisionen bey dem Divisions - Com¬
mandanten.

§. 663c ).

Da der Wachtmeister nach dem Divisions - Commandanten die erste Person ist , so fol¬
get von selbst , daß er die genaueste Kenntniß aller seiner Untergebenen haben muß , um sie

nach ihrer Geschicklichkeit , Fähigkeit und nach ihrem guten Willen im Dienste verwenden
zu können.

Die Corpsrale und ^Gefreyten hat derselbe zur Erfüllung ihrer Pflichten zu verhal¬
ten , und eS muß ihm der Fuhrwesensdienst so eigen seyn , das; er jeden zu seiner Bestim¬
mung auf das pünktlichste verweisen könne.

UebrigenS ist m den F r i e d e n Sv e r h a l tu ng e n dessen ganze Obliegenheit voll¬
ständig erkläret worden . . >
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Bey allen Ausrückungen zum Ererciren mit dem Geschütze muß derselbe jedes Mahl

zugegen seyn , um sich die ganze Kenntnifi beyzulegen , und auch seine Untergebenen unter¬
weisen zu können , wie mit dem Schleppgeschirre und der Schleppart vorzugeheai sey.

§. 6640.

Als Profoß ist ein altgedientsr Unter - Officier , welcher dem Trünke nicht im Minde¬
sten ergeben , nebstdem auch ernsthaft , fleißig , und überhaupt ein Mann von guter
Aufführung ist , auszuwählen.

Der Profoß rapportirt täglich in der Früh dein Corps - Adjutanten von dem Stock-

» Hause , Fleischhauern , Marketendern , und in Betreff der Reinlichkeit , auch wenn sonst
etwas vorfällt.

Ingleichen rapportirt derselbe täglich den anwesenden Stabs - Officieren , welchen er
auch einen wöchentlichen Rapport abzustatten hat.

Den Fleischhauer muß er anhalten , daß er das Vieh zeitlich schlachte , und nicht,
wenn das Fleisch noch warm ist , gleich aushaue.

Wenn der Fleischhauer oder Marketender zum Einkäufen wohin gehen will , muß es
zuvor dem ersten Stabs - Officier gemeldet , und durch den Profoßen die Erlaubniß für
solche Leute eingehohlt werden.

Auf das Maß , Gewicht und die Naturalien hat er wohl acht zu haben , damit kein
Betrug geschehe. ^

Deßgleichen liegt ihm ob , die von dem ersten Stabs - Officiere fest gesetzte Tape be¬
obachten zu machen , und er hat nebstdem beständig .darauf zu sehen , daß gutes und gesun¬

des Vieh geschlachtet , auch sonst nichts Ungesundes , besonders kein unzeitiges Obst , schlechte
Schwämme rc. verkauft werden.

Bey Vorfindung solcher Sachen hat er sie unmittelbar wegzunehmen , und dergestalt
zu vernichten , daß niemand etwas davon genießen kann , hingegen soll er auch nichts ohne
gegründete Ursache oder aus Feindschaft verwerfen , gleichwie er sich nicht unterstehen darf,
unter was immer für einem Vorwände es seyn möge , etwas anzunehmen , und sohin durch
die Finger zu sehen , bey schärfester Bestrafung.

Bey AuSgebung des Befehles muß er sich täglich einfinden , und das , was den Ca-
pellan , wenn einer zugegen ist , angeht , demselben überbringen.

Wenn er wahrnimmt , daß ein 'Officier eine junge Weibsperson unter dem Vorwände
einer Köchinn , Wirthschafterinn , Wäscherinn und dergleichen bey sich hält , soll er es dem
Capellan melden , oder in Ermangelung dessen dem Stabs - Officiere , der das Commando
führet.

Das übrige liederliche Weibsgesindel aber , welches bey den Marketendern oder sonst
wo Unterkommen suchet , oder sich aufhält , muß er unverzüglich abschaffen , und im Falle

. der Wiederbetretung in das Haupt - Quartier an den Stabs - Profoßen abliefern.

Im Lager commandirt derselbe die Weiber , um die Reinlichkeit so viel möglich zu er¬
halten . Auf die Bewahrung der Arrestanten hat er die genaueste Obsicht zu tragen , ihnen keine
Sauferey oder Gesellschaft zu'gesiatten , sondern er muß sie immerfort , besonders wenn esauf
ihre Bestrafung ankommt , nüchtern zu erhalten trachten , weßwegen die Schildwache die¬
selben stets unter den Augen haben , und Nachts Licht gehalten werden muß.

Auf die Schildwache selbst muß er sehr aufmerksam seyn , damit den Arrestanten durch
diese nichts gestattet werde . Wenn Deliquenten bey ihm einsitzen , ist ihnen , bis sie in das
Stabs - Stockhaus abgegeben werden , kein Mensch ohne Erlaubniß des Stabs - Officiers
beyzulassen , auch das Schreiben ohne dessen Bewilligung nicht zu gestatten.

Wenn letzteres erlaubt würde , muß er das Schreiben dem Stabs - Officiere zur Ein¬
sicht überbringen.

Derjenige , welcher in das Stockhaus kommt und geschlossen wird , empfängt den
Schlüssel von ihm , schließet sich selbst , und gibt ihm sodann den Schlüssel zurück.

Band vn.

Pflichte :» des Unter - Ossi-
ciers , der de» Profoßen -Dienst
zu verrichten hat.
Hkrh. am -. § eb. 78Z. v 32ü.

22
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Bey dem Schließen wird allezeit befohlen , ob solches einfach , kreuzweise , kurz oder
lang zu geschehen habe, und der Profoß muß alsdann Nachsehen, ob die Bänder nicht zu
weit und die Schlösser gut verwahrt sind.

Die Schließessen und Schlösser werden vom Aerarium angeschafft , doch muß der Pro¬

foß sie verrechnen , und hierauf Obsorge tragen , daß keine verloren gehen.
Wenn jemand bey Wasser und Brot zu sitzen in die Strafe gezogen wird , soll er wohl

Acht haben , daß man ihm mchtmehr , als erlaubt ist , zubringe , und der Arrestant dadurch
der Strafe entgehe.

Für die genaueste Befolgung alles dessen , besonders für die sichere Bewahrung der

Arrestanten , muß der Profoß bey unausbleiblicher Strafe haften , und daher liegt ihm ob,
bey Tag und Nacht nicht nur den Schlldwachen nachzusehen , sondern auch die Wach - Com-
mandanten zur sorgfältigsten Aufsicht und Obsorge zu ermahnen.

Von einem zum Profoßen kommenden Rittmeister gebühren ihm zwey Gulden , und
von dem Unter -- und Ober - Lieutenant 45  Kreuzer . Wenn ihm diese Arrestgebühr nicht bar

bezahlet wird , hat er es gehörig zu melden , wo dre Gebühr sonach von der Gage abgezo¬
gen wird.

Vom Wachtmeister abwärts wird nichts bezahlt.
Alle Abende hat derselbe bey sämmtlichen Traiteuren und Marketendern die Zelte zu

patrouilliren , auch alle , die bey Hazard - Spielen , so wie jene , welche sich über die anbe¬
raumte Zeit bey der Musik befinden , zu arreriren.

h. 664 ».

Pflichten der Unterärzte. Die Unterärzte müssen geprüft und approbirt seyn , und sich unter Anleitung des Ober-
Hkch. am s. Febr. M . v 336. arztes verwenden , auch in allen Angelegenheiten zur Versehung der Kranken willig und un-

ermüdet finden lassen.
In Ansehung der Verrichtungen , welche ein Unterarzt bey den Kranken oder sonst zu

besorgen hat , muß er jederzeit , wenn er beym Stabe stehet , sich nach den Ordnungen des
Oberarztes , an welchen er angewiesen ist , auf das genaueste achten.

Jeder Arzt muß beständig mit den erforderlichen und bestens beschaffenen Instrumenten

versehen seyn, damit er überall , wohin er berufen wird , gleich hülfreiche Hand leisten könne.
Für den obligaten Stand vom Wachtmeister abwärts werden die Medicamence vom

Aerarium unentgeldlich verabreicht , alle übrigen Parteyen aber Müssen die Medicin aus Ei¬

genem vergüten , wenn nicht deßwegen in Kriegszeiten etwas Anderes angeordnet wird.
Wenn dem Unterärzte , welcher beym Stabe detaschirt ist , ein Medicin - oder Instru¬

menten - Kasten übergeben wird , so hat er die beste Obsorge zu tragen , daß nichts verloren
oder verdorben werde.

Eben so hat er hierüber seinem Oberarzte , so wie über die von ihm gefaßten und ver¬
wendeten Medicamente , in der vorgeschriebenen Zeit Rechnung zu legen.

Wenn der Unterarzt beym Stabe commandirt ist , so stattet er dem Oberärzte , bey

der Division aber dein Divisions - Commandanten täglich Rapport von den Kranken ab.

Dergleichen hat sich derselbe zu verhalten , wenn er etwas zu bitten oder sich Über etwas

zu beschweren hat.
Mit der dem Aerarium zugehörigen Arzeney darf er keinen Fremden heilen , bey un¬

ausbleiblicher schwerer Verantwortung und Strafe.
H. 6642.

Da die Verhaltungen , wie sich der Thierarzt bey den kranken Lhieren zu benehmen

in den Friedensverhaltungen deutlich gegeben worden sind , so wird derselbe dahin
Verhaltungen für den Thier-

-arzt.

Hkth. am 3.Feb. 783. 2 336. verwiesen.
H. 6643.

Obliegenheit des Oberarztes. Der Oberarzt muß ein des ärztlichen Faches vollkommen kundiger , und , wie es sich

Hkth. am 3. Teb. 783. 0 336. ohnehin versteht , nach der Vorschrift geprüfter Mann seyn.
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Obschon die kranke Mannschaft in die Regiments - oder Armee - Spitaler aLzugeben ist,

so wird dennoch dem Oberarzte ein Medicin - und Instrumenten - Kasten in Verwahrung

übergeben , um in manchen Fallen die nöthige Hülfe bey Händen zu haben , und , wo es
nur leichte Krankheiten sind , die anwendbaren Mittel gebrauchen zu können.

Die Instrumente müssen immer rein erhalten werden und sich stets im brauchbarsten
Stande befinden.

Seinen Unterärzten muß der Oberarzt die richtige Anleitung in der ärztlichen Wissen¬

schaft geben , welche , wenn er gegenwärtig ist , ohne seine Vorschrift nichts vornehmen dür¬
fen ; um ihnen aber desto mehr Kenntnis ; beyzubringen , muß er mit denselben , wenn Gele¬

genheit vorhanden ist , öfters den Operationen in den nächsten Spitalern beywohnen , hier¬
über aber allemahl die Erlaubnis ; seines Oberen einhohlen.

Vom Ober - Lieutenant einschließlich abwärts hat er für seine ärztliche Hülfe nichts
zu fordern.

Die Kranken hat er, wo es nur - immer thunlich ist , des Tages zwey Mahl zu besuchen,
auf derselben Wartung und Pflege die äußerste Sorgfalt zu tragen , und dem Stabs - Offi-
ciere über seine Kranken täglich Rapport zu erstatten.

Den Befehl erhält er durch einen Unterarzt , welcher täglich dahin , wo der Befehl
ausgegeben wird , abgeschickr werden muß.

Die Unterärzte har er mit Sic zu benennen , und ihnen bey jeder Gelegenheit mit
guter Art zu begegnen , sie zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten , die Nachlässigen oder den Aus¬

schweifungen Ergebenen Anfangs mit guten , dann schärferen Verweisen zu ermahnen , und
bey nicht erfolgender Besserung in Arrest zu schicken, und gehörig zu melden.

h. 6644.

Der Adjutant hat alles dasjenige genau in Erfüllung zu bringen , was ihm von seinen Des Adjutanten.

Vorgesetzten Stabs - Ofsicieren oder Rittmeistern in Dienstcssachen befohlen wird . am 3. Feb. 78
Uebrigens muß derselbe in jenen Verrichtungen , welche bey einer Division erforderlich

sind , wohl unterrichtet seyn , weiter,  im Falle , wenn ein Divisions - Commandant krank

würde , oder sonst abwesend wäre , dessen Stelle einstweilen vertreten , mithin dasjenige be¬
werkstelligen mus; , was die Dienstleistung des Divisions - Commandanten erheischt.

Es liegt ihm ob, die Protocolle von was immer für Material - und Geldverwendungen
des Wachtmeisters und des Formers , so oft es möglich ist , nachzusehen , ob, sie im Einträ¬
gen nicht nachlässig sind , und Tag für Tag ihre Journale genau halten.

Deßgleichen hat er auf die genaue Befolgung aller der Division ertheilten Befehle zu
sehen , und dasmnter ihm stehende Personale zur Vollziehung anzuhalten.

Alles , was er in dem Dienste Nachlässiges und demselben zuwider findet , hat er dein
Divisions - Commandanten zu melden , die Grund - und Vrsitier - Listen . bey den Corporalen
von ihrer Mannschaft zu untersuchen , ob Alles richtig geführt werde , und ob ern jeder wisse,
wo seine etwa abwesenden Leute sich befinden , es sey einer derselben krank oder sonst de-
taschirt.

Nicht minder muß er auf die Fütterung der Pferde aufmerksam seyn , besonders , wo
man auf einen Mann einen Verdacht wegen übler Gebahrung mit der Fourage hat , ob sich
nichts entdecken lasse.

Was die übrigen Gegenstände der Dienstleistung betrifft , so sind bereits bey den Ob¬
liegenheiten im Frieden , unter mehreren auch die, sowohl für den Stabs - , als für die ande¬
ren Adjutanten , erklärt worden.

Uebrigens hat der Adjutant , z. B . jener des Rittmeisters , von den unterstehendenDi-
vrjionen das totale  über den halbmonathlichen Rapport , und die monathlrche Stand - und

Dienst - Tabelle zu machen , und dann den Vorgesetzten Stabs - Officieren einzur . iche.n.
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Des Feld - Caxelluns.
Hkch. am 3. Feö- 783. 0 336,

tz. 6^46.
Obschon das Fuhrwesens - Corps nach seiner gegenwärtigen Systemisirung weder im

Kriege , nochimFrieden mit einem eigenen Fekd-Capellan versehen , sondern rücksichtlich der geist¬
lichen Functionen an den nächsten Regiments - Capellan oder Casernen - Capellan angewiesen
ist , so hat man dennoch für nöthig erachtet , dessen Obliegenheiten zur nöthigen Wissenschaft
und Darnachachtung in vorkommenden Fällen hier anzuführen.

Der Capellan muß ein dem Ansehen seines Amtes und der Würde seines Standes an¬

gemessener Mann seyn , welcher durch sein erbauliches Leben ein gutes Beyspiel zu erwecken,
sich aber übrigens in kein anderes Geschäft einzudringen hat , als was seine eigentliche Be¬

stimmung von ihm fordert.
Seine hauptsächlichsten Pflichten sind , seine Kranken fleißig zu besuchen , und denselben

mir geistlichem Tröste zu Zeiten und eifngst beyzuspnngen.
Bey Annäherung der heiligen Zeiten , und zwar zwey Wochen vor und vier Wochen

nach Ostern , hat er die Leute zur Beicht und Communion zu ermahnen , und darauf zu hal¬
ten , daß die österliche Beicht verrichtet werde.

Die Beichtzettel müssen denselben in Gemäßheit des activen Standes , jedoch mit Aus¬

nahme der Nichtkatholischen , welche besonders bezeichnet werden müssen , eingereichet werden.
Wenn jemand die österliche Beicht unterlassen hätte , so hat er solches dem Comman-

danten anzuzeigen , und es ist der Betretene , auch wenn er ein Officier ist , zu strafen , und
zur Erfüllung der christlichen Schuldigkeit anzuhalten.

Seine Predigten , welche er alle Sonn - und Feyertage abzuhalten hat , sollen vielmehr
eine Christenlehre enthalten , da eS leicht zu vermurhen ist, daß Viele , besonders von den ge¬
meinen Leuten , in dem wahren Christenthume nicht hinlänglich unterrichtet seyn werden.

Wenn er aber zuweilen eine eigens abgefaßte Predigt hält , so ist diese hauptsächlich

auf die Erfüllung des abgelegten Eides und der eistem ehrlichen und christlichen Manne zuste¬

henden Obliegenheiten einzurichten.
Wo Kinder versammelt sind , ist denselben wenigstens die Woche Ein Mahl Christen¬

lehre zu halten , damit sie nicht in der Unwissenheit der nothwendigen Glaubenssachen erzo¬

gen , und darin sonach erhalten werden.
Die heilige Messe und Bethstunde soll er zur vorgeschriebenen Zeit halten , ohne vor¬

handene Erlaubniß des Commandanten aber zu keinem Gottesdienste Ruf schlagen lassen.
Während des Gottesdienstes ist keinem Marketender erlaubt , etwas auszuschenken , bey

Capellen - Strafe.
Ueber die Heirathen , Religions - Veränderungen , Taufen und Begräbnisse muß er

ein ordentliches Protokoll führen , und in demselben auch die Capellen - Strafe aufschreiben.
Ohne schriftliche Erlaubniß des Corps -Commando 's darf er niemand , der zu dem Fuhrwe¬

sensstande gehörig ist, trauen , widrigen Falls derselbe, nach geschehener Anzeige an die Behör¬
de , entlassen würde.

Trau - und Taufscheine kann derselbe ohne weitere Anfrage , die Todtenscheine aber

ohne Bewilligung des Commandanten nicht ausfertigen.
Von den Recruten hat derselbe , wenn Verheirathete dabey sind , die Copulations -,

und von den Kindern die Taufscheine einzusehen , in deren Ermangelung aber es anzuzeigen,
damit sie zu deren Beyschaffung verhalten werden.

Die Capelle und alle dazu gehörigen Sachen sind wohl und rein zu verwahren und
nicht verderben zu lassen.

Mit der ausgemessenen Stola muß sich der Feld - Capellan begnügen , und von niemand

mehr begehren . Sehr löblich aber wird es seyn, wenn er von Dürftigen gar nichts annimmt.
Ein anderer Geistlicher hat ihm eben so wenig , wie er einem anderen , in die Pfarre einzu¬

greifen.
Wenn er wahrnimmt , oder ihm gemeldet wird , daß Officiere unter verschiedenem

Vorwände junge Weibspersonen halten , hat er diejenigen , bey welchen sie sind , immer
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nach billigen Umstanden zu deren Abschaffung zu ermähnen , im Falle es aber unterlassen
oder auf immer für eine Art jemanden ein Aergerniß gegeben würde , hat er es dem Com-
Mandanten anzuzeigen.

In Ansehung seiner geistlichen Jurisdiction überhaupt und gegen die Pfarrer in den
Ländern hat derselbe sich nach den von dem Feld .- Superior zu erhaltenden Instructionen und
nach den sonst ihm zukommenden Verordnungen zu achten.

Wegen des Fleischessens in der Fastenzeit hat er sich auch an den gedachten Feld - Su-
perror zu wenden , und über seine Verhaltungen sich zu erkundigen , dabey aber die Be¬

schaffenheit des Landes , die Theuerung der Lebensmittel oder die grasirenden Krankheiten vor-
zustellen.

Die Antwort , wie auch alle von daher zukommenden Befehle , muß er dem Commair-
danten vorlegen und melden.

lleougens hat der Held - Capellan das, Privilegium Ihorst beym Fuhrwesen,

wie jeder Regiment !, - Capellan , doch kann derselbe von der kompetenten Gerichtsbarkeit auf
Gage - Verborh bey dem Corps belanget , folglich der angehende Rechtsspruch durch Abzug
seiner Gage oder anderweitig bey dem Corps habenden Vermögens in Vollzug gebracht werden.

Rach seinem ^ .ode gehört die Verlassenschafts - Abhandlung unter jene Gerichtsbarkeit,
unter welcher das Fuhrwesen stehet , da jeder Feld - Capellan , wenn er auch ein Ordens¬
geistlicher ist , zu disponiren freye Macht hat.

Wenn er erwas zu melden hat , gehet er zum Corps - Commandanten , wohin er sich
auch zum Rapport verfüget . Den ordinären Befehl bringet ihm der Profoß.

§. 664b.

Da das bisherige Linien - Geschütz nicht mehr bey den Regimentern eingetheilt , sondern
än Brigade - und Positions - Batterien zusammen gesetzt ist , mithin weder die Fuhrwesens¬
mannschaft , noch die Bespannung , so wie vorhin , zerstreuet ist, so hat der Divisions - Com-

mandant für die Verpflegung der Mannschaft und Pferde , überhaupt für alles dasjenige
Sorge zu tragen , was jedem anderen Divisions - Commandanten dießfalls obliegt.

Vorzügl -ch aber hat derselbe darauf zu sehen , daß die Mannschaft und Pferde die zü
dieser Dienstleistung erforderliche Thätigkeit haben , und zu derselben verhalten werden.

Jeden Anstand , der sich bey seiner Bespannung ergibt , hat derselbe seinem respiciren-
den Rittmeister anzuzeigen , damit jede mögliche Abhülfe bey Zeiten getroffen werde.

Obliegenheiten für den Di¬
visions - Commandanten der

Artillerie - Bespannungen des
Linien - Geschützes.
Hkth. am 3. Feb. 783. 0 336.

» » 6. Feb. 609. v, ^6i.

^ ^ - - . Oes Kavallerie - Geschütze.
D y dem Cavallene - Geschütze kommt alles dasjenige , was bey den Divisions - Com- Hkth. am3. Feb. 703. 0336.

Mandanten in Absicht auf Mannschaft und Pferde gesagt wird , zu beobachten , wobey nur
noch zu erinnern ist , daß zu diesem Geschütze die besten Reiter , sowohl Officiere als Unter-

Officiere und Gemeine , überhaupt Leute ausgewählt werden müssen , von welchen sich Herz¬
haftigkeit und Gegenwart des Geistes , auch im stärksten Feuer , zu versprechen ist.

^ ^ 6046 . Obliegenheiten des Divisi-

Der Hauptdienst bey der Artillerie - Bespannung wird durch das Pferd geleistet , es °ns - Commandantenbey der
kann demnach nicht z -»«, . mgeprtz . w- td - n , « Ich. - uß - rst- auf dessen gute Er-
Haltung zu verwenden ist. ' " v Htth. am3, êb. 7SZ. » o36

Wenn jedoch einem Pferde erwas zustoßen sollte , was dasselbe auch auf die kürzeste
Zelt undienstbar macht , so ist ein solches Pferd sogleich durch ein Reserve - Pferd zu ersetzen.

Wenn sich aber ein Abgang ereignet , so muß solches sogleich von den Pferde - Procen-
Len ergänzet werden , wobey jederzeit die Vertauschung mittelst einer förmlichen Abgabs - und
Uebernahms - Liste, der sonstige Abgang aber , als : todt geschossen, umgestanden rc. , mittelst
des gehörigen Dokumentes ausgewiesen werden muß.

TAr Wartung des Pferdes , dem Futtern , Tränken und Putzen muß der Commandant

auf dao wachsamste Nachsehen, den Hufbeschlag aber täglich in seiner Gegenwart visitiren lassen.
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Nach jedem hinterlegten Marsche müssen die Pferde untersucht werden , ob keines ge.
drückt oder sonst beschädigt sey , damit in Zeiten die gehörigen Hülfsmittel angewendet
werden können , und das Uebel nicht überhand nehme.

Was die Mannschaft betrifft , so muß , wo es immer möglich ist , täglich abgekocht,

und dadurch dieselbe bey Gesundheit und Kräften erhalten werden.
Wenn aber ein Mann erkrankr , so ist derselbe nach vorheriger ärztlicher Untersuchung mtttelst

Abgabs - Liste in das Spital zu schicken, und es ist niemahls zu gestatten , daß ein krank ge¬
wordener Mann , wie es öfters zu geschehen pflegt , sich aus Eigenem die Hülfsmtttel bey-

schafft , um von dem Spitale frey gelassen zu werden , indem es jenen Divisions - Lomman-
danten zur Last fallen würde , wenn ein solcher Mann entweder Unrechter Mittel sich bedie¬
net , oder aber durch Verwahrlosung der bey Entstehung des Nebels anwendbaren Arzeney
das Uebel noch vergrößert.

Gemeine Mannschaft und Pferde werden nach Maß der Gattungen der Be,pannung

bestimmt.
In Zukunft bleibt die Artillerie - Bespannung in Divisionen eingetheilt , um die wert-

läufig zerstreute Dienstleistung , so wie das Rechnungsgeschäft , welches vormahls bey den
Compagnien in ein Totale  gebracht werden mußte , zu erleichtern.

§. 6649.

Don der Artilleric-Bespan- Die erforderlichen Bespannungen zu den verschiedenen Artillerie - Divisionen sind in den
nung überhaupt. folgenden Aufsätzen von -4 . bis 1  enthalten und ausgewiesen.
Hkth. am 3. Feb. 763. v 336.

» » 16. Feb. 60g. v 2 6̂1.
H..

Bssp annungSstand einer aus Zu
drei, Linien- Batterien von >6
drev- und 8 sechspfündigen Ka¬
nonen bestehenden Division . »
Hkth. am iü. Feb. Sv9. v 2/j6i.

r b dreypfündigen zweyspännigen Kanonen
16 zweyspännigen Munitions - Karren

8 sechspfündigen vierspännigen Kanonen .
8 vierspännigen Munitions - Karren

9 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
vierspännigen Deckelwagen

zweyspänniZen Feldschmiede

vierspännigen Bagage - Wagen
vierspännigen Fourage - Wagen

An Procen o - Pferden

Zu Reitpfeiden für Ober - und Unter - Officiere

zu 2
» 2

» 4
v 4

für das Fuhr¬
wesen

32  Pferde.
32  —
32  —
3 a —
18 —

4 —
2 -

4  —
12  -

14 —
,6  —

200 Pferde.

L.

Bcspannungssiand.einer aus Zu
drcy Linien - Batterien von
2ä dreypfündigenKanonenbe¬
stehenden ordinären Division. »
Hkth. am lb. Feb. L09. V 2461. ^

24 dreypfündigen zweyspännigen Kanrnen
» 24 zweyspännigen Munitions - Karren . ,

» 9 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» 1 vierspännigen Deckelwagen

» 1 zweyspännigen Feldschmiede
» r vierspännigen Bagage - Wagen für Officiere und Prima - Pianisten.
» 3  vierspännigen Fourage - Wägen

An Procento - Pferden . . . . .

» Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .

48 Pferde.
48 —
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e.

Zu 8 dreypfündigen zweyspännigen Stucken
» 8 zweyspä'nnigen Munitions - Karren dazu .
» 16 sechspfündigen vierspännigen Stücken .
» 16 vierspännigen Munitions - Karren dazu .

» y zweyspä'nnigen Artillerie - Bagage - Wagen
s i vierspännigen Deckelwagen .
»r » » Bagage - Wagen
» 3 » » Fourage - Wägen .
» r zweyspä'nnigen Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere.

» Procento - Pferden

v.

Zu 16 sechspfündigen vierspännigen Stücken
-» r b vierspännigen Geschützkarren dazu .
» 6 zweyspä'nnigen Artillerie - Bagage - Wagen
» r vierspännigen Deckelwagen
» r » » Bagage - Wagen
» 3 » » Fourage - Wägen
» i zweyspä'nnigen Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .
» Procento - Pferden

L.

Zu 8 dreypfündigen zweyspä'nnigen Stücken
» 8 zweyspännigen Geschützkarren dazu
» 8 sechspfündigen vierspännigen Stücken
» 8 vierspännigen Geschützkarren dazu
» b zwölfpfündigen sechsspännigen Stücken
» b .vierspännigen Geschützkarren dazu
-» y zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» r vierspännigen Deckelwagen . .
» .» » » Bagage - Wagen
»3 » » Fourage - Wägen
» i zweyspännigen Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und Unter -- Officier?
. r» Procento - Pferden . . .

16 Pferde.
16 - —

64 -
64 —
,8 —

4 —
4 —

12 —
2 -

»8 —

r 4 —

282 Pferde.

64 Pferde.
64 —
12  -

4 —

4 —
8 —
2 —

12 —

9 —
7̂9  Pferde.

16 Pferde.
16 —
32  —
32  —
36  —
24 —
18 —

4 —
4 —

12 —

2 —

9 —
14 —

21 y Pferde.

Bey den Vorraths - , so wie bey den Positions - Batterien sind die Unter - Officiere
von der Artillerie und die Gefreyten vom Fuhrwesen nicht beritten.

Zu 4 zwölfpfündigen sechsspännigen Stücken
» 8 sechspfündigen vierspännigen Drücken

» 6 siebenpfündigen zweyspännigen Haubitzen
» 18 vierspännigen Geschützkarren dazu

Band vn.

24 Pferde.
. 3 s —

. 12 —

. -
Fürtrag 140 Pferde.

69

Bespannungsstand einer aus
3 Linien - Batterien von 8

drey - und >6 sechspfündigen
Kanonen bestehenden ordinä¬
ren Division.

Hkth . am >6. § eb . 809 . v r -jü ».

Bespannungsstand einer aus

zwey Linien - Batterien zu >6
sechspfündigen Kanonen beste¬
henden Division.

Hkth . am >b. Feb . 609 . v izs,.

Bespannungsstand einer aus
drey vermischten Dorraths-
Batterien von s drevpfündi-

gen , 8 sechspfündige und 6
zwölfpfündigen Kanonen be¬
stehenden Division.

Hkth . am »6. Feb . 809 . v

Bespannungsstand einer aus
drey Positions - Batterien von
4 zwölfpfündigen und 8 sechs¬
pfündigen , dann 6 sicbenpfün-
digen Haubitzen.

Hkth . am iü . Feb . 809,v --461»
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Kespannungsstand einer or¬
dinären Linien - Batterie von
8 sechspfündigen Stücken,
dann aus jwey Positions -Bat¬
terien von 8 sechspfündigen
Stücken und 4 siebenpfün-
digen Haubitzen bestehenden
Division.
Hkth. am iS. Feb. « >9. 0 - 461.

Despannungsstand einer or»
binären Linien - Batterie von
8 sechspfündigen Stücken,
dann jwey Positions - Batte¬
rien von s zwölfpfündigen
Stücken und 4 siebenpfündi-
geä Haubitzen bestehenden Di¬
vision.
Hkth . am >6. Feh . 609. 0,46 ».

Bespannungsstand einer
aus zwey Linien - Batterien
von »5 sechspfündigen Stüc¬
ken, dann aus einer Positions-
Barterie von 4 sechspfündigen
Stücken und r siebenpfündi-
gen Haubitzen bestehendenDi¬
vision.
Hkth.am iS. Feh. S09. 2  r 46 l.

Zu 9 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» 1 vierspännigen Deckelwagen .
»1 » » Bagage - Wagen .
»3 » » Fourage - Wägen .
» i zweyspännigen Feldschmiede .

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .

» An Procento - Pferden

O.

Zu 16 sechspfündigen vierspännigen Stücken
» 4 siebenpfündigen zweyspännigen Haubitzen .
> 20 vierspännigen Geschützkarren dazu

» 9 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» i vierspännigen Deckelwagen . - .
» 1 » » Bagage - Wagen .

» 3 vierspännigen Fourage - Wägen .

» 1 zweyspännigen Feldschmiede
An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .

» Procento - Pferden . . *

U.

Zu 3 sechspfündigen vierspännigen Stücken

» 8 zwölfpfünoigen sechsspännigen Stücken .
» 4 siebenpfündigen zweyspännigen Haubitzen .
-» 20 vierspännigen Geschützkarren »

» 9 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen.
v r vierspännigen Deckelwagen
N i » » Bagage - Wagen
»3 » » Fourage- Wagen
» 1 zweyspännigen Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .

» Procento - Pferden

I.

Für 20 sechspfündige vierspännige Stücke
» 2 siebenpfündige zweysvännige Haubitzen
» 22 vierspännige Geschützkarren

» 9 zweyspännige Artillerie - Bagage - Wägen .
» i vierspännigen Deckelwagen

» 3  vierspännige Fourage - Wägen .
» r vierspännigen Bagage - Wagen .

» L zweyspännigen Feldschmiede
An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere .

-» Procento - Pferden ^ »

Uebertrag 140 Pferde.
18 —

4 —
4 —

12 —

2 —

9 —

14 —

2()3 Pferde.

64 Pferde.
6 —

80 —
18 —

4 —
4 —
2 —

12 —

12 —

14 —

218 Pferde.

3 s Pferde.
48 -

8 —

80 —

18 —

4 —
4 —

12 —

2 —

12 —

»4  —
234 Pferde.

60 Pferde.
4 —

83  —
18 —

4 —
»s —
4 —
2 —

i5 —
»4  —

241 Pferde
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K.

Zu 8 dreyvfündigen zweyspännigen Stücken
» 8 zweyspänmgen Geschützkarren dazu Z
» 6 sechspfündigen vierspännigen Stücken
» 8 vierspännigen Geschützkarren dazu
» 4 zwölfpfündigen sechsspännigen Stücken
» 4 vierspännigen Geschützkarren dazu
» s siebe,rpfündigen zweyspännigen Haubitzen .
» 2 vierspännigen Geschütz karren dazu

r> y zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen .
» r vierspännigen Deckelwagen
» i » » Bagage - Wagen
» 3 » » Fourage - Wägen

i zweyspännigen Feldschmiede »
An Reitpferden für Ober - und Unrer - Officiere

-» Procento - Pferden

r . .

Zu r 2 sechspfündigen vierspännigen Stücken
» »s vierspännigen Geschützkarren dazu
» 6 siebenpfündigen zweyspännigen Haubitzen.

b vierspännigen Karren dazu

d zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» vierspännigen Deckelwagen . «
» » » Bagage - Wagen 4
3 » » Fourage - Wagen
1 zweyspännigen Feldschmiede .

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere -

» Procento - Pferden . -

Zu 12 zwölfpfündigen sechsspännigen Stücken .
D 12 vierspännigen Karren dazu

» 6 siebenpfündigen zweyspännigen Haubitzen .
v , 6 vierspännigen Gsschützkarren dazu
» y zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» 1 vierspännigen Deckelwagen
» 1 » » Bagage - Wagen
» 3 » v Fourage - Wägen
» 1 zweyspännigen Feldschmiede

An Ober - und Unter -- Officiers - Reitpferden
» Procento - Pferden .

N und O.

Für 16 sechsbändige vierspännige Stücke
-» 4 zwölfpfündige sechsspännige Stücke

16 Pferde.
16 —
82 —
32 —
24 —
1b - -
4 —
8 —

18 —
4 -—-
4 —

12 -—
2 —

y —
14 —

211 Pferde.

49  Pferde.
48  —
12 —
24 —
15 —

4 —
4 —

12  —

2 -

y —
14  -

it)5 Pseroe-

-72 Pferde.
48 —
12 —
24 —
18 —
4 —
4 —

12 —
2 —
9 —

14 —

219 Pferde.

64 Pferde.
. 24 —

Furtrug 80 P ^ .de»
24

91

Bespannungsstand einer aus
drey vermischten Dorraths-
Batterjen von s dreypfündi-
gen , S sechspfündigen und 4
zwölfpfündigen Stücken , dann
- siebenpfündigen Haubitzen
bestehenden Division.
Hkth. am »6, Feb»809. 0,46,.

Bespannungsstand einer au»
drey Positrons - Batterien von
>, sechspfündigen Stücken und
6 siebenpfündigen Haubitzen
bestehenden Division.
Hkth. am »b. Feb. 809. n »46- .

Bespannungsstand einer aus
drey Positions - Batterien von
1r zwölfpfündigen Stücken
und 6 siebenpfündigen Haubi¬
tzen bestehenden Division.
Hkth. am >b. Feb. 809. n ?>46>.

Bespannungsstand einer aus
zwey Linien - Batterien von -6
sechspfündigen Stücken , dann
aus einer PositionS - Batterie
von 4 zwölfpfündigen Stücken
und r siebenpfündigen Haubjl-
z-n bestellenden Division.
Hkth. am >b. Feb. 609. v,461»

Band VH.



XX . Hauptsrück . I . Abjchnitt.

Uebertrag 88 Pferde.

Für s siebenpfündige zweyspä'nnige Haubitzen

» 22 vierspännige Geschützkarren .

» y zweyspä'nnige Artillerie - Bagage - Wägen
» i vierspännigen Deckelwagen
» r » » Bagage - Wagen
» 3 vierspännige Fourage - Wägen

» i zweyspä'nnige Feldschmiede
An Ober - und Unter - Offieiers - Reitpferden

v Procento - Pferden .

?.
Lespannungsstand einer aus Für 8 sechspfündige sechsspännige Stücke

zwey Cavallerie -Vatterienvon
8 sechspfündigen Stücken , und
4 siebenpfündigen Haubitzen be¬
stehenden Division.

Hkth . am >6. Feb . 809 . v 2 -j6i.

» 4 siebenpfündige sechsspännige Cavallerie - Haubitzen
» 4 zweyspä'nnige Geschützkarren .

2 zweyspä'nnige Feuerwerkskästen

» 48 Packsä 'ttel
» r s zweyspä'nnige Fourage - Wägen
v i vierspännigen Deckelwagen .

» i » » Bagage - Wagen
» r zweyspä'nnige Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und -Unter - Officiere .
» Procento - Pferden .

y.

Bespannungsstand einer Ps - Zu

sitionS - Batterie auS zwölf - ^
pfundigen Stücken und - sie-
benpfündigen Haubitzen , dann
einer Cavallerie - Batterie aus »

4  sechspfündigen Stücken und ^
zwey siebenpfündigen Haubi¬
tzen bestehenden Division . "

Hkth . am >6. Feb . 609 . v - Hör . ^

4 zwotfpfändigen sechsspännigen Stücken

v 2 siebenpfündigen zweyspä'nnigen Haubitzen
» 6 vierspännigen Geschützkarren dazu

» 3 zweyspä 'nnigen Artillerie - Bagage - Wägen
» 1 vierspännigen Fourage - Wagen
» 4 sechspfündigen sechsspännigen Stücken

» 2 siebenpfündigen » » Haubitzen
» 2 zweyspä'nnigen Geschützkarren dazu
» » » » Feuerwerkskasten
» 24 Packsätteln « .

» 6 zweyspännigen Fourage - Wägen
» 1 vierspännigen Deckelwagen

»r » » Bagage - Wagen
» 1 zweyspä 'nnigen Feldschmiede

für die Positions-
Batterie

v

. für die Cavallerie-
Batterie

1
für das Fuhrwesen

An Ober - und Unter - Officiers
» Procento - Pferden .

Reitpferden überhaupt

k.
Bespannungsstaud einer aus

einer Positions -Batterie aus 4
sechspfündigen Stücken .und
- siebenpfündigen Haubitzen,
dann einer Cavallerie - Batte¬

rie aus 4 sechspfündigen Stüc¬
ken und 2 siebenpfündigen Hau¬
bitzen bestehenden Division.

Hkth . am >6. Feb . 809 , v - 42 »-

Zu 4  sechspfündigen vierspännigen Stücken
» 2 siebenpfündigen zweysvä'nnigen Haubitzen
» 6 vierspännigen Geschützkarren dazu

» 3 zweyspä 'nnigen Artillerie - Bagage - Wägen
, » r vierspännigen Fourage - Wagen

4
88
»8
4
4

12

2

iS

14

für die Positions -Batterie

249 Pferde.

48 Pferde.
24 —

8 —

4 —
-72 —
24 —
4 —
4 —
2 —

4v —
>4 —

244 Pferde.

24 Pferde.
4 —

24 —
6 —
4 —

24 —
12 —

4 —
2 —-

36  —
12 —

4 -
4 —
2 —

23  —

12 —

197 Pferde.

16 Pferde.
§ -

24 —
6 —
4 —

Fürtrag S4 Pferde.
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s 4 sechspfündigen sechsspännigen Stücken
» 2 siebenpfündigen sechsspännlgen Haubitzen
» 2 zweyspännigen Geschützkarren
» i zweyspännigen Feuerwerkskasten
» 6 zweyspännigen Fourage - Wagen
» 24 Packsatteln .

» r vierspännigen Deckelwagen ^
> r » » Bagage -Wagen ^

5 " - - . l Fuhrwesen.
» 1 zweyspännigen Feldschnnede )

An Ober - und Unter - Officiers -- Reitpferden überhaupt
» Procento - Pferden

8.

Zu 3 vierspännigen sechsbändigen Stücken

» 8 vierspännigen Geschützkarren dazu
» 3 zweyspännigen Artillerie - Bagage - Wägen
» 1 vierspännigen Fourage - Wagen
» 4 sechspfündigen sechsspännigen Stücken

» 2 sechspfündigen sechsspännigen Haubitzen
» 2 zweyspännigen Geschützkarren dazu
»r » » Feuerwerkskasten

»6 » » Fourage - Wägen
-> 24 Packsätteln

» r vierspännigen Deckelwagen ^
» » » » Bagage - Wagen
» r zweyspännigen Feldschmiede

An Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere überhaupt
» Procento - Pferden . . ^ '

Uebertrag 64 Pferde.
. 24 —

für die Cavallerie-
Batterie

Linien-

; Batterie

1

Cavallerie-
Batterie

für das Fuhrwesen

Zu

»

»

»
»

An

35  zweyspännigen Feuerwekskasten
i 56  zweyspännigen Geschützkarren

»o zweyspännigen 1 Munitions - Wagen,
124 vierspännigen ^ sammt Requisiten -Wagen

»5  zweyspännigen Vorraths- Laffetten.
^o » » Paar Pratzen

r vierspännigen Feldschmiede
24 zweyspännigen Bagage - Wägen

»2 vierspännigen Proviant - u . Fourage -Wägen
4 zweyspännigen Feldschmieden.
6 » » Officiers - Bagage - Wägen
6 vierspännigen Proviant - und Fourage -Wägen
6 vierspännigen Deckelwägen

Reitpferden für Ober - und Unter - Officiere überhaupt
Procen to - Pferden .

für die Artillerie

für das

Fuhrwesen

12

4
2

12
36
'4
4
2

23
12

189 Pferde.

82 Pferde.
82 —

b —

4 —
24 —
12 —
4 —
2 —

12 —
36  —

4 —
4 —
2 —

28 —
12 —

2i4Pferde.

Bespannungsstand einer aus
einer Linien - Batterie aus s
sechspfündigen Stücken , dann
aus einer Cavalleris -Batterie
von 4 sechspfündigen Stücken
u . - siebenpfündigen Haubitzen
bestehenden Division.
Hkth. am »6. Feb»3c>g. 0,461.

7«
3 12

20

496
3v
20

4
48
48

8
»2

24
24

SS
8?

Bespannungsstand « ner Ar-
llerie - Reserve - Division.

Hkth.E ib.Feb. 3oz. v r4b>.

1206 Pferde»



tz. 665o.

Nähere Bestimmung der Ca- Bey der C a v a l l e r l e - G e s chü tz- B e s p a N Nu Ng ist es ein unumstößlicher Grund-
fttz , das) , so wiebe » der ersten Ausrückung die Bespannung in die Divisionen eingetheilt

-re . am . e>r . 7 . - ^ nahmllch an Geschütz und Munitions - Karren , an leichren oder schweren Wägen

zu führen sey , diese Einleitung ihr beständiges Verbleiben , haben müsse , weil die Divisionen
wegen der schon beyhabenden und ihrer bestimmten Dienstleistung angemessenen Beschirrung

zu keinem anderen Zwecke oder einer sonstigen Abänderung verwendet werden können.
Da sich aber der Fall im Felde nicht jedes Mahl so ereignet , daß ganze Divisionen auf

Ein Mahl einzuspannen Ursache haben , so ist es ohnehin bey derArtillerie zur Regel gewor¬
den , daß in einem solchen Falle schriftliche Bespannungs - Listen  heraus gegeben
werden , was eigentlich bespannt werden soll.

h. 665r.

Don der leichten Artillerie- Alles dasjenige , was unter der Benennung der leichten Artillerie - Reserve

3 Acb -V3O 336. begriffen und verstanden wird , steht in der Armee eingetheilt , und hat auch während der
Action nach Anleitung des commandirenden Generals und der Feld - Artillerie - Direktion
i« derselben zu verbleiben.

Es muß daher der Divisions - Commandant darauf halten , beständig gut beritten zu

seyn , um im Erfordernißfalle aller Orten verwendet werden , und alle jene Befehle auf daS
schleunigste befolgen zu können , welche Zeit und Umstände erheischen.

§. 6662.

Obliegenheiten eines Fudk- Der Officier von der Artillerie - Bespannung überhaupt , besonders aber jener , der bei)

Wesens- Officiers bei) der Ar- Cavallerie - Geschütze commandirt stehet , muß in allen Gelegenheiten bey jeder Uebung

hau"'/ ^ ^ ^ und Manipulation gegenwärtig seyn , und sich von allem demjenigen , was in der Krieg !?-
Hkth. am 3. Feb . 783. u 336. Operation nochwendig wird , solche gründliche Begriffe machen , die in Absicht auf das Beste

des Dienstes bey ledem Vorfälle die erwünschte gure Wirkung hervor bringen können . Hier¬

zu aber wird derselbe um so eher gelangen können , wenn er mit den Artillerie - Officieren
stäten Umgang und gutes Einverständniß zu pflegen sucht.

Die 'Art , wie in den Lagern aufgefahren wird , lehret die tägliche Uebung , und es

wird das Lager ohnehin von der Artillerie selbst ausgezeichnet.
Wie die Bespannungspferde lagern sollen , ist ohnehin bekannt . Die Pferde , welche

zum Cavallerie - Geschütze , diejenigen , welche zu anderem Artillerie - Geschütze und zur Mu¬
nition bestimmt sind , dürfen bey keiner Gelegenheit in die Magazine um Fourage geschickt
werden , sondern nur jene , die zur Führung der Fourage ihre Bestimmung haben.

Jeder Divisions - Commandant muß zugleich hauptsächlich Sorgfalt auf die gute Un¬
terbringung der Geschirre tragen , indem sonst nichts Zuverlässiges in dem Dienste selbst er¬

reicht werden könnte ; es ist daher , wenn Geschirre zu repariren sind , Tag und Nacht bis

zur vollkommenen Herstellung zu arbeiten.
Die gemeine Mannschaft muß in der Kenntnis ) derjenigen Geschütze oder Karren,

welche sie zu bespannen haben , vollkommen unterrichtet werden , damit bey keiner Gelegen¬
heit eine Verwirrung entstehe , wie dieses schon in der Verhaltung für den Gemei-
n e n angemerkt ist.

H. 6653.

Bestimmung der schweren Die Benennung der schweren Artillerie - Reserve  entstehet lediglich daher,

Artillerie-Reserve. weil die zu führende Last 3tt Cenrner enthält , sonst aber ebenfalls in elabonrter Munition,
o t̂ ) «m ^eb. , s . ŷ H ^ denen Naturalien und allen Sorten Requisiten bestehet . Da nun diese Gattung nie-

mahls nächst des Treffens oder in demselben eingetheilt stehet , sondern meistens auf einige
Stunden oder Meilen von dem Artillerie - Parke entfernt ist , und öfters geraume Zeit zu

stehen hat , so können auch diese Pferde , nach vorher gepflogener Einvernehmung mit der

Behörde , zu anderer Dienstbeschäftigung , als zur Zufuhr von Naturalien oder sonst , ver-
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wendet werden , damit dadurch die genießende Fourage auf einige Art in 'ö Verdienet ge¬
bracht werde.

H. 6654.

Da die V o rra th s p ferd  e in jeder Gelegenheit des Dienstes und zu jeder Zeit den

Abgang der Dienstuntauglichen ersetzen muffen , so versteht es sich von selbst , daß sie auch
stets im besten Stande zu erhalten sind.

Wenn nun von den Vorrathspferden eines abgegeben wird,  so geschieht es entweder

durch einfache Abgabe eines Pferdes an einen Ort , wo eines ab gegan¬
gen,  oderaberdurch Umtauschung gegen ein Pferd , welches zum Dienste
da mahls untauglich ist.

Im ersten Falle  hat gegen eine vom Uebernehmenden ausgefertigte Ueber-
nahms - Liste,  worin Geschlecht , Alter , Farbe und Zeichen des Pferdes beschrieben seyn
müssen , die Abgabe zu geschehen.

Im zwe y t en Falle  hingegen werden sowohl über das übernehmende , als über das
abgegebene Pferd U e b e r n a h m s - u n d Abgabs - Listen  ausgefertiget.

Da nun die zum Dienste untauglichen , maroden und bleffirten Dienstpferde von den
Procento - oder Vorrathspferden ausgetauschr werden , so sind die maroden und blessirten
Pferde an die Procento - Divisionen abzugeben , wo sodann ein Officier , welcher ein guter
Pferdekenner ist , ausgewä 'hlt werden muß , der die Aufsicht über diese Pferde in 's Beson¬
dere zu übernehmen hat , damit sie an einem angemessenen Cantonirungs - Platze , so viel
möglich , wieder hergestellt werden.

Derjenige Offscier , welcher bey der Procento - Division commandirt ist , und dem die
Aufsicht über die kranken Pferde übertragen wird , muß mit möglichstem Fleiße dem Thier¬
arzte und dem zugegebenen Oberschmiede , so wie den Gesellen , Nachsehen , beym Verbinden
immer selbst gegenwärtig seyn , mit emem Worte , alle seine Kräfte aufbiethen , diesem Ge¬

schäfte, welches in Rücksicht auf den Nutzen des allerhöchsten Dienstes sehr beträchtlich ist,
vollkommen Genüge zu leisten.

Wenn ein Theil dieser Pferde reconvalescirt ist , so ist ,er sogleich unter der Aufsicht
eines verläßlichen und vertrauten Unter - Officiers den Vorraths - Divisionen zuzuschicken , wo
diese Pferde sodann , nachdem sie vorher ganz in Abgang gebracht wurden , wieder unter
Ausfertigung der schon vorher bemerkten Uebernahms - und Uebergabs - Listen in Zuwachs
gebracht werden.

Was nun die Arzeney  betrifft , so muß dieselbe jedes Mahl gegen die vorge¬
schriebenen Dokumente  aus der Feld - Apotheke gefaßt werden.

Dem Thierarzte muß dabey genau nachgesehen werden , ob er nicht etwa andere Pfer¬
de Mit der dem Aerarium zugehörigen Arzeney zu heilen sich unterfängt.

Den maroden Pferden gebühret Eine Hafer - und Eine Heu - Portion , oder nach der
Ordination des Thierarztes noch weniger , worüber sich auszuweisen ist.

h. 6655.

Demjenigen Divisions - Commandantsn , welcher bey den Pontons - und Lauf¬
brücken  commandirt stehet , liegen alle jene Pflichten ob , welche bereits in den Verhal¬
tungen für derley Officier  e überhaupt , in Rücksicht auf die gute Mannszucht und
äußerste Sorgfalt auf die Pferde , weitläufiger erklärt worden sind.

Uebrigens hat er sich nach erhaltenen Befehlen in der Dienstleistung , welche er von
dem zu jedem Fache angestellten Stabs - Officiere oder Rittmeister erhalten wird , genaue-
stenS zu achten.

tz. 6656.
Die B espannung  e i ne -r L a ufb rücken - und Pontons - D i v ision  ist in

den nachstehenden Aufsätzen ^ und L ausgewiesen.

qs

Verhaltungen Sey den Dor»
rathspferden
Hkth. um 3. Frh . v 33k.

Pontons - und Laufbrücken-
Anspannung.
Hkth. am 3. Feb. ?83. v 33k.

» » l - , Feb. 8c,z. v »Hk».

Bespannung einer Division
von 3» Laufbrücken.
Hkth. am ' b. Fcb. s»y. r»»46,.



i

!

Bespünnungsstand einer Pon-
to.is - Division von - S Wägen.
Hkth. gm ib. Teb. 809. v,/, 61.

Obliegenheiten eines jeden
Divisions - Commandanten
von was immer für einer Be¬
spannung.
Hkth. «M 3. Stv . 7»3. v 335.

XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

ä.
Zu 11 vierspännigen Wägen zu ganzen Laufbrücken mit halben Balken

» r » » » » » » zwey Pfosten

s i) » » h alben » » . .
» r zweyspännigen Feldschmiede . . - -
» » » Leiterwagen . . . - *

» 2 vierspännigen Leiterwagen . . . . »
» » » Deckelwagen . . - - - *

An Ober - und Unter - Officiers - Reitpferden .

« Reserve - Pferden . . . « »

44  Pferde.
44
36  »

2 »

2 »
6 »
4
3 »
4 »

»4 -7 Pferde.

Zu den zweyspännigen Leiterwagen stnd bey Märschen wechselsweise noch 2 Pferde
von den 4 Reserve - Pferden zuzuspannen , daß täglich 2 Reserve - Pferde ausrasten können.

L.

Zu 25  sechsspännigen Pontons - Wägen
» 1 vierspännigen als Schmiedewagen
v r » » Rüstwagen
,> r » » Leiterwagen

»r » » Kohlenwagen

» i zweyspännigen Fuhrwesens - Feldschmiede
»1 » Leiterwagen

3 vierspännigen Leiterwägen
»1 » Decketwagen

An Ober - und Unter - Officiers - Reitpferden

7> Procento - Pferden . . . .

r 5 o Pferde.
4 »
4 »
4 »
4 »
2 »
2 »

12 r>

4 »
3 »
4 »

ry 3 Pferde.

Zu den zweyspännigen Leiterwägen werden während des Marsches ebenfalls noch 2 Re¬

serve - Pferde zugespannt , damit immer 2 Reserve - Pferde ausrasten können.
Endlich haben sich die bey der Pontons - und Laufbrücken - Bespannung angestellten

Fuhrwesens - Officiere mittelst vollkommenen Einverständnisses mit den beyden Commandan-
ten von dem Pontonier - Bataillon und Pionier - Corps , oder mit den dabey commandirten

sonstigen Ob er - Officieren in die Kenntnis ; dieses Fuhrwesens zu setzen , indem diese Gat¬
tung Bespannung von der allgemeinen gewöhnlichen sehr unterschieden ist , und es sind diese
Divisions - Commandanten in der Dienstleistung unmittelbar an den Commandanten der

Pontons oder Laufbrücken angewiesen.
tz. 6667.

Jeder Divisions - Commandant ist an denjenigen Rittmeister angewiesen , dessen In¬

spektion derselbe unterstehet . Von demselben hat er alle Befehle zu erhalten , und an den¬
selben hat er ebenfalls die Rapporte , Meldungen und sonstigen Eingaben zu der ihm vor¬

geschriebenen Zeit auf das pünktlichste einzusenden . ,
Was nun den Geldempfang betrifft , so wird ein monathlicher Erforderniß-

Entwurf  verfaßt , welcher dem respicirenden Rittmeister zugeschickt , von demselben das
Geld gegen O.uittung empfangen , überhaupt aber hierüber nach Verlauf eines jeden Mona-
thes die Rechnung dergestalt abgeschlossen wird , daß die Einsendung des Monath - Acrs un-
abweichlich und bey schwerster Verantwortung bis 10 . des folgenden Monathes bewirkt werde.
Uebrigens sind alle Vorschüsse , ohne Vorwissen und Mirfertigung des respicirenden Rittmei¬
sters , so wie jede Ahquittirung statt eines Anderen , bey eigener Ersatzleistung und sonstiger
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Verantwortung auf das strengste untersagt / worauf der respicirende Rittmeister Ley Visiti-

rung zu sehen hat , widrigen Falls derselbe in vorkommenden Fallen , wo derley Vorschüsse

nicht herein zu bringen waren , ohne Weiters zum Ersatz ^ verhalten wird.
Im Falle aber ein Dwisions - Commandant so weit von seinem Rittmeister entfernt

wäre , daß er in der erforderlichen Zeit die Verpflegsgebühr nicht erhalten könnte , so hat
derselbe die Gebühr gegen Entwurf und Quittung aus der nächsten Kriegs - Caffa zu fassen,
hiervon aber seinem Vorgesetzten Rittmeister allezeit die Anzeige zu machen . Außer diesem
Falle darf kein Divisions - Commandant an einem anderen Orte einiges Geld empfangen , es
sey denn , daß er hierzu einen ausdrücklichen Befehl von seinem Rittmeister vorzuzeigen habe.

Uebrigens bleibt es ein allgemeiner Grundsatz , daß auf den Fall , wenn eine Division
des Dienstes wegen zertheilt würde , der Divisions - Commandant immerhin Ley dem größeren
Theile zu verbleiben habe , und den kleineren , entweder marschirenden oder zurück bleibenden
Theil der Aufsicht und dem Commando des Wachtmeisters überlasse , welcher letztere die
Partie u la r - Rech nun  g an den Divisions - Commandanten zur gehörigen Zeit einzu¬

schicken hat , damit derselbe in Legung des Monath - Acts und der Berechnung nicht gehin¬
dert werde.

Wenn campirt wird , ist sich nach -Verhältnis ; der beysammen marschirenden Division
und nach dem Lagerplane zu richten.

In der Cantonirungs - Station hat der Divisions - Commandant alles dasjenige zu be¬
obachten , was bereits in den Friedensverhaltungsn zur guten Mannszucht und Conservation
der Pferds umständlich erklärt wurde.

Wenn ein Divisions - Commandant oderein Theil seiner Division des Dienstes wegen
auf der Stelle wohin zu marschiren beordert würde , so hat derselbe den erhaltenen Befehl
sogleich zu befolgen , zur nähmlichen Zeit aber seinem Rittmeister die Meldung zu machen.

Wenn Ley forcirten Märschen eine außerordentliche Hafer - Zubuße nothwendig wird,
so kann er sich dieser Abgabe nur in dem Falle bedienen , wenn - er von seinem Vorgesetzten
Rittmeister oder Stabs - Officiere hierüber schriftlich gedeckt ist , weil außerdem von Seiten
der Verpflegs - Magazine aufseine Quittungen an dem Außerordentlichen nichts verabfolgt
wird , es sey denn , daß außer ihrer Legalität in der Quittung auch deutlich ausgedrückt sey,
auf wessen Ordre diese außerordentliche Fassung sich gründe.

§. 6658 .

Da jeder Divisions - Commandant von allen Gattungen der Bespannung die genaue
Kenntnis ; haben muß , so werden zu dessen mehrerer Erleichterung die dießfallsigen Aus¬
weise  von ^ bis IL angeschlossen.

Zuggefchiere und deren Ve-
standtheils.
Hkth.am 3. Fev. 783. v 336.

-I N r6 , Feb , 809 »O 2-jü >.

Ausmaß

über die verschiedenen Z ugge sch irr - Be st and LH eil e.

Eines der sechsspännigen neuartigen Cavallerie - Geschütz- Zuggeschirre.
2 Brustketten.

2 Wiederhaltketten.
6 Halfterketten.
b Kummeter.

s Kummetträger.
12 Kummetschließen.
4 vordere Geschirre.
2 Hintere »

Band vn. 25



4 Seitenblätter.

4 Schweifrienien.
12  vordere Zugstränge.

4 Hintere »
6 lederne Halftern.

4 Vorreitsättel - ^
» Stangensattel nach Deutscher Cavallerie - Art.

9  Steigbügel

»o Steigrienien.
i Stangenblech.
1 Strick - Leitseil.

5 Sattelzügel.

5 Handzügel.
3 verzinnte Reitstangen.
3 ordinäre Gebisse.

5 eingestochene Sattelgurten.
4 hölzerne Knebel.
4 Lausriemen.

6 Hauptgestelle.
8 Strangschrauben mit Kapeln.

L.

Ein zwepspännigeS complettes ordinäres Artillerie - Zuggeschirr.

2  Brustketten.

2  Wiederhaltketten.

2 Halftcrketten.
2  Kummeter.

4 Kummetbratzen.
4 Kummctschließen.

2  Hintere Geschirre.

4 Seitenblätter.

4  Hintere Zugsträttge.

2  lederne Halftern.

1 Stangensattel.
r Steigbügel.

2  Steigriemen.

» Stangenblech.

1 Sattelzügel.

2  Handzügel.

i Stangengebiß.
i ordinäres Gebiß.

i eingeftochene Sattelgurte.

e.
Ein vierspänniges complettes ordinäres Artillerie - Zuggeschirr.

2  Brustketten.

2  Wiedevhalrketten.

4 Hülsterketten.



Von dem Armee - Fuhrwesen.

4 Kummeter.
4 Kummetbratzen.
4 Kummetschließen.
s vordere Geschirre.

2  Hintere »

4 Seitenblätter.

s Schweifriemen.
4 vordere Stränge.

4 Hintere »
4 lederne Halftern.
i Vorreitsattel.

1 Stangensattel.
3 Steigbügel.
4 Steigriemen.
r Stangenblech.
» Strick - Leitseil.
2 Sattelzügel.

4 Handzügel.
2 Stangengebisse.

2  ordinäre Gebisse.

2  eingestochene Sattelgurten.

O.

Ein sechsspänniges eomplettes ordinäres Artillerie - Zuggeschirr.

2  Brustketten.

2 Wiederhaltketten.

b Halfrerketten.
6 Kummeter.

4 Kummetbratzen.
4 Kummetschließen.
4 vordere Geschirre.
s Hintere »
4 Seitenblätter.

4 Schweifriemen.
»2  vordere Zugstränge.

4 Hintere »

6 lederne Halftern.
2  Vorreitsättel.

r Stangensattel.

5 Steigbügel.
6 Sreigriemen.
» Stangenblech.
i Srrick - Leitseil.
3 Sattelzügel.
b Handzügel.
3 Stangengebisse.
3 ordinäre Gebisse.

3 eingestochene Sattelgurten.
4 hölzerne Knebel.

Ll) *Band VN.
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100 XX . Hauprstück . 1. Abschnitt.

L.
Ein achispannigeö complrttes ordinäres Artillerie- Zuggeschirr.

4 Brustkctten.

4 Wlederhaltketten.
8 Halfterketten.
8 Kummeter.

8 Kumn '. )tbratzen.
8 Kummetschließen.

4 vordere Geschirre.
4 Hintere »
8 Seirenblätter.

4 Schweifriemen.
6 vordere Zugstrange.
6 Hintere »
8 lederne Halftern.
2  Vorreitsärrel.

2 Stangensättel.

6 Steigbügel.
6 Steigriemen.
2  Stangenblech ?.

2  Strick - Leitseile.

4 Sattelzügel.

8 Handzügel.
4 Stangengebisfe.
4 ordinäre Gebisse.

4 eingestochene Sattelgurte ».
r Tragkette.

k'.

Ein zweyspänniges completteŜ ordinäres Fuhrwesens- Zuggeschirr.

2 Brustketten.

2 Wiederhaltketten.

2 Halfterketten.
2 Kummeter.

4 Kummetbratzen.
4 Kummerschließen.

2 Hintere Geschirre.

4 Seitenblätter.

4 Hintere Zugstränge.

2 lederne Halftern.

i Stangensattel.
1 Steigbügel.

2 Steigriemen.

1 Stangenblech.
r Sattelzügel.

2 Handzügel.

2 ordinäre Gebisse.

r eingestochene Sattelgurte.

X



Von dem Arms e - Fuhrwesen.

O.
Ein zw e y spa uni ge s neuartig e 6 Siedelgeschirr.

2 Halfterstricke.
2 Siedelgeschirre.
4 vordere Zugstrange.
2 lederne Halftern.
r Strick - Leitseil.

s Sattelzügel.
2 ordinäre Gebisse.

Bey dem altartigen Siedelgeschirre ist kein anderer Unterschied , als daß jedes dersel
ben 2 Wiederhalt - und 2 Halfterketten beyhat.

N.

Ein vierspänniges neuartiges ordinäres Fuhrwesens - und RegimentS-
Bespannungögeschirr.

2 Brustketten.

2 Wiederhaltketten.

4 Halfterketten.
2 Kummeter.

4 Kummetbratzen.
4 Kummetschließen.
2 vordere Geschirre.
2 Siedek.

8 vordere Zug stränge-
4 lederne Halfter.
1 Stangensattel.
2 Schweifriemen.

r Steigbügel.

2 Steigriemen.
r Stangenblech.
1 Strick - Leirseil.
2 Sattelzügel.
4 Handzügel.
4 ordinäre Gebisse.

r eingestochene Sattelgurte.

I.

Ein vierspänniges complettes ordinäres Fuhrwesens - Zuggeschirr.

2 Brustketten.

2 Wiederhaltketten.
4 Halfterketten.
4 Kummeter.
4 Kummetbratzen.
4 Zummetschließen.
2 vordere Geschirre.
3  Hintere »

i



»02 XX. Haifptstück. I. Absch -Nt t.

^ Seitenblätter.

^ 2 Schweifriemen.
4 vordere Zugstränge.

4 Hintere »
4 lederne Halftern.
» Stangensattel . !
» Steigbügel.

s Sreigriemen.

» Stangenblech.
» Strick - Leitseil.

2  Sattelzügel.

4 Handzügel.
4 ordinäre Gebisse.

» eingestochene Sattelgurten.

N.
Ein sechsspänniges ordinäres complettes Fuhrwesens- Zuggeschirr.

Ecforderliche Requisiten
über gesammtes Fuhrwerk , so
weit es Vas Fuhrwesens -Corps
Hey einer Ausrüstung betrifft.
Hkth. am 3- Feb. 7ö3. o 336.

» » 16. Feb . 8o9. v 2461.

2 Brustketten.

2  Wiederhaltketten.

6 Halfterketten.
Kummeter.

4 Kummetbratzen.
4 Kummetschließen.
4 vordere Geschirre.

s Hintere »
4 Seitenblätter.

4 Schweifriemen.
»2vordere Zugstränge.
4 Hintere »

b lederne Halfrer.
r Vorreitsattel.

r Stangensattel.
3 Steigbügel.
4 Steigriemen.
1 Stangenblech.
» Strick - Leitseil.

3 Satckelzügel.
b Handzügel.
6 ordinäre Gebisse.

2  eingestochene Sattelgurten.

4 hölzerne Knebel.
h. 665<).

Ueber die erforderlichen Requisiten zu dem gesammten Fuhrwerke bey einer Ausrü¬

stung , in so weit es das Militär - Fuhrwesen -- Corps betrifft , folgen die dießfallsigen Aus¬

sätze von bis l ^. ä.
Reg iments - Besp  a 'nnu ng.

hierzu sind bestimmt bey jedem Wagen : » Vorrathsrad beschlagen , mit 3 Anbindstricken.
» » » » 2 Wägen : » Vorreitkette . ,



Von dem Armee - Fuhrwesen.

i Wagenwinde.

Bey iedem Fuhrwerke : i Wagenhacke.
r Trankbüttel.
r Schmiertregel mit Strick.
> blecherne Laterne.

1 Stück Schanzzeug.
r eiserner Nadschuh mit Ketten.

Zu der Feldschmiede u . dem Deckel - und 2 Vorhangschlösser zu jedem dieser Fuhrwerke,
bezugsweise Cassa - Wagen:

Zu dem Stabs - Requisiten - Wagen : 3 Vorhangschlösser . '
Per Pferd : , 1 Fouragier - Strick.

2 leinene Tornister.

i Hafersack.

Per Mann : r Futterschwinge.
1 Striegbl.
» Kardätsche.

r Peitsche mit Stiel.
Per 8 Pferde : 1 completter Fouragier - Zeug.

L.

Bey jedem Fuhrwerke:

Für säm m t l iche A r t il l eri e - B espa nn u n g en.

Bey 2 Wägen : » Vorreitkette.
1 Wagenwinde.

Bey jedem Fuhrwerke : 1 Wagenhacke.
r Tränkbütsel.
r Schmiertiegel mit Strick.
r blecherne Laterne.

1 beschlagenes Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.
1 Stück Schanzzeug.
» Eisenkette.
r eiserner Radschuh sammt Ketten.

Bey jeder Feldschmiede : 2 Vorhängschlösser.
Bey jedem Deckelwagen : r Vorhängschloß.

Per Mann : 1 Futterschwinge.
1 Striegel.
1 Kardätsche.
1 Peitsche mrt Stiel.

Per Pferd : r Fouragier - Strick.
2 Futter - Tornister.

1 Hafersack.
1 beschlagener Pferdpflock.

Per 2 Pferde : ^ 2 Mafrriges Vorzugseck.
» 4 » iss » »
» h » i 6 » »

» 8 » 2 Hklaftrige Vorzugsseile.

r completter Fouragier - Zeug.

10A



»o- XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

e.
Für die Pontons - Bespannungs - Division.

PerDiviston zu 26 Pontons - Wägen : i 5 Vorrathketten.
15 Wagenwinden.

Bey jedem Fuhrwerke:

Bey der Feldschmiede:

Bey dem Deckelwagen:
Per Mann:

Per Pferd:

»5  Elsketren.
i Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.
r Wagenhackel.
i Tränkbüttel für Feldschmiede , Deckel - und Lei¬

terwagen.

' i Tränkschaf für Pontons - Bespannungspferde.

1 Schmiertiegel mir Strick.

r Schanzzeug für die in Rechnung habenden
Fuhrwerke.

r blecherne Laterne.
r eiserner Radschuh sammt Ketten.
2 Vorhängschlösser.

i Vorhängschloß.

i Futterschwinge.
r Striegel.
r Kardätsche.

r Peitsche mit Stiel.
1 Fouragier - Strick.

2 Futter - Tormster.

a Hafersack . j
i beschlagener Pferdpflock.

Per 4  Pferde : r Maftriges Vorzugseil.
»6 » r 6 » »
» 8 2 4

i completter Fouragier - Zeug.

O.

Für die Backöfen - Bespannungs - Division.
Per Fuhrwerk : r Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.

i Wagenhacke.
i Tränkbüttsl für die Feldschmiede , Deckel - und

Leiterwagen.

r Tränkschaf für die Backöfen -und Nequistten -Wägen.
. r Schmiertiegel mit Strick.

r Schanzzeug.
i blecherne Laterne.
» Eiskette.

1 eiserner Radschuh sammt Ketten.

Zu2Backöfen und » Requisiten -Wagen : 2 Vorreitketten.
2 Wagenwinden.

Bey der Feldschmiede : 2 Vorhängschlösser.
» dem Deckelwagen : 1 Vorhangschloß.

Per Mann : r Futterschwinge . ,
r Striegel.
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r Peitsche mit Stiel.

Per Pferd : i Fouragier - Srrick.
2 Futter - Tornister.

r Hafersack.
r beschlagener Pferdpflock.

Per LPferde : r kompletterFouragier - Zeug.
» 6 » r öklaftriges Vorzugseil.

L.

Für die Tranöporte - Divisionen.

Per Fuhrwerk:

Per Division:

Per Pferd:

Per 8 Pferde:
Per Mann:

Für die Feldschmiede : 2 Vorhangschlösser.
Für den Deckelwagen : » Vorhängschloß.
Ferner per Division : 24 Pferdpflöcke.

b 4klaftrige Vdrzugfeile.

I?.

Für eine Division von 5i Laufbrücken.
Per Division : r 5 Vorreitketten.

i 6 Wagenwinden.

35 4klafrrige Vorzugseile.
P . Divisions -Fuhrwerk : 1 Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.

r Wagenhacke.
i Tränkbüttel.

1 Schanzzeug.
r blecherne Laterne.

» eiferner Radschuh sammt Ketten.
r Eisketten.

r Schmiertiegel mit Strick.
Per Pferd : 1 Fourag .er - Strick.

2 Futter - Tornister.
r Hafersack.

1 beschlagenes Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.
» Wagenhacke.
» Trankbüttel.

r Wagenschmiertiegel mit Strick.
r Schanzzeug.
r blecherne Laterne.
r Eis kette.

r Nadschuh sammt Ketten.

26 Vorreitketten . ,
25  Wagenwinden.

1 Fouragier -- Strick.

2 Futter - Tornistep.
1 Hafersack.

» kompletter Fouragier - ^ eug.
1 Futter schwinge.
i Striegel.

r Kardätsche.
> Peitsche mit Stiel.
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HIOÜ XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

Per 4 Perde:
Per 8 Pferde:
Per Mann:

Für die Feldschmiede:
Für den Deckelwagen:

i Pferdpstock.
r 4klaftriges Vorzugsseil.
» completter Fouragier - Zeug.
L Futterschwinge.

1 Striegel.
r Kardätsche.
» Peitsche mit Stiel:

2 Vorhängschlösser.
r Vorhängschloß.

O.
Für eine SaniLäLS- Division von 50 der zweyspannigen Wäge

Per Division:

Per Fuhrwerk:

2Z Vorreitketten.
25  Eisketten.
25  Wagenwinden.
24 Pferdpflöcke.

6 Maftrige Vorzugsseile.
1 Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken.
r Wagenhacke.
» Lränkbüttel.

r Schmiertiegel mit Strick.

Per Pferd:

P §r 8 Pferde:
Per Mann:

Für die Feldschmiede:
Für den Deckelwagen:

1 Schanzzeug.
1 blecherne Laterne.
L Radschuh mit Ketten.

1 Fouragier - Strick.
2 Futter - Tornister.
r Hafersack.
L completter Fouragier - Zeug.

1 Futterschwinge.
1 Striegels
C Kardätsche.
L Peitsche mit Stiel.
2 Vorhängschlösser.

r Vorhängschloß.

N.

Für die Cassa- und Kanzelley- BespannungS- Division^

Per Fuhrwerk: Vorrathsrad mit 3 Anbindstricken:
Wagenhacke.
Lränkbüttel.

Schmiertiegel mit Strick.
Eiskette.

eiserner Nadschuh mit Ketten:
Schanzzeug.
blecherne Laterne.
Vorreitkette.

Wagenwinde.

Per Pferd: 1 Fouragier - Strick.

2 Futter - Tornister.
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i Hafersack.
1 Pferdpflock.

Per 4 Pferde : r 4klafrriges VorzugSseil.

Per 8 Pferde : r kompletter Fouragier - Zeug.
Per Mann : r Futterschwinge.

r Striegel.

r Kardätsche . '
r Peitsche mit Stiel.
2 Vorhängschlosser.

r Vorhang schloß.

I.

o '
F̂

Für die Feldschmide:

Für den Deckelwagen:

Mr eine Procento-Division nach dem Stande von 400 Procento-Pftrden und
den hierzu ausge.messenen Fuhrwerken.

Kür die ganze Division : ro Vorreitketten.

io Wagenwinden.

Per Fuhrwerk:

Per Pferd:

Per 4 Pferde:
Per Mann:

Per Feldschmiede:
Per Deckelwagen:

r6 blecherne Laternen.

So Sicheln mit Hefren.
So Wetzsteine.
26 Peitschen mit Stielen.

r Vorrathsrad nnt 3 Anbindstricken.
i Wagenhacke.
1 Tränkbüttel.

r Schmiertiegel mit Stricken.
r Schanzzeug.
1 Eiskette.

r eiserner Radschuh mit Ketten.
1 Fouragier - Strick.

2 Futter - Tornister.
r Hafersack.
r Pferdpflock.

1 4klaftriges Vorzugsseil.
1 Futterschwinge.
1 Striegel.
1 Kardätsche.

2 Vorhängschlösser.
1 Vorhängschloß.

Kur alle Gattungen Bespannungs - Divisionen.

r Corps - Regulament.

r Schließeisen mit Schloß für Arrestanten .'
r gedruckte Pecunial - Rechnung.
» gedruckte Material - *

Belehrung neuer Art.

ViUld. VN.'
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»o9 XX . Hauptstück . I . Abschnitt.

Obliegenheiten
st>Zrs im Kriege.
Hrth . am 3 Fev.

>, » »b, Feh

deZ RittNiei-

783 . 1» 336 .

Für eine AufnahmS -Spitals -Apotheke , dann für eine bewegliche Feld -Apotheke.

Per 2 Wägen : r Vorreitkette.
r Wagenwinde.

Per Fuhrwerk : r Vorrathsrad mir 3 Anbindstricken.
r Wagenhacke.
i Lrä 'nkbüttel.

r Schmiertiegel mit Strick.
i Schanzzeug.
1 blecherne Laterne.
r Eiskette.

r Radschuh mit Ketten.

Per Pferd : . » Fouragier - Strick.
2  Futter - Tornister.

i Hafersack.

Per Mann : * Futterschwinge.
i Striegel.
i Kardätsche.

i Peitsche mit Stiel.

Anmerkung:  Bey einem entstehenden Kriege , wenn eine Vermehrung angeordnet wird,
unterlegt das Militär- Fuhrwesens - Corps - Commando jederzeit die Aus¬
rüst u n g s a u f s ä tze und mit denselben das Erfordernis ; an Wägen , Ge¬

schirren und Requisiten . Drese werden von der hohen Stelle , falls sie dieselbe

für gut befindet , sanctionirt , und erhalten dadurch erst das fest gesetzte
Ausmaß . ,

§. 6660.

Dem Rittmeister unterstehen während des Krieges sechs, nach Umständen auch mehrere

Divisionen ; und da ohnehin schon sowohl in den Friedens - als in den Kriegsverhaltungen
die Obliegenheiten für jede Charge ins Besondere vorgeschrieben find , so ist es um so mehr

erforderlich , daß der Rittmeister den Dienst vom Mindesten aufwärts vollkommen inne habe,
indem ihn dieses allein in den Stand setzet, die seiner Oberaufsicht anvertrauten Divisionen
in der vollständigen Ordnung und Richtigkeit zu erhalten . Er muß Nachsehen , ob alles das,
was er anbefiehlt , genau befolget wird , um eines Theils des Vollzuges versichert zu seyn,

anderen Theils aber seine Untergebenen in der stäten Wachsamkeit und in der Gewohnheit

zu erhalten , Alles auf das pünctlichste zu erfüllen.
Ein Hauptgegenstand bey dieser Dienstleistung ist das gute Einvernehmen mit der Ar¬

tillerie , welches um so leichter erreicht werden kann , als der Rittmeister bloß die Ordnung
in dem ökonomischen Fache , die Disciplin und genaue Befolgung desjenigen , was von der

Artillerie zur Dienstleistung anbefohlen worden ist , dann die Rechnungsrichtigkeit der Divi¬

sionen zu besorgen hat , und daher ununterbrochen die Gelegenheit suchen muß , wodurch nicht
nur allein den dabey dienenden Individuen die vollkommenste Kenntniß beygebracht , sondern

auch dem Dienste selbst mannigfaltige Erleichterung und großer Vorschub verschafft wird.
Von dem die Artillerie - Bespannung commandirenden Stabs - Offwiere erhält der Ritt-

Meister den Befehl , was die Bespannung betrifft , und dieser Befehl muß auf das vollkom¬

menste bey Tag und Nacht in Vollzug gebracht werden . Es folgt daher , daß dessen unterste¬

hende Divisionen immerhin m dem besten Stande und in jeder Stunde bereit seyn müsse",
die Dienstleistung , welche von ihnen gefordert wird , zu befördere
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Die kranke Mannschaft ist sogleich zu ersetzen ; alle maroden Pferde messen mit jenen

von der Reserve vertauscht , und diese wieder von den Vorrarhspferden ergänzt werden . Auf
solche Axt wird der Rittmeister von seinem unterhabenden Commando versichert seyn , daß er
dein ganzen Dienste jederzeit Genugthuung zu leisten im Stande ist.

Uebrigens ist der Rittmeister an den Major von der Artillerie - Bespannung angewie¬
sen. Von diesem erhalt er die Befehle , und eben diesem erstattet er seine Rapporte , welche
aus den Divisions - Rapporten , so wie die monathliche Stand - und Dienst - Tabelle , in ein

Totale  gebracht werden müssen , weswegen ihm Ein Adjutant und Ein Fourier beygegeben
sind , um sowohl diese Eingaben , als auch die sonstige Correspondenz und alle Vorfallenhei-
ten besorgen zu können.

Die Eingaben von den Divisisns - Commandanten müssen ihm in einer nach Erforder¬
nis; bestimmten Zeit zugesendet werden , um in der richtigen Zuhaltung mit dem Totale
nicht gehindert zu seyn . Ueber die monathlichen Geld - Anticipations - Entwürfe verfaßt der

Rittmeister ein z weyfacheS Totale,  wovon er eines für sich zurück behält , das zweyte
aber an den Major , an welchen er angewiesen ist , zur vorgeschriebenen Zeit einsendet.

Das Geld empfangt er directe von dem Armee - Bespannungs - Commandanten gegen
eine Rec ogni ti  o n,  welche er nach geschehener Vertheilung an die Division » - Comman-

danten mit den Partieular -Quittungen sammt Entwürfen auStauschet , und seinen Hauptent¬
wurf sammt Quittung wieder an sich bringet.

H. 666r.
Wenn sich der Fall ereignet , daß ein Divisions - Commandant von seinem Rittmeister

so weit entfernt würde , daß er 'in der erforderlichen Zeit die Verpflegsgelder nicht erhalten
könnte , oder wenn einzelne Fuhrwesens - Divisionen , oder auch kleine Abtheilungen bey Ma-
gazinen zugetheilt sind, welche von den Kriegs -Cassen und von dem respicirenden Feld -Kriegs-
Commissariate , oder von einem Fuhrwesens - Commando zu entlegen sind, und wo sonach ein
Vorschur ; auS der Verpflegs -Magazins -Cassa nicht ohne Nachtheil desDienstes vermieden werden

könnte , so hat derselbe die Gebühr gegenEntwurf  undQ . uittung  von jenem Regiments¬
oder Corps -Commandanten , oder Verpstsgsbeamten , oder von der nächst gelegenen Procento-

Division zu empfangen , jederzert aber seinem Rittmeister hiervon die Anzeige zu erstatten.
H. 6662.

Der Rittmeister hat monathlich derRechnungsrichtigkeit , so wie dem Geld - Protokolle
jedes Dioisions - Commandanten , auf das genaueste nachzusehen , und bey jedesmahUger Un¬
tersuchung mit seiner Unterschrift und mit Besetzung des Tages , wenn er eS visitirt , zu
bestätigen , indem es von ihm gefordert wird , wenn ein Rückstand sich ereignen , und die An¬

zeige nicht bey Zeiten geschehen sollte . Uebrigens wird es demselben zur strengsten Pflicht ge¬
macht , alle unter ihm stehenden Divisionen monathlich  wenigstens Ein M a Hst ganz ge¬
nau zu visitiren , den Zustand der Pferde und Ĝeschirre einzusehen , und das Betragen von
dem Divisions - Commandanten bis auf den Gemeinen zu erforschen , um allen widrigen Zu¬
fällen uud Ereignissen bey Zeiten abhelfsn zu können , oder sie zur Abstellung an das Armee-
Bespannungs - Commando zur relationiren.

Der Rittmeister kann dem Divisions - Commandanten keine schriftliche Bedeckung zur
Fassung der doppelten Hafergebühr oder sonstiger Zuschüsse ertheilen , bevor er nicht eine glei¬
che Bedeckung von seiner Vorgesetzten Behörde eingehohlet hat.

Da der Rittmeister kerne eigene Rechnung zu legen hat , so ist er , nebst deyr Adjutan¬

ten , Fouriere , Fourierichützen oder Privat - Diener , dann der übrigen Mannschaft bey der
nächsten Division in Stand und Gebühr zu führen.

§. 6b63.
Dem Major unterstehen zwey , und nach Umständen mehrere Rittmeister mit ihren un-

re habenden Divisionen . Er muß daher seine Untergebenen vollkommen kennen , und zur
pünctlichsten Erfüllung ihrer Pflichten,zu verhalten wissen.

§py

Aus Verpflegs - MagazinL-
Casien darf kein Gelrverlag,
außer in außerordentlichen
Fällen , an Fuhrwesens - Divi¬
sionen erfolgt werden.
Hkth. amls -Fun . öt3 . li »3,,.

Fernere Obliegenheiten des
Rittmeisters.
MH. ams.Fcb. 7SZ. v 336.

Obliegenheiten des Oberst-
wachrmeisters in, Felde.
Hkth. am 3. Fel>. 783. v 356.

/
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Den Rapport stattet ihm der Rittmeister ab. Den Befehl , in so weites die Bespan¬

nung betrifft , erhält der Major von dem Artillerie - Bespannungs - Commando ; übrigens
aber ist derselbe an den das ganze Artillerie - Fuhrwesen befehligenden Haupt -Armee -Bespan-

nungs - Commandanten angewiesen.
Ueber die von den Rittmeistern zu erhaltenden Rapporte , Stand - und Dienst - Tabel¬

len oder sonstige Eingaben hat der Major das Totale  zu formiren , und erstbesagtem Haupt-
Armee - Bespannungs - Commandanten zukommen zu machen, zu welchem Ende ihm Ein
Adjutant , und nach Erfordernis ; Ein oder mehrere Fourwre zugegeben sind, um sowohl die¬

ses , als alle sonstigen Eingaben , Correspondenzen und Vorfallenheiten besorgen zu können.
Dessen hauptsächlichste Pflicht ist , so oft es nur die Umstände erlauben , den ihm untergebe¬
nen Rittmeistern und Divisionen genau nachzusehen , ob die Befehle , welche von Zeit zuZett

ergehen , genau befolget werden , dann wie die Mannschaft behandelt , wie für die Conservi-
rung der Pferde gesorgt , und die state Ausbesserung nach Erfordernis ) unterhalten werde.

Wie übrigens die Officiere zu behandeln , oder in gewissen Fällen zu bestrafen sind , ist

schon erklärt worden , und es wird ohnehin von einem jeden gedienten Stabs - Officiere mit
Gewißheit vermuthet , daß er keinem Untergebenen einiges Unrecht widerfahren lassen werde,

gleichwie es dann zu dessen vorzüglicher Ehre gereicht , wenn ohne viele Strafen , welche
nur Zwangsmittel sind , der allerhöchste Dienst befördert , und den aufhabenden Pflichten
Genüge geleistet wird.

Alle besonderen Vorfallenheiten im Dienste hat der Major asiogleich dem Haupt - Ar¬

mee - Bespannungs - Commandanten zu rapportiren . Weiters hat derselbe sich zum unverän¬

derlichen Grundsätze zu machen , daß Alles , was die wirkliche Artillerie - Dienstletstung be¬
trifft , ohne mindeste Einstreuung oder ohne Hindernis ; befolgt werden muß ; und daß seine
eigenen Veranlassungen zum Besten des Dienstes sich nur auf die gute Zucht der Mannschaft,
auf genaue Wirtschaft , und schleunige Befolgung alles Angeordneten , auf die Richtigkeit
der monatlichen Rechnungen , und auf die sichere Zuhaltung der einzureichenden Rapporte,
Tabellen , Entwürfe und Eingaben beschränken»

Der Major hat dem Rittmeister keine schriftlichen Befehle zur Fassung der doppelten

Natural - Gebühr zu ertheilen , bevor er nicht eine gleiche Bewilligung von seinem Vorgesetz¬

ten Haupt - Armee - Bespannungs - Commandanten , und dieser von der höheren Behörde ein-
gehohlet hat.

§ . 666,4.

Mandanten.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 33S.

-» » 16. § et - SoI . v rH6i.

Ebenheiten des Haupt- Da dem Armee - Fuhrwesens - Bespannungs - Commandanten sä'mmtliche Artillerie - ,
Armee- Bespannungs- Com- Pontons - und Laufbrücken - Bespannungen , überhaupt das ganze Fuhrwesen untergeordnet

ist , so versteht es sich von selbst , daß zu dieser Charge ein besonders tüchtiger und des gan¬
zen Fuhrwesensdienstes kundiger Mann erfordert werde , welcher durch seine guten Veran¬
staltungen , als die Triebfeder dieses ganzen Armee - Körpers , Alles im Gange zu erhalten,
und bey allen Vorfallenheiten die erforderlichen Mittel anzuwenden weiß.

Seinen - Untergebenen hat derselbe die gute Harmonie , besonders mit der Artillerie,
als dem Grundsätze des ganzen Dienstbestandes einzuprägen , und darauf zu halten , damit sie

nie unterbrochen werde.
Von den ihm untergeordneten Militär - Fuhrwesens - Majoren hat der Haupt - Armee-

Bespannungs - Commandant alle Rapporte , Meldungen , Stand - und Dienst - Tabellen
zu erhalten , gleichwie er dann alle seine Befehle durch dieselben ertheilet , und sie zur Nach¬

sicht , ob Alles , was Dienst ist , besorget werde , aneifert.
Was den Vespannungsdienst bey der Artillerie betrifft , so ist derselbe dießfalls an die

Artillerie - Feld - Direktion und an sein vorgesetztes Brigade - Commando angewiesen , und
es müssen deren Befehle in möglichster Geschwindigkeit auf das genaueste vollzogen werden.

Derselbe hat für alle Bedürfnisse von Mannschaft , Pferden , Materiale und Requi¬

siten , vorzüglich bey der Artillerie - Bespannung , Sorge zu tragen , und bey Zeiten die Ein¬
leitung zu treffen , daß es hieran nie fehlen möge.



Von dem ArM ee - Fuh rMesen. t r r

Da derselbe demnach immerhin einen derley Vorrath in Bereitschaft haben , und die

für die gesammte Fuhrwesens - Bespannung nöthigen Gelder aus der Feld - Kriegs - Opera-
.tions - Cassa erheben muß , so ist von dein Armee - General - Commando zur Sicherheit die¬
ser Gelder eine Wache anzusuchen.

Der Armee - Bespannungs - Commandant stehst in Ansehung der Disciplin der inner¬
lichen Oekonomie und der Rechnungs - und Rapports - Richtigkeiten aller Art , unter dem

Commandanren des ganzen Fuhrwesens - Corps , welcher ein Oberster ist , und er muß dem¬

selben in der vorgeschriebenen Zeit den Rapport , so wie auch die monathliche
Stand - und Dienst - Tabelle  einschicken , gleichwie er sich dann , um allen Abgang
an Mann , Pferden , Materiale und Requisiten ersetzen zu können , ebenfalls an diesen
Obersten zu verwenden hat.

Er empfängt Alles gegen eigene Quittung , und bedeckt seine Verwendung mit deit
Documenten , welche ihm von den betreffenden Parteyen eingehandiget werden.

Um den Armee - Bespannungs - Commandanten die Material - und Requisiten - Berech¬
nung mcht zu erschweren , ist erforderlich , daß jeder Divisions - Lommandant bey Einsendung
seines monathlichen Geld - Amicipations - Entwurfes auch zugleich einen Material - Erforder-
nißaufsatz seinem Rittmeister mit einsende , damit derselbe dem Armee - BespannungS - Eom-

mandanten zur nöthigen Herbeyschaffung Übermacht werden könne.
Die Geld - Anticipations - Entwürfe werden lhm von den unterstehenden Majo¬

ren eingesendet , hierüber und über das Bedürfnis ; des Bespannungs - Commando 's wich ein
Totale  formirt , kriegscommissariatisch bestätiget , der Betrag mittelst einer von dem Ar¬
mee - Bespannungs - Commando auszustellenden Hauptquittung  aus der Feld - Opera-
tions - Casta gefaßt , sonach die Particular - Quittungen sammt den Entwürfen bey den Aus¬
bezahlungen gesammelt , und auf diese Art auch die Rechnung kurz und bündig darüber mo-
nathlich richtig gestellt , und an das Corps - Commando ohne Aufenthalt einbefördert , damit

die verausgabten Betrage mit den eingelangten Rechnungen verglichen , und die allenfallsigen
Differenzen noch zu rechter Zeit ihrer Richtigkeit zugeführt werden können.

Was übrigens die besondere Dienstleistung und die Obliegenheiten seiner Untergebenen
betriffr , so ist schon Alles bey jeder Charge und in den verschiedenen Verhältnissen aufgefüh-
ret worden , und es hat sich derselbe den nahmlichen Grundsatz in Ansehung der Artillerie
und des anderen Fuhrwesensdienstes zur .Richtschnur zu nehmen , wie es bey den Majoren
verfügt worden ist.

Bey Erheischung der zu erhöhenden Hafergebühr , besonders bey der Artillerie -Bespan¬
nung , ist erforderlich , daß die Bewilligung hierzu durch den gehörigen Dienstweg von dem

eommandirenden General eingehohlt werde , außer welcher den unterstehenden Majoren ( um
sie weiter abwärts ertheilen zu können ) hierüber keine Bedeckung gegeben werden kann.

tz. 6665.

Für die Kanzelley des Stabs - Officiers , der bey der Armee das Commando des ganzen
Fuhrwesens führet , werden , nebst dem Adjutanten , so viele Fouriere bewilliget , als die
Nothwendigkeit und die dießfallsige Erkenntniß des Armee - Ober - Kriegs - Commissariats
bestimmen wird.

Zur Leitung dieser Kanzelley und zu seiner Unterstützung kann dieser Armee- Fuhrwe¬
sens - Bespannungs - Commandant auch Einen Officier zu sich nehmen.

Welches Kanzelley - Perso¬
na l und mit welchem Vorbe¬
halte dem Armee - Bespan¬
nungs - Commando zuzuthei-
len ist.
Hkth. am >6. §eb. 809.v,46,.

h. 6666.
Der Zweck der R eser  v e - D e p 0 t s - A ufst  e l l ung  ist : Obliegenheiten und Der-

») Die Ergänzung des bey den Procento - Divisionen entstehenden Abganges an Fuhr - dem"lnnce- Suhnoese"/-
wesensgemeinen , dann an schweren , leichten und Packpferden auf kürzerem Wege als M.

bisher , wo Pferde und Gemeine für die Armee erst dann , wenn sich der Bedarf Hkth.am .o. Marzs,4 . n - ,rs.
zeigte , aus den Erblanden nachgeschoben werden mußten.
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Wie die für die Armee zu
errichtenden Fuhrwesens -Feld-
Materialien - und Requisiten-
Depots zu etablircn sind.
Hkth.gM ?3. Nov . 0,3 . N 55,3

und ü^ o.

XX . Haupt stück - I . Abschnitt.

b») Die Abrichtung der Fuhrwesensgemeinen bey den Depots für den Fuhrwesensdienst,
damit die Armee - Procento - Divisionen den durch Abgabe der Mannschaft und
Pferde an die Armee sich zeigenden Abgang von den Reserv - Depots ergänzen,

der Reserve - Depot - Commandant aber jede Abgabe an Mannschaft und Pferden
an die Armee - Procento - Divisionen sogleich reete dem Hoskriegsrathe zur Kennt¬
nis; bringen , und auf den Ersatz des hierdurch bey dem Reserve - Depot entstehenden
Abganges durch Nachschub aus den rückwärtigen Provinzen bey Zeiten dringen könne.
Ferner ist dem Reserve - Depots - Commandanten die Abrichtung der Mannschaft
für den Fuhrwesensdienst zur angelegentlichsten Pflicht gemacht . Mit diesem Reser¬
ve - Depot ist das bey jeder Armee bestehende Fuhrwesens - Materialien - und Re¬

quisiten - Feld - Depot dergestalt in Verbindung zu setzen , das; der Commandant des
Reserve - Depots die Oberaufsicht über die bey dein Fuhrwesens - Materialien-
und Requisiten - Feld - Depot vorhandenen Vorräthe zu führen hat.

Der Stand an Mannschaft und Pferden bey dem Reserve - Depot regulirt sich jederzeit

nach dem Armee - Stande , und wird stets vom Hoskriegsrathe bestimmt.
H. 666 -7.

Zur E t ablirung eines zu errichtenanbefohlenen Feld - Depots  zur
Vorsehung der Armee mit Fuhrwesens -Materialien und Requisiten ist Nachstehendes verordnet:

Zur Gründung des aufzustellenden Feld -Depots haüdas Fuhrwesens -Corps -Commando ei¬
nen zweymonarhlichenVorrath an Fuhrwesens -Materialien und Requisiten zurArmee abzusenden.

Dleser Vorrath gibt den Fuß zu dem Feld - Depot , welches etablirt wird . Der sich

späterergebende Bedarf an Fuhrwesens - Materialien und Requisiten ohne Ausnahme ist
in Feindesländern zu requiriren.

Nur dann , wenn es der commandirende «General nicht thunlich oder nicht räthlich
finden sollte , den Bedarf durch Requisition herbey zu schaffen , ist bewilliget , daß zur
Deckung des sich zeigendenAbgangeS im Bezirke der Armee Contracce abgeschlossen werden können.

Die Natificirung dieser Contracre bleibt dem commandirenden General überlassen , nur

ist jederzeit hiervon die Anzeige an den Hofkriegsrath zu erstatten,
Die Beschaffung der erforderlichen Fuhrwesens - Materialien und Requisiten , entwe¬

der durch Requisition oder durch Contrahirung im Bezirke der Armee , wird um so nachdrück¬
licher anempfohlen , als die Transportirung der Fuhrwesens - Materialien und Requisiten

aus den rückwärtigen Provinzen zu der von den Gränzen zu weit entfernten Armee bey eini¬
gen Artikeln gar nicht thunlich , und bey allen anderen mit sehr großen Unkosten verbunden ist.

Nebstbey hat aber auch das Armee - Bespannungs - Commando sorgfältig darauf zu wa- ^
chen, daß die Erzeugung bey dem Feld - Depot durch die demselben beygegebenen Professioni-
sten thätigst betrieben werde.

Jedem Feld - Depot werden nachstehende Fuhrwerke , als Probe - Muster zur Ma¬
nipulation dienend , mitgegeben:

i Regiments - Feldschmiede sammt komplettem Handwerkszeugs.
r Capellen - oder Stabs - Requisiten - Wagen.
r vierspänniger Deckelwagen.
i zweyspänniger Artillerie - Bagage - Wagen.
i vierspänniger Leiterwagen neuer Art.
3 Wagner - HandwerkSzeuge.
3 Sattler » » »

Probmuster von allen Strückeisen - , Materialien -- und Requisiten - Gattungen , dann Zug¬
geschirr - Beftündtheilen.

Sollte die Nothwendigkeit eintreten , daß bey dem Depot die eigene Erzeugung oder Ma¬

nipulation stärker betrieben werden muß , so ist der Feld - Depot - Commandant zu ermächtigen,

für diesen Fall auf die Zeit des Bedarfes Professionisten aufzunehmen , welche so bald inan

sie nicht mehr benöchiget , gleich entlassen werden , um dem Aerarium nicht zur Last zu fallen.



Besondere Obliegenheiten
des Divisions - Eommandan-
ten.

An wen die Transports-
Fuhrwesens - Officiere mit der

h. 6669 .

Die Abhohlung und Naichführung dev monathlichen Erfordernisse von dem Feld - De - Wer die Verführung der Ma-
pot zu den Procento - Divisionen ist durch diese Divisionen selbst zu besorgen , bey welchen tenalicn zu den Procento-Di-

ohnehin ein Vorrath von Wägen , Pferden und Mannschaft vorhanden seyn muß , von Hk!°̂ auî 3. 3̂ 1! zz>8
welchem Vorrathe die zu dreseu Nachführung erforderliche Anzahl genommen werden kann . und 544».

Der Ausstellungsort für das bey der Armee zu etablirende Feld - Depot hangt von der
Stellung der Armee ab , und kann erst von Fall zu Fall ausgemittelt werden.

H. 666c ).

Da die Dienstespflichten für das Transports - Backöfen - Befpannungs - und gedungene Dienstespflichten vom Go-
Fuhrwesen im Kriege in den Verhaltungen für den Frieden hinlänglich aus einander gesetzt meinen bis einschlüffig Wachc-

worden sind , so muß sich demnach in Allem nach dieser Vorschrift genau verhalten werden . H^ h. am 3. Neo. 783. 0336.

H. 6670.

In der Voraussetzung , daß das Kriegs - Transports - Fuhrwesen die Verpflegung der
Armee mit Brot - und Naturalien zum Hauptgegenstande hat , folgt von selbst daraus , daß

hierbey ebenfalls nur durch die genaueste Ordnung , Mannszuchr und Obsorge auf Pferde Hkth. am s. Feb. 783. v 336.
und Wägen das Vorgesetzte Ziel erreicht werden kann.

Was hierzu hauptsächlich erforderlich ist , wurde bereits in den Friedensverhaltungen
hinlänglich erörtert . Was aber die besonderen Obliegenheiten des Divisions - Commandanten

betrifft , an wen derselbe unmittelbar angewiesen ist , auf was für eine Art er seine Division ,̂
sowohl Mannschaft als Pferde , zu verpflegen hat , in wie weit er auch in der Dienstleistung
dem Vorgesetzten Rittmeister unterstehet , ist aus dem Folgenden zu entnehmen.

H. 6671.

Die Transports - Fuhrwesens - Officiere sind mit der Dienstleistung an dieHaupt - Ver-

pflegs - Direktion und an derley Aemter in den gesammten Ländern angewiesen ; es liegt da - Dŵ eistunĝ ^ esensin^
her dem Fuhrwesens - Officiere ob , und es wird ihm auch auf das nachdrücklichste empfohlen , Hkth. am 3. Zeh. 783. v 336.
bey jedem ihm zustoßenden erheblichen Hindernisse , wodurch er seinen Auftrag nicht erfüllen
könnte , unverzüglich die Verpflegs - Direction durch einen berittenen Unter - Officier oderGe-

meinen davon zu benachrichtigen , damitssowohl die Direction oder das Verpflegsamt in den
Dispositionen in keine Verlegenheit komme , der Officier selbst aber aller Verantwortung
entgehe.

H. 6672.
Die Ordre , welche ein jeder den Transport führende Fuhrwesens - Ober - oder Unter-

Officier mitbringt , und in welcher die Ladung , die Distanz zu fahren , und die richtige Ein-
treffung in dem bestimmten Orte nach der Gegend und Witterung ausgemessen seyn wird,

ist zugleich ein Befehl für den Magazins - Rechnungsführer ; daher auch bsyde für die Be¬
folgung bey Verantwortung zu haften haben , und zu dem Ende ist jedes Mahl die Stunde
der Abfertigung in dem Ladscheine anzumerken.

tz. 6678.
Es folgt also von selbst , daß jeder Officier für die Ausnahme des allerhöchsten Dienstes

mit gesammten Verpflegsbeamten in bestem Einverständnisse zu leben beflissen seyn müsse , um
allen Einstreuungen , wodurch der Dienst gehindert werden könnte , vorzukommen ; »veil,
wenn es vorkommt , daß ein Officier durch widersinniges Betragen gegen die Verpflegsbe¬
amten , weswegen Klagen angebracht würden , oder er wohl gar solcher Vorgänge , durch
welche das allerhöchste Interesse auch im Mindesten Schaden gelitten hätte , überzeugt wür¬

de , sich immer der schwersten Verantwortung und Strafe aussetzen wird.
tz. 6674.

Bey dem Vorfälle , wo Häckerling zur Aushülfe gefüttert werden muß , wird das Ausmaß an Häckerling und

gebührende oder außerordentlich bewilligte Stroh im Gewichte erfolgt , durch die Mannschaft Streustroh
der Häckerling erzeugt , und auf eine Portion ein halbes Pfund Stroh , oder ein zwölfpfün-

Vand vn . sg

Verhaltungen öey einer über¬
nommenen Ladung.
Hkth . am 3. Feb . 783 . D 336.

Wie sich dieselben gegen die

Verpflegsbeamten zu betragen
haben.
Hkth . am 3. Fev . 783 . v 336.

Hkth . am 3. Feb . 783 . v 336.
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Haftung für die richtige Ab¬
ladung , und an wen sich der
Transportirende-u verrechnen
hat.
Hkth. am 3. Feb. 782. v 336.

Das ältere Brot soll immer
am ersten an die Truppe ver¬
abfolge werden.
Hkth. am 3. § eb. 783. u 336.

XX . Hauptstück . 1. Abschnitt.

biger Bund auf einen niederösterreichischen Metzen , mithin acht Portionen Häckerling be¬
rechnet.

Die Pferdestreu wud ordinär auf drey Pfund gerechnet.
h. 6675.

Wenn keine Gefahr oder kein sonstiger Befehl bestehet , ist bey der Armee die Ankom¬

mende Ladung sogleich abzuladen , und die Wagen sind wieder in Transport zu setzen.
Für die richtige Abgabe der aufgenommenen Ladung muß der Transports - Officier haf¬

ten , und sich mit dem Verpflegsbeamten gehörig berechnen , weil letzterer alle Transporte

bey der Armee dem Haupt - Magazins - Rechnungsführer wieder zu verrechnen hat.
, ' h. <1676.

Da das Transports - Fuhrwesen iy Kriegszeiten hauptsächlich zur Verführung des Bro¬

tes , und , womöglich , auch des Hartfutters gewidmet ist , so werden alle ankommenden
Transporte genau visitirt , und es ist darauf zu sehen , daß das ältere Brot immer am eisten
abgegeben werde , weil das Militär gedrücktes oder schimmeliges Brot nicht anzunehmen

schuldig ist ; dagegen diesem auch kein ungenußbares Bror ausgetauschet wird , es sey denn,
daß ein besonderer Befehl hierzu wäre . Es wird nebstbey von (Leite del Verpsiegsamter
immer die Einleitung getroffen werden , damit niemahls warmes Brot zur Ladung gegeben,

auch das Bäcker - Personal zuweilen zur Schlichtung des Brotes Hand anlegen werde , um
die unkundigen Fuhrwesens - Unter - Officiere und Gemeinen hierin zu unterrichten.

Um aber auch gewiß zu seyn , daß das Brot gut aufgeladen worden sey , ist den Ver¬

pflegsbeamten erlaubt , nach geschehener Ladung den ganzen Transport zu besichtigen , ob das
Brot gut und gehörig geschlichtet worden ist.

Nebstdem muß Sommerszeit bey sehr warmen Lagen des Abends zur besseren Conser¬

vation das Brot umgeladen , mithin das untere oben , und das obere unren geschlichtet
werden.

Sollte es sich aber , aller gebrauchten Vorsicht ungeachtet , dennoch ergeben , daß mancher

Laib Brot gedrückt würde , so sind die Verpflegsbeamten schon angewiesen , dieses ohne 2ln-

stand zu übernehmen und dem Bäcker - oder Handlanger - Personale zur Gebühr zu verab¬
reichen.

Fände sich aber bey Abladung eines Transportes völlig ungenußbares Brot vor , so
würde entweder durch die anwesende Verpflegs - Dwection , oder , in deren Ermangelung,

von den übernehmenden Verpflegsbeamten , mit Zuziehung glaubwürdiger Militär - oder

Civil - Personen , die genaue Untersuchung gemacht und erhoben werden , an wein die Schuld
liege , daß das Brot verdorben ist ; würde sich nun zeigen , daß die Schuld an dem Fuhr¬
wesens - Officiere wäre , so hat derselbe ohne Weiters dem Verpflegsbeamten eine Quittung
über den Abgang einzulegen . .Dieser Beamte macht bey der Behörde über den Vorgang die

Anzeige , von welcher dann der Divisions - Commandant nicht nur zum Ersätze verhalten
wird , sondern noch über dieses die gebührende Strafe von seiner Behörde unausblerbttch zu

gewärtigen hat.
Wenn es sich ereignet , daß aus Umständen in Kriegszeiten ein Transport auf dem

Marsche Befehl erhielte , diesen Transport anderswohin zu führen , als sein Lieferschein ent¬

hält , und daher seine Ladung nicht an den Ort , wohin sein Lieferschein lautet , gebracht
würde , so hat der Transports - Officier sich hierüber mit dem erhaltenen schriftlichen Befehle

auszuweisen , der Verpflegsbeamte ihm aber diese Ladung , welche er empfangt , mir Bemer
kung des Umstandes zu quittiren.

Diese Quittung des Verpflegsbeamten schickt der Officier vom Transporte demjenigen

Verpflegsbeamten , von welchem er seine Ladung erhalten hat , und ziehet dagegen seinen aus¬
gestellten Schein von ihm wieder an sich.

Zeder Divisions - Commandant sendet bey Ausgang eines jeden Monathes die während
der Zeit über die geleisteten Abgaben gesammelten Recepisse dem betreffenden Verpflegsbe-
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Fernere Obliegenheiten des
Transports - ComwanLanten.
Hkth. am 3. Fcb. 7L3.° L 3Sn.

amten Mittelst Co nsig Nation zu , derselbe unterfertiget sie , und es werden ihm

solche sodann mittelst der Post oder sonstiger sicheren Gelegenheit , oder durch die Verpflegs-
Feld - Direktionen selbst , zur Legitimation der geschehenen Richtigkeit , zugsstsllt . Sollte aber
besagte Consignation , welche die Bedeckung des Divisions - Commandanttn ausmacht , nicht ^

richtig in gehöriger Zeit einlaufen , so hat der Officier der Verpstcgs - Feld - Direktion sogleich
die Anzeige zu machen.

§. 6677 .

Uebrigens ist jeder Divisions - Commandant an den das Transports - Fuhrwesen re - Jeder Divisions - Trans-
spicirenden Rittmeister angewiesen . Obgleich der Antrag bestehet , daß von einem Nittmei - Ports-Commandant ,1,usi von

ster , so viel als thunllch tst , eine bestimmte Anzahl Dtvlsionen resplklvt werde , so lst je- die Division untersuchen
doch in jenem Falle , wo wegen Entlegenheit , Krankheit oder wegen sonstiger Hindernisse lassen,
dieser Rittmeister zur Nachsicht nicht gelangen könnte , der Divisions - Commandant schuldig , s. Frb. 703. » 33k.
einem jeden der das Transports - Fuhrwesen respicirenden oder sonstigen Fuhrwesens - Ritt-
meifler , welcher die Division antrifft , und dieselbe zu untersuchen sich erkläret , die stand¬

hafte Auskunft über Alles zu ertheilen , demselben auf Verlangen Mannschaft und Pferde
vorzuführen , die Rechnungen und sonstige Dokumente vorzuzeigen , und auf Verlangen die
Cassa auszuweisen.

H. 6678 .

Es muß daher jeder Divisions - Commandant sowohl in Absicht auf den Nutzen des
allerhöchsten Dienstes , als auch , um sich keiner Verantwortung auszusetzen , in Allem,
was den Dienst betrifft , die möglichste Sorgfalt anwenden , den Pferden , Wägen , Ge¬
schirren und sonstigen Bestandtheilen selbst genau Nachsehen , seine Protokolle und die ihm
vorgeschriebenen Rechnungs - Acten fleißig untersuchen , und sich dadurch in den Stand setzen,
der schärfesten Aufsicht Genüge leisten zu können.

Da die Zufuhr , welche er zu bestreiten hat , die Subsistenz von der Armee ausmacht,
so darf nichts weiter hinzu gefügt werden , was demselben die Wichtigkeit seines aufhaben-
den Dienstes noch mehr erkläret.

Seine Hauptsorgfalt muß daher auf die Erhaltung der Pferde in dienstbarem Stande
gerichtet seyn , wi v̂on der Trieb des Ganzen abhängt.

Was hierzu besonders erforderlich und dienlich ist , wurde bereits in den Friedens-
verhaltungen bestimmt angeführt.

H. 667 k) .

Ueber das Geldverpflegserforderniß für den künftigen Monath sendet derselbe den An-

ticipations - Entwurf dem bey der Verpflegs - Direktion , oder unweit sich befindttchen Stabs - zu
Officiere in solcher Zeit ein , daß ^ unfehlbar den 10 . eines jeden Monathes und auch früher beobachten hat.
dort eintreffe . Hkth. am 3. F§b. 763- v ,336.

Von diesem empfangt er gegen Quittung die nöthigen Verpflegsgelder . Die Monath-
Acten und sonstigen Rechnungen sendet der Transports - Officier am 5 . eines jeden Mona¬

thes durch das respicirende Feld - Kriegs - Commissariat direkte an das betreffende Landes-

Posto - Cemmando ein , und erstattet hiervon , des sicheren Vollzuges wegen , dem Rittmei¬
ster die Anzeige.

' H. 6680 .

Da sich wegen der von den Verpflegs - Magazinen an den Fuhrwesens - Divisions - Offi - Wie sich -u verhalten iss,

cier geleisteten Vorschüsse mehrere Anstände ergeben haben , so sind derley Vorschüsse nur in ^ ^^
den eintretenden außerordentlichen Fällen , wenn einzelne Fuhrwesens - Divisionen oder auch Zeit nicht abgefaßt werden
kleine Abteilungen bey Magazinen zugetheilt sind , welche von den Kriegs - Cassen können, und ein Torschuß bey

und von dem respicirenden Feld - Kriegs - Commissanat , dann von den Fuhrwesens - Feld - k,« '
oder Landes - Posto - Commandanten zu weit entlegen sind , und wo sonach ein solcher Vor - Hkth. am,3 . Zun. 3,3. 123, - °

schuß nicht ohne Nachtheil des Dienstes und der Mannschaft vermieden werden könnte , ge¬

stattet ; jedoch haben die Verpflegs - Magazine auf der Steile dem Landes - General - Com-
BüNtz V!!. Zo * ,

Mo dev Transports '- Lffss
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Was bei) Verführung der
Fourage zu beobachten ist.
Hkth. ain 3. Feb. 7^3. v 33h.

Weitere Obliegenheiten des
Transports - Divisions - Com-
inandantcn.
Ht!h. am 3. Feb. 783. v S36.

Wie die Wägen mit Num-
nern zu bezeichnen sind.
e>kth. am 3. Feb . 782. v 336.

Wie sich bey Cantonirung
und .bev CampirungM beneh¬
men , und wie das Journal
zu führen ist.
Hkth. am 3. Feb. 782. D 336.

Die bei) der.Backöfen-De-
pannung commandirten Of-
iciere haben sich die Kennt-
>iß der Back - Requisiten zu
rwerben.
)klh. am 3. Feb«783.33 336.

Von den Back - Requisiten.
Hkth. am 3. Feb. 763. v 336.

» » »6. Feb«809. O 2q6».

niando , unter Einsendung der eingelegten Quittung , die Anzeige zu erstatten , damit wegen

Hereiubringuug die weitere Richtigkeit eingeleiter werden kann.
tz. 6681.

Die Fourage  muß jederzeit , so viel thunlich , und mit Rücksicht auf die Anlage der
Magazine , mitgeführt werden ; da aber auf immerwährendem Marsche Gelegenheit zur Ver¬

schleppung derselben vorhanden ist , so muß man hierauf das obachtsamste Auge haben , da¬
mit die Pferde an ihrer Gebühr nichts verlieren , und dieselben zum Dienste tauglich erhal¬
ten werden.

§. 6662.
Um den Hufbeschlag nach der Vorschrift gut zu besorgen , die Reparatur der Wägen

und Geschirre zu unterhalten , und dabey mit bester Wirtschaft vorzugehen , muß . ein ver¬
trauter und des Werkes kundiger Unter - Ofsici - r die Aufsicht über die Professiomsten haben,

dieselben zum Dienste und zur guten dauerhaften Arbeit verhalten , das Nöthige hierzu am

geben , und achtsam seyn , daß hiervon nichts zu einem anderen Gebrauche verwendet werde.
Ferner hat der Divisions - Commandant alle Unter - Officiere , und jeden in 's Beson¬

dere dahin einzuleiten , daß er seine ihm unterstehenden Leute , Pferde und Requisiten be¬

schrieben habe , um ' sich hierin über Alles , was seiner Aufsicht untersteht , ersehen zu können.
Um dieses in der erforderlichen Ordnung zu bewerkstelligen , muß bey Zusammensetzung

der Divisionen von den Divisions - Commandanten einem jeden Unter - Officiere »ine solche
Liste übergeben werden , welche derselbe bey sich aufzubewahren , und , im Falle er von der

Division auf was immer für eine Art abgehet , dem nachkommenden zu übergeben hat.
H. 6683.

Jeder Wagen muß mit der Divisions - Nummer , und zwar mit römischer Zahl , dann

mit deutscher die Nummer des Wagens , bey der Dwision bezeichnet seyn , welches auf der
linken Seite der Plahen , in der Gegend der Bauchwieden , zu geschehen hat.

h. 6684.
Wenn cantonirt wird , ist die ganze Ordnung des Dienstes , so wie in den Casernen,

jedoch mit dem Unterschiede zu beobachten , daß die Wägen vor dem Orte dergestalt aufge¬

führt werden , daß man sogleich einspannen könne , wozu auch die nöthige Wache aufzu-
stellen ist.

Wenn in jenem Orte , wo aufgefahren werden soll , großer Morast ist , so sind den
Rädern einige Holzstücke oder Rasen unterzulegen , wie schon erwähnt wurde.

In den Cantonirungs - Quartieren muß alle mögliche Sorgfalt aus Feuer und Licht

getragen werden.
Die Art zu campiren , ist in dem Lagerplane enthalten , und in dem Fuhrwesens-

Regulament angehangt . Das vorgeschriebene Journal  hat der Divisions - Commandant

nach jener Art , wie solches schon in zwey Beyspielen bey den Friedensverhaltungen angeführt
wurde , auf das pünctlichste zu führen.

h. 6685.
Diejenigen Divisions - Commandanten , welche bey der Backöfen - Bespannung Dienste

leisten , haben sich die Kenntniß der Back - Requisiten  beyzulegen , ihre Unter-

Officiere hierin zu belehren , und darauf besonders zu sehen , daß beym Auf - und Ablader:

hieran  nichts ruinirt , noch weniger ein Mann durch übermäßiges Heben beschädiget werde.
Wenn jedoch an derley Requisiten etwas zu repariren oder neu beyzuschaffen wäre,

so ist dieses mit Einverständniß des Verpsiegsbeamten zu veranlassen und vorschriftmäßig

aufzurechnen.
§. 6686.

. In was die Bäck - R equisiten  zu zwey Backöfen , dann ein eiserner Ofen,
ein cpmpletter F 0 u ra g i e r - Z e u g und ein v ol l st än d ig er Artillerie - Muni¬

tion  s - P a ck sa  t t e l bestehen , zeigen die Aufsätze von ^ bis v.
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Zu zwey Backöfen sind an BaF - Requisiten erforderlich:

» Backzelt mit dazu gehörigen Lehn -, dann 2 Schieft -, 3 Heb - und 2SP reitzstangen.
2 Mischmolter.
2 Sauermolter.

2 Wirktafeln.

1 Nagelgarbe in 2 Theilen , mit gehörigen Riegeln.
36  Brotladen.

^ s Waggestelle.
1 Mehlschragen.
r kupferner Wasserkessel.
2 eiserne Trogscharren.

» Holzhacke.
2 Handhacken.
2 eiserne Kohlenschaufeln.
2 eiserne Krampen.

L drahtenes Mehlsieb.
2 Stangenleuchter.
2 kupferne Brotwagschale » .
2 Mehlbutten.
2 Borstwrsche.
s Wafferzuber.
2 Viertel - Schaffel.
3 Handsechter.
r Sauerkübel.

2 hölzerne Mehlschaufel »»
r v Ofenschüsseln.
>0 Ofenkrücken,
rv Schößelstangen.
»o Krückenstangen.

s vierpfündig-e eiserne Gewichte.
2 halbpfündige » »

r Brotwag -- Truhe zu den Wagsch alen und Gewichten.
1 Backzelt - Sack.
s Lichtscheren.

l ^ . - . ^

Ein kompletter eiserner Backofen  besteht in:

8 ganzen Rippen.
r halben Nippe.
2 Viertel - Rippen.
r Ofenthürchen.
3  Bratzen.

r Mundloche.
r Locheisen.
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e.

Ein com p l e Lt e r Foura g i e r - Z e u g bestehet in:
! ' ' - ^ - « - -

» Senft.
i Senftnring.
r Senftnwurf.
i Dängelhammer.
1 Dä 'ngelstocke.

2 Sicheln mit Heften.
i Wetzstein.

V.

Zu einem kompletten  Ä r t i l l e r i e - M u ni  Li o n s - P a cksaL  Le l zu Kanonen oder
siebenpfündigen Haubitzen sind gehörig r

1 lederne Halfter.
r Halfterkette.
2 lange Handzügel.
r ordinäres Gebiß.
, Unterlagdecke.
» Vorderzeug.
r Hinterzeug.
i ordinäre oder Obergurte.
r Mittelgurte»

Obliegenheiten des Feld-
CapcllanSm Kriegsjeiten.
Hkth. am 3. Feb. 783. v 336.

§. 6687.
Wenn in Kriegszeiten dem Transports - Fuhrwesen , so wie der Artillerie - Bespannung,

ein Feld - Capellan zugegeben wird , hat sich dieser in Allem nach jenem zu verhalten , was dem
bey der Artillerie - Bespannung angestellten Feld - Capellan Vorgeschrieben worden ist.

tz. b688.
D -s Rittmeisters. Der Rittmeister hat in Kriegszeiten die Aufsicht über sechs und mehrere Divisionen,

^"' ,6 809 v ^ blche ihm von dem Stabs - Officiere angewiesen werden.
Hierbey kommt demnach alles dasjenige zur Belehrung , was schon für Kriegs - und

Friedenszeiten erwähnet wurde , wobey sich noch der Unterschied ergibt , daß die Divisions-
Commandanten von dem Transports - Fuhrwesen ihre Verpflegsgelder direkte von dem bey
der Verpflegs - Direktion stehenden Fuhrwesens - Stabs - Officiere , nicht aber , wie bey der
Artillerie - Bespannung , von dem Rittmeister empfangen.

Nach jedesmahliger Untersuchung einer Division hat sich der Rittmeister in dem Jour¬
nale des Divisions - Commandanten zu unterschreiben , daß er an diesem Tage visitirt habe,
und gibt hierüber dem Vorgesetzten Stabs - Officiere den Rapport.

In der vorgeschriebenen Zeit macht derselbe aus den ihm zukommenden Rapporten,
Stand - und Dienst - Tabellen das Totale,  und übersendet es ebenfalls dem Stabs - Officiere,
welches genau zu befolgen ist , um dießfalls den das ganze Fuhrw/sen commandirenden Stabs-
.Offikiere in Formirung eines Haupt - Totals  nicht zu hindern.

Z. 6b8 () .

Besondere Pflichten für bis Derjenige Rittmeister , welcher die Backofen - Bespannung respicirt , ist an den bey der

^acksfen̂ Vef̂ nähmlichen Armee befindlichen Transports - Fuhrwesens - Major angewiesen , dem er auch alle
Vision. Rapporte erstattet.

Hkth. am 3. Fcb. M . o 336. Diesem Rittmeister liegt es ob , alle Backöfen - Bespannungs - Divisionen , sie mögen
abgetheilt seyn , wie sie wollen , zu visitiren.

Ingleichen wird derselbe sich nicht nur dieKenntniß der gesammtenBacköfen - Requisiten
beylegen , -sondern auch die dabey angestellten Officiere , und diese wieder ihre Unter - Officie-
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re und Gefreyten hierin belehren / zugleich auch alle dahin anhalten , daß bey dem Auf - und
Abladen alle Sorgfalt getragen , und hiervon nichts ruinirt werde.

Wenn aber etwas unbrauchbar wird , so hat der Divisions - Commandant sich mit dem

Verpflegsbeamten einzuverstehen , die nöthige Reparatur oder Anschaffung zu veranlassen,
und vorschriftmäßig zu verrechnen.

§. 66 y o.
Dem Major unterstehen ebenfalls zwey,  und nach Umstanden mehrere Rittmeister mit Wichten eines Majors key

ihren unterhabenden Divisionen , welche er m Allem zur Erfüllung chrer Pflichten zu verhalten Divisionen,
wissen inuß . Aus den von dem Rittmeister erhaltenen Rapporten und Standes - Tabellen formirt Hklh. am 3, x-eb. r»s»6.
derselbe ein Totale,  welches er dem das ganze Transports - Fuhrwesen commandirenden

Haupt - Armee - Bespannungs - Commandanten einsendet , an dessen Befehl er angewie¬
sen ist . So oft Divisionen einrücken , hat der Major denselben nachznsehen , ob sol¬
che in gutem Stande sind , und ihre Transporte in der ihnen vorgeschriebenen Zeit pünktlich
verrichten , auch die Journale der Divisions - Commandanten zu visitiren , ob sie von den re-
spicirenden Rittmeistern nachgesehen und unterzeichnet worden sind.

Was die Anordnung der Transporte betrifft , so hat der Major die Befehle von derje¬
nigen Verpflegs - Direktion zu empfangen , Hey weicherer  wegen dieser Dienstleistung ange-

Zestellt ist.
Die Verpstegsgelder empfangt er aus der Kriegs - Operations - Cassa . nach jener Art,

wie der Stabs - Officierbey der Artillerie - Bespannung.
Ueber die ankommenden und abgehenden Transporte der ihm unterstehenden Divisionen

hat der Major ein I ournal  zu führen , in welchem der Tag der Ankunft , des Abganges,
die Ladung und die Station , woher und wohin Lransportirt worden ist , und welche Statio¬

nen der Transport im Hinwege betreten habe , bezeichnet seyn müssen , um jederzeit im Stan¬
de zu seyn , das Nöthige abändern und contramandiren zu können.

Wenn die Verabreichung der Natural - Gebühr erhöhet oder vermindert wird , so hat der
Major die unterstehenden Rittmeister sogleich hiervon zu belehren , damit diese dem Divisions-
Commandanten den nöthigen Befehl ertheilen können.

Uebrigens muß Alles , was Dienst ist , durch dessen unermüdete Aufsicht betrieben , und

darauf gehalten werden , was bereits von der Aufsicht über die Untergebenen derselben Kennt¬

nis; und Fähigkeit in den Kriegsverhaltungen bey der Artillerie - Bespannung angemerkt
worden ist . /

< tz. 66g r.

Der Armee - Bespannungs - Commandant führt das Commando unter der Oberleitung Obliegenheitendes Annee-
des Brigadiers über sämmtliche Armee - und Regiments - Bespannungen , besorgt die Mann - ' Eonnimndan-
schaft , Pferde und Requisiten , welche den Regimentern an ihre Regiments - Proviant - Wä - Hnh. am 3. Fes. v 336.
gen zu erfolgen oder zu ersetzen sind . " " ' S.3 än. 8,4.u -ss.

Ueber die verschiedenen Abtheilungen der Bespannungen hat derselbe jederzeit einen ge¬
nauen Stand zu führen , den er alle Monathedem Fuhrwesens - Brigadier , welcher ein Ge¬
neral - Major ist , einzufchicken hat , an welchen er in Allem mit gehöriger Parition ange¬
wiesen ist , und von dem er alle Befehle erhalt.

Jngleichen ist derselbe an die Verpflegs - Direktion angewiesen , woher ihm wegen der
Transportirung die Mitteilung geschieht , wo er sonach an die unterstehenden Majore , und
diese an die Rittmeister zur genauesten Befolgung das Nöthige erlaßt . Das ganze
Transports - Fuhrwesen wird in Divisionen eingetheilt , zu welchen ein Offtkier als Comman¬
dant gegeben wird.

Ueber sechs und mehrere Divisionen hat die Oberaufsicht Ein Rittmeister , und über
zwölf und mehrere Divisionen , mithin über zwey Rittmeister , ist ein Major ausgestellt.
Nach Umständen werden einem Major auch mehrere Rittmeister mit ihren unterstehenden
Divisionen untergeordnet.



126 XX. Hauptstück . I. Abschnitt.

Die Divisions - Commandanten erhalten die Befehle von den Rittmeistern , und stat¬

ten diesen alle Rapporte und Meldungen ab, und so verhält es sich zwischen den Rittmeistern und
Majoren , welche letzteren unmittelbar an den Armee - Bespannungs - Commandanten ange¬

wiesen sind . l
Bey der Backofen - Bespannung ist ein Rittmeister zur Aufsicht angestellt , welcher an

den Major angewiesen wird , und von diesem letzteren erhält der Armee - Bespannungs - Com-
mandant alle Rapporte und Meldungen . Die Caffa - und Kanzelley - Bespannung besorgen,

wenn nicht ausdrücklich Officiere hierzu bestimmt werden , zwey Wachtmeister , welche den
Stand zu erhalten , allen Bedürfnissen abzuhelfen , und Richtigkeit über Empfang und Ver¬
wendung eben so , wie die Divisions - Commandanten , zu pflegen haben . Deren Obsorge

muß demnach dahin gehen , der Mannschaft und den Pferden von Zeit zu Zeit nachzusehen,
damit , da sie ohnehin zerstreuet sind , gute Ordnung gehalten , die Pferde wohl gepfleget,
und die Wägen sammt Geschirren im besten Stande erhalten werden.

- Das gedungene Fuhrwesen (wenn eines besteht ) hat seinen Contrahenten als Oberhaupt
jederzeit bey sich, der für seinen dienstbaren Stand und seine Dienstleistung zu haften hat.
Dieser aber ist mit aller Parition an das Armee - Bespannungs -Commando angewiesen / von

welchem er alle Befehle erhalt , und demselben auch alle Rapporte erstattet.
Bey abtheiligen Armee - Corps empfängt der bey dem Transports - Fuhrwesen angestell-

te Major oder Rittmeister die Befehle von der daselbst aufgestellten Verpflegs - Direktion in

Ansehung der Dienstleistung , und wenn sich dort gedungenes Fuhrwesen befindet , so ist der
dabey von den Contrahenten aufgestellte Conducteur an den eben da commandirt stehenden
Major oder Rittmeister mit aller Parition angewiesen.

Alle , auch auswärts commandirt stehenden Majore und Rittmeister machen ihre Rap¬

porte , Meldungen , Anzeigen und Eingaben über- ihre verschiedenen Bedürfnisse an den Armee-
Bespannungs - Commandanten , welcher sich wegen Abganges an Mannschaft , Materiale und

Requisiten in Zeiten an das Vorgesetzte Fuhrwesens - Corps - Commando zu verwenden hat,
damit noch zu rechter Zeit der Nachschub eingeleitet werden kann . Die Jurisdiction über die
Verbrecher steht allein dem Armee - General - Commando zu , weßwegen alle Arrestanten,
die eine gerichtliche Untersuchung und Strafe nothwendig machen , in das Stabsstockhaus mit

dem vorgeschriebenen Lxeeies taoti abgeliefert werden müssen.
Ueber die erforderlichen Verpflegsgelder werden dem Armee - Bespannungs - Commando

die Anticipations - Entwürfe in gehöriger Zeit eingeschickt, aus welchen ein Totale  formirt,
der Betrag gegen eine von dem Armee - Bespannungs - Commandanten ausgestellte Haupt-
Quittung  aus der Feld - Operations - Cassa empfangen , und gege n Einsendung der Par-
ticular - Quittungen an die Divisions - Commandanten verabfolget wird.

h. 6bys . " *

Weitere Obliegenheiten des Der Armee - Bespannungs - Commandant hat unter der Oberleitung des Brigadiers

Armee - Bespannungs - Com - Alles , sowohl über die Artillerie - Bespannung , als über das Transports - Fuhrwesen,

HM . am ^ Fcb . 7k3 . v 336 . das Commando zu führen , folglich hat er genau darauf zu wachen , daß jeder LheU seiner

» » >5.Ian . ruz . u , , 86 . Unterabtheilungen dieses Fuhrwesens - Körpers in seinem beständig erforderlichen dienstbaren

Stande bleibe , auch hat er bey Zeiten auf die H erbeyschaffung der sich ergebenden Bedürfnisse

verschiedener Theile zu sorgen.
Die Sorge besteht in vollzähliger Erhaltung der dienenden Mannschaft und Pferde,

der erforderlichen Requisiten , wenn deren einige abgängig werden , der guten Unterhaltung
der Reserve - und Procento - Pferde , und in der möglichsten Aufsicht auf die Heilung der maroden,

blessirten , kranken und abgematteten Pferde , wobey hauptsächlich bey dem Artillerie - Be¬

spannungs - Geschütze und bey der Artillerie - Reserve - Bespannung darauf zu sehen ist , daß
nicht nach Willkühr die Pferde ausgetauscht werden , indem derley Pferde stets von dein

Thierarzte geisau zu untersuchen und zu beurtheilen sind , ob solche bey ihren angegebenen
oder wirkli ^ aufhabenden Defecten der Dienstleistung angemessen sind , oder nicht , in welch

ersterem Falle dieselben gleich wieder einzutheilen wären.
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Ingleichsn ist niemahls zu gestatten , daß em Mann von der Artillerie - Bespannung

Ley den Pferden in der Cur gelassen werde , damit sich nicht etwa die feigen und furchtsa¬
men unterstehen , ihre Pferoe selbst undienstbar zu machen , oder als undienstbar angeben,
um dadurch der Gegenwart bey Actionen zu entgehen , und Ley sonstiger Gelegenheit den

Geschütz - Bespannungsdienst zu hemmen.
Die Sorge besteht ferner in Conservirung der Wägen in brauchbarem Stande . Es

muß daher demselben der Stand sowohl der Transports - Fuhrwesens - , als Artillerie - Be¬

spannung - Depositorien - Vorräthe genau bekannt seyn , um dasjenige , was am meisten
und häufigsten verbraucht wird , zu rechter Zeit wieder in die Depots nachschaffen zu können.

Von diesen sämmtlichen Ereignissen har der Armee - Bespannungsz - Commandantjeder¬

zeit dem Fuhrwesens - Corps - Commando , so wie auch dem Armee - Fuhrwesens - Brigadier,
an welchen er angewiesen ist , die Meldung  zu machen , demselben die Rapporte  des
sämmtlichen Standes des Armee - Fuhrwesens und der Materialien - Feld - Depots einzurei¬

chen , und die Befehle in jenen Veranlassungen , welche von seinem eigenen Befugnisse nicht
abhangen , einzuhohlen.

Die von dem Militär - Fuhrwesen bey der Armee befindlichen Majore sind an den A §-
Mee - Bespannungs - Commandanten angewiesen , und er erhält von jedem Major den Stand

und alles dasjenige , was ihm zur Führung des Ganzen und zur Besorgung aller Erforder¬
nisse nothwendig ist.

Die Feld - Depositorien und Materialien - Feld - Depots hat derselbe unmittelbar zu
dirigiren , und damit zu schalten ; und diese erhalten auch von ihm allein die Befehle.

Die Artillerie - Bespannung , das Transports - Fuhrwesens - Pferd - Reserve - Depot und
die Procento - Divisionen werden jedes in seinem separieten  Stande aufgeführt.

Die Rechnungsrichtigkett wird eben so gehalten , und kein Theil mit dem anderen ver¬

mischt ; in so fern aber ein Theil dem anderen zur schleunigen Beförderung des Dienstes mit

Pferden , Leuten , Requisiten oder mit was es immer sey , aushelfen muß , so . ist dabey
stets auf die Richtigkeit zu sehen , daß das , was bey einer Division in Abgang oder Aus¬

gabe kommt , von dem Uebernehmer um so gewisser in Zuwachs oder in Empfang gebracht
werde . Alle Befehle erhalt derselbe von dem Brigadier , und nach Umstanden von dem
Cvrps - Commandanten.

Wenn ihm aber Befehle von dem commandirenden General unmittelbar zukommen,

so hat er solche sogleich zu befolgen , und zur nahmlichen Zeit diese Befehle ohne Aufschub
dem Brigadier zu melden.

Die Monturs - Empfänge aus der Oekonomie - Commission können für ' alle  Kriegs-
Fuhrwesens - Divisionen von dem Armee - Bespannungs - Commando quittut werden . Alle

Abtheilungen verhalt derselbe durch die Majore und Rittmeister zur monathlichen Richtigkeit
ihrer Empfänge und Ausgaben.

Der Aufenthalt dieses Armee - Bespannungs - Commando ' s ist beständig bey der Haupt-
Armee , wo sich der Fuhrwesens - Brigadier befindet.

Alle übrigen Verhaltungen , nahmlich die Harmonie mit den übrigen Stabs - Offi-
cieren , die Art , sein unterhabendes Officier - Corps zu behandeln , die Gattung von Be¬

strafung , die Kenntniß der Officiere und Unter - Officiere , die Stand - und Dienst-
Tabellen , Conduit - Listen , Rapporte rc. sind solche Gegenstände , welche ohne dieß aus den

Friedensverhaltungen bekannt seyn müssen , und bey einem gedienten Stabs - Officiere vor¬
aus zu setzen sind. ' '

Während des Krieges sollen der Bespannungs - Commandant und die übrigen Stabs¬

und Ober - Officiere , dann andere Parteyen , ihre Bagage so gering , als möglich ist,

einrichten , und nur das Unentbehrlichste mit in das Feld nehmen , dabey aber das Fuhr¬
werk nach Thunlichkeitemschränken , und sich der Packpferde bedienen.

Band vn. Sr
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Aufstellung der Errichtungs-
Divisionen in Kriegszeitcn.
Hkth. am y.Scp . ölZ.n ^072.

Ferner ist es während des Krieges niemanden erlaubt , mehrere Pferde öder Tragthiere

zu halten , als ihm Pferd - Portionen in natura ausgemessen sind ; daher auch den mit in
das Feld ziehenden Weibern keine Pferde gestattet sind.

Die Frauen der Stabs - und Ober - Officiere , dann andere Frauen , nicht minder die
Weiber der Gemeinen , bis auf 4 per Division , welche mit in das Feld gehen dürfen , müs¬

sen in den Quartiers - Stationen zurück bleiben.
h. 66 g3 .

Aufdie Dauer deS Krieges wird bey jedem Fuhrwesens - Landes - Posto - Commando ' eine

Err i ch t u n g s - D i v i si 0 n aufgestellt , welche die Ausrüstung zu besorgen hat , und von der

die gestellten Pferde assentirt , und bis zur ihrer weiteren Widmung und Eintheilung bey den
Kriegs - Divisionen beybehalten werden.

Eine solche Errichtungs - Division hat zu bestehen:
Aus 10 Ober - Officieren.

» 2 Wachtmeistern.

» 3 Fsurieren.
» 11 Corporalen.
» 8 Gefreyten.
» 68 Gemeinen.

» 1 Privat - Diener.
» 3 Schmiedgesellen.
» 1 Wagnergesellen.
» 2 Sattlergesellen.
» 1 Ober - Officiers - Reitpferde.
» 2 Nnter -Officiers - Reitpferden.

r> 87 Zug - und Reserve - Pferden.

H. 66<)4.
Ochscnt'espunnung . Wenn in einem Kriege die O ch se N - B esp a N N u N g nothwendig werden sollte,

Hrth. am 3. Feb 783. v S36. ^ mit so viel Divisionen auglnentirt werden , als es die Nothwendigkeit
erheischet , und es werden sodann nach Umständen die zur Respicirung nöthigen Ritt¬
meister sammr ihren beyhabenden Adjutanten , wie auch zu 3 Divisionen Ein Arzt , Em

Thierarzt und Ein Sattler , welche alle den Gehalt , wie bey dem Transports - Fuhrwesen,
zu genießen haben , angestellt , wobey auch auf die allenfalls nöthigen Reit - oder Reserve-
Pferde der Bedacht genommen werden wird.

66yS.

ME für die Manisch-̂ . Die Montur der Mannschaft vom Wachtmeister abwärts , bis einschließlich des Bey-

Htth. am 3. ? eb. 783. » 336. , ist die nähmliche , wie beym Transports - Fuhrwesen.

H. 66g6.

Gebühr der Schsentnechte. Die Ochsenknechte haben nebst einer Brot - Portion täglich zwölf Kreuzer , weil sie,
Mh . am 3. Feb. 783. 1' 336. Kepernek auf Em Jahr , Einem Paar Csismen auf Ein Jahr , und Einer

Csako - Haube von schwarzem Filze auf zwey Jahre , keine andere Montur empfangen , und
sich die übrigen Erfordernisse von den gegen die Fuhrwesensgemeinen mehr beziehenden täg¬

lichen vier Kreuzern selbst anschaffen müssen.
§. 6by7.

Gebühr an gen für die Och¬
sen , wenn man mit der Vieh¬
weide nicht auftommt.
Hkth. aM3 . -Jebr . 783. n 336.

Die Ochsen sind zur unentgeldlichen Viehweide angetragen , wo aber mit dieser nicht

aufzukommen ist , bekommt jeder täglich 20 Pfund Heu . Dieses muß von guter Beschaffen¬
heit seyn , weil sie das schlechte nicht fressen , und eher Hunger leiden , mithin voniSlessch
und Kräften fallen.



rs3XX . Hauptstück . II . Abschnrtt . Von dein Negimettrs '- Fuhrweser,.

h. 6698.
Die Ochsen müssen täglich wenigstens dreyMahl in die Tränke getrieben werden ; über¬

haupt muß man sie keinen Durst leiden lassen , noch in der Hitze mit ihnen fahren , son¬
dern vielmehr beym Fahren die Nacht zu Hülfe nehmen , des Tages aber rasten , oder , wo
es möglich ist , sie auf die Weide treiben . Den Ochsen muß öfters Steinsalz zum Lecken vor¬
gelegt werden , welches sie bey guter Gesundheit erhält.

h. 6699.
An einen Wagen gehören sechs Ochsen , wovon die stärksten an die Deichsel , die klei¬

neren in die Mitte , und die anderen voraus dergestalt eingespannt werden , daß zu einem
solchen Zuge drey Joch und nur zwey Zitterstangen von daher erforderlich sind , weil das
Hintere Paar Ochsen an die Wagendeichsel gespannec wird , welche bey der Ochsenbespannung
nur dahrn abgeändert lst , daß man das Reibschelt und dieZugwage hinweg nimmt , ein Loch
in die Deichsel macht , um den Nagel , der durch das Joch gehet , durchzustecken , und mit
Anmachung des Reibscheites und der Zugwage solche wieder zur Pferdebespannung herstellt.

Jeder Ochs muß mrt einer Kerte zum Anbinden , und bey zwölf Ochsen oder zwey Zü¬
gen einer mit erner Schelle versehen seyn , um beyNachtzeit , wenn geweidet wird , das Vieh
welches hieran gewöhnt ist , beysammen zu erhalten.

Warme Ställe sind ihnen mehr schädlich als nützlich , und es ist in der Winterszeit

genug , wenn sie nur unter Dach in eine Schupfe oder Scheune gebracht werden.

H. 6700.

Uebrigens ist in Ansehung der Mannszucht , Menage , dann der für die Ochsenknechte
erforderlichen Feld - Requisiten alles dasjenige zu beobachten , was dießfalls bey dem Trans¬
ports - Fuhrwesen vorgeschrieben ist.

H. 6701.
Der Thierarzt , deren bey jeder Division einer angetragen wird , muß die vollkomme¬

ne Kenntnis ; der benöthlgten Arzeneyen und anderen Hülfsmirtel , um dem kranken Viehe er¬
forderlichen Falls beyspringen zu können , besitzen.

D -e ungarischen und pohlnischen Ochsen sind, an das Beschlagen nicht gewöhnt , und
derselben Klauenwände sind sehr dünn und weich/ es muß daher , wenn es der Fall erhei¬

schet , dieselben zu beschlagen , mit vieler Behuthsamkeit vorgegangen werden , hingegen ge¬
het das Beschlagen bey den Steyerischen und Waldochsen , welche stets gewohnt sind , in
den steinigen Wegen herum zu gehen , und wegen der Verpöllung sehr gut von Statten.

An Ladung kann ein mit sechs Ochsen bespannter Wagen eben so viel aufnehmen , als
was für vier Pferde hieran vorgeschrieben ist.

il . A b s ch n i t t.

Bo » dem Regiments - Fuhrwesen.
H. 6702.

Unter die wichtigsten Bedürfnisse für die Truppen im Falle eines Ausmarsches gehören
unstreitig die erforderlichen Fuhrwesens - Wägen , Pferde , Geschirre , Putzzeu-
g e und Pack - Requisiten  nebst den nöthigen Fuhr - und Packpferden,  dann
Gemeinen.

§. 6768.
Jedes Regiment oder Corps erhält solche im Erfordernißfalle in dem Lande , wo es

dislocu t ist , vom Militär - Fuhrwesens - Corps ; die Gränzer aber bekommen öfters ihre
Pferde aus den Militär - Gränzbezirken durch die Pferdestellung.

Band vn . Z2 *

Wie oft die Ochsen des Ta¬
ges zu tranken sind.
Hkth. am 3. Feb. 783. 0 336.

Wie viel Ochsen an einen
Wagen anzuspannen sind, uns
was sonst hierbey zu beobach¬
ten ist.
Hkth. am 3. Feb . 793. 0 336.

' MannSzucht , Menage und
Requisiten für die Knechte.
Hkth. am 3. Feb. 782. 0 336.

Don den Thierärzten und
deren erforderliche Kenntnisse
bey den Ochsen.
Hkth. am 3. Feb. 793. u 336.

Bedürfnisse der mobil ge¬
machten Regimenter.
Hkth. am 2». 2un . Lo9. v 1383.

Woher solche die Regimen¬
ter erhalten.
Hkth. am 2>. Jun . 808. v , 363. .

» » 9, 2 »l«8c>g. ll r3Ho».
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§ . 670/j.

ie viel  jedes Regiment an Fuhrwesens - Wagen , dann Pferden und Gemeine»Amsmasi an Fuhrwesens-
Ivaqeu, dann Pferden und Ge - , . . . . - -- l.

b-yhab-n mup , .st au- „a-pf°lg-»d°m Au - map - ;u -chh-n:
Corps-
HSrh. am 4. Jul . 80S.

>, » 21. Inn . 8o3 . v , 363.
» . 9.FeS. 8 ,3.
« , 3. MayS ' 3. U . 99«.

und zwar:
V2 G

N

'ZA

r: ,«
§ Z ^

8 ^ Z

Pferde

s p ä n n i g e.

Für 1 deutsches Infanterie - Regiment
von 18 Füsilier - und 2 Grenadier-
Compagnien . - .

Für 1 ungarisches oder siebenbürger
Linien - Infanterie - Regiment von 24
Füsilier - und 2 Grenadier - Com¬
pagnien . .

Für i Grenadier - Bataillon von 6
Compagnien.

» i Grenadier - Bataillon von 4
Compagnien . .

» » Gränz - Bataillon zu 6 Com¬
pagnien . - - -

» 1 Csastisten - Bataillon zu b Com¬
pagnien . .

» i Jäger - Regiment von 24Com¬
pagnien.

v 1 Jäger - Bataillon von 4 Com¬
pagnien.

» i Frey - Bataillon von 6 Com¬
pagnien.

» 1 Sanitäts - Division oder Com¬
pagnie.

Stabs - Infanterie - Division . - -
i Landwehr - Bataillon.
1 Kürassier - oder Dragoner - Re¬

giment von 6 Escadronen . . . . .
1 Stabs - Dragoner - Division . .
i Cheveauxlegers - , Husaren - oder

Uhlanen - Regiment von 8 Esca¬
dronen . .

i Garnisons - Bataillon zu6Com
pagnien.

für das in S Compagnien bestehende
Mineur - Corps . - . . .

» das in 6 Compagnien bestehende
Sappeur - Corps . .

» das in >6 Compagnien bestehende
Pionier - Corps.

« das in 6 Compagnien bestehende
Pontoniers - Bataillon.

» r Artillerie -Regiment von 18 Com¬
pagnien.

» das Bombardiers - Corps in Wien.
» d̂as Feldzeugamt in Wien . . . .
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Von dem Regiments - Fuhrwesen,

tz. 6708.

Bey dem Ausmarsche der Granzer sind die Packpferde mit den Pack - Requisiten zu be¬

legen , die Fuhrwesens - Requisiten aber auf die Wägen zu laden , und diese , falls nicht die
erforderlichen Fuhrwesens - Pferde schnell genug aufzubringen wären , mittelst Vorspann bis
dahin abzuführen , wo das Regiment die für dasselbe bestimmten Fuhrwesenspferde und
Genieinen erhält,

tz. 6706.
Die Grenadier - Bataillone haben ihr Fuhrwesen , außer der Feldschmiede und dem Re¬

quisiten - Wagen , von den Regimentern , welche mit solchen bereits im Ganzen ausgerüstet
werden , zu erhalten , im Falle sie nicht von denselben zu weit entfernt sind.

§. 6707.
Die zu dem nach den verschiedenen Truppengattungen ausgemessenen Fuhrwesen gehö¬

rigen Requisiten bestehen 'in folgenden:

An Geschirrwerk:

s ordinäre Kummet . r mit 4 Bratzen und 4 Schließen , damit die zwey Brust - und

Wiederhaltketten befestiget , und in diese die 2 Wiederhaltketten eingemacht wer¬
den können , nebst eingezogenen

2 ordinäre Stangengeschirre.

» Stangensattel und 2 Schweifriemen.
1 Sattelgurte ( eingestochen ) .
r Steigbügel.
2 Steinernen.

1 Stangenblech.

2 ordinäre Siedelgeschirre mit Strängscheiden.
2 Sattelzügel mit 4 ordinären Gebissen.
4 Handzüges.

8 vordere Zugstränge.
r Strick - Lettseil.

4 Halftern sammt Ketten.

Zur Regiments - Proviant - Wägen - Bespannung gehören noch:

Zu jedem Wagen : r Vorrathsrad.

» Radschuh.
Zu zwey Wägen : r Vorreitkette.

r Wagenwinde.

Bey jedem Fuhrwerke müssen sich noch weiters befinde « :

r Hacke

» Tränkgefäß.
r Schmiertiegel.

2 Futter - Tornister.
r Schwinge.

r Hafexsack für jedes Pferd.
1 Peitsche.
r Laterne.

i Putzzeug.
1 Schanzzeug.

r Fouragier - Strick für jedes Pferd.
» Fouragier - Zeug für 8 Pferde.

is5

Wie key einem Auswar-
sche ver Granzer die Fuhr - un»
Pack-Requisiten fortzubringen
sind.
Htth. am 9. 3ul . 8„8. s , 34«.

Woher die Grenadier - Ba¬
taillone ihr Fuhrwesen erhal¬
ten.

Hkth. am , 1. May 809. 0 83 ,.

Anzahl und Gattung der
Fuhrwesens - Requisiten bey
den Regimentern.
Hkth. am- Jun. 808. v iggz.

» » >6. Feb. 809. 0
» » ls . Apr. 8ir . tt »4Z5.
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Die Jnfautene - Regimen¬
ter Lehalr?n sie auf den Kriegs-
fug ausgcmcffenen Prcviant-
Wägen im Frieden bey.
Hkch . am 3 >- Auq . 3 >i . K 3007.

» » 4 . RvV . Sn . N 4635
und 4627.

Die Regimenter haben Al¬
les in brauchbarem Stande

zu erhalten.
Hkth . am S, . Aug . 3o8 . v 1937.

Wie sich mit der Fuhrwe¬
sens - Ausrüstung zu beneh¬
men ist, wenn die Grenadie¬
re in Bataillone formirt wer¬
den.
Hkth . cM, 3 i . Aug. 8 >>. Ii 3n>,7.

,> )» 4. Nov . 4635
und 4637-

Wann die Grenadier - Ba¬
taillone den Stabs - Requi¬
siten - Wagen und die Feld-
schniiede Massen können.
Hkt !) . am 3, . Aug . 3 >1. kkJ »c>7.

,> » 4 . Nov - 8 >>. N 4655
und 4667»

Die Fuhr und Packpferde

sind beschlagen an die Regi¬
menter zu erfolgen.
Hlth . am 1. § cb. 609. v 3o5.

X ^ erwenduna der den Regi¬
mentern bey ihrer Mobilma¬

chung beygegebencn Fuhrwe¬
sens - Bespannungen zu Ver-
pfiegsf '.chren.
H .' th . am - 6. März 307 . -r ^565.

» -> »5. Jün.KoL. a 871.

^ WaS SeiM Einrücken der
Regimenter , Bataillone und
Eorxs in die Friedens - Sta¬
tionen mit de » Proviant -Wä¬

gen zu geschehen hat.
Hkth .am 17. D " . Log . v 54ro.

XX . Hauptstück . II . Abschnitt.

Zeder Mann muß mit r Putzzeug , i Schwinge , i Sichel ; bey den zwey - und vier¬

spännigen Zügen mit 1 Peitsche ; bey den sechsspännigen Zügen aber der Stangen - und
Vorreiter jeder mit r Peitsche , sür jedes Pferd mit i Hutter - Tornister , r Hasersacke,

i Fouragier - Stricke , sür 8 Pferde mit r Sense sammt Ring und Wulf , i Dangelham-
mcr , » Dängelstock , r Wetzstein für jeden vierspännigen Zug und für zwey zweyspänni-

ge Züge mit » viertelklaftrigeM , und für jeden sechsspännigen Zug mit » sechsklafteri-
gen Vorzugseile versehen seyn.

Die übrigen Bestandtheile der Wägengattungen sind in dem ersten Abschnitte des

zwanzigsten Hauptstückes ausführlich enthalten.

h. 6706.

Die Infanterie - Regimenter haben die ihnen bemessenen Proviant -Wägen auch im Frie¬
den beyzubehalten , damit sie auf solche Weise , beym Ausbruche eines Krieges mit ihren

Proviant - Wägen ausgerüstet sind.

tz. 670k).

Diesem nach müssen die Regimenter Alles , was zum Ausmarsche vorgeschrieben ist,
immer in vollkommen brauchbarem Stande bey sich haben.

H. 0710.

Auch muß jede Grenadier - Division nebst dem Proviant - Wagen m:t den Pack - Re-

quisiten versehen seyn , und diese in ihrer eigenen Verwahrung bey sich haben , dannt sie,

im Falle die Grenadier - Divisionen in Bataillone formirt ausrücken , dieselben mit sich neh¬
men , wodurch sich diese Bataillone stets in marschfertigen Stand gesetzt befinden werden.

h. 671,.

Der Stabs - Requisiten - Wagen und die Feldschmiede haben die Grenadier - Bataillone

nur immer erst dann abzufassen , wenn eine solche Zusammensetzung und EinryeiluNg wirk¬

lich Statt finden sollte.
§. 6712.

Die Fuhr - und Packpferde , welche an die Regimenter abgegeben werden , sind dense!-^
ben entweder schon beschlagen zu erfolgen , oder es ist ihnen die Beköstigung des ersten Be¬

schlages vom Aerarium zu vergüten , da solche nur verpflichtet sind , von dem beziehenden
Pausch - Quantum den Hufbeschlag in gutem Stande zu erhalten , keinesweges aber die Be¬
köstigung des ersten Beschlages zu tragen.

H. 6718.
Um die den Gränz - und Linien - Infanterie - Regimentern auf den Fall ihrer Mobil¬

machung beygegebenen FuhrwesenS - Bespannungen bis zum Ausmarfche in das Feld nicht
müßig stehen zu lassen , und solche, so viel möglich , zum Besten des Aerariums zu verwen¬
den , und zu beschäftigen , sind diese RegimentS - Züge den Nächstliegenden Militär - Ver-
pflegs - Magazinen nicht allein zur Loco - Dienstleistung , sondern auch zur auswärtigen Ra-
turalien - Verführung , in so weit als diese Bespannungen , einschließlich der Hin - und Rück¬

fahrt , nicht über 4  bis 6 Lage von ihrem eigentlichen Standorte entfernt bleiben , gegen Be¬
scheinigung m gutem und brauchbarem Stande mit dem Bedeuten zu übergeben , daß die Re¬

paratur der von den noch nicht mobilen Regimentern zu entbehrenden Proviant - Wägen wäh¬
rend der Dienstleistung bey den Verpflegs - Magazinen von diesen besorgt, .die Knechte und

Pferde aber in Conto jener Regimenter verpflegt werden müssen , welche sie in Stand führen.
ö. 6714.

Nach Beendigung eines jeden Krieges haben die Regimenter , Bataillone und Corps
das ausgemeffene Proviant - Fuhrwesen in ihre Friedens - Stationen mit sich zu nehmen , die

Proviant - Wägen sammt Pferdgeschirren in vollkommen guten Stand zu setzen , und sie
wohl aufzubewahren . Die Feldschmiede und der zweyspännige Srabs - Requisiten - Wagen mit
Geschirr haben ebenfalls in den Friedens - Quartieren der Truppen zu verbleiben , weil solche
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denselben , im Falle einer Mobilmachung , eben so , wie die Proviant -- Wagen , zur Ausrü¬
stung nöthig sind , und außerdem mit vielem Umtriebe aus dem Depot beygezogen werden
müßten.

§. 6715.

Die sä'mmtlichen Fuhrwesenspferde hingegen , mit den dabey befindlichen Gemeinen,

sind sodann an das nächste Fuhrwesens - Posto - Commando abzuliefern ; jedoch beziehen sich
diese Einleitungen nur auf die wirklich im Frieden stabil verbleibenden Truppen.

H. 6716.

Alle übrigen bey der Armee nur für die Kriegszeit bestandenen Truppen , so wie die

Truppenkörper , welche auf einen geringen Stand herab gesetzt werden , haben , sobald sie zur
Auflösung kommen , alles entbehrliche ararische Fuhrwesen ohne Unterschied sammt den Leu¬

ten und Pferden , und eben so auch das ganze Packwesen an das nächste Fuhr - oder Pack¬

wesens - Posto - Commando abzuliefern.
tz. 6717.

Die von den Regimentern und Corps beygehabten , nach dem Kriege schadhaft befun¬
denen Proviant - Fuhrwesens - Wägen und Zuggeschirre dürfen bey den Fuhrwesens - DepotS
und Procento - Divisionen nicht ausgetauscht werden , indem das Reparations - Pausch-
Quantum im Kriege zu dem Ende und mit der Bedingung bemessen worden ist , um die Wa¬

gen und Geschirre stets in gutem Stande zu erhalten . Entschuldigungen der Regimenter,
daß sie vom Fuhrwesens -Corps nicht vollkommen brauchbare , oder nicht in ganz gutem Stande
befundene Wägen , Geschirre und Requisiten übernommen haben , sind nicht zu berücksichti¬

gen , weil sie zur Annahme abgenutzter Fuhrwerke nicht verbunden sind , und wenn sie die¬
selben annehmen , sich selbst die Schuld beyzumeffen haben . Nur dann , wenn besonders rück-
sichrswürdige , ungewöhnliche Umstande und lüasns bortuili eintreten , und keine dem Aera-

rium nachtheilige Eremplificationen zu besorgen sind , kann das General - Commando , mit In-
tervcnirung des Brigadiers und respicirenden Feld - Kriegs - Commissa 'rs , eine Untersuchung
mit Beziehung sachkundiger Meister oder eines Fuhrwesens - Officiers anordnen , und die an
den Wägen , Geschirren re. sich ergebene Schadhaftigkeit unparteylsch erheben lassen ; in
solchen Fällen muß aber immer die documentirre und krtegscommissariatisch bestätigte Berech¬
nung über die Verwendung des im Gelds bezogenen Pausch - Quantums verfaßt , mit den

Untersuchungs - Acten eingeschickt , und das Resultat abgewartet werden.
. H. 67,8.

Bey Ertheilung der Passierung über zu Grunde gegangene Proviant - Wagen , Bs-
standtheile und Rcquisiren ist vorzüglich darauf zu sehen , ob die Regimenter , welche solche
ansuchen , ein Pansch - Quantum zur Unterhaltung solcher Wägen rc. , und wie lange sie
dasselbe bezogen ; — dann ob sie dasselbe vermöge der eingesehenen kriegscommissa-
riatisch gefertigten Berechnung auch richtig verwendet haben ; — und ob die mehreren Schad¬
haftigkeiten lediglich dadurch entstanden sind , daß diese Wagen schon lange im Gebrauche
sind , in welchem Zustande sie übernommen , und ob sie anderswo und anhaltend zu Diensten
verwendet worden sind.

Nur nach einer solchen voraus gegangenen gründlichen Untersuchung kann auf eine
Passierung angetragen werden.

tz. 6719.
Im Falle als Regimenter aufgelöset werden , ist alles Fuhr - und Packwesen saMmtZug-

geschirr an die FuhrwesenS - Depots und Pack - Reserven in gutem und brauchbarem Stande

einzuliefern , weil im Widrigen alle daran vorzunehmenden Reparaturen auf Rechnung des
Regiments - Commandanten veranlaßt würden.

tz. 6720.
Damit über die zur Ausrüstung der Regimenter erforderlichen Wägen sammt Fuhr-

und Packwesens - Requisiten dis nöthige Aufsicht bestehe , und damit im eintretenden Falle

Was mit von Fuhrwesens-
Pferden nach Beendigung ei¬
nes Krieges zu geschehen Hut-
Hkth.am >7. Der . 809. v 5^2«.

Alle nur für den Krieg be¬
standenen Truppen haben bey
ihrer Auflösung das beygehab-
te Fuhrwesen an das nächste
Posto - Eommando abzugeben.
Hkth. am >7. Der . L»9>u 54-».

Die Austauschung der nach
dem Kriege schadbast befun¬
denen Fuhrwesenswügen und
Znggeschirrefindet nichtAtatt.
Hkth. am 7. Feb. 807. v /joä.

» » b. Apr- 3 io . O lchgy.

Auf was bey Ertheilung
der Passierung über zu Grun¬
de gegangene Proviant - Wä¬
gen und derlcy Bestandthei-
le hauptsächlich zu sehen ist.
Hkth. am 20. Apr -809. r »>65 S.

Abgabe des Fuhr - und Pack-
Wesens der ausgelöseten Regi¬
menter ic.
Hkrh am >9. Dee . 609. K 5627.

Zur Aufsicht über daSFuhr-
und Packwessn hat jedes Re¬
giment einen Lfficier zu be¬
stimmen.
Hkth. am 2i . 2 un. 9o9.v ,383.

,» -» i . Apr. 8 ,3.



»2Ü

Diesem Lfficieee sind alle
Wägen und Requisiten im gu¬
ten Stande invenrarisch zu

üdergeven.
Htth . ai » r i . JuN 6o9 . v i383.

Haftung für alle diese Ge¬
genstände.
Hkch. aiN2i . 2un . 6og. v i383.

Dem Officiere ist das zur
Flickerey nolk-wendige Pausch-
Quanlum zu erfolgen.
Hkth. aM2i . 2un . 3v8 . II >383.

Sorge für die Unterkunft.
Hkth. aM2i . 2UN. 3o8. I >l383.

Zlufsicht auf die Montur.

Hkth- amrl . IUN . 6o6 . 0 l 383.

Beobachtungen bey Dislo-
eations - Veränderungen oder
zur Lagerzeit-
Hkth .am » >. 2un . 608 . V - 383.

XX . Haupt stück . H . Abschnitt.

einer Mobilmachung die Uebernahms und Eintheilung der zu diesem Ende sortan conscribir-

reu Pferde und Knechte mit Ordnung und Pünctlichkert geschehe , hat jedes Regiment für
beständig im Kriege und Frieden einen eigenen Officier , der von dein Fuhr - und Packwesen,
von der Pferdewartung und von den Conscriptions - Vorschriften hinlängliche Kenntniffeund

Erfahrung besitzet , aus dem mobilen Stande zu bestimmen , der über das Regiments - Fuhr-

und Packwesen die Aufsicht zu halten , über diese Gegenstände die Rechnung zu führen , und
im eintretenden Falle auch die Ausrüstung zu besorgen haben wird , und zu diesem Dienste

dergestalt gewidmet seyn muß , daß er ohne besondere Ursache nicht verwechselt werden darf.

h. 6^31.
Diesem Officiere sind die Proviant - Wagen und Geschirre , die Feldschmiede , der

Stabs - Requisiten - Wagen , das Putzzeug , alle Fuhrwesens - Requisiten , die Packlatrel

sammt allem Zugehör , so wie die complette Montur für die Fuhr - und Packknechte des Re¬

giments , inventarrsch m gutem Grande zu übergeben.

H. 6722.
Von dem Tage an , wo er .diese Gegenstände übernommen hat , liegt ihm für deren

Conservation dergestalt die Haftung ob , daß , wenn bey einer Ausrückung oder bey vorge¬
nommener Untersuchung , sey es bey oder außer der Musterung , etwas davon abgängig oder

unbrauchbar gefunden würde , dieses nicht allein an ihm als eine Dienstesvernachlässigung
bestraft , sondern er auch ohne Nachsicht verhalten werden würde , dem Aerarium den dar¬

aus folgenden Schaden zu vergüten.

» h. 672.8. 2
Damit er sich aber auch in den Stand gesetzt finde , seinen aufhabenden Pflichten Ge¬

nüge zu leisten , müssen ihm vom Regimente alle nörhlgen Mittel und alle Unterstützung
dazu verschafft , daher zur Conservation der Wagen , Geschirre , Sattel u . s. w . und auf die

Flickerey das normalmäßige Pausch - Quantum , und , wenn dieses nicht zureichen sollte,
der nörhige Zuschuß aus dem Regimenrö - Unkosten - Fonde gegen Verrechnung , erfolgt , so

wie zur Unterhaltung , Reinigung und Ausbesserung der unter seiner Verwahrung liegenden
Gegenstände die erforderliche Mannschaft gegeben werden.

Z. 6724.

Hauptsächlich muß gesorgt werden , daß für die Wägen und das Geschirrwerk eine gute
trockene Unterkunft , so wie für die Requisiten und Monturs - Sorten ein eigenes angemes¬

senes Behältniß ( Zimmer , Kammer oder Gewölbe ) bey dem Regimente vorhanden sey.

H. 6725.
Da bey dauernden Friedensjahren die vorrärhige Montur der Knechte durch allzu lan¬

ges Erliegen dem Verderben ausgesetzt wäre , so hat der Officier Sorge zu tragen , daß solche
gehörig verwendet oder ausgewechselt werde.

Er hat dieses mit Genauigkeit und Ordnung , im Einverständnisse mit der Monturs-
Oekonomie - Commission , welche die neuen Monturen zu erfolgen , und über die alten zu

diöponiren hat , zu besorgen.

h. 6726.
Sollte das Regiment seine Stand - Quartiere ändern , oder mit seinen Proviant-

Wägen in ein Lager abrücken , so hat er seine Sorgfalt zu verdoppeln , damit die unter
seiner Aufsicht stehenden Artikel in gutem Stande und ohne Verlust oder Beschädigung an

den Ort ihrex Bestimmung kommen . Seine größte Thätigkeir aber wird erfordert , wenn
das Regiment im Felde stehet ; weil alsdann die bessere oder schlechtere Bewegsamkeift

sehr viel davon abhängt , in welchem Zustande sich sein Fuhr - oder Packwesen befindet ; be¬

sonders hat er auf die Conservation der Pferde und auf die Ordnung , Abrichrung und
Subordination der Knechte zu sehen.

X



. 6727.

Nachdem besonders in den Lagern die Uebungsn und Prüfungen inPackgeschäfteü vorge-
nommen werden sollen , damit es den Regimentern bey einem ausbrechenden Kriege nicht

an sachkundigen Leuten , besonders an Küffenmachern , die das Küssenstopfen , dann das
Sartelricheen und Repariren verstehen , fehle , so muß der Officier darauf sehen , daß öfters
Probenin der Packung mit Fuhrwesens - oder anderen Pferden vom Lande vorgenommen,
und jene Leute , welche ihm vom Regiments zu diesem Ende beygegeben werden , gut abge¬

richtet und in der Uebung erhalten werden . Die Vernachlässigung dieser Obliegenheit würde
bey einem erfolgenden Ausmarsche den Dienst einem großen Nachtheile aussetzen , und dem
Officiere die.' größte , Verantwortung zuziehen.

§ . 6726 .

Wenn das Erfordernis ; an Fuhr - und Packpferden nicht durch Lieferungs - Contracte

gedeckt wird , sondern solche mit den Knechten und den übrigen Armee - Bespannungen im
Lande kreis - und bezirksweise nach der Zahl und Qualität der Pferde auf die Dominien der¬
gestalt repartirt wird , daß im Falle eines Ausmarsches Pferde und Knechte nur an den be¬
stimmten Orten abgehohlt werden dürfen , so ist es durchaus nothwendig , daß der über das
Fuhr - und Packwesen die Aufsicht führende Officier mit der Conscriptions - Kanzelley des
Regiments wegen der Reparation der Pferde und Knechte sich in stäkem Einvernehmen .halte.

h. 672 ^

Sobald ,aber der Ausmarsch des Regiments oder sonst eine Hebung der repartirten

Pferde und Knechte wirklich befohlen , die höhere Weisung deßwegen an das Krersamt er¬
gangen , und mit diesem von der Conscriptions - Kanzelley sich gehörig einvernommen worden
ist , hat sich der über das Fuhr - und Packwesen die Aufsicht führende Officier , nebst einem
Formiere , ein Paar Schreibern und hinlänglichen Commandirten , Lheils vom eigenen Re¬
giments , theils von der auf den nahmlichen Bezirk angewiesenen Csvallerie , dann einem
Militär - Schunde , an den von den politischen und Militär - Behörden schon vorher bestimmt
ten Versammlungsort zu verfügen , um dort die von den Dominien zusammen kommenden

Pferde und Knechte zu übernehmen . Erbringt mittelst Vorspannswagen die Montur für die
Knechte , die Halftern für die Pferde und das hinlängliche Putzzeug mit , zahlt dem Ergen-
thümer den bestimmten Preis aus , assentirt die Knechte , gibt ihnen das Handgeld und die
erste Löhnung , montirt sie , und führt den ganzen für das Fuhr - und Packwesen des Re¬
giments gehörigen Transport zum Stabe , oder dahin , wo die Proviant - Wägen , die Ge¬

schirre und die Pack - Requisiten sich befinden.
Hat er auch Pferde und Knechte für die auf den Bezirk angewiesenen Corps und Re¬

gimenter einer anderen Provinz , oder für Armee - Bespannungen zu übernehmen , so hat er
darnach die Assentirung der Pferde und Knechte einzunchten , deren gesammre Jnftradirung,
vorzüglich der für die Artillerie - Batterien gehörigen Pferde und Knechte , nach den verschie¬
denen Marschrichtungen und zu Folge der erhaltenen Befehle einzuleiten , für die Begleitung
derselben und für die Aufsicht während des Marsches zu sorgen , den Transports - Führer
mit einem hinlänglichen Verpstegsverlage und mit den anoeren Nothwendigkeiten auf Rech¬

nung des Körpers , auf welchen die Knechte und Pferde assentirt sind , zu versehen , und ihn
zu belehren , wie er sich zu verhalten habe.

tz. 6780 .

Da der Officier das Regiment , wenn es in ' s Feld Marschirt , zu begleiten hat , so
muß , wenn eS etwa zu einer zweyten , oder im Nothfalle auch zu einer dritten Aushebung
von Knechten und Pferden kommen sollte , diese von dem Conscriptions - Officiere oder dessen

Gehülfen , im Einvernehmen ^nit den Fuhrwesens - Commanden , besorgt werden . Im Felde
erhalten die Regünenter den Ersatz ihrer abgängigen Pferde durch die daselbst ausgestellten
Fuhrwesens - Procento - Divisionen.

Die Officiere buben öfters
Proben in der Packung ver-
junehmen.
Hfth . am r >. 2m >. 8o8. v >383.

Der die Aufsicht führende
Officier hat wegen der Nepar-
tition der Pferde und Knechte
sich mit der Conscriptions-
Kanjelley dess Regiments im
Einvernehmen zu halten.
Hkth. amr -. 3un . So8. ir,383.

Uebernahme der von Do¬
minien gestellten Pferde und
Knechte.
Hkth.gm r». 3un . SvS. v , 383.

Wer die jweyte oder drilt-
AuShebnng an Gemeinen und
Pferden zu besorgen hat.
Hkth.am r -,3un . öv8. v , 383.

Band vn. 33
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Aufbewahrung der Fuhrwe¬
sens - Bestan 'dtheile und Re¬
quisiten-
Hkth. qm 21. Zun . SoS. v , 383.

Conservation der Lcderwerks-
Scrten.
Hkth. am r I. Jun . 8o8. v 1393.

Wie das Eisenwerk vor Rost
zu verwahren ist.
Hkth. am - . 2un . 9o8. v , 383.

Wie dis Oehlfarbe zu ver¬
fertigen ist.
Hkih. am 2>. Jun . 3o9. v , 393.

Gebrauch der Oehlfarbe.
Hkth. am 2>. Zun . 8o6. v >363.

Einschmierung des LcderS
mit Fett.
Hkth-am - >. Zun . 8o8. v , 383.

h. 6781.
Alle Bestandteile des Materiales , die Requisiten , überhaupt Alles , was der Aufsicht

des bey dem Regimente das Fuhr - und Packwesen besorgenden Officiers anvertrauet ist , muß
jedes mach seiner Art und Beschaffenheit so geordnet und aufbewahrt werden , damit nichts
zu Grunde gehe.

Holz , Strickwerk , Wagenplahen , Zwilch , Leinwand u. d. gl . müssen in den trocken¬
sten Orten unrergebracht werden.

Die Zuggeschirre , die dazu gehörigen Sättel , Zügel und Halftern müssen nicht nur
trocken bewahrt , sondern bekannter Maßen auf Bleche gehangen , die Sattel aber auf den
Sproßen reitend so angebracht werden , damit hinlängliche Luft durchziehen kann.

tz. 6762.

Dem Lederwerke muß beständig nachgesehen , der Schimmel oder Anflug wohl abgebür¬

stet , und das Leder nach Erforderniß gereiniget und geschmieret werden.
H. 6733.

Das Eisen und Kettenwerk wird mit der schwarzen Oehlfarbe , das Handwerkszeug mit
Baumöhl , die Sensen , Hammer , Krampen , Schaufeln , Hacken und dergleichen mit Kalk¬
wasser bestrichen , und dadurch vor dem Roste bewahret.

tz. 6734.

Zu der schwarzen Oehlfarbe nimmt man achtzehn Pfund Leinöhl , ein halbes Pfund
Kienruß , und ein Viertel - Pfund Silberglätte . Die Mischung wird folgender Maßen bereitet:

Es wird ein wenig Kienruß auf einen Neibstern gebracht , und dann so viel Leinöhl
darauf geschüttet , als auf den Stein gehet ; beydes muß sorgfältig und so fein abgerieben
werden , als nur möglich ist. Wenn dieses geschehen ist , so wird verhältnißmäßig etwas Sil¬
berglätte dazu genommen , und wieder fein abgerieben , so fort Alles von dem Steine her¬
unter genommen , und in einen Topf geschüttet . Auf diese Art wird fortgefahren , bis aller
Kienruß und alle Silberglätte mit Leinöhl abgerieben ist.

§. 6786.
Beym Gebrauche wird von dieser abgeriebenen Farbe etwas in einen anderen Topf ab¬

gelassen , und so viel Leinöhl darauf geschüttet , bis man bey längerem Umrühren ersieht,
daß es einer Eisenschwärze gleicht . Wenn es nun auf diese Art fertig ist , so wird ein Pin¬
sel genommen , ganz wenig eingetunket , und daS Eisen an den Wagen , und hauptsächlich
an den Rädern , so auch das Kettenwerk dünn angestrichen ; doch muß so behuthsam damit
umgegangen werden , daß nichts von der Farbe an das Holzwerk kommt.

Daß die in den Pferdegeschirren eingenäheren Theile des Eisens , als die Schnallen und
Rings , mit eben dieser Oehlfarbe bestrichen und vor Rost bewahret werden müssen , versteht
sich von selbst ; doch gilt dieses nur von jenem Geschirrwerke , welches bereits reparirt , und
brauchbar her-gestellt ist.

H. 6736.
Zur Einschnürung des Alaun - und weißen Leders nimmt man zwey Drittel Klauen¬

oder Knochenschmalz , und ein Drittel Unschlitt.

Beydes wird wohl unter einander gelassen , und das Riemenwerk hiermit eingeschmiert;
jedoch ist bey diesem Schmieren wohl darauf zu sehen , daß dieses Fett nicht zu warm , viel
weniger heiß gemacht , und daß nicht allzu viel davon genommen werde . Das , was man

nimmt , wird gut mit den Händen eingerieben , und da , wo Schnallen oder Riemen ein-
genähet sind , das Fett mit einem kleinen Trichter eingelassen , und zugleich die Schnallen und
Ringe umgedreht odergerüttett , damit der Rost nicht einfressen könne . Die Quantität ist nach
der Menge des Riemenwerkes zu bestimmen . Zu den Sätteln und Kummetern nimmt man

zu zehn Pfund Klauen - oder Knochenschmalz ein halbes Pfund Fischthran . Wenn dasKlauen-

schmalz schon zerlassen ist , so wird der Fischthran hinein gegossen , und alsdann nur ein
wenig davon auf die Sättel oder Kummeter aufgeschmieret , mit den Händen aber gur ein-



XX . Hauptstück . III.  Abschnitt . Von der Feldschmiede.

gerieben , weil ohne kräftiges Einreiben das Fett auch in größerer Menge nichts nutzen
würde.

Bey neuen Geschirren von beyden Gattungen , nä'hmlich zum weißen Leder , dann zu
einem Sattel und 4 ^ ^ t̂nnetern sind , drey Viertel - Pfund genug.

§. 6787.
Die Wagenwinden werden von innen mit feinem Ochsenmarke , von außen aber mit

der oben angegebenen Oehlfarbe eingeschmieret.
§. 6788.

Die Regimenter haben in Friedenszeiten die dießfallsigen Kosten der Schmiere und des

Anstreichens , soweit es höheren Ortes für notwendig befunden wird , und durch eigene Re¬

giments - Mannschaft vorgenommen worden ist , immer in Conto des Aerariums aufzurechnen,
und die diefffallsige Rechnung jährlich einzureichen.

III.  Abschnitt.
Von der Feldschmiede.

§ . 678 (1.

Die Feld schmieden  sind zum Hufbeschlage und zu den Reparationen der Regi¬
ments - Proviant - Wägen bestimmt.

» §. 6740.

Sie werden vom Fuhrwesen angeschafft , und durch die Regimenter mittelst kriegscom-

missariatischer Anweisung abgefaßt.
§. 6741.

Zu einer kompletten Fel d sch mied  e gehören:
r mittlerer Amboß.
1 kleiner »

r mittlerer Schrauben stock.
, kleiner »

3 Feilklobenhämmer.
2 Nebenschlaghammer.

2 Handhämmer.
1 kleiner Hammer.
, Setzhammer.
» Schrotmeißel.

1 gerader Büchsenmeißel.
» halbrunder »

2 Hufstämpel.
1 Rahmeisen.
r Nageleisen.
r Radreifzieher.

» Rad und Blechzange.
r Feuerzange.
L Bandzange.
1 Stämpelzange.

2 Handzangen.
, gerade Feile.
1 halbrunde Feile.
r mittlere »

Einschmierung der Wagen-
winden-
Hkth.a>Nr -. 2UN. Sog. v 1383.

Anschaffung der Schmiere,
und Rechnungslegung hier¬
über.
Hkth. am »>. 2un . 6o8. 0 , 383.

Bestimmung der Aeldschtnie-
de.
Hkth. amri . Jul . 778.

Abfassung derselben.
Hkth. am r, . Jul . 77S.

Bestandtheile einer Leld-
. schmiede.
Hkth. am »». 2un . 3o3. 0 >383.



Weitere Beobachtungen in
Absicht auf die Fcldschmiede.
Hkth. aM21 . Iul . 77S.

XX. Hauptstück . M. Abschnitt . Von der Feldschmiede.

i Feuerlöffel.
r Schierhaken .'
» Löschspritze.
1 Löschwadel.
i mittlerer Amboßstock.
» kleiner »

1 hölzerner Löschtrog mit Eisen beschlagen.
1 Blasbalg sammt Gewicht.
» lederne Werkzeugtasche.

> r zwilchener Kohlensack.

tz. 6^ 42.

Uebrigens steht dieselbe in gleicher Categorie mit den Proviant - Wagen , und in glei¬

cher Behandlung mit denselben.
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